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Am 21. August 1996 trat das Arbeitsschutzgesetz in Kraft. 

Das Gesetz enthält die allgemeinen Grundvorschriften für den betrieblichen Arbeitsschutz. 
Die Vorschriften gelten einheitlich für alle Beschäftigtengruppen, gleichgültig, ob sie in der 
Privatwirtschaft oder im öffentlichen Dienst tätig sind.



Die deutschen gesetzlichen Regelungen zum Arbeitsschutzrecht 
hängen mit dem euro päischen Binnen markt zusammen. Für die 
Beschäftigten soll europaweit ein wirksamer Gesund heitsschutz 
bei der Arbeit zusammen mit der Schaffung des Binnen marktes 
erreicht werden. Zu diesem Zweck wurde von der europäischen 
Gemeinschaft ein Richtlinien-Paket zum Arbeitsschutz verabschie-
det. Hierzu gehört vor allen Dingen die sogenannte EG-Arbeits -
schutz-Rahmenrichtlinie sowie weitere verschiedene Einzel-
richtlinien für bestimmte Sachgebiete des Arbeitsschutzes, wie 
z. B. Arbeits stätten, persönliche Schutzausrüstung und Bild-
schirmarbeitsplätze. Diese Richtlinien enthalten EG-weit gültige 
Mindeststandards für den Arbeitsschutz.

Die Arbeitsschutz-Richtlinien gelten nicht unmittelbar für die 
Bürger der EG-Mitglieds staaten. Sie verpflichten vielmehr die 
 Regierungen der Mitgliedsstaaten dazu, die Inhalte der Richt-
linien innerhalb ihrer Staatsgebiete für die betroffenen Perso-
nenkreise verbindlich werden zu lassen. Die EG-Mitgliedsstaa-
ten müssen also die Regelungen in nationale Rechts vorschriften 
umsetzen. 

Zu diesem Zweck verabschiedete der deutsche Bundestag das 
„Gesetz zur Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz 
und weitere Arbeitsschutzrichtlinien“. Der wichtigste Teil dieses 
Arbeitsschutzumsetzungsgesetzes ist das Arbeitsschutzgesetz. 

Arbeitsschutzgesetz 
Das Arbeitsschutzgesetz bestimmt, wie ein effektiver Arbeits-
schutz in den Betrieben vom Arbeitgeber gestaltet werden muss. 
Es ist in fünf Abschnitte gegliedert:

•   Erster Abschnitt „Allgemeine Vorschriften“ 
Hier ist der Anwendungsbereich des Gesetzes geregelt und es 
werden Begriffs be stim mun gen vorgenommen. Wichtig ist hier 
besonders die Festlegung des um fassen den Geltungs bereichs 
des Gesetzes. Es gilt für alle Beschäftigten, gleichgültig, ob es 
sich dabei um Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, um Auszu-
bildende oder auch um Beamtinnen/Beamte, Richterinnen/
Richter oder Soldatinnen und Soldaten handelt. Das Gesetz gilt 
nicht für Hausangestellte in privaten Haushalten und nicht für 
Heim arbeiter im Sinne des Heim arbeits gesetzes. 

•  Zweiter Abschnitt „Pflichten der Arbeitgeber“  
Hier folgen die Vorschriften des Gesetzes den Vorgaben der 
EG-Rahmenrichtlinie. Die Rege lungen zu den Pflichten des 
 betrieblichen Arbeitsschutzes werden aus dieser Richtlinie in-
haltsgleich in das deutsche Recht übernommen. Die Betriebe 
in der Bundesrepublik Deutschland haben damit keine weiter-
gehenden Verpflichtungen, als Betriebe in anderen Mitglieds-
staaten der europäischen Union auch. 

•  Dritter Abschnitt „Pflichten und Rechte der Beschäftigten“ 
Auch diese Bestimmungen folgen den Vorgaben der EG-Rahmen-
richtlinie. Sie legen die Verpflichtung der Arbeitnehmer fest, 
sich aktiv am Arbeitsschutz zu beteiligen. Sie enthalten aber 
auch Vorschlags- und Beschwerderechte. 

•   Vierter Abschnitt „Verordnungsermächtigungen“  
Hier enthält das Gesetz die Ermächtigung für die Bundesregie-
rung, Rechtsverordnungen zur Ausfüllung des Gesetzes und 
zur Umsetzung weiterer europarechtlicher oder internationaler 
Pflichten erlassen zu können. 

•  Fünfter Abschnitt „Schlussvorschriften“  
Hier sind folgende Regelungen enthalten:  
Durchführungsbestimmungen, Bestimmun gen über das 
Zusammen wirken der für den Arbeits schutz zuständigen 
Landesbehörden mit den Trägern der gesetzlichen Unfall-
versicherung sowie Bußgeld- und Strafvor schriften. 

Umsetzung europäischer Mindestvorschriften

4



5

Ziel des Gesetzes ist es, die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Beschäftigten bei der Arbeit durch Arbeitsschutz-
maßnahmen zu sichern und zu verbessern. 

Unter Arbeitsschutzmaßnahmen versteht das Gesetz alles, was 
zur Verhütung von Unfällen bei der Arbeit unternommen wird.  
Der Arbeitsschutz umfasst auch die Verhütung arbeitsbedingter 
Gesundheitsgefahren, gleichgültig, ob diese Gefahren zu einer in 
der Berufskrankheiten-Verordnung enthaltenen Berufskrankheit 
führen können, oder sonstige Gesundheitsgefahren allgemeiner 
Art darstellen. Arbeitsschutz maßnahmen schließen auch Maß-
nahmen zur menschengerechten Gestaltung der Arbeit ein. 

Das Arbeitsschutzgesetz geht davon aus, dass die Entwicklun-
gen von Technik und Arbeits welt ständig Anpassungen des Ar-
beitsschutzes im Betrieb erfordern. Diese Anpassungen sollen 
von Arbeitgebern und Beschäftigten gemeinsam gestaltet wer-
den. Das Gesetz fordert von den Verantwortlichen ein aktives 
Handeln für eine systematische und konsequente Prävention. 

Mit der Betonung der Eigenverantwortung verlässt der Gesetz-
geber den Versuch, auf neue Gefährdungen mit immer neu-
en spezielleren Schutzvorschriften zu antworten. Dies führte 
zur Unübersichtlichkeit im betrieblichen Arbeitsschutz. Das 
Arbeitsschutz gesetz enthält demgegenüber übersichtliche 
 einheitliche Grundvorschriften. 

Die Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes sind knapp und all-
gemein formuliert. Sie sehen kaum Verpflichtungen zu konkret 
vorbestimmten Handlungen vor. Sie lassen vielmehr einen gro-
ßen Spielraum für die Arbeitgeber, denen damit die Möglichkeit 
gegeben wird, die Bestimmungen flexibel auszufüllen. Das Ge-
setz selbst nennt in der Regel lediglich das Ziel, welches mit  
den Arbeitsschutzmaßnahmen erreicht werden soll. 

In Rechtsverordnungen, die zu dem Gesetz ergangen sind, in 
technischen Regeln und auch in Unfallverhütungsvorschriften 
können die Maßnahmen, die zu Erreichung des Zieles ergriffen 
werden müssen, konkretisiert werden. Unfallverhütungsvor-
schriften können nähere Bestimmungen darüber enthalten, auf 
welche Art und Weise der Arbeitgeber seinen Verpflich tungen 
nach dem Arbeitsschutzgesetz nachkommen muss. Sofern die 
Unfall verhütungsvorschriften eine derartige Konkretisierung der 
allgemeinen gesetzlichen Verpflichtungen enthalten und damit 
das Arbeitsschutzgesetz ergänzen, gehen die dort geregelten 
konkreten Verpflichtungen den Bestimmungen im Arbeitsschutz-
gesetz vor. 

In einigen Rechtsverordnungen, die zum Arbeitsschutzgesetz 
ergangen sind, z. B. der Arbeits stättenverordnung, der Biostoff-
verordnung und der Betriebssicherheits verordnung, ist geregelt, 
dass bestimmte Ausschüsse, die bei verschiedenen Bundes-

ministerien gebildet werden, technische Regeln bekannt ma-
chen können. Auch diese Regeln konkretisieren die gesetzlichen 
Pflichten. Die Regeln sind nicht rechtsverbindlich. Wenn die Re-
geln eingehalten werden, kann der Anwender davon ausgehen, 
dass er seine gesetzlichen Pflichten ausreichend erfüllt hat. Wer 
von den Regeln abweicht, muss damit rechnen, dass die staat-
lichen Arbeitschutzbehörden und die Berufs genossenschaften 
die getroffenen Ersatz maß nahmen ggf. prüfen, ob sie eine hin-
reichende Schutzwirkung entfalten. 

In letzter Zeit wurde eine Reihe von Unfallverhütungsvorschrif-
ten außer Kraft gesetzt. Dies geschah, weil immer mehr staatli-
che Rechtsvorschriften im Bereich des Arbeits schutzes in Kraft 
treten. Diese staatlichen Vorschriften gelten generell und sind 
weiter und allgemeiner gefasst als Unfallverhütungsvorschrif-
ten. Die Unfallverhütungs vor schriften sollen grundsätzlich als 
rechtsverbindliche Bestimmungen nur noch dort neben staat-
lichem Arbeits schutz recht bestehen, wo das staatliche Recht 
selbst keine Konkretisierungen bietet.

Dort wo von staatlichen Ausschüssen Regeln veröffentlicht wer-
den, liegt jeweils eine staatliche Konkretisierung des Arbeits-
schutzrechtes vor. In diesen Regelungsbereichen werden die 
 Unfallverhütungsvorschriften daher nach und nach wegfallen. 
An die Stelle der rechtsverbindlichen Unfallverhütungsvorschrif-
ten treten die staatlichen Regeln. Dadurch wird das Arbeits-
schutzrecht flexibler.

Allein der Wegfall von Unfallverhütungsvorschriften bedeutet 
allerdings ganz und gar nicht, dass keine Gefährdungen mehr 
vorhanden und daher auch keine Schutzmaß nahmen mehr nö-
tig sind. Der Arbeitgeber ist nach wie vor verpflichtet, in diesen 
Bereichen die notwen di gen Arbeitsschutzmaßnahmen zu er-
greifen. Sofern sich jedoch mehrere Möglichkeiten für Arbeits-
schutzmaßnahmen bieten, kann der Unternehmer wählen und 
ist nicht mehr an starre Unfallverhütungsvorschriften gebunden.

Die Schutzmaßnahmen müssen in jedem Fall den allgemeinen 
Grundsätzen der Gefahren verhütung nach dem Arbeitsschutz-
gesetz entsprechen. Es ist also das so genannte Gefährdungs-
minimierungsprinzip anzuwenden. Technischen Maßnahmen ist 
daher der Vorrang vor persönlichen oder organisatorischen Maß-
nahmen einzuräumen (siehe Grund pflichten des Arbeitgebers). 
Der Arbeitgeber erhält dadurch einen größeren Ermessens spiel-
raum, welche Arbeitsschutzmaßnahmen er für seinen Betrieb 
festlegen möchte. Dadurch erhöht sich allerdings auch seine 
Verantwortung, da er sich intensiver Gedanken machen muss 
über die Anforderungen an die Art und Weise, wie er Unterneh-
mer seiner Verantwortung im Arbeitsschutz nachkommen will. 

Um ihm dabei die notwendigen Entscheidungen zu erleichtern, 
werden künftig an die Stelle der Unfallverhütungsvorschriften 

Der moderne Arbeitsschutzbegriff 
des Arbeitsschutzgesetzes
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Der moderne Arbeitsschutzbegriff des Arbeitsschutzgesetzes

Mitarbeiter tätig werden muss und wie er seinen Pflichten im 
Arbeitsschutz nachkommen kann. Insbesondere zu den aufge-
hobenen Unfallverhütungsvorschriften wurde die Berufsgenos-
senschaftliche Regel BGR 500 (künftig DGUV Regel 100–500) 
bekannt gemacht. Sie beinhaltet z. B. Vorschriften zum sicher-
heitsgerechten Umgang mit kraftbetriebenen Arbeitsmitteln wie 
Pressen und ähnlichen Maschinen.

Damit erhalten die Verantwortlichen das Rüstzeug für ihre 
Entscheidungen über einzelne Arbeitsschutzmaßnahmen 
vor Ort und die Rechtssicherheit, bei Beachtung der Unfall-
verhütungsvorschriften oder der technischen Regeln auch  
die gesetzlichen Arbeits schutz pflichten zu erfüllen. 

und neben das staatliche Recht und die staat lichen Regeln zum 
Arbeitsschutz auch, z. B. von den Berufsgenossenschaften er-
arbeitete Regeln und Informationen treten. Diese werden zum 
Teil von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 
unter den Bezeichnungen DGUV Regel, DGUV Information 
 herausgegeben werden. Diese Informationsmittel waren bisher 
als Berufsgenossenschaftliche Regeln (BGR) oder Berufsgenos-
senschaftliche Informationen (BGI) bekannt. Darüberhinaus 
ver öffentlichen auch einzelne Berufsgenossenschaften eigene 
Informationsmittel.  
Diese Informa tionsquellen enthalten keine rechtsverbindlichen 
Arbeitsschutzvorschriften. Sie sollen dem Unternehmer aber 
Anhaltspunkte geben, in welchen Fällen er zum Schutz seiner 
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Die Verantwortung des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber trägt die umfassende Verantwortung für die 
 Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten in seinem 
 Betrieb. Er hat die Pflicht, für einen wirksamen Arbeitsschutz 
tätig zu werden. 

Vor allem in größeren Betrieben kann der Arbeitgeber die Wahr-
nehmung seiner Pflichten auf andere Personen übertragen.  Diese 
nehmen dann die Pflichten gegenüber den Beschäftig ten an 
seiner Stelle wahr. 

Der Arbeitgeber hat dazu zuverlässige und fachkundige Personen 
damit zu beauftragen, die ihm nach dem Arbeitsschutzgesetz 
obliegenden Pflichten in eigener Verant wortung wahrzunehmen. 
Insofern trifft ihn eine Auswahlpflicht beim Einsatz von Führungs-
kräften. 

Die Beauftragung der Führungskräfte hat in geeigneter Form 
schriftlich zu erfolgen. Es soll nicht nur klargestellt werden, 
 welche Sachaufgaben in die fachliche Verantwor tung des Vor-
gesetzten gestellt werden, sondern auch welche Pflichten im 
Arbeitsschutz der Vorgesetzte an Stelle des Arbeitgebers gegen-
über den ihm unterstellten Mitarbei tern hat und welche Ent-
scheidungsbefugnisse und Weisungsrechte ihm dafür zur Ver-
fügung stehen. 

Auch bei der Übertragung von Arbeitsschutzaufgaben bleibt  
der Arbeitgeber zur Überwachung der beauftragten Personen 
verpflichtet. Er hat ständig die Effektivität seiner Arbeitsschutz-
organisation im Betrieb insgesamt im Auge zu behalten. 
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Grundpflichten der Arbeitgeber

Nach dem Arbeitssicherheitsgesetz haben Sicherheitsfach-
kräfte und Betriebs ärzte die gesetzliche Aufgabe, den Arbeit-
geber bei der Durchführung der Gefährdungs ermittlung und 
-beurteilung zu beraten und zu unterstützen (vergleiche §§ 3 
und 6 Arbeitssicher heitsgesetz). Kleinere Betriebe können für 
die Beratung auch Dienst leistungen überbetrieblicher arbeits-
medizinischer und sicherheitstechnischer Dienste in Anspruch 
nehmen (vergleiche § 19 Arbeits sicherheitsgesetz).  
 
In Betrieben mit bis zu 50 Arbeitnehmern kann die sicher-
heitstechnische Betreu ung nach der Unfallverhütungsvor-
schrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits sicherheit“ 
(DGUV Vorschrift 2) alternativ auch durch die Inanspruch-
nahme des so genann ten „Unternehmermodells“ sicher-
gestellt werden. Dabei nimmt der Unternehmer des Klein-
betriebs an Informationsveranstaltungen teil und wird dadurch 
in die Lage versetzt, die Gefährdungsbeurteilung grundsätzlich 
selbst durchführen und abschätzen zu können, wann er im 
Einzelfall Bedarf für eine konkrete Beratung durch eine Sicher-
heitsfachkraft oder einen Betriebsarzt hat.  
 
Im Übrigen stehen mit von der Berufsgenossenschaft erarbei-
teten Leitfäden und branchen spezifischen Gefährdungs- und 
Belastungskatalogen sowie mit der CD – ROM „Praxisgerechte 
Lösungen“ eine Reihe von Hilfsmitteln zur Unter stützung der 
Unternehmer bei der Durchführung der Gefährdungs ermittlung 
und -beurteilung zur Verfügung. 
 
Alle Betriebe müssen geeignete Unterlagen zur  Verfügung 
 halten, aus denen sich ergibt, welche Ergebnisse die 
Gefährdungs ermittlung und -beurteilung erbracht hat und 
 welche Arbeitsschutzmaßnahmen daraufhin ergriffen wurden 
(§ 6 ArbSchG).  
 
Für Kleinbetriebe mit bis zu 10 Arbeitnehmern ergibt sich aus 
der Unfall verhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräf-
te für Arbeits sicherheit“ (DGUV Vorschrift 2) eine Pflicht zur 
schriftlichen Dokumentation mit geringerem Umfang. Die 
Klein betriebe müssen regelmäßig  Gefährdungsbeurteilungen 
erstellen und sich dabei von einer Fachkraft für Arbeitssicher-
heit oder einem Betriebsarzt sachverstän dig beraten  lassen. 
Diese Beratung wird als „Grundbetreuung“ bezeichnet, über 
deren Durch führung die Fachkraft oder der Betriebsarzt einen 
Bericht verfasst. Zum Nach weis der Grundbetreuung muss der 
Unternehmer diesen Bericht und ggf. weitere ange messene, 
aktuelle Unterlagen bereit halten, die das Ergebnis der 
Gefährdungsermitt lung erkennen lassen.  
 
Betriebe, die ihre Mitarbeiter durch Teilnahme am „Unter-
nehmer modell“ sicherheitstechnisch und arbeitsmedizi-
nisch betreuen, müssen mit Hilfe einer zu doku men tieren den 
Gefährdungs ermittlung und -beurteilung ermitteln, ob und 
in welchem Umfang Bedarf für eine Beratung durch externe 

Für den Arbeitgeber ergeben sich aus dem Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG) folgende Grund pflichten: 

•  Der Arbeitgeber muss die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
unter Berück sich ti gung der Umstände treffen, die am Arbeits-
platz konkret die Sicherheit und Gesundheit der  Beschäftig ten 
beeinflussen, bzw. er muss solche Maß nahmen treffen  lassen. 
Er muss die Maßnahmen in geeigneter Weise auf ihre Wirk-
samkeit hin prüfen und falls erforderlich nachbessern oder 
veränderten Bedingungen anpassen (§ 3 Abs. 1 ArbSchG). 
Es besteht eine Rechtspflicht zum Handeln, eine Verletzung 
der Pflicht durch Unterlassen notwendiger Maßnahmen kann 
rechtliche Konsequenzen (Strafbarkeit, Bußgeld, Haftung für 
Kosten) nach sich ziehen.

•   Er muss eine geeignete Arbeitsschutzorganisation im Betrieb 
einführen und die Sach- und Finanzmittel dafür bereitstellen. 
Arbeitsschutzmaßnahmen müssen auf jeder betrieblichen Füh-
rungsebene ergriffen und beachtet werden (§ 3 Abs. 2 ArbSchG). 

•   Kosten für Arbeitsschutzmaßnahmen dürfen nicht zu Lasten 
der Beschäftig ten gehen (§ 3 Abs. 3 ArbSchG). Sofern kein 
anderer Kostenträger vorhanden ist, muss der Arbeitgeber sie 
selbst finanzieren.

•   Bei seinen Schutzmaßnahmen hat der Arbeitgeber allgemeine 
Grundsätze der Gefahren verhü tung zu beachten (§ 4 ArbSchG). 
Dazu gehört z. B. der Grund satz der Gefährdungs minimierung. 
Gefährdungen sind, sofern möglich, ganz zu vermeiden oder 
die Gefährdung ist an der Quelle zu bekämpfen. Bei den Maß-
nahmen ist der Stand der Technik zu berücksichtigen und die 
Planung der Maßnahmen muss unter Berücksichtigung der 
gesamten Arbeitsumgebung erfolgen. Kollektiven Schutzmaß-
nahmen ist grundsätzlich Vorrang vor individuellen Schutzmaß-
nahmen (wie z. B. durch persönliche Schutzausrüstungen) 
einzuräumen. 

•   Der Arbeitgeber hat sämtliche in seinem Betrieb für die Be-
schäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen ein-
schließlich der psychischen Belastungen zu ermitteln und 
zu beurteilen (§ 5 ArbSchG). Er hat bei allen Arbeitsplätzen 
und  Tätigkeiten kontinuierlich festzustellen, welche Gefähr-
dungen bestehen. Er hat dann zu beurteilen, ob aufgrund der 
 Gefährdung zusätzliche Arbeits schutzmaßnahmen erforderlich 
sind oder ob bereits ergriffene Maßnahmen ausreichen. Bei 
gleichartigen Arbeits bedingungen reicht die Beur teilung  eines 
Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit aus. Entsprechend dem 
 Ergebnis der Gefährdungsermittlung und -beurteilung hat der 
Arbeitgeber dann konkrete Schutzmaßnahmen festzulegen, für 
die Durch führung der Maßnahmen zu sorgen, ihre Wirksamkeit 
zu überprüfen und erforderlichen falls die Maßnahmen an neue 
Entwicklungen oder Erkenntnisse anzupassen.  
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Grundpflichten der Arbeitgeber

Fachkräfte für Arbeitssicherheit bzw. Betriebsärzte oder durch 
einen überbetrieblichen Dienst besteht. Zur Erfüllung der 
 Dokumentationspflicht sind die Gefährdungsbeurteilung, die 
Nachweise für die Teilnahme an den Informationsveranstaltun-
gen und die nach Inanspruchnahme externer Beratung von den 
externen Sicherheitsfachkräften oder Betriebsärzten anzuferi-
genden Berichte zur Einsicht vorzuhalten.

•   Der Arbeitgeber muss den Betriebsrat über alle betrieblichen 
Arbeits schutz maßnahmen unterrichten. Die entsprechenden 
Pflichten ergeben sich aus dem Betriebsverfassungs gesetz.  
Wo es keine Beschäftigtenvertretungen gibt, muss der Arbeit-
geber die Beschäftig ten selbst zu allen Maßnahmen anhören, 
die Auswir kun gen auf ihre Sicherheit und Gesundheit haben 
können. 

•   Alle Beschäftigten müssen über die Gefahren für Sicherheit 
und Gesundheit, denen sie bei ihrer Arbeit ausgesetzt sein 
können, unterrichtet werden. Sie müssen auch über die vom 
Arbeitgeber ergriffenen Schutzmaßnahmen informiert und 
über die konkreten Schutzvorkehrungen am Arbeitsplatz je-
weils unterwiesen werden (§ 12 ArbSchG). 

•   Der Arbeitgeber muss für die jeweiligen Arbeiten geeignete 
und qualifizierte Mitarbeiter auswählen (§ 7 ArbSchG). 

•   Mehrere Arbeitgeber haben die Pflicht zur Zusammenarbeit im 
Arbeitsschutz (§ 8 ArbSchG), wenn ihre Beschäftigten gemein-
sam tätig werden. Diese Pflichten werden durch die Bestimmun-
gen über den Einsatz eines Koordina tors nach § 6 der Unfallver-
hütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1) und 
durch die Baustellenverord nung ergänzt.

•   Der Arbeitgeber hat die Pflicht, zum Schutz vor besonderen 
Gefahren Maß nahmen und Vorkehrungen für besonders ge-
fährliche Arbeitsbereiche oder Arbeits situa tionen zu ergreifen, 
wie z. B. Zugangsbeschränkungen (§ 9 ArbSchG).

•   Der Arbeitgeber muss Vorsorgemaßnahmen zur Brandbe-
kämpfung und Evakuie rung in Notfällen ergreifen. 

•   Er muss eine wirksame Erste Hilfe sicherstellen (§ 10 ArbSchG), 
dies wird ergänzt durch die Vorschriften des 3. Abschnitts  
der Unfallverhütungsvor schrift „Grund sätze der Prävention“  
BGV A1, (§§ 24–28).

•   Das Arbeitsschutzgesetz enthält auch eine allgemeine Be-
stimmung zu arbeitsmedizinischen  Vorsorgeuntersuchungen 
(§ 11 ArbSchG). Der Arbeitgeber muss solche Vorsorge unter-
suchungen ermöglichen, wenn dies von den Beschäftig ten 
gewünscht wird, weil sie befürchten, dass sie bei ihrer Arbeit 
Gefahren für ihre Sicherheit und Gesundheit ausgesetzt sein 
könnten. Kein Anspruch auf Vorsorge untersuchungen  besteht 
 allerdings, wenn nach dem Ergebnis der Gefährdungs ermittlung 

und -beurteilung ausgeschlossen werden kann, dass von den 
Arbeits bedingungen Gesundheitsgefährdungen aus gehen. 
Neben dieser generellen Regelung ergeben sich aus  anderen 
Rechtsvor schrift en noch weitere zahlreiche Verpflichtungen 
für den Arbeitgeber, arbeitsmedizinische Vorsorge an bieten 
oder vor Aufnahme der Tätigkeit durchführen lassen zu müssen 
 (vergleiche hierzu unten die Ausführungen zur „Verordnung zur 
 Arbeitsmedizinischen Vorsorge“ – ArbMedVV). 

•   Das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) und die Unfallverhütungs-
vorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ 
(DGUV Vorschrift 2 / früher: BGV A2) verpflichten den Arbeitge-
ber, eine arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Be-
treuung seiner Mit arbeiter und die Beratung durch Betriebsärz-
te und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sicherzustellen. Darauf 
wurde bereits oben bei den Erläuterungen zur Gefährdungsbe-
urteilung hingewiesen. In groben Zügen bedeutet dies für den 
Arbeitgeber folgendes: 
 
In Kleinstbetrieben mit bis zu 10 Arbeitnehmern reicht es aus, 
wenn sich der Arbeitgeber bei der Erstellung der Gefährdungs-
beurteilung von entsprechend qualifizierten externen Ärzten 
und Sicherheitsfachkräften unterstützen lässt.  
 
In Betrieben mit bis zu 50 Arbeitnehmern kann der Arbeitgeber 
am so genannten „Unter nehmermodell“ teilnehmen. Dazu hat 
er an kostenfreien Informations- und Motivations maßnahmen 
der Berufsgenossenschaft teilzunehmen. Im Anschluss dar-
an muss er bedarfsgerechte Betreuung durch externe Arbeits-
mediziner und Fachkräfte für Arbeits sicherheit bzw. durch 
überbetriebliche Beratungsdienste in Anspruch nehmen. Die 
Einzelheiten zu den Schulungsveranstaltungen und zur Fest-
stellung des Beratungsbedarfs finden sich in der Anlage 3 zur 
DGUV Vorschrift 2. 
 
Wenn der Arbeitgeber nicht am Unternehmermodell teilneh-
men möchte sowie in größeren Betrieben muss der Arbeit-
geber eine „Regelbetreuung“ organisieren. Dazu muss er 
 Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit mit einer 
festen jährlichen Einsatzzeit bestellen und ihnen Aufgaben 
übertragen. Die Dauer der Einsatzzeit richtet sich zum einen 
nach dem Wirtschaftszweig, zu dem der Betrieb gehört, und 
zum anderen nach der Anzahl der Arbeitnehmer. Zu der sich 
daraus ergebenden Grundbetreuung müssen den Betriebsärz-
ten und Fachkräften für Arbeitssicherheit noch für betriebsspe-
zifische Aufga ben ggf. zusätzlich Einsatzzeiten zur Verfügung 
gestellt werden. Der Unternehmer hat nach der Anlage 2 zur 
DGUV Vorschrift 2 die betriebsspezifischen Aufgabenfelder zu 
ermitteln und danach festzulegen, wie viel Einsatzzeit zur Be-
arbeitung dieser Aufgaben erforderlich ist und wie dieses Zeit-
kontingent auf die Betriebsärzte einerseits und auf die Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit andererseits aufzuteilen ist. Die 
Berufsgenossenschaft bietet für die Ermittlung der Einsatzzeit 
eine Handlungshilfe im Internet an.
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Pflichten und Rechte der Beschäftigten  
(§§ 15 bis 17 Arbeitsschutzgesetz)

Diesen Verpflichtungen stehen auch Rechte der Beschäftigten 
gegenüber. So können sie jederzeit Vorschläge zum Arbeits-
schutz unterbreiten. Bei erheblichen Gefahren dürfen sie  
sich vom Arbeitsplatz entfernen. Schließlich steht ihnen ein 
Beschwer derecht gegenüber dem Arbeitgeber bei mangeln-
den Arbeitsschutzmaßnahmen zu, und falls der Arbeit geber  
auf solche Beschwerden nicht reagiert, können sich die 
Beschäftigten auch an die Aufsichts behörden wenden. 

Aufgrund der Wahrnehmung ihrer Rechte dürfen die 
Beschäftigten vom Arbeitgeber nicht benachteiligt werden. 

Die Beschäftigten müssen aktiv an allen betrieblichen Arbeits-
schutzmaßnahmen mitwirken. Sie haben Vorschriften einzuhal-
ten, Geräte und Schutzeinrichtungen ordnungsgemäß zu bedie-
nen und zu verwenden sowie Weisungen ihrer Vor gesetzten zu 
befolgen. Außerdem müssen sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
für ihre eigene Sicherheit und Gesundheit und auch für die 
Sicherheit anderer Personen, sofern diese von ihrer Tätigkeit 
betroffen sind, sorgen. 

Die Beschäftigten haben außerdem eine wichtige Meldepflicht. 
Sie müssen den Verant wortlichen im Betrieb das Auftreten von 
unmittelbaren erheblichen Gefahren oder von Defekten an 
Geräten oder Schutzsystemen möglichst umgehend melden. 

Die Beschäftigten müssen den Arbeitgeber bei der Durch-
führung der Arbeitsschutz maß nahmen unterstützen. Dazu 
gehört auch die Zusammenarbeit mit Sicherheits fachkräften 
und Betriebsärzten. 
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Überwachung des Arbeitsschutzrechts 

Durch das Arbeitsschutzgesetz werden dem Arbeitgeber öffent-
lich-rechtliche Ver pflich tun gen auferlegt. Es obliegt den staat-
lichen Behörden, zu überprüfen, ob diese Verpflich tungen auch 
eingehalten werden. 

Für die Durchführung des Arbeitsschutzgesetzes sind grundsätz-
lich die Landes behör den zuständig. Die Mitarbeiter der in den 
einzelnen Bundesländern zuständigen Staatlichen Aufsichts-
behörden für Arbeitsschutz dürfen während der Betriebs- und 
Arbeitszeit Arbeitsstätten betreten und besichtigen und nötige 
Prüfungen vornehmen. Sie prüfen dabei u. a., ob der Arbeitgeber 
oder ein von ihm mit der Wahrnehmung seiner Pflichten beauf-
tragter Vorgesetzter oder ein Beschäftigter die Pflichten nicht er-
füllt, die ihn nach dem Arbeitsschutzgesetz treffen. Hat jemand 
seine Pflichten verletzt, so kann dem Betroffenen eine Anord-
nung erteilt werden, damit er die erforderlichen Maß nahmen 
ergreift. 

Die Arbeitgeber sind außerdem verpflichtet, die notwendigen 
Auskünfte zu erteilen. 

Sofern die Aufsichtsbehörde eine vollziehbare Anordnung 
 erlässt, aber der Betroffene dieser Anordnung nicht folgt und  
ihr zuwiderhandelt, kann dies als Ordnungswidrig keit mit  
einem Bußgeld geahndet werden. Gefährdet der Arbeitgeber 
durch einen vorsätz lichen Verstoß gegen eine solche Anord-
nung das Leben oder die Gesundheit eines Be schäftigten,  
so kann dies sogar als Straftat mit Freiheitsstrafe oder Geld-
strafe bestraft werden. 
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Das duale Arbeitsschutzsystem

Für den Arbeitsschutz sind nicht nur die bereits genannten 
Landesbehörden zuständig. Der Gesetzgeber hat auch den 
 Berufsgenossenschaften als Trägern der gesetzlichen Unfall -
versicherung einen umfassenden Präventionsauftrag erteilt.  
Die Berufs genossen schaften haben den Auftrag, mit allen 
 geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle, Berufs krank heiten und 
 arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten. 

Dieses duale Arbeitsschutzsystem wurde im Zusammenhang  
mit der Inkraftsetzung des Arbeitsschutzgesetzes vom Gesetz-
geber noch einmal ausdrücklich bestätigt. Zeitgleich mit dem 
 Arbeitsschutzgesetz traten nämlich auch die Präventions vor-
schrift en des Siebten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VII) in Kraft. 
Diese Vorschriften traten an die Stelle der Bestimmungen der 
Reichsversicherungsordnung über die Präventions tätigkeit der 
Berufs genossenschaft. 
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SGB VII

Die Präventionsvorschriften im SGB VII regeln die Befugnisse der 
Berufsgenossenschaft. 

Die Berufsgenossenschaft kann Unfallverhütungsvorschriften 
erlassen, wenn keine vorrangigen staatlichen Rechtsvorschrif-
ten und Regeln entgegenstehen. Die Berufsgenossen schaften 
haben die gesetzliche Aufgabe, die Einhaltung der geltenden 
Unfall verhütungs vorschriften durch eigene  Aufsichtsbeamte 
zu überwachen und ihre Mit gliedsbetriebe über Fragen des 
Arbeitsschutzes zu beraten. Aufgrund der derzeit  gültigen 
Unfallverhütungs vorschrift „Grundsätze der Prävention“ 
(bisher BGV A1, künftig DGUV Vorschrift 1) sind die Berufs-
genossenschaften befugt, Anordnungen zur Durchsetzung  
der allgemeinen staatlichen Rechtsvorschriften im Arbeits-
schutzrecht zu erlassen. 

Die Befugnisse der Aufsichtsbeamten sind grundsätzlich die 
gleichen, wie bei den Staat lichen Behörden für Arbeitsschutz. 
Auch sie können die Betriebe besichtigen und Anordnun gen 
erlassen. 

Gegenüber dem früheren Recht wurde im SGB VII der Umfang 
des Präventionsauftrags erweitert. Die Berufsgenossen schaft 
kann ihre Befugnisse auch zur Verhütung arbeitsbedingter 
 Gesundheitsgefahren einsetzen. Die Zuständigkeit der Berufs-
genossenschaft ist damit nicht länger auf die Verhütung reiner 
Unfallgefahren und solcher gesundheitlichen Gefährdungen 
beschränkt, die zu einer in der Berufskrankheiten-Verordnung 
aufgeführten Berufs krankheit führen können. 

Die Berufsgenossenschaften und die Aufsichtsbehörden der 
Länder sind gesetzlich verpflichtet, bei der Durchführung ihrer 
Beratungs- und Überwachungstätigkeit eng zusammenzuarbei-
ten. Dadurch sollen unnötige Belastungen der Betriebe durch 
Doppelbesichtigungen o. Ä. vermieden werden. Im Rahmen der 
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) (§ 20 a 
ArbSchG, § 20 SGB VII) stimmen sich die Unfallversicherungs-
träger und die staat li chen Aufsichtbehörden über das Vorgehen 
bei der Beratung und Überwachung der Betriebe ab und führen 
gemeinsam Arbeitsprogramme durch.
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Rechtsverordnung zur Umsetzung 
 einzelner EG-Arbeitsschutz-Richtlinien

in der Regel eine durchschnittliche täg liche Arbeitszeit am Bild-
schirm über 30 Minuten als wesentlich anzusehen sein. 

Der Arbeitgeber hat die Bildschirmarbeitsplätze einer beson-
deren Gefährdungs ermitt lung und -beurteilung zu unterziehen.  
Die Arbeitsplätze müssen den im Anhang zu der Verord nung 
 aufgeführten Anforderungen entsprechen. Dort sind Anforde-
rungen an die Bildschirm geräte, die Tastatur, an die sonstigen 
Arbeitsmittel, wie z. B. Möbel, an die Arbeits umge bung und  
an das Zusammenwirken von Mensch und Arbeitsmittel auf-
gezählt. 

Der Arbeitgeber hat den täglichen Arbeitsablauf so zu orga-
nisieren, dass die Bild schirm arbeit regelmäßig durch andere 
Tätigkeiten oder Pausen unterbrochen wird. Schließlich muss 
der Arbeitgeber nach der BildschabV in Verbindung mit der 
Verord nung zur Arbeits medizinischen Vorsorge (ArbMedVV) 
bei Bildschirmarbeits plätzen stets vor Aufnahme der Tätigkeit 
und danach in regelmäßigen Abständen angemessene Unter-
suchungen der Augen und des Sehvermögens durch fachkun-
dige Personen anbieten und eine spezielle Bild schirm brille  
zur Verfügung stellen, sofern diese vom Augen arzt speziell  
für die Bildschirm arbeit verordnet wird. 

Weitere Rechtsverordnungen
Zur Umsetzung der nach 1996 weiter veränderten und durch 
neue Regelungen ergänzten EG-Richtlinien zum Arbeitsschutz 
wurden nach und nach im Folgenden aufgeführten Rechts ver-
ord nungen erlassen. 

Betriebssicherheitsverordnung vom 27.09.2002
Am 03. Oktober 2002 trat die Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV) als Artikel 1 der „Verordnung zur Rechtsvereinfa-
chung im Bereich der Sicherheit und des Gesund heits schutzes 
bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung 
bei der Arbeit, der Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürfti-
ger Anlagen und der Organisation des betrieblichen Arbeitsschut-
zes“ in Kraft. Die Verordnung übernimmt eine Mittlerfunktion im 
Bereich der für den Arbeits- und Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz zu berücksichtigenden staatlichen Vorschriften. Einerseits 
zeigt sie auf, welche sicherheitstechnischen Anforde rungen 
Arbeitsmittel zu dem Zeitpunkt erfüllen müssen, an dem sie zum 
ersten Mal einem Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt werden. 
Andererseits beinhaltet sie eine Vielzahl von Verpflichtungen 
für die gesamte Dauer der Benutzung von Arbeitsmitteln. Diese 
Pflichten betreffen unter anderem den Umgang mit den Arbeits-
mitteln oder deren regelmäßige Prüfung. 

Arbeitsmittel im Sinne der Verordnung sind Werkzeuge, Geräte, 
Maschinen oder Anlagen. Anlagen setzen sich aus mehreren 
Funktionseinheiten zusammen, die zueinander in Wechselwir-
kung stehen und deren sicherer Betrieb wesentlich von diesen 

Aufgrund der Verordnungsermächtigung (§ 19 ArbSchG) hat die 
Bundesregierung bisher zehn Rechtsverordnungen erlassen,  
mit denen Einzelrichtlinien zum Arbeitsschutz in deutsches 
Recht umgesetzt wurden. 

Am 20.12.1996 traten folgende Einzelverordnungen in Kraft: 

Persönliche-Schutzausrüstungs-Benutzerverordnung
Die Verordnung konkretisiert die Pflichten des Arbeitgebers 
nach dem Arbeitsschutz gesetz für die Fälle, in denen er seinen 
Mitarbeitern persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung 
stellt, weil andere (z. B. kollektive) Arbeitsschutzmaßnahmen 
nicht möglich sind. Der Arbeitgeber wird verpflichtet, geeignete 
persönliche Schutzausrüstungen auszuwählen, die individuell 
auf den Beschäftigten passen und für deren gutes Funktionie-
ren während der gesamten Benutzungsdauer der Arbeitgeber 
verantwortlich ist. Außerdem muss der Arbeit nehmer über die 
bestimmungsgemäße Benutzung unterwiesen werden und der 
Arbeitgeber muss für verständliche (auch fremdsprach liche) 
 Gebrauchsanweisungen sorgen. 

Die persönlichen Schutzausrüstungen müssen in sicherheits-
technischer Hinsicht den Anforderungen der achten Verordnung 
zum Gerätesicherheitsgesetz entsprechen. Neue Geräte erfüllen 
diese Voraussetzungen, wenn sie das so genannte „CE-Zeichen“ 
aufweisen. Ältere Ausrüstungen, die bereits vor dem 01.07.1995 
angeschafft wurden, können weiter benutzt werden, wenn sie 
zwar nicht die jetzt gültigen Anforderungen erfüllen, aber den 
damals gültigen Beschaffenheitsanforderungen entsprechen. 

Lastenhandhabungsverordnung
Diese Verordnung gilt für jedes Befördern, Abstützen, Heben, 
Absetzen, Schieben, Ziehen, Tragen oder Bewegen einer Last 
durch menschliche Kraft. 

Der Arbeitgeber darf solche Arbeiten nur solchen Personen über-
tragen, deren Eignung für diese Tätigkeit er vorher besonders 
geprüft hat. Bei der Prüfung muss der Arbeit geber durch eine 
besondere Gefährdungsermittlung und -beurteilung analysieren, 
ob z. B. durch das Gewicht, die Form oder Größe der zu bewe-
genden Last, durch die erforderliche Körper haltung oder Entfer-
nung der Last vom Körper beim Tragen spezielle Gefährdungen 
entstehen können, denen durch geeignete Maßnahmen begeg-
net werden muss. 

Bildschirmarbeitsverordnung
Die Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV) gilt für alle Be-
schäftigten, die gewöhnlich bei einem nicht unwesentlichen Teil 
ihrer normalen Arbeit ein Bildschirmgerät benutzen. Nicht unwe-
sentlich ist ein Teil der Arbeit, wenn der Bildschirm bei der norma-
len Arbeit tatsächlich genutzt wird und der Umfang der Nutzung 
nicht völlig unbedeutend ist. Bei einem Vollzeit arbeitsplatz wird 
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Wechsel wirkun gen bestimmt ist. Insbesondere überwachungs-
bedürftige Anlagen im Sinne des § 2 Abs. 7 des Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetzes gehören zu den Anlagen gemäß 
Betriebs sicher heitsverordnung.

Der Unternehmer ist verpflichtet, eine Beurteilung der speziel-
len Arbeitsplatzbedin gungen vorzunehmen, unter denen die 
Arbeitsmittel eingesetzt werden sollen. Er darf nur solche Ar-
beitsmittel auswählen und zur Verfügung stellen, die nach dem 
Ergebnis der Beurteilung für die konkrete Arbeit geeignet sind 
und die bei bestimmungsgemäßer Verwendung auch gefahrlos 
benutzt werden können. Bei der Bereitstellung neuer Maschi-
nen und Anlagen hat der Unternehmer dabei die sicherheits-
technischen Anforderungen der geltenden staat lichen Rechts-
vorschriften sowie den Stand der Technik zu berücksichtigen. 
Arbeitsmittel, die bereits vor dem Inkrafttreten der Verordnung 
erstmals in Betrieb genommen wurden, haben den sicherheits-
technischen Mindestanforderungen des Anhangs 1 der BetrSichV 
zu entsprechen. 

Außerdem präzisiert die Verordnung die Pflichten des Arbeit-
gebers bezüglich des Explo sions schutzes. Der Arbeitgeber  
muss ermitteln, ob in seinem Betrieb explosionsgefährdete 
 Arbeitsbereiche existieren. Wenn dies der Fall ist, müssen diese 
Bereiche in Schutzzonen eingeteilt und die Schutzmaßnahmen 
festgelegt werden. Die Explosions schutzmaßnahmen müssen  
in einem  Explosionsschutzdokument schriftlich festgehalten 
werden. 

Aufgrund der Betriebssicherheitsverordnung wurde ein 
 „Betriebssicherheitsausschuss“ beim Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales eingesetzt. Aufgabe dieses Aus schusses ist 
es u. a., den Stand der Technik bei der Bereitstellung und Benut-
zung von Arbeitsmitteln und beim Betrieb von überwachungs-
bedürftigen Anlagen zu ermitteln und Regeln zu erarbeiten, wie 
die in der Verordnung aufgestellten Anforderungen durch die 
Arbeitgeber erfüllt werden können. Wenn diese Regeln einge-
halten werden, ist im Normalfall davon auszugehen, dass der 
 Arbeitgeber alle Rechtspflichten erfüllt. Von den Regeln kann 
aber im Einzelfall auch abgewichen werden. Dann muss der 
Arbeit geber allerdings nachweisen, dass er Ersatz maßnahmen 
ergriffen hat, die zur gleichen Sicherheit für die Beschäftigten 
führen, wie dies bei Einhaltung der Regeln der Fall ist. 

Der „Betriebssicherheitsausschuss“ wird die von ihm be-
schlossenen Regeln veröffent lichen. Diese staatlichen Regeln 
lösen nach und nach einen großen Teil der Unfall verhütungs-
vorschriften ab. Dadurch werden Doppelregelungen vermieden. 
Bis für alle Bereiche staat liche Regeln erarbeitet und bekannt 
gemacht werden, bleiben die zur Zeit noch gültigen Unfallverhü-
tungsvorschriften in Kraft und die darin enthaltenen Bestimmun-
gen sind einzuhalten. 

Baustellenverordnung vom 10.06.1998
Durch Erlass der „Verordnung über Sicherheit und Gesundheits-
schutz auf Baustellen (Baustellenverordnung – BaustellV)“ vom 
10. Juni 1998 hat die Bundesregierung eine weitere entsprechen-
de EG-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Die deutsche 
Rechtsverord nung ist am 01. Juli 1998 in Kraft getreten. 

Die Baustellenrichtlinie der Europäischen Union und die Bau-
stellenverordnung der Bundes republik Deutschland haben das 
Ziel, durch besondere Maßnahmen zu einer wesentlichen Ver-
besserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäf-
tigten auf Baustellen beizutragen. Beschäftigte im Baubereich 
sind im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen einem beson-
ders hohen Unfall- und Gesundheitsrisiko ausgesetzt. 

Besondere Gefahren auf Baustellen ergeben sich insbesondere 
daraus, dass Arbeiten auf der Baustelle von Beschäftigten ver-
schiedener Arbeitgeber gleichzeitig oder nacheinander ausge-
führt werden. Dies erschwert die Abstimmung der Arbeitgeber 
für die zu treffenden Schutzmaßnahmen. Hinzu kommen noch 
äußere Einflüsse, wie beispielsweise Witterungs verhältnisse, 
Termindruck oder auch Sprachenprobleme. 

Ein großer Teil der Mindestanforderungen an Arbeitsschutz-
maßnahmen auf Bau stellen galt in Deutschland bereits seit 
langem aufgrund der Bestimmungen z. B. in der Ar beits stät-
ten verordnung. Auch in Unfallverhütungsvorschriften oder den 
Bauordnun gen der Bundes länder sind Arbeitsschutzbestim-
mungen enthalten. Diese Bestimmun gen blieben unverändert.

Die wesentlichen zusätzlichen Regelungen durch die Baustellen-
verordnung sind: 

•   Bestellung eines Baustellen-Koordinators für Sicherheit und 
Gesundheits schutz, wenn mehrere Arbeitgeber auf der Bau-
stelle tätig werden (§ 3), 

•   Erarbeitung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans 
bei größeren Baustellen und bei besonders gefährlichen 
 Arbeiten (z. B. Tunnelbau) (§ 2 Abs. 3) und 

•   Ankündigung des Vorhabens bei der Behörde bei größeren 
Baustellen (§ 2 Abs. 2, in der Regel nicht bei Einfamilien-
häusern). 

Die Aufgaben des in der Baustellenverordnung geforderten 
 „Koordinators“ sind nicht unbedingt deckungsgleich mit den 
Aufgaben von Koordinatoren, die nach anderen Vorschriften 
 einzusetzen sind. Nach der Unfallverhütungsvorschrift „Grund-
sätze der Prävention“ (DGUV  Vorschrift 1) muss ebenfalls ein 
 Koordinator eingesetzt werden, wenn ein Unternehmer Arbeiten 
an andere Unternehmer vergibt und es zur Vermeidung  einer 
möglichen gegensei tigen Gefähr dung erforderlich ist, eine 
 natürliche Person zu  bestimmen, die die Arbeiten aufeinander 
abstimmt  (vgl. § 6 Abs.1 DGUV Vorschrift 1).
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minierten Materialien in zahntechnischen Laboratorien, in der 
Medizintechnik (Instandhaltung mikrobiell kontaminierter Ins-
trumente oder Geräte beim Hersteller oder beim Betreiber), in 
der Orthopädietechnik (Arbeit am Patienten, Umgang mit mikro-
biell kontaminierten Materialien), bei der Tierpräparation, in 
 Betriebsarztpraxen, Betriebssanitätsstationen oder bei Instand-
haltungsarbeiten an raumlufttechnische Anlagen (Klimaanlagen) 
vorkommen. 

Bei den beschriebenen Tätigkeiten mit biologischen Arbeits-
stoffen handelt es sich in der Regel um nicht gezielte Tätigkeiten 
nach der BioStoffV. Zu diesen Tätigkeiten zählt der berufliche 
Umgang mit Menschen, Tieren, Pflanzen, biologischen Produk-
ten, Gegenständen und Materialien, wenn die Beschäftigten bei 
diesen Tätigkeiten mit den biologischen Arbeitsstoffen in Kon-
takt kommen können. Gezielte Tätigkeiten liegen vor, wenn die 
drei folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

•   Es muss bekannt sein, welcher biologische Arbeitsstoff vor-
liegt. 

•   Die Tätigkeit muss außerdem unmittelbar auf den Umgang mit 
diesem Stoff ausgerichtet sein. 

•   Und schließlich muss bekannt oder hinreichend abschätzbar 
sein, dass und inwieweit die Beschäftigten im Normalbetrieb 
den biologischen Arbeitsstoffen ausgesetzt sein werden. 

 
Nach der BioStoffV muss der Unternehmer eine Gefährdungs-
beurteilung für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen vor-
nehmen. Verstöße gegen diese Pflicht können mit einem Buß-
geld geahndet werden.

In Abhängigkeit von der ermittelten Gefährdung sind entspre-
chende Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. Es 
werden Grundpflichten zur Gestaltung von Arbeitsorganisation 
und Arbeitsverfahren definiert, die immer zu berücksichtigen 
sind. Dabei ist die Vertretung der Beschäftigten in geeigneter 
Form einzubinden. Bei der Auswahl neu einzuführender Arbeits-
mittel sind die Beschäftigten oder ihre Vertretungen im Rahmen 
der betrieblichen Möglichkeiten zu beteiligen.

Weiterhin werden allgemeine Schutzmaßnahmen für alle Tätig-
keitsbereiche festgelegt. Diese werden in der Technischen Regel 
für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 500 „Grundlegende Maß-
nahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen” näher 
erläutert.

Zusätzliche Schutzmaßnahmen und Anforderungen sind bei 
 höherem Infektionsrisiko z. B. bei Tätigkeiten in Einrichtungen 
des Gesundheitsdienstes erforderlich.

Der Unternehmer hat eine Betriebsanweisung zu erstellen und 
die Beschäftigten anhand dieser Unterlagen zu unterweisen. 

Der Koordinator nach der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vor-
schrift 1 muss bezüglich der Arbeits schutzmaßnahmen Weisungs-
rechte gegenüber sämtlichen Mitarbeitern der verschiedenen 
Beauftragten Unternehmer besitzen. Der Koordinator nach der 
Bau stellen verordnung braucht derartige Weisungsbefug nisse 
nicht unbedingt zu besitzen. Seine Aufgaben insbesondere 
während der Planung des Bauvorhabens und während der Bau-
ausführung sind in § 3 Abs. 2 und 3 der Baustellenverordnung 
ausdrücklich genannt. Während auf einer Baustelle im Sinne der 
Baustellenverordnung immer ein Koordinator vorhanden sein 
muss sobald dort Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber tätig wer-
den, ist ein Koordinator nach der Unfallverhütungsvorschrift  
BGV A1 nur dann erforderlich, wenn dies zur Vermeidung mög-
licher gegenseitiger Gefährdungen erforderlich ist. Anderer-
seits ist der Koordinator nach der Unfallverhütungsvorschrift 
DGUV Vorschrift 1 in diesen Fällen auch dann zu bestellen, falls 
es bei dem Einsatzort nicht um eine Baustelle im Sinne der Bau-
stellenverordnung (vergl. § 1 Abs. 3 BaustellV) handelt. 

Die Aufgabenbereiche der beiden genannten Koordinatoren sind 
auf Baustellen weit gehend deckungsgleich. Es genügt daher, 
wenn eine natürliche Person beide Aufgaben bereiche auf der 
Baustelle ausübt und die entsprechenden Aufgaben wahrnimmt. 

Biostoffverordnung vom 15.07.2013
Regelungen zum Schutz der Beschäftigten vor biologischen 
Arbeitsstoffen enthält die „Verordnung über Sicherheit und 
 Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeits-
stoffen (Biostoffverordnung – BioStoffV)”. Der aktuelle Stand  
ist vom 15.07.2013.

Die Biostoffverordnung konkretisiert die Anforderungen des 
Arbeitsschutzgesetzes bezogen auf biologische Gefährdungen 
und gibt Anforderungen an die Gefährdungsbeurteilung und dar-
aus resultierende Schutzmaßnahmen vor. In Technischen Regeln 
für biologische Arbeitsstoffe (TRBA) werden nähere Einzelheiten 
zur Umsetzung der BioStoffV festgelegt. 

Biologische Arbeitsstoffe sind natürliche und gentechnisch ver-
änderte Mikroorganismen (Bakterien, Pilze, Viren), aber auch 
Zellkulturen und humanpathogene Endo- oder Ektoparasiten, 
die beim Menschen Infektionen, sensibilisierende (empfind-
lich machende) und toxische (giftige) Wirkungen hervorrufen 
 können. Das von ihnen ausgehende Infektionsrisiko wird in  
vier Risikogruppen eingeteilt. Je höher die Risikogruppe, desto 
höher das Gefährdungspotential. 

In unseren Mitgliedsbetrieben können biologische Arbeitsstof-
fe u. a. in Müllverbrennungsanlagen (Müllanlieferung, Müllbun-
ker), bei der Verkeimung wässriger Umlaufsysteme (Umgang 
mit Kühlschmierstoffen), beim Umgang mit mikrobiell konta-
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Bestimmun gen. Diese konkretisieren den Verordnungstext und 
übernehmen prinzipiell die bisherigen Regelungsbereiche, sind 
aber weniger konkret als die früher geltende Verordnung. 

Die grundlegenden Anforderungen an das Einrichten und Be-
treiben von Arbeitsstätten werden in den Paragraphen 1–8 
 beschrieben. 

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen der ArbStättV
•   Die Verordnung dient dem Gesundheitsschutz der Beschäftig-

ten beim Ein richten und Betreiben von Arbeitsstätten. Ausnah-
men gibt es zum Beispiel im Reise gewerbe oder für den Betrieb 
forstwirtschaftlicher Flächen. 

•   Arbeitsstätten sind Orte in Gebäuden oder im Freien, die sich 
auf dem Gelände eines Betriebes oder einer Baustelle befin-
den und die zur Nutzung für Arbeits plätze vorgesehen sind 
oder zu denen Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit Zugang 
haben. Hierzu zählen beispielsweise Verkehrswege im Betrieb, 
Fluchtwege oder Lager- und Maschinenräume, Erste-Hilfe- 
Räume sowie Pausen- oder Bereitschafts räume. 

•  Für Arbeitsplätze im Privatbereich gilt die Verordnung nicht. 
•   Halten sich Beschäftigte regelmäßig an einer Stelle der 

 Arbeitsstätte auf, ist dies als Arbeitsplatz zu betrachten. Orte 
mit kurzfristiger Aufenthaltsdauer der Beschäftigten sind hin-
gegen keine Arbeitsplätze. 

•   Sind Arbeitsplätze innerhalb von Gebäuden dauerhaft errich-
tet, wird von Arbeits räumen gesprochen. 

•   Unter Einrichten versteht man das Bereitstellen und Ausge-
stalten der Arbeits stätte. Dies betrifft bauliche Maßnahmen, 
die Ausstattung, beispielsweise mit Maschinen, Anlagen  
und Mobiliar, sowie die Kennzeichnung mit Warn- oder Ver-
botszeichen. 

•   Das Betreiben einer Arbeitsstätte umfasst nicht nur das Benut-
zen, sondern auch die Instandhaltung. 

Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten
•   Hier ist das Schutzziel eindeutig: Von der Arbeitsstätte darf 

 keine Gefährdung für die Sicherheit und Gesundheit der Be-
schäftigten ausgehen. Verantwortlich ist der Arbeit geber.

•   Bei der Umsetzung der Verordnung ist die Situation in kleine-
ren Betrieben zu berücksichtigen, insbesondere wenn es zu 
unverhältnismäßigen Härten kommt.

•   Auf die Bestimmungen in Anhang 1 und auf die Technischen 
Regeln für Arbeitsstätten (siehe unten: Ausschuss für Arbeits-
stätten) wird verwiesen. Die Einhaltung dieser Regeln löst  
eine Vermutungswirkung aus. Wird die Arbeitsstätte nach den 
entsprechenden Regeln eingerichtet, ist eine ausreichende 
Umsetzung der Arbeitsstättenverordnung im Betrieb als ge-
geben anzusehen. Grundsätzlich sind jedoch gleichwertige, 
ebenso wirksame Maßnahmen möglich. Ob die Ersatzmaß-
nahmen den Anforderungen genügen kann die Berufsgenos-
senschaft überprüfen.

Auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung hat der Unternehmer 
für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge zu sorgen. 
In Abhängigkeit von den gelisteten Tätigkeiten wird unterschie-
den in Pflichtvorsorge, Angebotsvorsorge und Wunschvorsorge. 
Im Rahmen dieser Vorsorge ist den Beschäftigten, die biolo-
gischen Arbeitsstoffen ausgesetzt sein können, eine Impfung 
anzubieten, sofern ein geeigneter Impfstoff zur Verfügung steht. 
Das Nähere regelt die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vor-
sorge (ArbMedVV). 

Arbeitsstättenverordnung vom 12.08.2004 
Aufgrund geänderter Vorgaben einer entsprechenden EG-Richt-
linie wurde die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) neu 
 gefasst. Die neue Verordnung trat am 25.08.2004 in Kraft und 
unterscheidet sich in Form und Aufbau erheblich von der frühe-
ren Regelung.

Die wesentliche Neuerung liegt in der Anpassung an die Rege-
lungssystematik der EU-Arbeits schutzrichtlinie. Diese sieht 
die Festsetzung von Schutzzielen und nicht von detail lierten 
Vorgaben vor. Der Verordnungstext formuliert daher allgemein 
gehaltene Anfor derun gen und definiert keine detaillierten Ver-
haltensvorgaben. Die Betriebe erhalten somit Spiel raum, um 
 Arbeitsschutzmaßnahmen an die jeweils vorliegende betrieb-
liche Situation anzupassen. Konkrete Zahlenangaben werden 
in der neuen Verordnung vergeblich gesucht. So gibt es zum 
Beispiel keine Mindestvorgabe mehr für die Ausführung von 
Arbeitsräumen hinsichtlich der Grundfläche oder der lichten 
Höhe. Auch Forderungen hinsichtlich der Ausführung von Pau-
sen-, Sanitär- und Bereit schafts räumen sind deutlich einfacher 
ausgeführt. In der heutigen Zeit eher bürokratisch anmutende 
 Anforderungen sind entfallen. Speziell kleinere und mittlere 
 Unternehmen sollen so entlastet werden. 

Mehr Freiheit für den Unternehmer bei der Gestaltung von 
 Arbeitsplätzen bedeutet im Gegenzug eine Steigerung der Ver-
antwortung für den Einzelnen. Es gilt, Gefährdungen im Betrieb 
richtig zu erkennen und zu beurteilen. Grundlage hierfür ist die 
Gefähr dungs ermitt lung nach dem Arbeitsschutzgesetz. In § 3 
ArbStättV konkretisiert die Verordnung Art und Inhalt der durch-
zuführenden Gefährdungsbeurteilung und der Arbeitsschutz-
maßnahmen im Bezug auf Gefährdungen, die von der Arbeitstät-
te ausgehen. Der Unternehmer muss sich bei der Erstellung der 
Gefährdungsbeurteilung für Arbeitstätten ggf. fachkundig bera-
ten lassen und sie unabhängig von der Anzahl der beschäftigten 
Arbeitnehmer dokumentieren. Ver stöße gegen diese Pflichten 
können mit einem Bußgeld geahndet werden (§ 9 ArbStättV). 

Die Arbeitsstättenverordnung besteht aus einem kurz gefass-
ten allgemeinen Teil, der Rahmenvorschriften mit allgemein 
formulierten Anforderungen an das Einrichten und Betreiben 
von Arbeitsstätten enthält. In einem Anhang folgen speziellere 
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•   Gebäude für Arbeitsstätten müssen eine der Nutzungsart 
 entsprechende Konstruk tion und Festigkeit aufweisen.  
Diese Anforderung ist neu aufgenommen worden. 

•   Maßnahmen zum Schutz vor besonderen Gefahren sowie die 
Vorgaben für Flucht und Rettungswege sind im zweiten Ab-
schnitt genannt. 

•   Arbeitsbedingungen, wie Bewegungsfläche, Ausstattung der 
Arbeitsplätze, Raum tem pe rat ur und Lüftung regelt der dritte 
Abschnitt. Auch für Lärmeinwirkungen enthält die Verordnung 
keine konkrete Maßzahl für den zulässigen Beurteilungspe-
gel für Lärm mehr. Auch wird nicht mehr wie in der alten Ver-
ordnung zwischen Produktions- und anderen Bereichen wie 
z. B. Büros unterschieden. Die Verordnung verlangt jedoch 
nach wie vor, dass in den Arbeitsstätten der Schalldruckpe-
gel nach der Art des Betriebes so niedrig wie möglich zu hal-
ten ist. Daher müssen in Räumen, in denen geistige Tätigkeiten 
ausgeübt werden, auch weiterhin sehr viel niedrigere Grenz-
werte für Lärm beachtet werden. Im Übrigen ist die Lärm- und 
Vibrtions-Arbeitsschutzverordnung zu beachten.

•   Die Anforderungen an die Sanitätsräume beschreibt der vierte 
Abschnitt. Die strengen Bedingungen der alten Verordnung sind 
aufgehoben. Z. B. müssen keine speziellen Liegeräume und 
Räume für körperliche Ausgleichsübungen mehr bereitstehen. 

•   Der fünfte Abschnitt zeigt ergänzende Anforderungen für nicht 
allseits um schlossene Räume, im Freien liegende Arbeitsstät-
ten sowie Baustellen auf. 

Ausschuss für Arbeitsstätten – Technische Regeln für Arbeits-
stätten 
Beim Bundesarbeitsministerium wird ein „Ausschuss für Arbeits-
stätten“ gebildet. Dieser soll „Technische Regeln für Arbeitsstät-
ten“ erarbeiten. Die Regeln sollen eine wirksame und akzeptier-
te Hilfestellung für die Betriebe darstellen und die allgemeinen 
 Bestimmungen in der Verordnung und ihrem Anhang für die 
Praxis konkretisieren. Sofern die Regeln vom Ministerium amt-
lich bekannt gemacht werden, löst deren Einhaltung die oben 
beschriebene Vermutungswirkung aus. 

Es liegt bisher bereits eine Reihe von staatlichen Arbeitsschutz-
regeln vor. Diese betreffen z. B. Türen, Tore, Fluchtwege, Sicher-
heitsbeleuchtung und Gefahrenkennzeichnung sowie die Raum-
temperatur und Unterkünfte.

Übergangsweise bleiben im Übrigen die zur früheren Verordnung 
erlassenen Arbeitsstätten-Richtlinien (ASR) weiterhin gültig, aller-
dings längstens bis zum 31.12.2012. Solange bleiben die bisheri-
gen Richtlinien ein wesentliches Hilfsmittel für die praktische Um-
setzung auch der neuen Vorschriften. Die darin und im bisherigen 
Verordnungstext enthaltenen konkreten Angaben sind wesentli-
che Anhaltspunkte für die notwendigen Maßnahmen zur Erfüllung 
der Arbeitsschutzpflichten im Bezug auf die Arbeitstätten. 

•   Besondere Berücksichtigung finden die Belange behinderter 
Menschen, insbesondere durch die geforderte Barrierefreiheit 
der Arbeitsstätte.

Besondere Anforderungen an das Betreiben von Arbeitsstätten
•   Der Arbeitgeber hat die Arbeitsstätten instand zu halten. 

 Verunreinigungen und Ablage rung en sind unverzüglich zu 
 beseitigen. Den hygienischen Erforder nissen entsprechend  
ist eine regelmäßige Reinigung durchzuführen.

•  Sicherheitseinrichtungen der Arbeitsstätte, wie z. B. Sicher-
heitsbeleuchtungen, Notaggre gate und Signalanlagen, Feuer-
löscheinrichtungen und raumlufttechnische Anlagen sind 
sachgerecht zu warten und prüfen zu lassen. Eine konkrete 
Prüffrist – z. B. einmal jährlich – gibt es nicht mehr. Die Prüf-
fristen richten sich nach dem Stand der Technik und werden  
im Regelwerk definiert. Hier wird empfohlen, von den bewähr-
ten bisher gültigen Regelun gen nicht abzuweichen und ins-
besondere die Herstellerangaben zu beachten. 

•   Für die Arbeitsstätte ist ein Flucht- und Rettungsplan aufzu-
stellen und auszu hängen. Entsprechende Übungen sollen 
durchgeführt werden. 

•   Die erforderlichen Verkehrswege sowie Flucht- und Rettungs-
wege sind freizuhalten. 

•   Die Mittel und Einrichtungen zur ersten Hilfe sind bereitzu-
stellen. 

Anforderungen an Räume im Betrieb 
Der Arbeitgeber muss je nach den Umständen folgende  Räume 
nach näherer Maßgabe der Vorschriften im Anhang der 
 Vor ordnung bereitstellen: 
•   Arbeitsräume, 
•   Sanitärräume (Toiletten mit Handwaschgelegenheiten, ggf. 

Wasch-, Umkleide räume; diese sind für Männer und Frauen 
getrennt einzurichten oder es ist eine getrennte Nutzung zu 
ermöglichen), 

•   Pausen- und Bereitschaftsräume, in der Regel bei mehr als  
10 Beschäftigten 

•   Erste-Hilfe-Räume, 
•   Unterkünfte auf Baustellen 

Anhang der Arbeitsstättenverordnung 
Im Anhang werden die grundlegenden Anforderungen für das 
Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten konkretisiert. Die 
Inhalte des Anhangs finden nur dann Anwendung, wenn durch 
die Eigenschaft der Arbeitsstätte oder durch die Tätigkeit in der 
Arbeitsstätte eine Gefahr entsteht.

Der Anhang ist in fünf Teile gegliedert. 
•   Allgemeine Anforderungen an die Beschaffenheit der Arbeits-

stätten werden im ersten Abschnitt gestellt. Dies betrifft unter 
anderem Fußböden, Raum abmessun gen, Türen und Verkehrs-
wege. Auch die Sicherheitskennzeichnung durch Ver- und Ge-
botszeichen ist hier vorgeschrieben. 
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•   Tageslärm-Expositionspegel ist der über eine 8-Stunden-
Schicht gemittelte Expositions pegel

•   Wochen-Expositionspegel ist der über eine 40-Stunden-Woche 
gemittelte Expositionspegel

•   Spitzenschalldruckpegel ist der Höchstwert eines momenta-
nen Schalldruck pegels (Momentan- oder Kurzzeitwert) 

Vibrationen im Sinne der Verordnung sind mechanische Schwin-
gungen, die durch Gegen stände auf den menschlichen Körper 
übertragen werden, wenn diese Schwingun gen dazu geeignet 
sind, mittelbare oder unmittelbare Sicherheits- oder Gesundheits-
gefährdungen hervorzurufen. Es werden unterschieden: 
•   Hand-Arm-Vibrationen, die zu Durchblutungsstörungen, Kno-

chen-, Gelenk schäden und Muskelerkrankungen führen können,
•   Ganzkörper-Vibrationen, die zu Rückenschmerzen und Schädi-

gungen der Wirbelsäule führen können.

Als Tages-Vibrationsexpositionswert ist in der Verordnung der 
über einen 8-Stunden-Schicht gemittelte Expositionswert für 
Hand-Arm- bzw. Ganzkörper-Vibrationen definiert. 

In der Verordnung ist ein so genanntes „2-Stufen-Konzept“ ge-
regelt. Das bedeutet, es gibt jeweils einen unteren (Auslöse-) 
Wert und einen oberen Grenzwert. Wird der untere Wert erreicht, 
muss der Arbeitgeber bereits bestimmte Schutzmaßnahmen 
ergreifen. Beim Erreichen des oberen Wertes werden zusätzliche 
Maßnahmen verbindlich vorgeschrieben. 

Nichtraucherschutz 
Die Regelung zum Nichtraucherschutz wurde aus der alten Ver-
ordnung übernommen. Der betriebliche Nichtraucherschutz ist 
ausdrücklich dem Bereich der Schutzpflichten des Arbeitgebers 
zugeordnet. Durch Passivrauchen verursachte Erkrankungen der 
Atemorgane, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebserkrankun-
gen führen zu Todes fällen unter Nicht rauchern. 

Der Arbeitgeber ist grundsätzlich verpflichtet, in seiner Betrieb-
stätte Maßnahmen zum Schutz der nicht rauchenden Beschäf-
tigten zu treffen, die wirksam vor den Gesund heits gefahren 
durch Tabakrauch in der Atemluft schützen. Diese Maßnahmen 
muss der Arbeit geber von sich aus ergreifen. Er darf nicht war-
ten, bis Nichtraucher solche Maß nahmen fordern. Allerdings 
wurde damit das Rauchen der Mitarbeiter nicht völlig verboten. 
Bei den Maßnahmen müssen die Interessen der Raucher so-
weit möglich gewahrt bleiben. Ein generelles, unabhängig von 
einer konkreten Gesundheitsgefähr dung der Nichtraucher be-
stehendes Rauchverbot im gesamten Betrieb kann daher nach 
wie vor nur in Einzel verein barungen mit allen Mitarbeitern in 
den Arbeits verträ gen oder in einer Betriebsverein barung mit 
dem Betriebsrat vereinbart werden. 

Überall, wo Raucher und Nichtraucher sich zwangsläufig ge-
meinsam aufhalten müssen und eine Trennung nicht möglich 
ist, muss der Arbeitgeber die Nichtraucher jedoch in jedem Fall 
durch ein Rauchverbot für diese einzelnen Bereiche schützen  
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ArbStättV). Da sich die Pflicht, ein Rauch verbot 
in diesen Fällen einzuführen und durchzusetzen, unmittelbar aus 
der Rechts ver ordnung ergibt, besteht für Betriebsräte insofern 
auch kein Mitbestimmungsrecht. Sie können dem Rauchverbot 
nicht widersprechen. Ausgleichende Maßnahmen oder arbeits-
rechtliche Regelungen für die Raucher (Raucherräume, Rege-
lung der Arbeitszeit und ähnliches) unterliegen hingegen dem 
Mitbestimmungs recht. Ein eventueller Streit über solche mit-
bestimmungspflichtigen Regelungen darf aber nicht zu Gefähr-
dungen für die Nicht raucher führen. 

Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen
durch Lärm und Vibrationen vom 06.03.2008 (LärmVibrations-
ArbSchV)

An die Stelle der früher gültigen Unfallverhütungsvorschrift 
„Lärm“ (BGV B3) ist die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz-
verordnung getreten. Der bisherige Schutz der Versicherten 
vor Lärm wurde zum Teil verschärft und der Schutz von Vibra-
tionen erstmals rechtsverbindlich geregelt. 

Lärm ist insbesondere jeder Schall, der das Hörvermögen 
 beeinträchtigen kann. Es werden folgende Expositionspegel 
 unterschieden: 
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Lärm oder Vibrationen bestehen. Dazu hat er fachkundige 
 Personen einzusetzen. Verstöße gegen diese Pflichten können 
mit einem Bußgeld geahndet werden. Lässt sich die Einhaltung 
der Auslöse- und Expositionsgrenzwerte nicht sicher ermitteln, 
hat er Messungen nach dem Stand der Technik durchzuführen, 
die den im § 4 der Verordnung festgelegten Anforderungen ge-
nügen müssen. Die Messergebnisse sind zu dokumentieren 
und 30 Jahre lang aufzubewahren. 

Bei der Anwendung der Auslösewerte für Lärm darf die dämmen-
de Wirkung eines persön lichen Gehörschutzes der Beschäft igten 
nicht berücksichtigt werden. Es wird also nicht der Schalldruck 
hinter dem Gehörschutz im Ohr sondern der Lärm bewertet, der 
ohne Schutz auf das Ohr einwirkt.

Gefährdungsbeurteilung/Messung
Der Arbeitgeber ist zunächst verpflichtet, durch eine besondere 
Gefährdungs beurtei lung festzustellen, ob Gefährdungen durch 

Auslöswerte

 1.  Als untere Auslösewerte legt die Verordnung fest:
 a)  für Lärm einen 

Tageslärm-Expositionspegel von  80 dB(A) 
bzw. einen Spitzenschalldruckpegel von 135 dB(A) 
Diese Werte liegen um 5 dB niedriger, als 
die bisher gültigen Grenzwerte.

 b)  für Vibrationen wird zwischen der Wirkung 
auf Hände und Arme einerseits und auf 
die Wirbelsäule durch Ganzkörperschwingungen 
unterschieden. Der untere Auslösewert beträgt 
• für Hand-Arm-Vibrationen:  A(8) = 2,5 m/s2

• für Ganzkörper-Vibrationen: A(8) = 0,5 m/s2

 2.   Als oberer Auslöswert (Lärm) bzw. Expositions-
grenzwert (Vibration) legt die Verordnung fest:

 a)  für Lärm einen Tageslärm-Expositionspegel von 85 dB(A) 
bzw. einen Spitzenschalldruckpegel von 137 dB(A)

 b)  für Vibrationen wird bei den 
•  Hand-Arm-Vibrationen für den 

Expositionsgrenzwert nur eine 
Schwingungsrichtung berücksichtigt. 
Der Wert beträgt: A(8) = 5,0 m/s2

    •  Ganzkörperschwingungen die Belastung 
der Wirbelsäule in einem dreidimensionalen 
System berücksichtigt. 
Der Grenzwert beträgt 
– für die Querbelastung 1,15 m/s2

– für die Längsbelastung  0,80 m/s2
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  •   Eine Vorsorgekartei über diese Pflichtvorsorgeunter-
suchungen anlegen und führen und bis zum Ende des 
 Arbeits- oder Beschäftigungsver hältnisses aufbewah-
ren (§ 13 in Verbindung mit § 4 Abs. 3 ArbMedVV) 

Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge vom 18.12.2008
(ArbMedVV) 
Am 24.12.2008 trat die Verordnung zur Rechtsvereinfachung und 
Stärkung der arbeitsmedizinischen Vorsorge in Kraft. Die Verord-
nung fasst die wesentlichen Vorschriften zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge zusammen. Die früher an verschiedenen Stellen 
zu findenden Regelungen, insbesondere in der Gefahrstoff-, der 
Biostoff- sowie der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverord-
nung, wurden in die Verordnung übertragen und vereinheitlicht. 

Regelungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge in anderen 
Rechtsbereichen, die nicht unmittelbar zum Arbeitsschutzrecht 
zählen – z. B. in der Strahlenschutz- und Röntgen-Verordnung 
sowie im Arbeitszeitgesetz – bleiben neben dieser Verordnung 
bestehen. Die Bestimmungen der berufsgenossenschaftlichen 
Unfallverhütungsvorschrift „Arbeitsmedizinische Vorsorge“  
(BGV A4) gelten nicht mehr, die Arbeitsmedizinische Vorsorge 
ist abschließend durch staatliches Recht geregelt.

Die ArbMedVV wurde mit Wirkung zum 31.10.2013 geändert.  
Mit der Änderung soll die Rechtssicherheit weiter erhöht wer-
den. Insbesondere wird die strikte Trennung von Eignungsunter-
suchungen und arbeitsmedizinischer Vorsorge hervorgehoben. 
Individuelle Aufklärung und Beratung der Arbeitnehmer stehen 
bei der Arbeitsmedizinischen Vorsorge noch stärker als bisher 
im Fokus. Zugleich wird das Recht auf informelle Selbstbestim-
mung gestärkt.

Im Rahmen der Arbeitsmedizinischen Vorsorge sollen indivi-
duelle Wechselwirkungen von Arbeit und physischer wie auch 
psychischer Gesundheit beurteilt werden. Es soll die Früherken-
nung arbeitsbedingter Erkrankungen ermöglicht und festgestellt 
werden, ob bei bestimmten Tätigkeiten eine erhöhte Gefährdung 
für den Einzelnen vorliegt. Die Arbeitsmedizinische Vorsorge 
hat in erster Linie die Funktion, die betroffenen Mitarbeiter über 
 gesundheitliche Gefahren oder ihre Konstitution zu informieren. 
Sie sollen in die Lage versetzt werden, Gesundheitsrisiken er-
kennen zu können.

Allgemeine Arbeitgeberpflichten
Der Arbeitgeber hat für eine angemessene arbeitsmedizinische 
Vorsorge zu sorgen. Das bedeutet, er muss die Voraussetzungen 
für die Durchführung der Untersuchungen schaffen und er hat 
deren Kosten zu tragen. Dazu muss er u. a. fachlich geeignete 
Ärzte, vorrangig die bestellen Betriebsärzte oder -ärztinnen, mit 
den Untersuchungen beauftragen. 

Schutzmaßnahmen
Der Arbeitgeber hat entsprechend dem 2-Stufen-Konzept folgende 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen:

1. Lärm:
 a)  Maßnahmen bei erreichen bzw. überschreiten der unteren 

Auslösewerte: 
•  Gehörschutz bereitstellen und anbieten (§ 8 Abs. 1)

  •   Unterweisung über die Gesundheitsgefährdungen  
(§ 11 Abs. 1)

  •   Durchführung einer allgemeinen arbeitsmedizinischen 
Beratung (§ 11 Abs. 3)

  •   Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen an-
bieten (§ 13 in Verbindung mit Teil 3 des Anhangs  
zur  ArbMedVV)

 b)  Maßnahmen bei erreichen bzw. überschreiten der oberen 
Auslösewerte: 
•  Gehörschutz bereitstellen und die Tragepflicht durch-

setzen (§ 8 Abs. 3)
  •   Ein Programm mit technischen und organisatorischen 

Maßnahmen zur Verringerung der Lärmexposition aus-
arbeiten und durchführen (§ 7 Abs. 5)

  •  Eine Kennzeichnung des Lärmbereichs vornehmen  
(§ 7 Abs. 4)

  •  Verpflichtend vorgeschriebene arbeitsmedizinische Vor-
sorgeuntersuchungen durchführen (§ 13 in Verbindung 
mit Teil 3 des Anhangs zur ArbMedVV)

  •  Eine Vorsorgekartei über diese Pflichtvorsorgeuntersu-
chungen anlegen und führen und bis zum Ende des Ar-
beits- oder Beschäftigungs verhältnisses aufbewahren  
(§ 13 in Verbindung mit § 4 Abs. 3 ArbMedVV) 

2. Vibrationen:
 a)  Maßnahmen bei erreichen bzw. überschreiten der unteren 

Hand-Arm-, Ganzkörper-Vibrations-Auslösewerte:
  •  Der Arbeitgeber muss ein Programm mit technischen 

und organisatorischen Maßnahmen zur Verringerung 
der Exposition durch Vibrationen ausarbeiten und 
durchführen (§ 10 Abs. 4)

  •  Unterweisung über die Gesundheitsgefährdungen  
(§ 11 Abs. 1)

  •  Durchführung einer allgemeinen arbeitsmedizinischen 
Beratung (§ 11 Abs. 3)

  •  Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen an-
bieten (§ 13 in Verbindung mit Teil 3 des Anhangs zur 
ArbMedVV)

 b)  Maßnahmen bei erreichen bzw. überschreiten der oberen 
Expositions-Grenzwerte: 

  •   Verpflichtend vorgeschriebene arbeitsmedizinische Vor-
sorgeuntersuchungen durchführen (§ 13 in Verbindung 
mit Teil 3 des Anhangs zur ArbMedVV)
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für erforderlich halten, und nur wenn die Beschäftigten die Un-
tersuchungen nicht ablehnen. Der Arzt oder die Ärztin muss die 
zu untersuchende Person über Zweck und Inhalte und Risiken 
der Untersuchung informieren und sie beraten. Gegen den Wil-
len der Beschäftigten dürfen keine Untersuchungen durchge-
führt werden. 

Biomonitoring (Bestimmung von Schadstoffen und Nachweis 
der Menge der Schadstoffe in Körperflüssigkeiten, z. B. in Blut 
oder Urin) können im Rahmen der Vorsorge angeboten werden, 
soweit dafür arbeitsmedizinisch anerkannte Analyseverfahren 
und geeignete Werte zur Beurteilung zur Verfügung stehen. Bio-
monitoring darf ebenfalls nicht gegen den Willen der Beschäftig-
ten durchgeführt werden. 

Auch Impfungen können als Bestandteil der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge auf Kosten des Arbeitgebers den Beschäftigten 
angeboten werden, wenn dies aus medizinischer Sicht sinnvoll 
ist. Auch bei Impfungen müssen die Beschäftigten über den Nut-
zen und Risiken aufgeklärt werden. Die Beschäftigten können 
Impfungen ablehnen.

Der Arzt oder die Ärztin muss das Ergebnis und die medizini-
schen Befunde der arbeitsmedizinischen Vorsorge schriftlich 
dokumentieren und die Beschäftigten beraten und ihnen ggf. 
 erläutern, ob und inwieweit gesundheitliche Bedenken gegen 
die Ausübung einer bestimmten Tätigkeit bestehen. Den Be-
schäftigten wird das Ergebnis auf Wunsch zur Verfügung gestellt. 

Die Ärzte werten die Untersuchungsergebnisse aus und schlagen 
je nach Ergebnis dem Arbeitgeber gegebenenfalls neue Schutz-
maßnahmen vor. Falls der Arzt oder die Ärztin aus medizini-
schen Gründen, die ausschließlich in der Person der Beschäf-
tigten liegen, einen Tätigkeitswechsel für erforderlich hält, darf 
er dies dem Arbeitgeber nur mit ausdrücklicher Einwilligung der 
Beschäftigten mitteilen.

Der Arzt oder die Ärztin hat die ärztliche Schweigepflicht einzu-
halten.
 
Der Arzt oder die Ärztin stellt den Beschäftigten und dem Arbeit-
geber eine Vorsorgebescheinigung aus. Darin wird bescheinigt, 
dass, wann und aus welchem Anlass ein arbeitsmedizinischer 
Vorsorgetermin stattgefunden hat und wann die nächste arbeits-
medizinische Vorsorge aus ärztlicher Sicht als notwendig ange-
sehen wird.

Arten der Arbeitsmedizinischen Vorsorge
Folgende Vorsorgearten werden unterschieden:

•    Pflichtvorsorge: Diese Vorsorge muss durchgeführt werden, 
 bevor die gefährdende Tätigkeit aufgenommen wird. Sie  
ist in festgelegten Abständen zu wiederholen. Eine Beschä-
ftigung ohne vorherige bzw. nach Ablauf der Wiederholungs-

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sollen während 
der Arbeitszeit stattfinden. Der Arbeitgeber hat die Mitarbeiter 
dafür in der Regel freizustellen. Diese Untersuchungen dürfen 
nur im Ausnahmefall zusammen mit Eignungs-, Einstellungs- 
oder ähnlichen Untersuchungen durchgeführt werden. Der Arzt 
muss in solchen Fällen ganz deutlich machen, welche Informa-
tionen im Rahmen der Vorsorge nur der Information der Beschäf-
tigten dienen und welche Informationen im Rahmen der Eig-
nungsuntersuchung an den Arbeitgeber übermittelt werden. 

Sofern der Arbeitgeber erfährt, dass bei Beschäftigten ge-
sundheitliche Bedenken gegen die Ausübung ihrer Tätigkeit 
 bestehen, hat er seine Gefährdungsbeurteilung für die entspre-
chenden Arbeitsplätze zu überprüfen und erforderlichenfalls 
weitere auch individuelle Schutzmaßnahmen zu treffen. Falls 
diese nicht ausreichen, müssen den betroffenen Beschäftigten 
u. U. andere Tätigkeiten zugewiesen werden. In solchen Fällen 
sind die Betriebs- oder Personalräte zu informieren.

Sobald der Verdacht des Eintritts arbeitsbedingter Erkrankungen 
in der Belegschaft auftaucht, muss der Arbeitgeber allen betrof-
fenen Beschäftigten geeignete Vorsorgeuntersuchungen anbie-
ten.

Der Arbeitgeber muss eine Vorsorgekartei führen, in der alle 
Arten der Vorsorge dokumentiert werden. Die Kartei enthält die 
Angaben, wann und aus welchem Anlass und welche Art von 
arbeitsmedizinischer Vorsorge stattgefunden hat. Angaben da-
rüber, ob der Arzt gegenüber dem Beschäftigten medizinische 
Bedenken gegen die Ausübung der in Aussicht genommenen 
 Tätigkeit geäußert hat, dürfen nicht in der Kartei enthalten sein. 

Anforderungen und Pflichten des Arztes oder der Ärztin 
Ärzte oder Ärztinnen, die arbeitsmedizinische Vorsorge durch-
führen, müssen Facharzt oder -ärztin für Arbeitsmedizin sein 
oder die Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin besitzen. Die 
Ärzte oder Ärztinnen müssen sich die notwendigen Kenntnisse 
über die Arbeitsplatzverhältnisse verschaffen. Bei im Einzel-
fall nicht ausreichenden Fachkenntnissen oder Ausrüstungen 
für bestimmte Untersuchungen können weitere sachkundige 
 Ärzte hinzugezogen werden. Nach früherem Recht vorgesehene 
 Ermächtigungen einzelner Ärzte zur Durchführung bestimmter 
Vorsorgeuntersuchungen gibt es nicht mehr.

Die Ärzte oder Ärztinnen führen die arbeitsmedizinische Vor-
sorge durch. Diese beinhaltet ein ärztliches Beratungsgespräch 
mit Anamnese (Erheben der Krankheits- und Krankengeschich-
te aufgrund von Angaben der Beschäftigten) einschließlich 
 Arbeitsanamnese (Angaben der Beschäftigten und eigene Fest-
stellungen des Arztes zu den Arbeitsbedingungen). 

Körperliche oder klinische Untersuchungen führen die Ärzte 
oder Ärztinnen im Rahmen der Vorsorge nur insoweit durch, wie 
sie dies für eine korrekte individuelle Aufklärung und Beratung 
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den Auswirkungen von Ionisierender Strahlung (z. B. Röntgen-
strahlen) ausgesetzt sind nach der Röntgen- und Strahlenschutz-
verordnung, sowie die Nachtarbeit nach dem  Arbeitszeitgesetz.

Verstöße gegen die Regelungen zu Pflicht- und Angebotsvorsorge 
können als Ordnungswidrigkeiten mit einem Bußgeld geahndet 
werden. Wer dabei durch vorsätzliche Handlungen das Leben 
oder die Gesundheit von Beschäftigten gefährdet, macht sich 
darüber hinaus strafbar.

Eignungsuntersuchungen
Die arbeitsmedizinische Vorsorge wird nicht eingesetzt, um dem 
Arbeitgeber Erkenntnisse über die Eignung oder Einsatzfähigkeit 
der Beschäftigten für bestimmte Tätigkeiten zu verschaffen. Eig-
nungsuntersuchungen sind gutachtliche Untersuchungen eines 
Arztes im Auftrag des Arbeitgebers, bei denen beurteilt wird, 
ob der oder die einzelne Beschäftigte die Anforderungen an die 
gesundheitliche Eignung für bestimmte berufliche Tätigkeiten, 
die mit Gefährdungen verbunden sind, erfüllt. Das Ergebnis wird 
dem Arbeitgeber mitgeteilt, damit er entscheiden kann, ob er 
die anstehende Arbeit von den dafür vorgesehenen Beschäftig-
ten durchführen lassen kann. Solche Eignungsuntersuchungen 
können nicht auf die ArbMedVV gestützt werden, sondern für sie 
müssen jeweils eigenständige Rechtsgrundlagen außerhalb des 
Arbeitsschutzrechts gefunden werden. Die Rechtsgrundlagen 
sind entweder in gesetzlichen Vorschriften festgelegt, oder sie 
können in arbeitsrechtlichen Vereinbarungen besonders gere-
gelt werden. 

In verschiedenen gesetzlichen Vorschriften, wie z. B. in der 
Röntgen-, Strahlenschutz-, Gefahrstoff-, Druckluft-, Fahrerlaub-
nis-, Berg-Verordnung oder im Jugendarbeitsschutzgesetz, ist 
die Durchführung bestimmter medizinischer Untersuchungen 
ausdrücklich vorgeschrieben. Dabei handelt es sich zum Teil 
ausdrücklich um Eignungsuntersuchungen. Zum Teil werden 
die Untersuchungen aber auch als „Vorsorgeuntersuchungen“ 
bezeichnet, sie haben aber aufgrund weitergehende Regelun-
gen, wie zum Beispiel einer Duldungspflicht der Beschäftigten 
oder der Verpflichtung der Ärzte, für die Arbeitgeber eine ärzt-
liche Bescheinigung über die Unbedenklichkeit der Aufnahme 
oder Fortsetzung der Tätigkeit auszustellen, den Charakter von 
Eignungsuntersuchungen. Jedenfalls sind die Durchführung der 
Untersuchungen für den Arbeitgeber und die Teilnahme an den 
Untersuchungen für die Beschäftigten verbindlich geregelt.

Darüber hinaus kann sich für den Arbeitgeber die Pflicht erge-
ben, eine Eignungsuntersuchung durchführen zu lassen, wenn 
er objektive Anhaltspunkte für gefährdende Gesundheitsbeein-
trächtigungen bei gefährlichen Tätigkeiten erkennt. Aufgrund 
seiner Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftigten und der 
Verpflichtung nach § 7 ArbSchG und § 7 Abs. 2 BGV A1 (künftig: 
DGUV Vorschrift 1), die Beschäftigten keine Tätigkeiten ausüben 
zu lassen, die sie nicht ohne Gefahr für sich oder andere ausfüh-

frist ohne wiederholte Vorsorge ist in diesen Fällen verboten!
•     Angebotsvorsorge: Diese Vorsorge muss vor Beginn der ge-

fährdenden Tätigkeit und dann in regelmäßigen Abständen 
immer wieder angeboten werden. Wenn die Beschäftigten 
die jeweils angebotene Vorsorge nicht wünschen, können sie 
auch ohne Inanspruchnahme der Vorsorge die entsprechen-
den Arbeiten ausüben.

•   Nachgehende Vorsorge: Diese Vorsorge muss den Beschäftig-
ten auch nach dem Ende der gefährdenden Tätigkeit angebo-
ten werden. Dies geschieht in Fällen, in denen auch noch nach 
längerer Latenzzeit nachdem die Tätigkeit nicht mehr ausge-
übt wird u. U. Gesundheitsstörungen auftreten können. Dies 
ist z. B. der Fall, wenn die Beschäftigten während ihrer Arbeit 
krebserzeugenden Gefahrstoffen ausgesetzt waren.  
Wenn das Arbeitsverhältnis beendet wird, überträgt der Arbeit-
geber die Aufgabe, die nachgehende Vorsorge anzubieten 
und durchzuführen, auf die Berufsgenossenschaft, sofern die 
 Beschäftigten diesem Vorgehen zustimmen. 

•   Wunschvorsorge: Diese ist durchzuführen, wenn Beschäftigte 
dies möchten, weil sie einen nicht völlig auszuschließenden 
Verdacht haben, sie könnten bei ihrer Beschäftigung arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren ausgesetzt sein. Dies gilt 
auch, wenn die Beschäftigten eine Vorsorge wegen psychi-
scher Gefährdungen wünschen.

 
Im Anhang zur ArbMedVV sind im Einzelnen die Sachverhalte 
und Tätigkeiten beschrieben, bei denen entweder eine Pflicht-
vorsorge veranlasst werden muss oder Angebotsvorsorge oder 
nachgehende Vorsorge anzubieten ist. Je nach dem, welchen 
Stoffen und mit welcher Intensität die Beschäftigten den Ein-
flüssen dieser Stoffe ausgesetzt sind bzw. welche belastenden 
Arten von Tätigkeiten sie in welchem Umfang ausüben, werden 
die verschiedenen Vorsorgearten vorgeschrieben. 

Dies betrifft 

•   Tätigkeiten, bei denen die Beschäftigten den Auswirkungen von  
- Gefahr- oder Biostoffen  
- Lärm oder Vibrationen 
- Extremer Hitze oder Kälte  
ausgesetzt sind

•   Feucht- und Taucherarbeiten
•   das Tragen von Atemschutzgeräten
•     Auslandsaufenthalte mit besonderen Belastungen durch das 

Klima, z. B. in den Tropen, und mit Infektionsgefährdungen 
•    Tätigkeiten mit wesentlich erhöhten körperlichen Belastungen, 

die mit Gesundheitsgefährdungen für das Muskel-Skelett-Sys-
tem verbunden sind (nur Angebotsuntersuchungen)

•   Bildschirmarbeit (nur Angebotsuntersuchungen) 
 
Weitere wichtige Vorsorgeuntersuchungen, die nicht in der Arb-
MedVV sondern in anderen Rechtsvorschriften geregelt sind, 
betreffen insbesondere Tätigkeiten, bei denen die Beschäftigten 
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Untersuchungen muss sich auf Tätigkeiten beschränken, für 
die Eignungsuntersuchungen faktisch geboten erscheinen. 
Hinsichtlich der Art der Untersuchungen kann ggf. auf berufs-
genossenschaftlichen Grundsätze verwiesen werden. Der Arzt 
entscheidet im Einzelfall, welche Untersuchungen für eine Be-
urteilung der Eignung erforderlich sind. Der Arbeitgeber kann 
nur verlangen, über das Ergebnis informiert zu werden. Medizi-
nische Befunde dürfen ihm nur im Einzelfall mit ausdrücklicher 
schriftlicher Zustimmung der Beschäftigten mitgeteilt werden.

Sofern Eignungsuntersuchungen faktisch geboten erscheinen, 
aber dennoch keine vertragliche Vereinbarung abgeschlossen 
wird, z. B. weil der Arbeitgeber dies nicht verlangt oder die Be-
schäftigten eine solche Vereinbarung nicht eingehen wollen, 
kann der Arbeitgeber für Unfälle oder Erkrankungen zur Verant-
wortung gezogen werden, die auf Gesundheitsbeeinträchtigun-
gen zurückzuführen sind, die dem Arbeitgeber zwar nicht be-
kannt waren, für die aber objektive Anhaltspunkte vorlagen, die 
er übersehenen oder ignoriert hat. Im Übrigen kann er nicht für 
Unfälle oder Erkrankungen haftbar gemacht werden, da ja keine 
Rechtspflicht des Arbeitgebers besteht, die Eignung durch medi-
zinische Untersuchungen zu prüfen. Rechtssicherheit kann letzt-
lich jedoch nur durch Vereinbarung von Eignungsuntersuchungen 
erzielt werden.

Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen 
durch künstliche optische Strahlung (OStrV) vom 19. Juli 2010
Ziel der Verordnung ist es, die Beschäftigten bei der Arbeit vor 
Gefährdungen ihrer Gesund heit und Sicherheit durch optische 
Strahlung aus künstlichen Strahlungsquellen zu schützen. 
Dies betrifft in erster Linie Gefährdungen der Augen und der 
Haut. Mit der Ver ordnung wird die Europäische Richtlinie des  
Europäischen Parlaments und des Rates RL 2006/25/EG vom  
05. April 2006 „Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit 
und Gesund heit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch 
physikalische Einwirkungen (künstliche optische Strahlung)“  
in das deutsche Rechtssystem übertragen.

Unter künstlicher optischer Strahlung ist jede optische Strah-
lung zu verstehen, die von einer künstlichen Strahlenquelle 
ausgeht. Natürliche Strahlungsquelle ist z. B. die Sonne. Gefähr-
dungen durch Sonneneinwirkung (z. B. Sonnenbrand bei Arbei-
ten im Freien) sind also nicht in dieser Verordnung geregelt. Auch 
insofern hat der Arbeitgeber aber allgemein die Pflicht, Schutz-
maßnahmen für die Mitarbeiter zu treffen. Bei Arbeitsplätzen im 
Freien bestehen entsprechende Pflichten z. B. nach Ziffer 5.1 des 
Anhangs zur Arbeitstättenverordnung. 

Unter optischer Strahlung im Sinne der Verordnung versteht man 
nicht nur sichtbare Strahlung, sondern jede elektromagnetische 
Strahlung im Wellenlängenbereich von 100 Nanometer bis 1 Milli-
meter. 

ren können, muss der Arbeitgeber im Rahmen seines Weisungs-
rechts betroffene Beschäftigte dazu zu veranlassen, sich einer 
medizinischen Eignungsuntersuchung zu unterziehen und zuzu-
stimmen, dass das Ergebnis der Untersuchung dem Arbeitgeber 
mitgeteilt wird. Sofern die Beschäftigten sich nicht untersuchen 
lassen oder der Mitteilung des Untersuchungsergebnisses an 
den Arbeitgeber nicht zustimmen, muss der Arbeitgeber die sich 
daraus ergebenden zulässigen arbeitsrechtlichen Konsequenzen 
ziehen (z. B. Abmahnung, Freistellung, Umsetzung, Kündigung). 

Im Übrigen besteht keine Rechtspflicht für Arbeitgeber zur 
Durchführung von oder für Beschäftigte zur Teilnahme an Eig-
nungsuntersuchungen. Das Arbeitsschutzrecht, einschließlich 
der ArbMedVV, verlangt weder vom Arbeitgeber noch vom Be-
schäftigten einen Nachweis für die gesundheitliche Eignung, 
solange keine objektiven, auch für den medizinischen Laien 
erkennbaren Anhaltspunkte für Gesundheitsbeeinträchtigungen 
vorliegen. Aber es gibt Arbeitsbedingungen, unter denen auch 
nach Ausschöpfung aller sonstigen Arbeitsschutzmaßnahmen 
mit erheblichen Gefährdungen für die eigene Gesundheit der 
Beschäftigten oder von Dritten zu rechnen ist, falls die Beschäf-
tigten für diese Tätigkeiten gesundheitlich nicht geeignet sind. 
Unter dem Gesichtspunkt der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 
sowie des Rechts der Beschäftigten auf körperliche Unversehrt-
heit bei der Arbeit kann nach Abwägung der Wahrscheinlichkeit 
und der Schwere eines möglichen Gesundheitsschadens einer-
seits und der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in das Selbst-
bestimmungsrecht und die Berufsfreiheit des Einzelnen auf der 
anderen Seite die Forderung nach einer Eignungsuntersuchung, 
deren Ergebnis eine Aussage zur medizinische Unbedenklichkeit 
für die Ausübung der Tätigkeit durch die betroffene Person sein 
soll, aus praktischer Sicht als geboten erscheinen. 

In diesen Fällen kann eine vertragliche Vereinbarung im Arbeits-
vertrag (ggf. auch in Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträ-
gen) getroffen werden, die Art und Umfang der Untersuchungen 
und die Pflicht zur Teilnahme daran verbindlich festgelegt. Da 
Eignungsuntersuchungen in Grundrechte der betroffenen Be-
schäftigten (persönliche Freiheit, körperliche Unversehrtheit, 
Datenschutzrecht) eingreifen, unterliegen arbeitsrechtliche 
Vereinbarungen rechtlichen Beschränkungen. Art und Umfang 
der Eignungsuntersuchung müssen dem Verhältnismäßigkeits-
grundsatz entsprechen. Die datenschutzrechtliche Zulässigkeit 
für die Erhebung und Nutzung von Gesundheitsdaten richtet 
sich nach § 28 Abs. 6 Nr. 3 BDSG, da Gesundheitsdaten (§ 3 
Abs. 9 BDSG) besonders zu schützen sind. Das Datenschutz-
recht setzt voraus, dass die vorgesehene Datenerhebung er-
forderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
schutzwürdige  Interessen des Betroffenen dem Interesse des 
Arbeitgebers an der Erhebung oder Nutzung der Daten vorgehen. 
Die Daten erhebung muss nach Art und Ausmaß in Anbetracht 
der verfolgten Zwecke angemessen sein. Die Vereinbarung der 
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arbeiter einzubeziehen. Falls Gefährdungen nicht völlig ausge-
schlossen werden können, muss der Arbeitgeber gemäß § 8  
Abs. 2 OStrV dafür sogen, dass die Mitarbeiter arbeitsmedizi-
nisch beraten werden. Je nach Strahlungsart und Gerätetyp 
 müssen arbeitsmedizinische Vorsorge unter suchungen durch-
geführt bzw. angeboten werden (siehe dazu Teil 3 Abs. 1 Nr. 7 
sowie Abs. 2 Nr. 3 des Anhangs zur ArbMedVV). Auch darüber 
müssen die Mitarbeiter informiert werden.

Maßstab für das Vorliegen einer Gefährdung sind die Expositi-
onsgrenzwerte im Sinne des § 6 OStrV, die für inkohärente künst-
liche optische Strahlung im Anhang I bzw. für Laser strahlung im 
Anhang II der Richtlinie 2006/25/EG festgelegt sind. Wenn diese 
Grenzwerte tatsächlich überschritten werden, ist in jedem Fall 
eine Gefährdung im Sinne der Vorordnung gegeben (§ 3 Abs. 1 
Satz 4 OStrV). 

Der Arbeitgeber hat in einer speziellen Gefährdungsbeurteilung 
nach § 3 OStrV zu ermitteln, ob künstliche optische Strahlung 
am Arbeitsplatz von Beschäftigten tatsächlich auftritt oder ggf. 
auftreten kann. Ist dies der Fall, hat er alle hiervon ausgehenden 
Gefährdungen für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäf-
tigten zu beurteilen. Er hat die auftretenden Expo sitionen durch 
künstliche optische Strahlung am Arbeitsplatz zu ermitteln und 
zu bewerten.

Messungen und Beurteilung der optischen Strahlung und die 
Prüfung, ob die Expositions grenzwerte eingehalten werden, 
sind sehr komplex und für einen Laien oft kaum möglich. Der 
Arbeitgeber hat aber dennoch sicherzustellen, dass Messungen 
und Berechnungen nach dem Stand der Technik geplant und 
fachkundig durchgeführt werden (§ 4 Abs. 1 OStrV). Aus diesem 
Grund muss der Arbeitgeber, der nicht selbst über die entspre-
chenden Kenntnisse verfügt, die Gefährdungsbeurteilung, Mes-
sungen und Berechnungen von fachkundigen Personen durch-
führen oder sich mindestens fachkundig so weit beraten lassen, 
dass er in der Lage ist, diese Aufgaben selbst angemessen zu 
erfüllen (§ 5 Abs. 1 OStrV).

Bevor der Arbeitgeber Lasergeräte ab einer der in § 5 Abs. 2 OStrV 
festgelegten Leistungs klasse in Betrieb nimmt, hat er einen sach-
kundigen Laserschutzbeauftragten schriftlich zu bestellen, es 
sei denn, er selbst verfügt über die erforderliche Sachkunde. Die 
Sachkunde muss durch die erfolgreiche Teilnahme an einem ent-
sprechenden Lehrgang nachgewiesen werden können. 

Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung hat 
der Arbeitgeber Schutzmaß nahmen nach dem Stand der Technik 
festzulegen und durchzuführen, um Gefährdungen der Beschäf-
tigten auszuschließen oder so weit wie möglich zu verringern  
(§ 7 Abs. 1 OStrV). Das Ziel der Maßnahmen muss darin beste-
hen, die Expositionsgrenzwerte für die Beschäftigten gemäß § 6 

Das Spektrum der optischen Strahlung umfasst damit 
•    ultraviolette Strahlung, 
•    andere sichtbare Strahlung, wie z. B. Laserstrahlen 
•    und Infrarotstrahlung. 

Außerdem ist zu unterscheiden zwischen:
•    inkohärenter künstliche optische Strahlung: das ist jede künst-

liche optische Strahlung außer Laserstrahlung, und

•    kohärenter optische Strahlung: das ist die Laserstrahlung.

Schwere und Art der Gefahren, die durch optische Strahlung für 
Augen und Haut entstehen können, sind abhängig von der
 

•    Strahlungsart: hier sind insbesondere die Gefahren durch  
inkohärente und kohärente Laserstrahlung zu unterscheiden,

•    Bestrahlungsstärke: diese wird durch die Menge an Strahlen 
bestimmt, die gleichzeitig auf einer bestimmte Fläche im Auge 
oder auf der Haut auftrifft,

•    Expositionszeit: dies ist die Dauer, mit der die auf das Organ 
auftreffenden Strahlen einwirken. 

Die Gefährdungen ergeben sich aus der Tatsache, dass die ge-
fährdeten Organe Haut und Augen keine „Frühwarnrezeptoren“ 
besitzen, die sie vor den schädigenden Einwirkungen warnen. 
Damit wird die Möglichkeit, sich vor den Folgen der Einwirkungen 
rechtzeitig zu schützen, stark verringert. So funktionieren z. B. 
der  Lidschlussreflex der Augen oder die Kopfabwendereaktion 
selbst bei der sichtbaren optischen Strahlung nur sehr unzu-
verlässig und bei Frequenzen im nicht sichtbaren Bereich über-
haupt nicht.

Gesundheitliche Schäden durch künstliche optische Strahlung 
können von leichten Haut-und Augenreizungen bis zu schweren 
Netzhautverbrennungen mit unwiederbringlicher Zerstörung von 
Augenstrukturen und Sinneszellen reichen. 

Daher ist es besonders wichtig, gefährdete Mitarbeiter auf der 
Grundlage des Ergebnisses einer durchzuführenden Gefähr-
dungsbeurteilung über die möglichen Schädigungen und die zu 
ergreifenden Schutzmaßnahmen zu informieren. Die Mitarbeiter 
müssen sich entspre chend der festgestellten Gefährdung ver-
halten. Sie müssen alle festgelegten technischen und organisa-
torischen Schutzmaßnahmen anwenden und ggf. die erforder-
liche persönliche Schutzausrüstung benutzen.

Im Hinblick auf die für den medizinischen Laien schwer ein-
schätzbaren gesundheitlichen Folgen einer Einwirkung durch 
optische Strahlung ist es sinnvoll auch den Betriebsarzt bereits 
bei der Gefährdungsermittlung und der Unterweisung der Mit-
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nicht zu überschreiten. Dazu können technische Maßnahmen, 
wie z. B. der Einsatz von Abschirmungen oder eine Umgestaltung 
der Arbeitsplätze dienen. Falls das nicht ausreicht, kommen zu-
sätzlich organisatorische Maßnahmen in Betracht, wie z. B. Re-
gelungen, durch die Ausmaß und Dauer der Exposition begrenzt 
werden. Persönliche Schutzausrüstungen sind erst dann ein-
zusetzen und zu verwenden, wenn technische und organisato-
rische Maßnahmen nicht ausreichen oder nicht anwendbar sind.

Die betroffenen Beschäftigten müssen vor der Aufnahme der 
gefährdenden Tätigkeit und danach mindestens einmal jährlich 
eine ausführliche Unterweisung in verständlicher Form und Spra-
che erhalten (§ 8 OStrV). Dabei müssen sie zumindest über die 
 

•   mit der Tätigkeit verbundenen Gefährdungen,
•   festgelegten Schutzmaßnahmen, 
•   Expositionsgrenzwerte und ihre Bedeutung,
•   damit verbundenen möglichen gesundheitlichen Folgen,
•   sicheren Arbeitsverfahren zur Minimierung der Gefährdung 
•   und ggf. die sachgerechte Verwendung persönlicher Schutz-

ausrüstung 
 
informiert werden.

Verstöße gegen die Pflicht zur Durchführung der Gefährdungsbe-
urteilung, Unterweisung, Einbeziehung fachkundiger Personen 
für die Messungen und Berechnungen oder zur Bestellung eines 
Laserschutzbeauftragten usw. können mit Bußgeldern geahndet 
werden.
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 5. Richterinnen und Richter, 
 6. Soldatinnen und Soldaten, 
 7. die in Werkstätten für Behinderte Beschäftigten.

(3)  Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind natürliche und 
juristische Personen und rechtsfähige Personengesellschaf-
ten, die Personen nach Absatz 2 beschäftigen.

(4)  Sonstige Rechtsvorschriften im Sinne dieses Gesetzes sind 
Regelungen über Maß nahmen des Arbeitsschutzes in an-
deren Gesetzen, in Rechtsverordnungen und Unfallverhü-
tungsvorschriften.

(5)  Als Betriebe im Sinne dieses Gesetzes gelten für den Be-
reich des öffentlichen Dienstes die Dienststellen. Dienst-
stellen sind die einzelnen Behörden, Verwaltungsstellen 
und Betriebe der Verwaltungen des Bundes, der Länder,  
der Gemeinden und der sonstigen Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die Gerichte  
des Bundes und der Länder sowie die entsprechenden 
 Einrichtungen der Streitkräfte.

Zweiter Abschnitt  
Pflichten des Arbeitgebers

§ 3 Grundpflichten des Arbeitgebers
(1)  Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maß-

nahmen des Arbeits schutzes unter Berücksichtigung der 
Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maß-
nahmen auf ihre Wirksam keit zu überprüfen und erforder-
lichenfalls sich ändernden Gege benheiten anzupassen. 
Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten anzustreben.

(2)  Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen nach 
 Absatz 1 hat der Arbeitgeber unter Berücksichtigung der  
Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten

 1.  für eine geeignete Organisation zu sorgen und die erfor-
derlichen Mittel bereitzustellen sowie

 2.  Vorkehrungen zu treffen, dass die Maßnahmen erforder-
lichenfalls bei allen Tätig keiten und eingebunden in die 
betrieblichen Führungsstrukturen beachtet werden und 
die Beschäftigten ihren Mitwirkungspflichten nachkom-
men können.

(3)  Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeit-
geber nicht den Beschäftig ten auferlegen.

Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG

Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeits-
schutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeits-
schutzgesetz – ArbSchG)
Vom 7. August 1996 
Zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom  
19. Oktober 2013 (BGBI. I S. 3836)

Erster Abschnitt  
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zielsetzung und Anwendungsbereich
(1)  Dieses Gesetz dient dazu, Sicherheit und Gesundheits-

schutz der Beschäftigten bei der Arbeit durch Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern. Es gilt  
in allen Tätigkeitsbereichen und findet im Rahmen der Vor-
gaben des Seerechts überein kommens der Vereinten Natio-
nen vom 10. Dezember 1982 (BGBl. 1994 II S. 1799) auch  
in der ausschließlichen Wirtschaftszone Anwendung.

(2)  Dieses Gesetz gilt nicht für den Arbeitsschutz von Haus-
angestellten in privaten Haus halten. Es gilt nicht für den 
Arbeitsschutz von Beschäftigten auf Seeschiffen und in 
Betrieben, die dem Bundesberggesetz unterliegen, soweit 
dafür entsprechende Rechts vorschriften bestehen.

(3)  Pflichten, die die Arbeitgeber zur Gewährleistung von Sicher-
heit und Gesundheits schutz der Beschäftigten bei der Arbeit 
nach sonstigen Rechtsvorschriften haben, bleiben unberührt. 
Satz 1 gilt entsprechend für Pflichten und Rechte der Beschäf-
tigten. Unbe rührt bleiben Gesetze, die andere Personen als 
Arbeitgeber zu Maß nahmen des Arbeitsschutzes verpflichten.

(4)  Bei öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften treten 
an die Stelle der Betriebs- oder Personalräte die Mitarbei-
tervertretungen entsprechend dem kirchlichen Recht.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1)  Maßnahmen des Arbeitsschutzes im Sinne dieses Gesetzes 

sind Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen bei der Arbeit 
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren einschließlich 
Maßnahmen der menschengerechten Gestaltung der Arbeit.

(2) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind:
 1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
 2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten, 
 3.  arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne des § 5 Abs. 1 

des Arbeitsgerichts gesetzes, ausgenommen die in Heim-
arbeit Beschäftigten und die ihnen Gleich gestellten,

 4. Beamtinnen und Beamte, 
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lung, die von ihm festgelegten Maßnahmen des Arbeits-
schutzes und das Ergebnis ihrer Überprüfung ersichtlich 
sind. Bei gleichartiger Gefährdungs situation ist es ausrei-
chend, wenn die Unterlagen zusammengefasste Angaben 
enthalten. 

(2)  Unfälle in seinem Betrieb, bei denen ein Beschäftigter getö-
tet oder so verletzt wird, dass er stirbt oder für mehr als drei 
Tage völlig oder teilweise arbeits- oder dienstunfähig wird, 
hat der Arbeitgeber zu erfassen.

§ 7 Übertragung von Aufgaben
  Bei der Übertragung von Aufgaben auf Beschäftigte hat der 

Arbeitgeber je nach Art der Tätigkeiten zu berücksichtigen, 
ob die Beschäftigten befähigt sind, die für die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz bei der Aufgabenerfüllung zu 
beachtenden Bestimmun gen und Maßnahmen einzuhalten.

§ 8 Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber
(1)  Werden Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber an einem Ar-

beitsplatz tätig, sind die Arbeit geber verpflichtet, bei der 
Durchführung der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
bestimmungen zusammenzuarbeiten. Soweit dies für die 
Sicherheit und den Gesund heitsschutz der Beschäftigten 
bei der Arbeit erforderlich ist, haben die Arbeitgeber je nach 
Art der Tätigkeiten insbesondere sich gegenseitig und ihre 
Beschäftigten über die mit den Arbeiten verbundenen Ge-
fahren für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftig ten zu 
unterrichten und Maßnahmen zur Verhütung dieser Gefah-
ren abzustimmen.

(2)  Der Arbeitgeber muss sich je nach Art der Tätigkeit vergewis-
sern, dass die Beschäft igten anderer Arbeitgeber, die in sei-
nem Betrieb tätig werden, hinsichtlich der Gefahren für ihre 
Sicherheit und Gesundheit während ihrer Tätigkeit in sei-
nem Betrieb angemessene Anweisungen erhalten haben.

§ 9 Besondere Gefahren
(1)  Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu treffen, damit nur 

 Beschäftigte Zugang zu besonders gefährlichen Arbeitsbe-
reichen haben, die zuvor geeignete Anweisungen erhalten 
haben.

(2)  Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, dass alle Be-
schäftigten, die einer unmittelbaren erheblichen Gefahr 
ausgesetzt sind oder sein können, möglichst frühzeitig 
über diese Gefahr und die getroffenen oder zu treffen-
den Schutzmaß nahmen unterrichtet sind. Bei unmittelba-
rer erheblicher Gefahr für die eigene Sicherheit oder die 
Sicher heit anderer Personen müssen die Beschäftigten die 
geeigneten Maßnahmen zur Gefahren abwehr und Schadens-
begrenzung selbst treffen können, wenn der zuständige Vor-

§ 4 Allgemeine Grundsätze
  Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes 

von folgenden allgemeinen Grund sätzen auszugehen: 
1.  Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung 

für das Leben sowie die physische und die psychische 
 Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende 
 Gefährdung möglichst gering gehalten wird;

 2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen; 
 3.  bei den Maßnahmen sind der Stand von Technik, Arbeits-

medizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeits-
wissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen;

 4.  Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Ar-
beitsorganisation, sonstige Arbeits bedingungen, soziale 
Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf den Arbeits-
platz sach gerecht zu verknüpfen;

 5.  individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu an-
deren Maßnahmen;

 6.  spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Be-
schäftigtengruppen sind zu berücksichtigen;

 7. den Beschäftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen;
 8.  mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezifisch wirken-

de Regelungen sind nur zulässig, wenn dies aus biologi-
schen Gründen zwingend geboten ist.

§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen
(1)  Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäf-

tigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, 
welche Maßnahmen des Arbeits schutzes erforderlich sind.

(2)  Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkei-
ten vorzunehmen. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen 
ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit 
ausreichend.

(3)  Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch
 1.  die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und 

des Arbeitsplatzes,
 2.  physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,
 3.  die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeits-

mitteln, insbesondere von Arbeitsstoffen, Maschinen, 
Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit,

 4.  die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, 
 Arbeitsabläufen und Arbeitszeit und deren Zusam-
menwirken,

 5.  unzureichende Qualifikation und Unterweisung der 
 Beschäftigten,

 6.  psychische Belastungen bei der Arbeit.

§ 6 Dokumentation
(1)  Der Arbeitgeber muss über die je nach Art der Tätigkeiten 

und der Zahl der Beschäft ig ten erforderlichen Unterlagen 
verfügen, aus denen das Ergebnis der Gefähr dungs beurtei-
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§ 12 Unterweisung
(1)  Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und 

Gesundheitsschutz bei der Arbeit während ihrer Arbeitszeit 
ausreichend und angemessen zu unterweisen. Die Unter-
weisung umfasst Anweisungen und Erläuterungen, die ei-
gens auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der 
Beschäftigten ausgerichtet sind. Die Unterweisung muss 
bei der Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbe-
reich, der Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen 
Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit der Beschäftig-
ten erfolgen. Die Unterweisung muss an die Gefährdungs-
entwicklung angepasst sein und erforderlichenfalls regel-
mäßig wiederholt werden.

(2)  Bei einer Arbeitnehmerüberlassung trifft die Pflicht zur Un-
terweisung nach Absatz 1 den Entleiher. Er hat die Unter-
weisung unter Berücksichtigung der Qualifikation und der 
Erfahrung der Personen, die ihm zur Arbeitsleistung über-
lassen werden, vorzunehmen. Die sonstigen Arbeitsschutz-
pflichten des Verleihers bleiben unbe rührt.

§ 13 Verantwortliche Personen
(1)  Verantwortlich für die Erfüllung der sich aus diesem Ab-

schnitt ergebenden Pflichten sind neben dem Arbeitgeber
 1. sein gesetzlicher Vertreter,
 2.  das vertretungsberechtigte Organ einer juristischen 

 Person,
 3.  der vertretungsberechtigte Gesellschafter einer Personen-

handelsgesellschaft,
 4.  Personen, die mit der Leitung eines Unternehmens oder 

eines Betriebes beauftragt sind, im Rahmen der ihnen 
übertragenen Aufgaben und Befugnisse,

 5.  sonstige nach Absatz 2 oder nach einer auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung oder nach einer 
Unfallverhütungsvorschrift verpflichtete Personen im 
Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse.

(2)  Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen 
schriftlich damit beauftragen, ihm obliegende Aufgaben nach 
diesem Gesetz in eigener Verant wortung wahrzunehmen.

§ 14  Unterrichtung und Anhörung der Beschäftigten des öffent-
lichen Dienstes

(1)  Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind vor Beginn 
der Beschäftigung und bei Veränderungen in ihren Arbeits-
bereichen über Gefahren für Sicherheit und Gesundheit, 
 denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sein können, sowie 
über die Maß nahmen und Einrichtungen zur Verhütung die-
ser Gefahren und die nach § 10 Abs. 2 getroffenen Maßnah-
men zu unterrichten.

ge setzte nicht erreichbar ist; dabei sind die Kenntnisse der 
Beschäftigten und die vorhandenen technischen Mittel zu be-
rücksichtigen. Den Beschäftigten dürfen aus ihrem Handeln 
keine Nachteile entstehen, es sei denn, sie haben vorsätzlich 
oder grob fahrlässig ungeeignete Maßnahmen getroffen.

(3)  Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu treffen, die es den Be-
schäftigten bei unmittelbarer erheblicher Gefahr ermögli-
chen, sich durch sofortiges Verlassen der Arbeitsplätze in 
Sicherheit zu bringen. Den Beschäftigten dürfen hierdurch 
keine Nachteile entstehen. Hält die unmittelbare erhebli-
che Gefahr an, darf der Arbeitgeber die Beschäftigten nur 
in besonders begründeten Ausnahmefällen auffordern, ihre 
Tätigkeit wieder aufzu nehmen. Gesetzliche Pflichten der 
Beschäftigten zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit sowie die §§ 7 und 11 des Soldatengesetzes blei-
ben unberührt.

§ 10 Erste Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen
(1)  Der Arbeitgeber hat entsprechend der Art der Arbeitsstät-

te und der Tätigkeiten sowie der Zahl der Beschäftigten 
die Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten Hilfe, Brandbe-
kämpfung und Evakuierung der Beschäftigten erforderlich 
sind. Dabei hat er der Anwesenheit anderer Personen Rech-
nung zu tragen. Er hat auch dafür zu sorgen, dass im Not-
fall die erforderlichen Verbindungen zu außerbetrieblichen 
Stellen, insbesondere in den Bereichen der Ersten Hilfe, 
der medizinischen Notversorgung, der Bergung und der 
Brandbekämpfung eingerichtet sind.

(2)  Der Arbeitgeber hat diejenigen Beschäftigten zu benennen, 
die Aufgaben der Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und Eva-
kuierung der Beschäftigten übernehmen. Anzahl, Ausbil-
dung und Ausrüstung der nach Satz 1 benannten Beschäf-
tigten müssen in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl 
der Beschäftigten und zu den bestehenden beson deren Ge-
fahren stehen. Vor der Benennung hat der Arbeitgeber den 
Betriebs- oder Personalrat zu hören. Weitergehende Beteili-
gungsrechte bleiben unberührt. Der Arbeit geber kann die in 
Satz 1 genannten Aufgaben auch selbst wahrnehmen, wenn 
er über die nach Satz 2 erforderliche Ausbildung und Aus-
rüstung verfügt.

§ 11 Arbeitsmedizinische Vorsorge
  Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten auf ihren Wunsch 

unbeschadet der Pflichten aus anderen Rechtsvorschriften 
zu ermöglichen, sich je nach den Gefahren für ihre Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit regelmäßig arbeitsmedi-
zinisch untersuchen zu lassen, es sei denn, auf Grund der 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen und der ge troffenen 
Schutz maßnahmen ist nicht mit einem Gesundheitsscha-
den zu rechnen.
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(2)  Sind Beschäftigte auf Grund konkreter Anhaltspunkte der Auf-
fassung, dass die vom Arbeitgeber getroffenen Maßnahmen 
und bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, um die Sicher-
heit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu gewährleis-
ten, und hilft der Arbeitgeber darauf gerichteten Beschwer-
den von Beschäftigten nicht ab, können sich diese an die 
zuständige Behörde wenden. Hierdurch dürfen den Beschäf-
tigten keine Nachteile entstehen. Die in Absatz 1 Satz 2 und 
3 genannten Vorschriften sowie die Vorschriften der Wehrbe-
schwerdeordnung und des Gesetzes über den Wehrbeauf -
tragten des Deutschen Bundestages bleiben unberührt.

Vierter Abschnitt  
Verordnungsermächtigungen

§ 18 Verordnungsermächtigungen
(1)  Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates vorzuschreiben, 
welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die sonstigen 
verantwortlichen Personen zu treffen haben und wie sich 
die Beschäftigten zu verhalten haben, um ihre jeweiligen 
Pflichten, die sich aus diesem Gesetz ergeben, zu erfül-
len. In diesen Rechtsverordnungen kann auch bestimmt 
werden, dass bestimmte Vorschriften des Gesetzes zum 
Schutz anderer als in § 2 Abs. 2 genannter Personen anzu-
wenden sind.

(2)  Durch Rechtsverordnungen nach Absatz 1 kann insbesondere 
bestimmt werden,

 1.  dass und wie zur Abwehr bestimmter Gefahren Dauer 
oder Lage der Beschäfti gung oder die Zahl der Beschäf-
tigten begrenzt werden muss,

 2.  dass der Einsatz bestimmter Arbeitsmittel oder -verfah-
ren mit besonderen Gefahren für die Beschäftigten ver-
boten ist oder der zuständigen Behörde angezeigt oder 
von ihr erlaubt sein muss oder besonders gefährdete 
 Personen dabei nicht beschäftigt werden dürfen,

 3.  dass bestimmte, besonders gefährliche Betriebsanlagen 
einschließlich der Arbeits- und Fertigungsverfahren vor 
Inbetriebnahme, in regelmäßigen Abständen oder auf be-
hördliche Anordnung fachkundig geprüft werden müssen,

 4.  dass Beschäftigte, bevor sie eine bestimmte gefährden-
de Tätigkeit aufnehmen oder fortsetzen oder nachdem 
sie sie beendet haben, arbeitsmedizinisch zu untersu-
chen sind und welche besonderen Pflichten der Arzt 
 dabei zu beachten hat,

 5.  dass Ausschüsse zu bilden sind, denen die Aufgabe 
übertragen wird, die Bundes regierung oder das zustän-
dige Bundesministerium zur Anwendung der Rechts-
verordnungen zu beraten, dem Stand der Technik, Ar-
beitsmedizin und Hygiene entsprechende Regeln und 

(2)  Soweit in Betrieben des öffentlichen Dienstes keine Ver-
tretung der Beschäftigten besteht, hat der Arbeitgeber die 
 Beschäftigten zu allen Maßnahmen zu hören, die Auswir-
kungen auf Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten 
haben können.

Dritter Abschnitt  
Pflichten und Rechte der Beschäftigten

§ 15 Pflichten der Beschäftigten
(1)  Die Beschäftigten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten 

sowie gemäß der Unter weisung und Weisung des Arbeit-
gebers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
Sorge zu tragen. Entsprechend Satz 1 haben die Beschäf-
tigten auch für die Sicherheit und Gesundheit der Personen 
zu sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassun gen 
bei der Arbeit betroffen sind.

(2)  Im Rahmen des Absatzes 1 haben die Beschäftigten ins-
besondere Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsstoffe, 
Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel sowie Schutz-
vorrichtungen und die ihnen zur Verfügung gestellte per-
sönliche Schutzaus rüstung bestimmungsgemäß zu ver-
wenden.

§ 16 Besondere Unterstützungspflichten
(1)  Die Beschäftigten haben dem Arbeitgeber oder dem zustän-

digen Vorgesetzten jede von ihnen festgestellte unmittel-
bare erhebliche Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit 
sowie jeden an den Schutzsystemen festgestellten Defekt 
unverzüglich zu melden.

(2)  Die Beschäftigten haben gemeinsam mit dem Betriebsarzt 
und der Fachkraft für Arbeits sicherheit den Arbeitgeber 
darin zu unterstützen, die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten 
und seine Pflichten entspre chend den behördlichen Auf-
lagen zu erfüllen. Unbeschadet ihrer Pflicht nach Absatz 1 
sollen die Beschäftigten von ihnen festgestellte Gefahren 
für Sicherheit und Gesundheit und Mängel an den Schutz-
systemen auch der Fachkraft für Arbeitssicherheit, dem Be-
triebsarzt oder dem Sicherheitsbeauftragten nach § 22 des 
Siebten Buches Sozial gesetzbuch mitteilen.

§ 17 Rechte der Beschäftigten
(1)  Die Beschäftigten sind berechtigt, dem Arbeitgeber Vor-

schläge zu allen Fragen der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes bei der Arbeit zu machen. Für Beamtinnen 
und Beamte des Bundes ist § 125 des Bundesbeamtenge-
setzes anzuwenden. Ent spre chen des Landesrecht bleibt 
unberührt.
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Fünfter Abschnitt  
Gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie 

§ 20a Gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie
(1)   Nach den Bestimmungen dieses Abschnitts entwickeln Bund, 

Länder und Unfall versicherungsträger im Interesse eines wirk-
samen Arbeitsschutzes eine gemeinsame deutsche Arbeits-
schutzstrategie und gewährleisten ihre Umsetzung und 
Fort schreibung. Mit der Wahrnehmung der ihnen gesetzlich 
zugewiesenen Aufga ben zur Verhütung von Arbeitsunfällen, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren sowie zur menschengerechten Gestaltung der Arbeit 
tragen Bund, Länder und Unfallver siche rungsträger dazu 
bei, die Ziele der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutz-
strategie zu erreichen. 

(2)   Die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie umfasst 
1. die Entwicklung gemeinsamer Arbeitsschutzziele, 
2.  die Festlegung vorrangiger Handlungsfelder und von Eck-

punkten für Arbeits programme sowie deren Ausführung 
nach einheitlichen Grundsätzen,

 3.  die Evaluierung der Arbeitsschutzziele, Handlungsfelder 
und Arbeitsprogramme mit geeigneten Kennziffern,

 4.  die Festlegung eines abgestimmten Vorgehens der für 
den Arbeitsschutz zu ständigen Landesbehörden und  
der Unfallversicherungsträger bei der Beratung und Über-
wachung der Betriebe,

 5.  die Herstellung eines verständlichen, überschaubaren 
und abgestimmten Vorschriften- und Regelwerks. 

§ 20b Nationale Arbeitsschutzkonferenz
(1)   Die Aufgabe der Entwicklung, Steuerung und Fortschreibung 

der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie nach 
§ 20a Abs. 1 Satz 1 wird von der Nationalen Arbeitsschutz-
konferenz wahrgenommen. Sie setzt sich aus jeweils drei 
stimm berech tigten Vertretern von Bund, Ländern und den 
Unfallversicherungsträgern zusammen und bestimmt für 
jede Gruppe drei Stellvertreter. Außerdem entsenden die 
Spitzen organisa tionen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
für die Behandlung von Angelegenheiten nach § 20a Abs. 
2 Nr. 1 bis 3 und 5 jeweils bis zu drei Vertreter in die Natio-
nale Arbeitsschutz konferenz; sie nehmen mit beratender 
Stimme an den Sitzungen teil. Die Nationale Arbeitsschutz-
konferenz gibt sich eine Geschäfts ordnung; darin werden 
insbesondere die Arbeitsweise und das Beschlussverfahren 
festgelegt. Die Geschäftsordnung muss einstimmig ange-
nommen werden.

(2)   Alle Einrichtungen, die mit Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit befasst sind, können der Nationalen Arbeits-
schutzkonferenz Vorschläge für Arbeitsschutzziele, Hand-
lungsfelder und Arbeitsprogramme unterbreiten.

sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkennt-
nisse zu ermitteln sowie Regeln zu ermitteln, wie die in 
den Rechts verordnungen gestellten Anforderungen er-
füllt werden können. Das Bundes ministerium für Arbeit 
und Soziales kann die Regeln und Erkenntnisse amtlich 
bekannt machen.

§ 19  Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften und 
 zwischenstaatliche Vereinbarungen

  Rechtsverordnungen nach § 18 können auch erlassen 
werden, soweit dies zur Durch führung von Rechtsakten 
des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemein-
schaften oder von Beschlüssen internationaler Organisa-
tionen oder von zwischenstaatlichen Verein barungen, die 
Sachbereiche dieses Gesetzes betreffen, erforderlich ist, 
insbesondere um Arbeitsschutzpflichten für andere als in  
§ 2 Abs. 3 genannte Personen zu regeln.

§ 20Regelungen für den öffentlichen Dienst
(1)  Für die Beamten der Länder, Gemeinden und sonstigen 

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts regelt das Landesrecht, ob und inwieweit die nach 
 § 18 erlassenen Rechtsverordnungen gelten.

(2)  Für bestimmte Tätigkeiten im öffentlichen Dienst des 
 Bundes, insbesondere bei der Bundeswehr, der Polizei, 
den Zivil- und Katastrophenschutzdiensten, dem Zoll oder 
den Nachrichtendiensten, können das Bundeskanzleramt, 
das Bundesministerium des Innern, das Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, das Bundes-
ministe rium der Verteidigung oder das Bundesministerium 
der  Finanzen, soweit sie hierfür jeweils zuständig sind, 
durch Rechtsverordnung ohne Zustim mung des Bundes-
rates bestimmen, dass Vorschriften dieses Gesetzes ganz 
oder zum Teil nicht anzu wenden sind, soweit öffentliche 
Belange dies zwingend erfordern, insbesondere zur Auf-
rechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen 
Sicherheit. Rechtsverordnungen nach Satz 1 werden im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales und, soweit nicht das Bundes ministe rium des 
Innern selbst ermächtigt ist, im Einvernehmen mit die-
sem Ministerium erlassen. In den Rechtsver ordnungen ist 
gleichzeitig festzulegen, wie die  Sicherheit und der Ge-
sundheitsschutz bei der Arbeit unter Berücksichtigung 
der Ziele dieses Gesetzes auf andere Weise gewährleistet 
werden. Für Tätigkeiten im öffentlichen Dienst der Länder, 
Gemeinden und sonstigen landesunmittelbaren Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des  öffentlichen Rechts 
können den Sätzen 1 und 3 entsprech ende Regelungen 
durch Landesrecht getroffen werden.
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 1.  der Beratung und Überwachung der Betriebe, 
 2.  der Festlegung inhaltlicher Beratungs- und Über-

wachungsschwerpunkte, aufein ander abgestimm-
ter oder gemeinsamer Schwerpunktaktionen und 
 Ar beitsprogramme und 

 3.  der Förderung eines Daten- und sonstigen Informations-
austausches, insbesondere über Betriebsbesichtigungen 
und deren wesentliche Ergebnisse. 

  Die zuständigen Landesbehörden vereinbaren mit den Un-
fallversicherungsträgern nach § 20 Abs. 2 Satz 3 des Sieb-
ten Buches Sozialgesetzbuch die Maßnahmen, die zur Um-
setzung der gemeinsamen Arbeitsprogramme nach § 20a 
Abs. 2 Nr. 2 und der gemeinsamen Beratungs- und Überwa-
chungsstrategie notwendig sind; sie evaluieren deren Ziel-
erreichung mit den von der Nationalen Arbeitsschutzkonfe-
renz nach § 20a Abs. 2 Nr. 3 bestimmten Kennziffern.

(4)  Die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehör-
de kann mit Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung 
vereinbaren, dass diese in näher zu bestimmenden Tätig-
keitsbereichen die Einhaltung dieses Gesetzes, bestimmter 
Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnungen überwachen. In der 
Vereinbarung sind Art und Umfang der Überwachung sowie 
die Zusammenarbeit mit den staatlichen Arbeitsschutzbe-
hörden festzulegen.

(5)  Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, ist die 
zuständige Behörde für die Durchführung dieses Gesetzes 
und der auf dieses Gesetz gestützten Rechtsver ord nun gen 
in den Betrieben und Verwaltungen des Bundes die Zen-
tralstelle für Arbeits schutz beim Bundesministerium des 
Innern. Im Auftrag der Zentralstelle handelt, soweit nichts 
anderes bestimmt ist, die Unfallversicherung Bund und 
Bahn, die insoweit der Aufsicht des Bundes ministeriums 
des Innern unterliegt; Aufwendungen werden nicht erstattet. 
Im öffentlichen Dienst im Geschäftsbereich des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung führt 
die Unfallversicherung Bund und Bahn, soweit die Eisen-
bahn-Unfallkasse bis zum 31. Dezember 2014 Träger der 
Unfallversicherung war, dieses Gesetz durch. Für Betriebe 
und Verwaltungen in den Geschäfts bereichen des Bundes-
ministeriums der Verteidigung und des Auswärtigen Amtes 
hinsichtlich seiner Auslandsvertretungen führt das jewei-
lige Bundesministerium, soweit es jeweils zuständig ist, 
oder die von ihm jeweils bestimmte Stelle dieses Gesetz 
durch. Im Geschäftsbereich des Bundes ministeriums der 
Finanzen führt die Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft 
Post- Logistik Telekommunikation dieses Gesetz durch, 
soweit der Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Post und Tele kommunikation betroffen ist. Die Sätze 1 bis 
4 gelten auch für Betriebe und Verwal tungen, die zur Bun-

(3)   Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz wird durch ein Arbeits-
schutzforum unterstützt, das in der Regel einmal jährlich 
stattfindet. Am Arbeitsschutzforum sollen sachverständige 
Vertreter der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und 
Arbeit nehmer, der Berufs- und Wirtschaftsverbände, der 
Wissenschaft, der Kranken- und Rentenversiche rungsträger, 
von Einrichtungen im Bereich Sicherheit und Gesund heit bei 
der Arbeit sowie von Einrichtungen, die der Förderung der 
Beschäftigungs fähigkeit dienen, teilnehmen. Das Arbeits-
schutzforum hat die Aufgabe, eine früh zeitige und aktive 
Teilhabe der sachverständigen Fachöffentlichkeit an der 
Entwick lung und Fortschreibung der gemeinsamen deut-
schen Arbeitsschutzstrategie sicher zustellen und die Natio-
nale Arbeitsschutzkonferenz entsprechend zu beraten.

(4)   Einzelheiten zum Verfahren der Einreichung von Vorschlä-
gen nach Absatz 2 und zur Durchführung des Arbeitsschutz-
forums nach Absatz 3 werden in der Geschäfts ordnung der 
Nationalen Arbeitsschutzkonferenz geregelt.

(5)   Die Geschäfte der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz und 
des Arbeitsschutzforums führt die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin. Einzelheiten zu Arbeitsweise 
und Verfahren werden in der Geschäftsordnung der Natio-
nalen Arbeits schutzkonferenz festgelegt.

Sechster Abschnitt  
Schlussvorschriften

§ 21  Zuständige Behörden; Zusammenwirken mit den Trägern 
der gesetzlichen Unfallversicherung

(1)  Die Überwachung des Arbeitsschutzes nach diesem Gesetz 
ist staatliche Aufgabe. Die zuständigen Behörden haben die 
Einhaltung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnungen zu überwachen und 
die Arbeit geber bei der Erfüllung ihrer Pflichten zu beraten.

(2)  Die Aufgaben und Befugnisse der Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung richten sich, soweit nichts anderes be-
stimmt ist, nach den Vorschriften des Sozial gesetz buchs. 
Soweit die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung nach 
dem Sozialgesetzbuch im Rahmen ihres Präventionsauftrags 
auch Aufgaben zur Gewähr  leistung von Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten wahr nehmen, werden sie 
ausschließlich im Rahmen ihrer autonomen Befugnisse tätig.

(3)  Die zuständigen Landesbehörden und die Unfallversi-
cherungsträger wirken auf der Grundlage einer gemein-
samen Beratungs- und Überwachungsstrategie nach  
§ 20a Abs. 2 Nr. 4 eng zusammen und stellen den Erfah-
rungsaustausch sicher. Diese Strategie umfasst die Ab-
stimmung allgemeiner Grundsätze zur methodischen 
 Vorgehensweise bei
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Pflichten zu treffen haben, die sich aus diesem Gesetz 
und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen ergeben,

 2.  welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die verantwort-
lichen Personen zur Abwendung einer besonderen Gefahr 
für Leben und Gesundheit der Beschäftig ten zu treffen 
 haben.  
 
Die zuständige Behörde hat, wenn nicht Gefahr im Ver-
zug ist, zur Ausführung der Anordnung eine angemesse-
ne Frist zu setzen. Wird eine Anordnung nach Satz 1 nicht 
innerhalb einer gesetzten Frist oder eine für sofort voll-
ziehbar erklärte Anordnung nicht sofort ausgeführt, kann 
die zuständige Behörde die von der Anordnung betroffe-
ne Arbeit oder die Verwendung oder den Betrieb der von 
der Anordnung betroffenen Arbeitsmittel untersagen. 
Maßnahmen der zuständigen Behörde im Bereich des 
öffentlichen Dienstes, die den Dienstbetrieb wesentlich 
beeinträchtigen, sollen im Einvernehmen mit der obers-
ten Bundes- oder Landes behörde oder dem Hauptverwal-
tungsbeamten der Gemeinde getroffen werden.

§ 23   Betriebliche Daten, Zusammenarbeit mit anderen Behörden, 
Jahresbericht

(1)  Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde zu einem von 
ihr bestimmten Zeitpunkt Mitteilungen über

 1.  die Zahl der Beschäftigten und derer, an die er Heimarbeit 
vergibt, aufgegliedert nach Geschlecht, Alter und Staats-
angehörigkeit,

 2.  den Namen oder die Bezeichnung und Anschrift des 
 Betriebs, in dem er sie beschäftigt,

 3.  seinen Namen, seine Firma und seine Anschrift sowie
 4.  den Wirtschaftszweig, dem sein Betrieb angehört, 

  zu machen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates zu bestimmen, dass die Stellen der Bun-
desverwaltung, denen der Arbeitgeber die in Satz 1 genann-
ten Mitteilungen bereits auf Grund einer Rechtsvorschrift 
mitgeteilt hat, diese Angaben an die für die Behörden nach 
Satz 1 zuständigen obersten Landesbe hörden als Schreiben 
oder auf maschinell  verwertbaren Datenträgern oder durch 
Datenübertragung weiterzuleiten haben. In der Rechts-
verordnung können das Nähere über die Form der weiter-
zuleitenden An gaben sowie die Frist für die Weiterleitung 
bestimmt  werden. Die weitergeleiteten Angaben dürfen nur 
zur  Erfüllung der in der Zuständigkeit der Behörden nach  
§ 21 Abs. 1 liegen den Arbeitsschutzaufgaben verwendet so-
wie in Datenverarbeitungssystemen gespei chert oder verar-
beitet werden.

(2)  Die mit der Überwachung beauftragten Personen dürfen die 
ihnen bei ihrer Überwachungstätigkeit zur Kenntnis gelan-
genden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse nur in den 

desverwaltung gehören, für die aber eine Berufs genossen -
schaft Träger der Unfallversicherung ist. Die zuständigen 
Bundesminis terien können mit den Berufsgenossenschaf-
ten für diese Betriebe und Verwaltun gen vereinbaren, dass 
das Gesetz von den Berufsgenossenschaften durchgeführt 
wird; Aufwen dungen werden nicht erstattet.

§ 22 Befugnisse der zuständigen Behörden
(1)  Die zuständige Behörde kann vom Arbeitgeber oder von 

den verantwortlichen Personen die zur Durchführung ihrer 
Überwachungsaufgabe erforderlichen Auskünfte und die 
Überlassung von entsprechenden Unterlagen verlangen. Die 
auskunftspflichtige Person kann die Auskunft auf solche 
Fragen oder die Vorlage derjenigen Unterlagen verweigern, 
deren Beantwortung oder Vorlage sie selbst oder einen ihrer 
in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeich-
neten Ange hörigen der Gefahr der Verfolgung wegen einer 
Straftat oder Ordnungs widrigkeit aussetzen würde. Die aus-
kunftspflichtige Person ist darauf hinzuweisen.

(2)  Die mit der Überwachung beauftragten Personen sind be-
fugt, zu den Betriebs- und Arbeitszeiten Betriebsstätten, 
Geschäfts- und Betriebsräume zu betreten, zu besichtigen 
und zu prüfen sowie in die geschäftlichen Unterlagen der 
auskunftspflichtigen Person Einsicht zu nehmen, soweit 
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Außerdem 
sind sie befugt, Betriebsanlagen, Arbeitsmittel und persön-
liche Schutzausrüstungen zu prüfen, Arbeitsverfahren und 
Arbeitsabläufe zu untersuchen, Messungen vorzunehmen 
und insbesondere arbeitsbedingte Gesundheits gefahren 
festzustellen und zu untersuchen, auf welche Ursachen ein 
Arbeitsunfall, eine arbeitsbedingte Erkrankung oder ein 
Schadensfall zurückzuführen ist. Sie sind berechtigt, die 
Begleitung durch den Arbeitgeber oder eine von ihm beauf-
tragte Person zu verlangen. Der Arbeitgeber oder die verant-
wortlichen Personen haben die mit der Überwachung be-
auftragten Personen bei der Wahrnehmung ihrer Befug nisse 
nach den Sätzen 1 und 2 zu unterstützen. Außerhalb der in 
Satz 1 genannten Zeiten, oder wenn die Arbeitsstätte sich in 
einer Wohnung befindet, dürfen die mit der Überwachung 
beauftragten Personen ohne Einverständnis des Arbeitge-
bers die Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 nur zur Ver-
hütung dringen der Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung treffen. Die auskunftspflichtige Person hat 
die Maßnahmen nach den Sätzen 1, 2 und 5 zu dulden. Die 
Sätze 1 und 5 gelten entsprechend, wenn nicht feststeht, ob 
in der Arbeitsstätte Personen beschäftigt werden, jedoch 
Tatsachen gegeben sind, die diese Annahme recht fertigen. 
Das Grund recht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 
13 des Grund geset zes) wird insoweit eingeschränkt.

(3)  Die zuständige Behörde kann im Einzelfall anordnen,
 1.  welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die verantwort-

lichen Personen oder die Beschäftigten zur Erfüllung der 
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§ 24  Ermächtigung zum Erlass von allgemeinen Verwaltungs-
vorschriften

  Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann mit 
Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvor-
schriften erlassen

 1.  zur Durchführung dieses Gesetzes und der auf Grund die-
ses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen, soweit die 
Bundesregierung zu ihrem Erlass ermächtigt ist,

 2.  über die Gestaltung der Jahresberichte nach § 23 Abs. 4 
und 

 3.  über die Angaben, die die zuständigen obersten Landes-
behörden dem Bundes minis terium für Arbeit und Sozia-
les für den Unfallverhütungsbericht nach § 25 Abs. 2 des 
Siebten Buches Sozialgesetzbuch bis zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt mitzuteilen haben.

  Verwaltungsvorschriften, die Bereiche des öffentlichen 
Dienstes einbeziehen, werden im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium des Innern erlassen.

§ 25 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 1.  einer Rechtsverordnung nach § 18 Abs. 1 oder § 19 zuwi-

derhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand 
auf diese Bußgeldvorschrift verweist, oder

 2.  a)  als Arbeitgeber oder als verantwortliche Person einer 
vollziehbaren Anordnung nach § 22 Abs. 3 oder

  b)  als Beschäftigter einer vollziehbaren Anordnung nach 
§ 22 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 zuwiderhandelt.

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 
Nr. 1 und 2 Buchstabe b mit einer Geldbuße bis zu fünftau-
send Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe a 
mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro 
 geahndet werden.

§ 26 Strafvorschriften
  Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 

wird  bestraft, wer
 1.  eine in § 25 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a bezeichnete Hand-

lung beharrlich wiederholt oder
 2.  durch eine in § 25 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 Buchstabe a be-

zeichnete vorsätzliche Handlung Leben oder Gesundheit 
eines Beschäftigten gefährdet.

gesetzlich geregelten Fällen oder zur Verfolgung von Ge-
setzwidrigkeiten oder zur Erfüllung von gesetzlich geregel-
ten Aufgaben zum Schutz der Versicherten dem Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung oder zum Schutz der Um-
welt den dafür zuständigen Behörden offenbaren. Soweit 
es sich bei Geschäfts- und Betriebs geheimnissen um Infor-
mationen über die Umwelt im Sinne des Umweltinforma-
tionsgesetzes handelt, richtet sich die Befugnis zu ihrer 
Offenbarung nach dem Umweltinformationsgesetz.

(3)  Ergeben sich im Einzelfall für die zuständigen Behörden 
konkrete Anhaltspunkte für 

 1.  eine Beschäftigung oder Tätigkeit von Ausländern ohne 
den erforderlichen Aufent haltstitel nach § 4 Abs. 3 des 
Aufenthaltsgesetzes, eine Aufenthalts ge stattung oder 
eine Duldung, die zur Ausübung der Beschäftigung be-
rechtigen, oder eine Genehmi gung nach § 284 Abs. 1  
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, 

 2.  Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht nach § 60 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch gegen-
über einer Dienststelle der Bundesagentur für Arbeit, 
einem Träger der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Unfall- 
oder Rentenversicherung oder einem Träger der Sozial-
hilfe oder gegen die Meldepflicht nach § 8a des Asylbe-
werberleistungsgesetzes, 

 3.  Verstöße gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarz-
arbeit, 

 4.  Verstöße gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, 
 5.  Verstöße gegen die Vorschriften des Vierten und Siebten 

Buches Sozialgesetzbuch über die Verpflichtung zur Zah-
lung von Sozialversicherungsbeiträgen, 

 6.  Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, 
 7.  Verstöße gegen die Steuergesetze, 
   

unterrichten sie die für die Verfolgung und Ahndung der 
Verstöße nach den Nummern 1 bis 7 zuständigen Behörden 
sowie die Behörden nach § 71 des Aufent haltsgesetzes. In 
den Fällen des Satzes 1 arbeiten die zuständigen Behörden 
insbesondere mit den Agenturen für Arbeit, den Hauptzoll-
ämtern, den Renten versiche rungsträgern, den Krankenkas-
sen als Einzugsstellen für die Sozialver siche rungs beiträge, 
den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung, den nach 
Landes recht für die Verfolgung und Ahndung von Verstößen 
gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit zu-
ständigen Behörden, den in § 71 des Aufenthalts gesetzes 
genannten Behörden und den Finanz behörden zusammen. 

(4)  Die zuständigen obersten Landesbehörden haben über die 
Überwachungstätigkeit der ihnen unterstellten Behörden 
 einen Jahresbericht zu veröffentlichen. Der Jahresbericht 
umfasst auch Angaben zur Erfüllung von Unterrichtungs-
pflichten aus internationalen Übereinkommen oder Rechts-
akten der Europäischen Gemein schaften, soweit sie den 
Arbeitsschutz betreffen.
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 3.  für die am Arbeitsplatz gegebenen Bedingungen geeignet 
sind und

 4.  den ergonomischen Anforderungen und den gesundheit-
lichen Erfordernissen der Beschäftigten entsprechen.

(2)  Persönliche Schutzausrüstungen müssen den Beschäftigten 
individuell passen. Sie sind grundsätzlich für den Gebrauch 
durch eine Person bestimmt. Erfordern die Umstände eine 
Benutzung durch verschiedene Beschäftigte, hat der Ar-
beitgeber dafür zu sorgen, dass Gesundheitsgefahren oder 
hygienische Probleme nicht auftreten.

(3)  Werden mehrere persönliche Schutzausrüstungen gleich-
zeitig von einer oder einem Beschäftigten benutzt, muss 
der Arbeitgeber diese Schutzausrüstungen so aufeinander 
abstimmen, dass die Schutzwirkung der einzelnen Ausrüs-
tungen nicht beeinträchtigt wird.

(4)  Durch Wartungs-, Reparatur- und Ersatzmaßnahmen sowie 
durch ordnungsgemäße Lagerung trägt der Arbeitgeber da-
für Sorge, dass die persönlichen Schutzaus rüstun gen wäh-
rend der gesamten Benutzungsdauer gut funktionieren und 
sich in einem hygienisch einwandfreien Zustand befinden.

§ 3 Unterweisung
(1)  Bei der Unterweisung nach § 12 des Arbeitsschutzgesetzes 

hat der Arbeitgeber die Beschäftigten darin zu unterweisen, 
wie die persönlichen Schutzausrüstungen sicherheitsge-
recht benutzt werden. Soweit erforderlich, führt er eine 
Schulung in der Benutzung durch.

(2)  Für jede bereit gestellte persönliche Schutzausrüstung hat 
der Arbeitgeber erforderliche Informationen für die Be-
nutzung in für die Beschäftigten verständlicher Form und 
 Sprache bereitzuhalten.

PSA-Benutzungsverordnung – PSA-BV

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen bei der Arbeit 
(PSA-BV)
Vom 4. Dezember 1996

§ 1 Anwendungsbereich
(1)  Diese Verordnung gilt für die Bereitstellung persönlicher 

Schutzausrüstungen durch Arbeitgeber sowie für die Be-
nutzung persönlicher Schutzausrüstungen durch Beschäf-
tigte bei der Arbeit.

(2)  Persönliche Schutzausrüstung im Sinne dieser Verordnung 
ist jede Ausrüstung, die dazu bestimmt ist, von den Be-
schäftigten benutzt oder getragen zu werden, um sich ge-
gen eine Gefährdung für ihre Sicherheit und Gesundheit zu 
schützen, sowie jede mit demselben Ziel verwendete und 
mit der persönlichen Schutzausrüstung verbundene Zusatz-
ausrüstung.

(3)  Als persönliche Schutzausrüstungen im Sinne des Absatzes 
2 gelten nicht:

 1.  Arbeitskleidung und Uniformen, die nicht speziell der 
 Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Beschäftig-
ten dienen,

 2.  Ausrüstungen für Not- und Rettungsdienste,
 3.  persönliche Schutzausrüstungen für die Bundeswehr, 

den Zivil- und Katastrophen schutz, die Polizeien des 
Bundes und der Länder sowie sonstige Einrichtungen, 
die der öffentlichen Sicherheit oder der öffentlichen 
 Ordnung dienen,

 4.  persönliche Schutzausrüstungen für den Straßenverkehr, 
soweit sie verkehrsrechtlichen Vorschriften unterliegen,

 5.  Sportausrüstungen,
 6.  Selbstverteidigungs- und Abschreckungsmittel,
 7.  tragbare Geräte zur Feststellung und Signalisierung von 

Gefahren und Gefahrstoffen.

(4)  Die Verordnung gilt nicht in Betrieben, die dem Bundesberg-
gesetz unterliegen.

§ 2 Bereitstellung und Benutzung
(1)  Unbeschadet seiner Pflichten nach den §§ 3, 4 und 5 des 

Arbeitsschutzgesetzes darf der Arbeitgeber nur persön liche 
Schutzausrüstungen auswählen und den Beschäftigten 
 bereitstellen, die

 1.  den Anforderungen der Verordnung über das Inverkehr-
bringen von persönlichen Schutzausrüstungen entspre-
chen,

 2.  Schutz gegenüber der zu verhütenden Gefährdung bieten, 
ohne selbst eine größere Gefährdung mit sich zu bringen,
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(2)  Können diese manuellen Handhabungen von Lasten nicht 
vermieden werden, hat der Arbeitgeber bei der Beurteilung 
der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeits schutz gesetzes 
die Arbeitsbedingungen insbesondere unter Zugrundele-
gung des Anhangs zu beurteilen. Aufgrund der Beurteilung 
hat der Arbeitgeber geeignete Maßnahmen zu treffen, damit 
eine Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit der Be-
schäftigten möglichst gering gehalten wird.

§ 3 Übertragung von Aufgaben
  Bei der Übertragung von Aufgaben der manuellen Hand-

habung von Lasten, die für die Beschäftigten zu einer 
 Gefährdung für Sicherheit und Gesundheit führen, hat der 
Arbeit geber die körperliche Eignung der Beschäftigten zur 
Ausführung der Aufgaben zu berücksichtigen.

§ 4 Unterweisung
  Bei der Unterweisung nach § 12 des Arbeitsschutzgesetzes  

hat der Arbeitgeber insbesondere den Anhang und die 
körper liche Eignung der Beschäftigten zu berücksichtigen. 
Er hat den Beschäftigten, soweit dies möglich ist, genaue 
Angaben zu machen über die sachgemäße manuelle Hand-
habung von Lasten und über die Gefahren, denen die Be-
schäftigten insbesondere bei unsachgemäßer Ausführung 
der Tätigkeit ausgesetzt sind.

Anhang
Merkmale, aus denen sich eine Gefährdung von Sicherheit und 
Gesundheit, insbesondere der Lendenwirbelsäule, der Beschäf-
tigten ergeben kann:

(1)  Im Hinblick auf die zu handhabende Last insbesondere
 1. ihr Gewicht, ihre Form und Größe,
 2. die Lage der Zugriffsstellen,
 3. die Schwerpunktlage und
 4. die Möglichkeit einer unvorhergesehenen Bewegung.

(2)  Im Hinblick auf die von den Beschäftigten zu erfüllende 
 Arbeitsaufgabe insbesondere

 1.  die erforderliche Körperhaltung oder Körperbewegung, 
insbesondere Drehbewegung,

 2.  die Entfernung der Last vom Körper,
 3.  die durch das Heben, Senken oder Tragen der Last zu 

überbrückende Entfernung,
 4.  das Ausmaß, die Häufigkeit und die Dauer des erforder-

lichen Kraftaufwandes,
 5.  die erforderliche persönliche Schutzausrüstung,
 6.  das Arbeitstempo infolge eines nicht durch die Beschäf-

tigten zu ändernden Arbeitsablaufs und
 7.  die zur Verfügung stehende Erholungs- oder Ruhezeit.

Anhang

Lastenhandhabungsverordnung – LasthandhabV

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
manuellen Handhabung von Lasten bei der Arbeit (Lasten-
handhabungsverordnung – LasthandhabV)
Vom 4. Dezember 1996 
Zuletzt geändert durch Art. 436 der Verordnung vom 31.10.2006 
(BGBI. I S. 2407) 

§ 1 Anwendungsbereich
(1)  Diese Verordnung gilt für die manuelle Handhabung von 

Lasten, die aufgrund ihrer Merkmale oder ungünstiger er-
gonomischer Bedingungen für die Beschäftigten eine Ge-
fährdung für Sicherheit und Gesundheit, insbesondere der 
 Lendenwirbelsäule, mit sich bringt.

(2)  Manuelle Handhabung im Sinne dieser Verordnung ist   
jedes Befördern oder Abstützen einer Last durch menschli-
che Kraft, unter anderem das Heben, Absetzen, Schieben, 
Ziehen, Tragen oder Bewegen einer Last.

(3)  Die Verordnung gilt nicht in Betrieben, die dem Bundes-
berggesetz unterliegen.

(4)  Das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium des Innern, 
das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwick-
lung, das Bundesministerium der Verteidigung oder das 
Bundesministerium der Finanzen können, soweit sie hier-
für jeweils zuständig sind, im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales und, soweit nicht 
das Bundesministerium des Innern selbst zuständig ist, 
im Einverneh men mit dem Bundes ministerium des Innern 
bestimmen, dass für bestimmte Tätigkeiten im öffentlichen 
Dienst des Bundes, insbesondere bei der Bundeswehr, der 
Polizei, den Zivil- und Katastrophenschutzdiensten, dem 
Zoll oder den Nachrich tendiensten, Vorschriften dieser Ver-
ordnung ganz oder zum Teil nicht anzuwenden sind, soweit 
öffentliche Belange dies zwingend erfordern, insbesondere 
zur Aufrecht erhaltung oder Wieder herstellung der öffentli-
chen Sicherheit. In diesem Fall ist gleichzeitig festzulegen, 
wie die Sicherheit und der Gesundheitsschutz der Beschäf-
tigten nach dieser Verordnung auf andere Weise gewährleis-
tet werden.

§ 2 Maßnahmen
(1)  Der Arbeitgeber hat unter Zugrundelegung des Anhangs ge-

eignete organisatorische Maßnahmen zu treffen oder geeig-
nete Arbeitsmittel, insbesondere mechanische Ausrüstun-
gen, einzusetzen, um manuelle Handhabungen von Lasten, 
die für die Beschäftigten eine Gefährdung für Sicherheit und 
Gesundheit, insbesondere der Lendenwirbelsäule mit sich 
bringen, zu vermeiden.
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(3)  Im Hinblick auf die Beschaffenheit des Arbeitsplatzes und 
der Arbeitsumgebung insbesondere

 1.  der in vertikaler Richtung zur Verfügung stehende  
Platz und Raum,

 2. der Höhenunterschied über verschiedene Ebenen,
 3.  die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftgeschwindigkeit,
 4. die Beleuchtung,
 5.  die Ebenheit, Rutschfestigkeit oder Stabilität der  

Standfläche und
 6. die Bekleidung, insbesondere das Schuhwerk.
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Bildschirmarbeitsverordnung – BildscharbV

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz 
 bei der Arbeit an Bildschirmgeräten 
(Bildschirmarbeitsverordnung – BildscharbV)
Vom 4. Dezember 1996
Zuletzt geändert durch Art. 7 der Verordnung vom 18.12.2008 
(BGBI. I S. 2768) 

§ 1 Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt für die Arbeit an Bildschirmgeräten.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für die Arbeit an
 1.  Bedienerplätzen von Maschinen oder an Fahrerplätzen 

von Fahrzeugen mit Bildschirmgeräten,
 2.  Bildschirmgeräten an Bord von Verkehrsmitteln,
 3.  Datenverarbeitungsanlagen, die hauptsächlich zur 

 Benutzung durch die Öffentlichkeit bestimmt sind,
 4.  Bildschirmgeräten für den ortsveränderlichen Gebrauch, 

sofern sie nicht regelmäßig an einem Arbeitsplatz ein-
gesetzt werden,

 5.  Rechenmaschinen, Registrierkassen oder anderen 
 Arbeitsmitteln mit einer kleinen Daten- oder Messwert-
anzeigevorrichtung, die zur unmittelbaren Benutzung des 
Arbeitsmittels erforderlich ist, sowie

 6.  Schreibmaschinen klassischer Bauart mit einem  
Display.

(3)  Die Verordnung gilt nicht in Betrieben, die dem Bundes-
berggesetz unterliegen. 

(4)  Das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium des Innern, 
das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwick-
lung, das Bundesministerium der Verteidigung oder das 
Bundesministerium der Finanzen können, soweit sie hier-
für jeweils zuständig sind, im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales und, soweit nicht 
das Bundesministerium des Innern selbst zuständig ist, 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern 
bestimmen, dass für bestimmte Tätigkeiten im öffentlichen 
Dienst des Bundes, insbesondere bei der Bundeswehr, der 
Polizei, den Zivil- und Katastrophenschutzdiensten, dem 
Zoll oder den Nachrichtendiensten, Vorschriften dieser Ver-
ordnung ganz oder zum Teil nicht anzuwenden sind, soweit 
öffentliche Belange dies zwingend erfordern, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung oder Wieder her stellung der öffentli-
chen Sicherheit. In diesem Fall ist gleichzeitig festzulegen, 
wie die Sicherheit und der Gesundheitsschutz der Beschäf-
tigten nach dieser Verordnung auf andere Weise gewährleis-
tet werden.

§ 2   Begriffsbestimmungen
(1)  Bildschirmgerät im Sinne dieser Verordnung ist ein Bild-

schirm zur Darstellung alphanumerischer Zeichen oder 

zur Grafikdarstellung, ungeachtet des Darstellungs-
verfahrens. 

(2)  Bildschirmarbeitsplatz im Sinne dieser Verordnung ist ein 
Arbeitsplatz mit einem Bildschirmgerät, der ausgestattet 
sein kann mit

 1.  Einrichtungen zur Erfassung von Daten,
 2.  Software, die den Beschäftigten bei der Ausführung ihrer 

Arbeitsaufgaben zur Verfügung steht,
 3.  Zusatzgeräten und Elementen, die zum Betreiben oder 

Benutzen des Bildschirmgeräts gehören, oder
 4.  sonstigen Arbeitsmitteln,
  
 sowie die unmittelbare Arbeitsumgebung. 

(3)  Beschäftigte im Sinne dieser Verordnung sind Beschäftigte, 
die gewöhnlich bei einem nicht unwesentlichen Teil ihrer 
normalen Arbeit ein Bildschirmgerät benutzen.

§ 3  Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
  Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des 

Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber bei Bildschirmar-
beitsplätzen die Sicherheits- und Gesundheitsbedingungen 
insbesondere hinsichtlich einer möglichen Gefährdung des 
Sehvermögens sowie körperlicher Probleme und psychi-
scher Belastungen zu ermitteln und zu beurteilen.

§ 4   Anforderungen an die Gestaltung
(1)  Der Arbeitgeber hat geeignete Maßnahmen zu treffen, damit 

die Bildschirm arbeitsplätze den Anforderungen des An-
hangs und sonstiger Rechtsvorschriften entsprechen.

(2)  Bei Bildschirmarbeitsplätzen, die bis zum 20. Dezember 
1996 in Betrieb sind, hat der Arbeitgeber die geeigneten 
Maßnahmen nach Absatz 1 dann zu treffen,

 1.  wenn diese Arbeitsplätze wesentlich geändert werden oder
 2.  wenn die Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 3 

ergibt, dass durch die Arbeit an diesen Arbeitsplätzen 
 Leben oder Gesundheit der Beschäftigten gefährdet ist, 

  
 spätestens jedoch bis zum 31. Dezember 1999.

(3)  Von den Anforderungen des Anhangs darf abgewichen wer-
den, wenn

 1.  die spezifischen Erfordernisse des Bildschirmarbeitsplat-
zes oder Merkmale der Tätigkeit diesen Anforderungen 
entgegenstehen oder

 2.  der Bildschirmarbeitsplatz entsprechend den jeweiligen 
 Fähigkeiten der daran tätigen Behinderten unter Berück-
sichtigung von Art und Schwere der Behinderung gestaltet 
wird 

  und dabei Sicherheit und Gesundheitsschutz auf andere 
Weise gewährleistet sind.
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§ 5  Täglicher Arbeitsablauf
  Der Arbeitgeber hat die Tätigkeit der Beschäftigten so zu 

organisieren, dass die tägliche Arbeit an Bildschirmgeräten 
regelmäßig durch andere Tätigkeiten oder durch Pausen un-
terbrochen wird, die jeweils die Belastung durch die Arbeit 
am Bildschirmgerät verringern.

§ 6  Untersuchung der Augen und des Sehvermögens
  Für die Untersuchung der Augen und des Sehvermögens  

einschließlich des Zurverfü gung stellens von speziellen Seh-
hilfen gilt die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
vom 18. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2768), die im Anhang Teil 
4 einen Anlass für Angebots untersuchungen enthält, in der 
jeweils  geltenden Fassung.

§ 7  (weggefallen)

Anhang 
über an Bildschirmarbeitsplätze zu stellende Anforderungen 

Bildschirmgerät und Tastatur
1.  Die auf dem Bildschirm dargestellten Zeichen müssen 

scharf, deutlich und ausreichend groß sein sowie einen 
angemessenen Zeichen- und Zeilenabstand haben.

2.  Das auf dem Bildschirm dargestellte Bild muss stabil und frei 
von Flimmern sein; es darf keine Verzerrungen aufweisen.

3.  Die Helligkeit der Bildschirmanzeige und der Kontrast zwi-
schen Zeichen und Zeichen untergrund auf dem Bildschirm 
müssen einfach einstellbar sein und den Verhältnissen der 
Arbeitsumgebung angepasst werden können.

4.  Der Bildschirm muss frei von störenden Reflexionen und 
Blendungen sein.

5.  Das Bildschirmgerät muss frei und leicht drehbar und 
 neigbar sein.

6.  Die Tastatur muss vom Bildschirmgerät getrennt und neig-
bar sein, damit die Benutzer eine ergonomisch günstige 
Arbeitshaltung einnehmen können.

7.  Die Tastatur und die sonstigen Eingabemittel müssen auf 
der Arbeitsfläche variabel angeordnet werden können. Die 
Arbeitsfläche vor der Tastatur muss ein Auflegen der Hände 
ermöglichen.

8. Die Tastatur muss eine reflexionsarme Oberfläche haben.
9.  Form und Anschlag der Tasten müssen eine ergonomische 

Bedienung der Tastatur ermöglichen. Die Beschriftung der 
Tasten muss sich vom Untergrund deutlich abheben und  
bei normaler Arbeitshaltung lesbar sein.

Sonstige Arbeitsmittel
10.  Der Arbeitstisch beziehungsweise die Arbeitsfläche muss 

eine ausreichend große und reflexionsarme Oberfläche be-
sitzen und eine flexible Anordnung des Bild schirm geräts, 
der Tastatur, des Schriftguts und der sonstigen Arbeitsmit-

tel ermöglichen. Ausreichender Raum für eine ergonomisch 
günstige Arbeitshaltung muss vorhanden sein. Ein separa-
ter Ständer für das Bildschirmgerät kann verwendet werden.

11.  Der Arbeitsstuhl muss ergonomisch gestaltet und stand-
sicher sein.

12.  Der Vorlagenhalter muss stabil und verstellbar sein sowie 
so angeordnet werden können, dass unbequeme Kopf-  
und Augenbewegungen soweit wie möglich eingeschränkt 
werden.

13.  Eine Fußstütze ist auf Wunsch zur Verfügung zu stellen, 
wenn eine ergonomisch günstige Arbeitshaltung ohne 
 Fußstütze nicht erreicht werden kann.

Arbeitsumgebung
14.  Am Bildschirmarbeitsplatz muss ausreichender Raum für 

wechselnde Arbeitshal tun gen und -bewegungen vorhanden 
sein.

15.  Die Beleuchtung muss der Art der Sehaufgabe entsprechen 
und an das Sehver mögen der Benutzer angepasst sein; 
dabei ist ein angemessener Kontrast zwischen Bildschirm 
und Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Durch die Gestal-
tung des Bildschirm arbeits platzes sowie Auslegung und 
Anordnung der Beleuchtung sind störende Blendwirkun gen, 
 Reflexionen oder Spiegelungen auf dem Bildschirm und den 
sonstigen Arbeits mitteln zu vermeiden.

16.  Bildschirmarbeitsplätze sind so einzurichten, dass leuch-
tende oder beleuchtete Flächen keine Blendung verursachen 
und Reflexionen auf dem Bildschirm soweit wie möglich 
vermieden werden. Die Fenster müssen mit einer geeigne-
ten verstellbaren Lichtschutz vorrichtung ausgestattet sein, 
durch die sich die Stärke des Tageslichteinfalls auf den 
 Bildschirmarbeitsplatz vermindern lässt.

17.  Bei der Gestaltung des Bildschirmarbeitsplatzes ist dem 
Lärm, der durch die zum Bildschirmarbeitsplatz gehörenden 
Arbeitsmittel verursacht wird, Rechnung zu tragen, insbe-
sondere um eine Beeinträchtigung der Konzentration und 
der Sprachverständ lich keit zu vermeiden.

18.  Die Arbeitsmittel dürfen nicht zu einer erhöhten Wärmebe-
lastung am Bildschirm arbeits platz führen, die unzuträglich 
ist. Es ist für eine ausreichende Luftfeuchtig keit zu sorgen.

19.  Die Strahlung muss – mit Ausnahme des sichtbaren Teils 
des elektromagnetischen Spektrums – so niedrig gehalten 
werden, dass sie für Sicherheit und Gesundheit der Benut-
zer des Bildschirmgerätes unerheblich ist.

Zusammenwirken Mensch – Arbeitsmittel
20.   Die Grundsätze der Ergonomie sind insbesondere auf die 

Verarbeitung von Informationen durch den Menschen an-
zuwenden.

21.   Bei Entwicklung, Auswahl, Erwerb und Änderung von 
Software sowie bei der Gestal tung der Tätigkeit an Bild-
schirmgeräten hat der Arbeitgeber den folgenden Grund-
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sätzen insbesondere im Hinblick auf die Benutzerfreund-
lichkeit Rechnung zu tragen:

21.1   Die Software muss an die auszuführende Aufgabe ange-
passt sein.

21.2  Die Systeme müssen den Benutzern Angaben über die 
jeweiligen Dialogabläufe unmittelbar oder auf Verlangen 
machen.

21.3  Die Systeme müssen den Benutzern die Beeinflussung 
der jeweiligen Dialog abläufe ermöglichen sowie eventu-
elle Fehler bei der Handhabung beschreiben und deren 
Beseitigung mit begrenztem Arbeitsaufwand erlauben.

21.4  Die Software muss entsprechend den Kenntnissen und 
Erfahrungen der Benutzer im Hinblick auf die auszufüh-
rende Aufgabe angepasst werden können.

22.  Ohne Wissen der Benutzer darf keine Vorrichtung zur qua-
litativen oder quantitativen Kontrolle verwendet werden.
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der Beschäftig ten nach dieser Verordnung auf andere Weise 
gewährleistet werden.

§ 2 Begriffsbestimmungen  
(1) Arbeitsstätten sind:
 1.  Orte in Gebäuden oder im Freien, die sich auf dem Gelände 

eines Betriebes oder einer Baustelle befinden und die zur 
Nutzung für Arbeitsplätze vorgesehen sind, 

 2.  andere Orte in Gebäuden oder im Freien, die sich auf 
dem Gelände eines Betriebes oder einer Baustelle befin-
den und zu denen Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit 
Zugang haben. 

(2)  Arbeitsplätze sind Bereiche von Arbeitsstätten, in denen 
sich Beschäftigte bei der von ihnen auszuübenden Tätigkeit 
regelmäßig über einen längeren Zeitraum oder im Verlauf der 
täglichen Arbeitszeit nicht nur kurzfristig aufhalten müssen.

(3)  Arbeitsräume sind die Räume, in denen Arbeitsplätze inner-
halb von Gebäuden dauerhaft eingerichtet sind. 

(4) Zur Arbeitsstätte gehören auch:
 1.  Verkehrswege, Fluchtwege, Notausgänge, 
 2.  Lager-, Maschinen- und Nebenräume, 
 3.  Sanitärräume (Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume), 
 4.  Pausen- und Bereitschaftsräume, 
 5.  Erste-Hilfe-Räume, 
 6.  Unterkünfte. 

  Zur Arbeitsstätte gehören auch Einrichtungen, soweit 
für diese in dieser Verordnung besondere Anforderun-
gen  gestellt werden und sie dem Betrieb der Arbeits-
stätte  dienen.

(5)  Einrichten ist die Bereitstellung und Ausgestaltung der 
 Arbeitsstätte. Das Einrichten umfasst insbesondere:

 1.  bauliche Maßnahmen oder Veränderungen, 
 2.  Ausstatten mit Maschinen, Anlagen, Mobiliar, ande-

ren Arbeitsmitteln sowie Beleuchtungs-, Lüftungs-, 
 Heizungs-, Feuerlösch- und Versorgungseinrichtungen, 

 3.  Anlegen und Kennzeichnen von Verkehrs- und Flucht-
wegen, Kennzeichnen von Gefahrenstellen und brand-
schutztechnischen Ausrüstungen, 

 4.  Festlegen von Arbeitsplätzen. 

(6)  Betreiben von Arbeitsstätten umfasst das Benutzen und 
 Instandhalten der Arbeitsstätte.

Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV

Verordnung über Arbeitsstätten 
Vom 12. August 2004 
Zuletzt geändert durch Art. 4 der Verordnung vom 19.07.2010 
(BGBl. I S. 960) 

Inhaltssübersicht

§ 1   Ziel, Anwendungsbereich
§ 2  Begriffsbestimmungen
§ 3  Gefährdungsbeurteilung
§ 3a  Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten
§ 4  Besondere Anforderungen an das Betreiben von Arbeits-

stätten
§ 5   Nichtraucherschutz
§ 6  Arbeitsräume, Sanitärräume, Pausen- und Bereitschafts-

räume, Erste-Hilfe-Räume, Unterkünfte
§ 7  Ausschuss für Arbeitsstätten
§ 8  Übergangsvorschriften
§ 9  Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
Anhang Anforderungen an Arbeitsstätten nach § 3 Abs. 1

§ 1 Ziel, Anwendungsbereich
(1)  Diese Verordnung dient der Sicherheit und dem Gesund-

heitsschutz der Beschäftigten beim Einrichten und Betrei-
ben von Arbeitsstätten.

(2)   Diese Verordnung gilt nicht für Arbeitsstätten in Betrieben, 
die dem Bundesberg gesetz unterliegen, und mit Ausnahme 
von § 5 sowie Anhang Ziffer 1.3 nicht

 1. im Reisegewerbe und Marktverkehr, 
 2.  in Transportmitteln, sofern diese im öffentlichen Verkehr 

eingesetzt werden, 
 3.  für Felder, Wälder und sonstige Flächen, die zu einem 

land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb gehören, aber 
außerhalb seiner bebauten Fläche liegen. 

(3)  Das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium des Innern, 
das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen, das Bundesministerium der Verteidigung oder das 
Bundesministerium der Finanzen können, soweit sie hier-
für jeweils zuständig sind, im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales und, soweit nicht 
das Bundesministerium des Innern selbst zuständig ist, 
im Einvernehmen mit dem Bundes ministerium des Innern 
Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung zulas-
sen, soweit öffentliche Belange dies zwingend erfordern, 
insbesondere zur Auf rechterhaltung oder Wiederherstellung 
der öffentlichen Sicherheit. In diesem Fall ist gleichzeitig 
festzulegen, wie die Sicherheit und der Gesundheitsschutz 



42

Anhang: Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV

§ 3  Gefährdungsbeurteilung 
(1)   Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des 

Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber zunächst festzu-
stellen, ob die Beschäftigten Gefährdungen beim Einrichten 
und Betreiben von Arbeitsstätten ausgesetzt sind oder aus-
gesetzt sein können. Ist dies der Fall, hat er alle möglichen 
Gefährdungen der Gesundheit und Sicherheit der Beschäf-
tigten zu beurteilen. Entsprechend dem Ergebnis der Gefähr-
dungsbeurteilung hat der Arbeitgeber Schutzmaßnahmen 
gemäß den Vorschriften dieser Verordnung einschließlich 
ihres Anhangs nach dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin 
und Hygiene festzu legen. Sonstige gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse sind zu berücksich tigen. 

(2)   Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Gefährdungs-
beurteilung fachkundig durchgeführt wird. Verfügt der Ar-
beitgeber nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, 
hat er sich fachkundig beraten zu lassen.

(3)   Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung unab-
hängig von der Zahl der Beschäft ig ten vor Aufnahme der 
Tätigkeiten zu dokumentieren. In der Dokumentation ist 
anzu geben, welche Gefährdungen am Arbeitsplatz auftre-
ten können und welche Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 3 
durchgeführt werden müssen.

§ 3a Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten 
(1)  Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsstätten 

so eingerichtet und betrieben werden, dass von ihnen kei-
ne Gefährdungen für die Sicherheit und die Gesundheit der 
 Beschäftigten ausgehen. Dabei hat er den Stand der Tech-
nik und insbesondere die vom Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales nach § 7 Abs. 4 bekannt gemachten Re-
geln und Erkenntnisse zu berücksichtigen. Bei Einhaltung 
der im Satz 2 genannten Regeln und Erkenntnisse ist davon 
auszugehen, dass die in der Verordnung gestellten Anfor-
derungen diesbezüglich erfüllt sind. Wendet der Arbeitge-
ber die Regeln und Erkennt nisse nicht an, muss er durch an-
dere Maßnahmen die gleiche Sicherheit und den gleichen 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten erreichen.

(2)  Beschäftigt der Arbeitgeber Menschen mit Behinderun-
gen, hat er Arbeitsstätten so einzurichten und zu betrei-
ben, dass die besonderen Belange dieser Beschäftigten 
im Hinblick auf Sicherheit und Gesundheitsschutz berück-
sichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die barrierefreie 
Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie von zuge hörigen Türen, 
Verkehrswegen, Fluchtwegen, Notausgängen, Treppen, 
Orien tierungs systemen, Waschgelegenheiten und Toiletten-
räumen.

(3)  Die zuständige Behörde kann auf schriftlichen Antrag des 
Arbeitgebers Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver-
ordnung einschließlich ihres Anhanges zulassen, wenn

 1.  der Arbeitgeber andere, ebenso wirksame Maßnahmen 
trifft oder 

 2.  die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu  einer 
unverhältnismäßigen Härte führen würde und die 
 Abweichung mit dem Schutz der Beschäftigten ver-
einbar ist. 

  Bei der Beurteilung sind die Belange der kleineren Betriebe 
besonders zu berücksichtigen. 

(4)  Soweit in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere dem 
Bauordnungsrecht der Länder, Anforderungen gestellt 
 werden, bleiben diese Vorschriften unberührt.

§ 4  Besondere Anforderungen an das Betreiben von Arbeits-
stätten

(1)  Der Arbeitgeber hat die Arbeitsstätte instand zu halten und 
dafür zu sorgen, dass festgestellte Mängel unverzüglich be-
seitigt werden. Können Mängel, mit denen eine unmittelbare 
erhebliche Gefahr verbunden ist, nicht sofort beseitigt wer-
den, ist die Arbeit insoweit einzustellen.

(2)  Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsstätten  
den hygienischen Erforder nissen entsprechend gereinigt 
werden. Verunreinigungen und Ablagerungen, die zu Gefähr-
dungen führen können, sind unverzüglich zu beseitigen. 

(3)  Der Arbeitgeber hat Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung 
oder Beseitigung von Gefahren, insbesondere Sicherheits-
beleuchtungen, Feuerlöscheinrichtungen, Signal anlagen, 
Notaggregate und Notschalter sowie raumlufttechnische 
Anlagen, in regelmäßigen Abständen sachgerecht warten 
und auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen. 

(4)  Verkehrswege, Fluchtwege und Notausgänge müssen stän-
dig freigehalten werden, damit sie jederzeit benutzt werden 
können. Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, dass 
die Beschäftigten bei Gefahr sich unverzüglich in Sicherheit 
bringen und schnell gerettet werden können. Der Arbeitgeber 
hat einen Flucht- und Rettungsplan aufzustellen, wenn Lage, 
Ausdehnung und Art der Benutzung der Arbeitsstätte dies er-
fordern. Der Plan ist an geeigneten Stellen in der Arbeitsstät-
te auszulegen oder auszuhängen. In ange messenen Zeitab-
ständen ist entsprechend dieses Planes zu üben.

(5)  Der Arbeitgeber hat Mittel und Einrichtungen zur ersten Hilfe 
zur Verfügung zu stellen und diese regelmäßig auf ihre Voll-
ständigkeit und Verwendungsfähigkeit prüfen zu lassen.
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§ 5 Nichtraucherschutz
(1)  Der Arbeitgeber hat die erforderlichen Maßnahmen zu 

treffen, damit die nicht rauchenden Beschäftigten in 
 Arbeitsstätten wirksam vor den Gesundheitsgefahren durch 
Tabakrauch geschützt sind. Soweit erforderlich, hat der 
 Arbeitgeber ein allgemeines oder auf einzelne Bereiche der 
Arbeitsstätte beschränktes Rauchverbot zu erlassen.

(2)  In Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr hat der Arbeitgeber 
Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 nur insoweit zu treffen, 
als die Natur des Betriebes und die Art der Beschäftigung  
es zulassen.

§ 6  Arbeitsräume, Sanitärräume, Pausen- und Bereitschafts-
räume, Erste-Hilfe-Räume, Unterkünfte

(1)  Der Arbeitgeber hat solche Arbeitsräume bereitzustellen, 
die eine ausreichende Grundfläche und Höhe sowie einen 
ausreichenden Luftraum aufweisen. 

(2)  Der Arbeitgeber hat Toilettenräume bereitzustellen. Wenn es 
die Art der Tätigkeit oder gesundheitliche Gründe erfordern, 
sind Waschräume vorzusehen. Geeignete Umkleide räume 
sind zur Verfügung zu stellen, wenn die Beschäftigten bei ih-
rer Tätigkeit besondere Arbeitskleidung tragen müssen und 
es ihnen nicht zuzumuten ist, sich in einem anderen Raum 
umzukleiden. Umkleide-, Wasch- und Toiletten räume sind 
für Männer und Frauen getrennt einzurichten oder es ist eine 
getrennte Nutzung zu ermöglichen. Bei Arbeiten im Freien 
und auf Baustellen mit wenigen Beschäftigten sind Wasch-
gelegenheiten und abschließbare Toiletten ausreichend.

(3)  Bei mehr als zehn Beschäftigten, oder wenn Sicherheits- 
oder Gesundheitsgründe dies erfordern, ist den Beschäf-
tigten ein Pausenraum oder ein entsprechender Pausen-
bereich zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht, wenn die 
Beschäftigten in Büroräumen oder vergleichbaren Arbeits-
räumen beschäftigt sind und dort gleichwertige Voraus-
setzungen für eine Erholung während der Pause gegeben 
sind. Fallen in die Arbeitszeit regelmäßig und häufig Ar-
beitsbereitschaftszeiten oder Arbeitsunterbrechungen 
und sind keine Pausenräume vorhanden, so sind für die 
Beschäftigten Räume für Bereit schaftszeiten einzurich-
ten. Schwangere Frauen und stillende Mütter müssen sich 
 während der Pausen und, soweit es erforderlich ist, auch 
während der Arbeitszeit unter geeigneten Bedingungen 
 hinlegen und ausruhen können. 

(4)  Erste-Hilfe-Räume oder vergleichbare Einrichtungen müs-
sen entsprechend der Unfall gefahren oder der Anzahl der 
Beschäftigten, der Art der ausgeübten Tätigkeiten sowie der 
räumlichen Größe der Betriebe vorhanden sein. 

(5)  Für Beschäftigte hat der Arbeitgeber Unterkünfte bereitzu-
stellen, wenn Sicherheits- oder Gesundheitsgründe, ins-
besondere wegen der Art der ausgeübten Tätigkeit oder 
der Anzahl der im Betrieb beschäftigten Personen, und die 
 Abgelegenheit des Arbeits platzes dies erfordern und ein an-
derweitiger Ausgleich vom Arbeitgeber nicht geschaffen ist.

(6)  Für Sanitärräume, Pausen- und Bereitschaftsräume, Erste-
Hilfe-Räume und Unterkünfte nach den Absätzen 2 bis 5 gilt 
Absatz 1 entsprechend.

§ 7 Ausschuss für Arbeitsstätten 
(1)   Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ein 

Ausschuss für Arbeitsstätten gebildet, in dem fachkundige 
Vertreter der Arbeitgeber, der Gewerkschaften, der Länder-
behörden, der gesetzlichen Unfallversicherung und weitere 
fachkundige Personen, insbesondere der Wissenschaft, in 
ange messener Zahl vertreten sein sollen. Die Gesamtzahl 
der Mitglieder soll 16 Personen nicht überschreiten. Für 
jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu benen-
nen. Die Mitgliedschaft im Ausschuss für Arbeitsstätten ist 
 ehrenamtlich.

(2)   Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beruft die 
Mitglieder des Ausschusses und die stellvertretenden Mit-
glieder. Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung 
und wählt den Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die Geschäfts-
ordnung und die Wahl des Vorsitzenden bedürfen der Zu-
stimmung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.

(3)  Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört es,
 1.  dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeits-

hygiene entsprechende Regeln und sonstige gesicherte 
wissenschaftliche Erkenntnisse für die Sicherheit und Ge-
sundheit der Beschäftigten in Arbeitsstätten zu ermitteln, 

 2.  Regeln zu ermitteln, wie die in dieser Verordnung gestell-
ten Anforderungen erfüllt werden können, und 

 3.  das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Fragen 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in Arbeits-
stätten zu beraten. 

  Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben soll der Ausschuss 
die allgemeinen Grundsätze des Arbeitsschutzes nach § 4 
des Arbeitsschutzgesetzes berücksichtigen. Das Arbeits-
programm des Ausschusses für Arbeitsstätten wird mit dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales abgestimmt. 
Der Ausschuss arbeitet eng mit den anderen Ausschüssen 
beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales zusammen.

(4)  Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann die vom 
Ausschuss nach Absatz 3 ermittelten Regeln und Erkenntnisse 
im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt machen.
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 5.   entgegen § 4 Absatz 4 Satz 1 Verkehrswege, Fluchtwege 
und Notausgänge nicht frei hält, 

 6.   entgegen § 4 Absatz 4 Satz 2 eine Vorkehrung nicht trifft,
 7.   entgegen § 4 Absatz 5 ein Mittel oder eine Einrichtung zur 

Ersten Hilfe nicht zur Verfügung stellt,
 8.   entgegen § 6 Absatz 2 Satz 1 einen Toilettenraum nicht 

bereitstellt,
 9.   entgegen § 6 Absatz 3 einen Pausenraum oder einen 

Pausenbereich nicht zur Verfügung stellt.

(2)   Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete vorsätzliche Hand-
lung das Leben oder die Gesundheit von Beschäftigten ge-
fährdet, ist nach § 26 Nummer 2 des Arbeitsschutz gesetzes 
strafbar.

Anhang 
Anforderungen an Arbeitsstätten nach § 3 Abs. 1
Inhaltsübersicht

1 Allgemeine Anforderungen
1.1 Konstruktion und Festigkeit von Gebäuden  
1.2 Abmessungen von Räumen, Luftraum 
1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung  
1.4 Energieverteilungsanlagen  
1.5 Fußböden, Wände, Decken, Dächer  
1.6 Fenster, Oberlichter 
1.7 Türen, Tore  
1.8 Verkehrswege 
1.9 Fahrtreppen, Fahrsteige  
1.10 Laderampen 
1.11 Steigleitern, Steigeisengänge

2 Maßnahmen zum Schutz vor besonderen Gefahren
2.1  Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen,  

Betreten von Gefahrenbereichen
2.2  Maßnahmen gegen Brände
2.3 Fluchtwege und Notausgänge

3  Arbeitsbedingungen
3.1 Bewegungsfläche
3.2 Anordnung der Arbeitsplätze 
3.3 Ausstattung
3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung 
3.5 Raumtemperatur 
3.6 Lüftung
3.7 Lärm

4  Sanitärräume, Pausen- und Bereitschaftsräume, Erste-
Hilfe-Räume, Unterkünfte

4.1 Sanitärräume 
4.2 Pausen- und Bereitschaftsräume  
4.3 Erste-Hilfe-Räume 
4.4 Unterkünfte

(5)  Die Bundesministerien sowie die zuständigen obersten 
 Landesbehörden können zu den Sitzungen des Ausschus-
ses Vertreter entsenden. Diesen ist auf Verlangen in der 
 Sitzung das Wort zu erteilen. 

(6)  Die Geschäfte des Ausschusses führt die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeits medizin.

§ 8 Übergangsvorschriften 
(1) Soweit für Arbeitsstätten,
 1.  die am 1. Mai 1976 errichtet waren oder mit deren Einrich-

tung vor diesem Zeitpunkt begonnen worden war oder 
 2.  die am 20. Dezember 1996 eingerichtet waren oder mit 

deren Einrichtung vor diesem Zeitpunkt begonnen wor-
den war und für die zum Zeitpunkt der Einrichtung die 
Gewerbeordnung keine Anwendung fand, 

  in dieser Verordnung Anforderungen gestellt werden, die 
umfangreiche Änderungen der Arbeitsstätte, der Betriebs-
einrichtungen, Arbeitsverfahren oder Arbeits abläufe not-
wendig machen, gelten hierfür nur die entsprechenden 
Anforderungen des Anhangs II der Richtlinie 89/654/EWG 
des Rates vom 30. November 1989 über Mindestvor schrif-
ten für Sicherheit und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten 
(ABI. EG Nr. L 393 S. 1). Soweit diese Arbeitsstätten oder ihre 
Betriebseinrichtungen wesentlich erweitert oder umgebaut 
oder die Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe wesentlich 
umgestaltet werden, hat der Arbeitgeber die erforderlichen 
Maß nah men zu treffen, damit diese Änderungen, Erweite-
rungen oder Umgestaltungen mit den Anforderungen dieser 
Verordnung übereinstimmen.

(2)  Die im Bundesarbeitsblatt bekannt gemachten Arbeits-
stättenrichtlinien gelten bis zur Überarbeitung durch den 
Ausschuss für Arbeitsstätten und der Bekanntmachung 
entsprechender Regeln durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales, längstens jedoch bis zum 31. De-
zember 2012, fort.

§ 9  Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 
(1)   Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Absatz 1 Nummer 1 

des Arbeitsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

 1.   entgegen § 3 Absatz 3 eine Gefährdungsbeurteilung nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig dokumen-
tiert,

 2.   entgegen § 3a Absatz 1 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass eine 
Arbeitsstätte in der dort vorgeschriebenen Weise einge-
richtet ist oder betrieben wird,

 3.   entgegen § 4 Absatz 1 Satz 2 die Arbeit nicht einstellt,
 4.   entgegen § 4 Absatz 3 eine dort genannte Sicherheitsein-

richtung nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise 
warten oder prüfen lässt,
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in dieser Richtlinie vorgesehenen Verfahren an den tech-
nischen Fortschritt ange passt, gilt sie in der geänderten 
im Amtsblatt der Europäischen Gemein schaften veröffent-
lichten Fassung nach Ablauf der in der Änderungs- oder 
Anpassungs richtlinie festgelegten Umsetzungsfrist. Die 
geänderte Fassung kann bereits ab Inkrafttreten der Ände-
rungs- oder Anpassungsrichtlinie angewendet werden.

(3)   Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung in 
der Arbeitsstätte oder am Arbeitsplatz hat nach dem Stand 
der Technik zu erfolgen. Den an den technischen Fortschritt 
angepassten Stand der Technik geben die nach § 7 Absatz 
4 bekannt gemachten Regeln wieder.

1.4  Energieverteilungsanlagen 
Anlagen, die der Versorgung der Arbeitsstätte mit Energie 
dienen, müssen so ausgewählt, installiert und betrieben 
werden, dass die Beschäftigten vor Unfallgefahren durch 
direktes oder indirektes Berühren spannungsführender 
Teile geschützt sind und dass von den Anlagen keine Brand- 
oder Explosionsgefahr ausgeht. Bei der Konzeption und der 
Aus führung sowie der Wahl des Materials und der Schutz-
vorrichtungen sind Art und Stärke der verteilten Energie, 
die äußeren Einwirkbedingungen und die Fachkenntnisse 
der Personen zu berücksichtigen, die zu Teilen der Anlage 
Zugang haben.

1.5 Fußböden, Wände, Decken, Dächer
(1)  Die Oberflächen der Fußböden, Wände und Decken müssen 

so beschaffen sein, dass sie den Erfordernissen des Betrei-
bens entsprechen und leicht zu reinigen sind. An Arbeits-
plätzen müssen die Arbeitsstätten unter Berücksichtigung 
der Art des Betriebes und der körperlichen Tätigkeit eine 
ausreichende Dämmung gegen Wärme und Kälte sowie eine 
ausreichende Isolierung gegen Feuchtigkeit aufweisen.

(2)  Die Fußböden der Räume dürfen keine Unebenheiten, Löcher, 
Stolperstellen oder gefährlichen Schrägen aufweisen. Sie 
müssen gegen Verrutschen gesichert, tragfähig, trittsicher 
und rutschhemmend sein.

(3)  Durchsichtige oder lichtdurchlässige Wände, insbeson-
dere Ganzglaswände im Bereich von Arbeitsplätzen oder 
Verkehrswegen, müssen deutlich gekennzeichnet sein und 
aus bruchsicherem Werkstoff bestehen oder so gegen die 
Arbeits plätze und Verkehrswege abgeschirmt sein, dass  
die Beschäftigten nicht mit den Wänden in Berührung 
 kommen und beim Zersplittern der Wände nicht verletzt 
werden können.

(4)  Dächer aus nicht durchtrittsicherem Material dürfen nur be-
treten werden, wenn Ausrüstungen vorhanden sind, die ein 
sicheres Arbeiten ermöglichen.

5 Ergänzende Anforderungen an besondere Arbeitsstätten
5.1  Nicht allseits umschlossene und im Freien liegende Arbeits-

stätten 
5.2 Zusätzliche Anforderungen an Baustellen

Die nachfolgenden Anforderungen gelten in allen Fällen, in denen 
die Eigenschaften der Arbeitsstätte oder der Tätigkeit, die Um-
stände oder eine Gefährdung der Beschäftigten dies erfordern. 

Die Rechtsvorschriften, die in Umsetzung des Artikels 95 des EG-
Vertrages Anforderungen an die Beschaffenheit von Arbeitsmit-
teln stellen, bleiben unberührt. 

1 Allgemeine Anforderungen

1.1 Konstruktion und Festigkeit von Gebäuden
  Gebäude für Arbeitsstätten müssen eine der Nutzungsart 

entsprechende Konstruktion und Festigkeit aufweisen.

1.2 Abmessungen von Räumen, Luftraum
(1)  Arbeitsräume müssen eine ausreichende Grundfläche und 

eine, in Abhängigkeit von der Größe der Grundfläche der Räu-
me, ausreichende lichte Höhe aufweisen, sodass die Beschäf-
tigten ohne Beeinträchtigung ihrer Sicherheit, ihrer Gesund-
heit oder ihres Wohlbefindens ihre Arbeit verrichten können.

(2)  Die Abmessungen aller weiteren Räume richten sich nach 
der Art ihrer Nutzung.

(3)  Die Größe des notwendigen Luftraumes ist in Abhängigkeit 
von der Art der körperlichen Beanspruchung und der Anzahl 
der Beschäftigten sowie der sonstigen anwesenden Perso-
nen zu bemessen.

1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
(1)   Unberührt von den nachfolgenden Anforderungen sind Sicher-

heits- und Gesund heitsschutzkennzeichnungen einzuset-
zen, wenn Gefährdungen der Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten nicht durch technische oder organisatorische 
Maß nahmen vermieden oder ausreichend begrenzt werden 
können. Die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung sind 
dabei zu berücksich tigen.

(2)   Die Kennzeichnung ist nach der Art der Gefährdung dauer-
haft oder vorübergehend nach den Vorgaben der Richt-
linie 92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über 
Mindestvorschriften für die Sicherheits- und/oder 
Gesundheitsschutzkenn zeich nung am Arbeitsplatz  
(Neunte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 
der Richtlinie 89/391/EWG) ( ABI. EG Nr. L 245 S. 23) aus-
zuführen. Diese Richtlinie gilt in der jeweils aktuellen 
 Fassung. Wird diese Richtlinie geändert oder nach den  
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1.6 Fenster, Oberlichter
(1)  Fenster, Oberlichter und Lüftungsvorrichtungen müssen 

sich von den Beschäftig ten sicher öffnen, schließen, ver-
stellen und arretieren lassen. Sie dürfen nicht so ange-
ordnet sein, dass sie in geöffnetem Zustand eine Gefahr  
für die Beschäftigten darstellen.

(2)  Fenster und Oberlichter müssen so ausgewählt oder aus  
 gerüstet und eingebaut sein, dass sie ohne Gefährdung  
der Ausführenden und anderer Personen gereinigt werden 
können.

1.7 Türen, Tore
(1)  Die Lage, Anzahl, Abmessungen und Ausführung insbeson-

dere hinsichtlich der verwendeten Werkstoffe von Türen und 
Toren müssen sich nach der Art und Nutzung der Räume 
oder Bereiche richten.

(2)  Durchsichtige Türen müssen in Augenhöhe gekennzeichnet 
sein.

(3)  Pendeltüren und -tore müssen durchsichtig sein oder ein 
Sichtfenster haben.

(4)  Bestehen durchsichtige oder lichtdurchlässige Flächen von 
Türen und Toren nicht aus bruchsicherem Werkstoff und ist 
zu befürchten, dass sich die Beschäftigten beim Zersplittern 
verletzen können, sind diese Flächen gegen Eindrücken zu 
schützen.

(5)  Schiebetüren und -tore müssen gegen Ausheben und Her-
ausfallen gesichert sein. Türen und Tore, die sich nach oben 
öffnen, müssen gegen Herabfallen gesichert sein.

(6)  In unmittelbarer Nähe von Toren, die vorwiegend für den 
Fahrzeugverkehr bestimmt sind, müssen gut sichtbar ge-
kennzeichnete, stets zugängliche Türen für Fuß gän ger vor-
handen sein. Diese Türen sind nicht erforderlich, wenn der 
Durchgang durch die Tore für Fußgänger gefahrlos möglich 
ist.

(7)  Kraftbetätigte Türen und Tore müssen sicher benutzbar sein. 
Dazu gehört, dass sie

 a)   ohne Gefährdung der Beschäftigten bewegt  werden 
oder zum Stillstand kommen können, 

 b)    mit selbsttätig wirkenden Sicherungen ausge stattet 
sind, 

 c)  auch von Hand zu öffnen sind, sofern sie sich  
bei Stromausfall nicht auto matisch öffnen. 

(8)  Besondere Anforderungen gelten für Türen im Verlauf von 
Fluchtwegen (Ziffer 2.3).

1.8 Verkehrswege
(1)  Verkehrswege, einschließlich Treppen, fest angebrachte 

Steigleitern und Lade rampen müssen so angelegt und be-
messen sein, dass sie je nach ihrem Bestimmungszweck 
leicht und sicher begangen oder befahren werden können 
und in der Nähe Beschäftigte nicht gefährdet werden.

(2)  Die Bemessung der Verkehrswege, die dem Personenver-
kehr, Güterverkehr oder Personen- und Güterverkehr die-
nen, muss sich nach der Anzahl der möglichen Benutzer 
und der Art des Betriebes richten.

(3)  Werden Transportmittel auf Verkehrswegen eingesetzt, 
muss für Fußgänger ein ausreichender Sicherheitsabstand 
gewahrt werden.

(4)  Verkehrswege für Fahrzeuge müssen an Türen und Toren, 
Durchgängen, Fußgänger wegen und Treppenaustritten in 
ausreichendem Abstand vorbeiführen.

(5)  Soweit Nutzung und Einrichtung der Räume es zum Schutz 
der Beschäftigten erfordern, müssen die Begrenzungen der 
Verkehrswege gekennzeichnet sein.

(6) Besondere Anforderungen gelten für Fluchtwege (Ziffer 2.3). 

1.9 Fahrtreppen, Fahrsteige
  Fahrtreppen und Fahrsteige müssen so ausgewählt und 

 installiert sein, dass sie sicher funktionieren und  sicher 
 benutzbar sind. Dazu gehört, dass die Notbefehls ein-
richtun gen gut erkennbar und leicht zugänglich sind und 
nur solche Fahrtreppen und Fahrsteige eingesetzt werden,  
die mit den notwendigen Sicherheitsvorrichtungen aus-
gestattet sind.

1.10 Laderampen
(1)  Laderampen sind entsprechend den Abmessungen  

der Transportmittel und der Ladung auszulegen.

(2)  Sie müssen mindestens einen Abgang haben; lange 
 Laderampen müssen, soweit betriebstechnisch möglich,  
an jedem Endbereich einen Abgang haben.

(3)  Sie müssen einfach und sicher benutzbar sein. Dazu ge-
hört, dass sie nach Möglichkeit mit Schutzvorrichtungen 
gegen Absturz auszurüsten sind; das gilt insbe sondere in 
Bereichen von Laderampen, die keine ständigen Be- und 
Entlade stellen sind.

1.11 Steigleitern, Steigeisengänge
   Steigleitern und Steigeisengänge müssen sicher benutzbar 

sein. Dazu gehört, dass sie



47

Anhang: Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV

 a)  nach Notwendigkeit über Schutzvorrichtungen gegen 
 Absturz, vorzugsweise über Steigschutzeinrichtungen 
verfügen, 

 b) an ihren Austrittsstellen eine Haltevorrichtung haben, 
 c)  nach Notwendigkeit in angemessenen Abständen mit 

 Ruhebühnen ausgerüstet sind. 

2 Maßnahmen zum Schutz vor besonderen Gefahren

2.1  Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, 
Betreten von Gefahrenbereichen

  Arbeitsplätze und Verkehrswege, bei denen die Gefahr des 
Absturzes von Beschäftig ten oder des Herabfallens von Ge-
genständen bestehen oder die an Gefahrenbereiche gren-
zen, müssen mit Einrichtungen versehen sein, die verhin-
dern, dass Beschäftigte abstürzen oder durch herabfallende 
Gegenstände verletzt werden oder in die Gefahren bereiche 
gelangen. Arbeitsplätze und Verkehrswege nach Satz 1 müs-
sen gegen unbefugtes Betreten gesichert und gut sichtbar 
als Gefahrenbereich gekennzeichnet sein. Zum Schutz der-
jenigen, die diese Bereiche betreten müssen, sind geeigne-
te Maß nahmen zu treffen.

2.2 Maßnahmen gegen Brände 
(1) Arbeitsstätten müssen je nach  
 a) Abmessung und Nutzung,  
 b)  der Brandgefährdung vorhandener Einrichtungen und 

Materialien, 
 c)  der größtmöglichen Anzahl anwesender Personen  

  mit einer ausreichenden Anzahl geeigneter Feuerlösch-
einrichtungen und erforderlichenfalls Brandmeldern und 
Alarmanlagen ausgestattet sein.

(2)  Nicht selbsttätige Feuerlöscheinrichtungen müssen als 
 solche dauerhaft gekennzeichnet, leicht zu erreichen und 
zu handhaben sein.

(3)  Selbsttätig wirkende Feuerlöscheinrichtungen müssen mit 
Warneinrichtungen ausgerüstet sein, wenn bei ihrem Einsatz 
Gefahren für die Beschäftigten auftreten können.

2.3 Fluchtwege und Notausgänge
(1) Fluchtwege und Notausgänge müssen
 a)  sich in Anzahl, Anordnung und Abmessung nach  

der Nutzung, der Einrichtung und den Abmessungen der 
Arbeitsstätte sowie nach der höchstmöglichen Anzahl 
der dort anwesenden Personen richten, 

 b)  auf möglichst kurzem Weg ins Freie oder, falls dies 
nicht möglich ist, in einen gesicherten Bereich führen, 

 c)  in angemessener Form und dauerhaft gekennzeichnet 
sein. 

   Sie sind mit einer Sicherheitsbeleuchtung auszurüsten, 
wenn das gefahrlose Verlassen der Arbeitsstätte für die 
 Beschäftigten, insbesondere bei Ausfall der allgemeinen 
Beleuchtung, nicht gewährleistet ist.

(2)  Türen im Verlauf von Fluchtwegen oder Türen von Notaus-
gängen müssen

 a)  sich von innen ohne besondere Hilfsmittel jederzeit 
leicht öffnen lassen, solange sich Beschäftigte in der 
Arbeitsstätte befinden, 

 b)   in angemessener Form und dauerhaft gekennzeichnet 
sein. 

  Türen von Notausgängen müssen sich nach außen öffnen 
lassen. In Notausgängen, die ausschließlich für den Notfall 
konzipiert und ausschließlich im Notfall benutzt werden, 
sind Karussell- und Schiebetüren nicht zulässig.

3  Arbeitsbedingungen 

3.1 Bewegungsfläche
(1)  Die freie unverstellte Fläche am Arbeitsplatz muss so be-

messen sein, dass sich die Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit 
ungehindert bewegen können.

(2)  Ist dies nicht möglich, muss den Beschäftigten in der Nähe 
des Arbeitsplatzes eine andere ausreichend  große Bewe-
gungsfläche zur Verfügung stehen.

3.2 Anordnung der Arbeitsplätze
  Arbeitsplätze sind in der Arbeitsstätte so anzuordnen, dass 

Beschäftigte  
a) sie sicher erreichen und verlassen können, 

 b) sich bei Gefahr schnell in Sicherheit bringen können, 
 c)  durch benachbarte Arbeitsplätze, Transporte oder 

 Einwirkungen von außerhalb nicht gefährdet werden. 

3.3 Ausstattung
(1)  Jedem Beschäftigten muss mindestens eine Kleiderablage 

zur Verfügung stehen, sofern Umkleideräume nach § 6 Abs. 
2 Satz 3 nicht vorhanden sind.

(2)  Kann die Arbeit ganz oder teilweise sitzend verrichtet 
 werden oder lässt es der Arbeitsablauf zu, sich zeitwei-
se zu setzen, sind den Beschäftigten am Arbeitsplatz 
Sitzgelegen heiten zur Verfügung zu stellen. Können aus 
betriebstech nischen Grün den keine Sitzgelegenheiten 
 unmittelbar am Arbeitsplatz aufgestellt werden, obwohl  
es der Arbeitsablauf zulässt, sich zeitweise zu setzen, 
müssen den Beschäft igten in der Nähe der Arbeitsplätze 
Sitzgelegenheiten bereitgestellt werden.



48

Anhang: Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV

3.7 Lärm
  In Arbeitsstätten ist der Schalldruckpegel so niedrig zu 

halten, wie es nach der Art des Betriebes möglich ist. Der 
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz in Arbeitsräumen ist in 
Abhängigkeit von der Nutzung und den zu verrichtenden 
 Tätigkeiten so weit zu reduzieren, dass keine Beeinträch-
tigungen der Gesundheit der Beschäftigten entstehen.

4  Sanitärräume, Pausen- und Bereitschaftsräume, 
 Erste-Hilfe-Räume, Unterkünfte

4.1  Sanitärräume
(1)  Toilettenräume sind mit verschließbaren Zugängen, ei-

ner ausreichenden Anzahl von Toilettenbecken und Hand-
waschgelegenheiten zur Verfügung zu stellen. Sie müssen 
sich sowohl in der Nähe der Arbeitsplätze als auch in der 
Nähe von Pausen- und Bereitschafts räumen, Wasch- und 
Umkleideräumen befinden.

(2)  Waschräume nach § 6 Abs. 2 Satz 2 sind 
a)  in der Nähe des Arbeitsplatzes und sichtgeschützt ein-

zurichten, 
 b)    so zu bemessen, dass die Beschäftigten sich den hy-

gienischen Erfordernissen entsprechend und ungehin-
dert reinigen können; dazu muss fließendes warmes 
und kaltes Wasser, Mittel zum Reinigen und gegebe-
nenfalls zum Desinfizieren sowie zum Abtrocknen der 
Hände vorhanden sein, 

 c)  mit einer ausreichenden Anzahl geeigneter Duschen 
zur Verfügung zu stellen, wenn es die Art der Tätigkeit 
oder gesundheitliche Gründe erfordern. 

  Sind Waschräume nach § 6 Abs. 2 Satz 2 nicht erforder-
lich, müssen in der Nähe des Arbeitsplatzes und der Um-
kleideräume ausreichende und angemessene Waschgele-
genheiten mit fließendem Wasser (erforderlichenfalls mit 
warmem Wasser), Mitteln zum Reinigen und zum Abtrock-
nen der Hände zur Verfügung stehen.

(3) Umkleideräume nach § 6 Abs. 2 Satz 3 müssen
 a)  leicht zugänglich und von ausreichender Größe und 

sichtgeschützt eingerichtet werden; entsprechend der 
Anzahl gleichzeitiger Benutzer muss  genügend freie 
Bodenfläche für ungehindertes Umkleiden vorhanden 
sein, 

 b)  mit Sitzgelegenheiten sowie mit verschließbaren 
Einrichtungen ausgestattet sein, in denen jeder 
 Beschäftigte seine Kleidung aufbewahren kann. 

  Kleiderschränke für Arbeitskleidung und Schutzkleidung 
sind von Kleiderschränken für persönliche Kleidung und 
 Gegenstände zu trennen, wenn Umstände dies erfordern.

3.4  Beleuchtung und Sichtverbindung
(1)  Die Arbeitsstätten müssen möglichst ausreichend Tages-

licht erhalten und mit Einrichtungen für eine der Sicherheit 
und dem Gesundheitsschutz der Beschäft ig ten angemesse-
nen künstlichen Beleuchtung aus gestattet sein.

(2)  Die Beleuchtungsanlagen sind so auszuwählen und 
anzuordnen, dass sich dadurch keine Unfall- oder 
 Gesundheitsgefahren ergeben können.

(3)  Arbeitsstätten, in denen die Beschäftigten bei Ausfall der 
Allgemeinbeleuch tung Unfallgefahren ausgesetzt sind, 
müssen eine ausreichende Sicherheits beleuchtung haben.

3.5  Raumtemperatur
(1)  In Arbeits-, Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, Kantinen- und 

Erste-Hilfe-Räumen, in denen aus betriebstechnischer Sicht 
keine spezifischen Anforderungen an die Raumtemperatur 
gestellt werden, muss während der Arbeitszeit unter Berück-
sich tigung der Arbeitsverfahren, der körperlichen Bean-
spruchung der Beschäftigten und des spezifischen Nut-
zungszwecks des Raumes eine gesundheitlich zuträgliche 
Raumtemperatur bestehen.

(2)  Fenster, Oberlichter und Glaswände müssen je nach Art der 
Arbeit und der Arbeits stätte eine Abschirmung der Arbeits-
stätten gegen übermäßige Sonneneinstrahlung ermögli-
chen.

3.6  Lüftung
(1)  In umschlossenen Arbeitsräumen muss unter Berücksichti-

gung der Arbeits ver fahren, der körperlichen Beanspruchung 
und der Anzahl der Beschäftigten sowie der sonstigen an-
wesenden Personen ausreichend gesundheitlich zuträg-
liche Atemluft vorhanden sein.

(2)  Ist für das Betreiben von Arbeitsstätten eine raumlufttech-
nische Anlage erforder lich, muss diese jederzeit funktions-
fähig sein. Eine Störung muss durch eine selbsttätige War-
neinrichtung angezeigt werden. Es müssen Vorkehrungen 
getroffen sein, durch die die  Beschäftigten im Fall einer 
Störung gegen Gesundheitsgefahren geschützt sind.

(3)  Werden Klimaanlagen oder mechanische Belüftungseinrich-
tungen verwendet, ist sicherzustellen, dass die Beschäftig-
ten keinem störenden Luftzug ausgesetzt sind.

(4)  Ablagerungen und Verunreinigungen in raumlufttech-
nischen Anlagen, die zu einer unmittelbaren Gesund-
heitsgefährdung durch die Raumluft führen können, müs-
sen umgehend beseitigt werden.
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  Arbeitsplätze in nicht allseits umschlossenen Arbeitsstät-
ten und im Freien sind so zu gestalten, dass sie von den 
Beschäftigten bei jeder  Witterung sicher und ohne Gesund-
heitsgefährdung erreicht, benutzt und wieder verlassen 
werden können. Dazu gehört, dass Arbeitsplätze gegen 
Witterungseinflüsse geschützt sind oder den Beschäft igten 
geeignete persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung 
gestellt werden.

  Werden die Beschäftigten auf Arbeitsplätzen im Freien be-
schäftigt, so sind die Arbeits plätze nach Möglichkeit so ein-
zurichten, dass die Beschäftigten nicht gesundheitsgefähr-
denden äußeren Einwirkungen ausgesetzt sind.

5.2 Zusätzliche Anforderungen an Baustellen
(1) Die Beschäftigten müssen
 a)  sich gegen Witterungseinflüsse geschützt um kleiden, 

waschen und wärmen können, 
 b)  über Einrichtungen verfügen, um ihre Mahlzeiten einneh-

men und gegebenenfalls auch zubereiten zu können, 
 c)  in der Nähe der Arbeitsplätze über Trinkwasser oder ein 

 anderes alkoholfreies Getränk verfügen können. 
   

Weiterhin sind auf Baustellen folgende  Anforderungen 
 umzusetzen: 

 d)  Sind Umkleideräume nach § 6 Abs. 2 Satz 3 nicht erfor-
derlich, muss für jeden regelmäßig auf der Baustelle 
anwesenden Beschäftigten eine Kleiderablage und ein 
abschließbares Fach vorhanden sein, damit persönliche 
Gegenstände unter Verschluss aufbewahrt werden kön-
nen. 

 e)   Unter Berücksichtigung der Arbeitsverfahren und der 
körperlichen Bean spru chung der Beschäftigten ist dafür 
zu sorgen, dass ausreichend gesundheitlich zuträgliche 
Atemluft vorhanden ist. 

 f )   Beschäftigte müssen die Möglichkeit haben, Arbeits-
kleidung und Schutz kleidung außerhalb der Arbeitszeit 
zu lüften und zu trocknen. 

 g)   In regelmäßigen Abständen sind geeignete Versuche 
und Übungen an Feuer löscheinrichtungen und Brand-
melde- und Alarmanlagen durchzuführen. 

(2)  Räumliche Begrenzungen der Arbeitsplätze, Materialien, 
Ausrüstungen und ganz allgemein alle Elemente, die durch 
Ortsveränderung die Sicherheit und die Gesundheit der Be-
schäftigten beeinträchtigen können, müssen auf geeignete 
Weise stabilisiert werden. Hierzu zählen auch Maßnahmen, 
die verhindern, dass Fahrzeuge, Erdbaumaschinen und 
Förderzeuge abstürzen, umstürzen, abrutschen oder einbre-
chen.

(3)  Werden Beförderungsmittel auf Verkehrswegen verwendet, 
so müssen für andere, den Verkehrsweg nutzende Perso-
nen ein ausreichender Sicherheits abstand oder geeignete 

(4)  Wasch- und Umkleideräume, die voneinander räumlich ge-
trennt sind, müssen untereinander leicht erreichbar sein.

4.2  Pausen- und Bereitschaftsräume
(1)  Pausenräume oder entsprechende Pausenbereiche nach 

§ 6 Abs. 3 Satz 1 sind
 a)   für die Beschäftigten leicht erreichbar an  ungefährdeter 

Stelle und in ausreichen der Größe bereitzustellen, 
 b)  entsprechend der Anzahl der gleichzeitigen Benutzer 

mit leicht zu reinigenden Tischen und Sitzgelegenhei-
ten mit Rückenlehne  auszustatten, 

 c)  als separate Räume zu gestalten, wenn die Beurteilung 
der Arbeitsbedingungen und der Arbeitsstätte dies er-
fordern. 

(2)   Bereitschaftsräume nach § 6 Abs. 3 Satz 3 und Pausen-
räume, die als Bereit schafts räume genutzt werden,  
müssen dem Zweck entsprechend aus gestattet sein.

4.3  Erste-Hilfe-Räume
(1)  Erste-Hilfe-Räume nach § 6 Abs. 4 müssen an ihren Zug-

ängen als solche gekennzeichnet und für Personen mit 
 Rettungstransportmitteln leicht zugänglich sein.

(2)  Sie sind mit den erforderlichen Einrichtungen und Materia-
lien zur ersten Hilfe auszustatten. An einer deutlich gekenn-
zeichneten Stelle müssen Anschrift und Telefon nummer der 
örtlichen Rettungsdienste angegeben sein.

(3)  Erste-Hilfe-Ausstattung ist darüber hinaus überall dort auf-
zubewahren, wo es die Arbeitsbedingungen erfordern. Sie 
muss leicht zugänglich und einsatzbereit sein. Die Aufbe-
wahrungsstellen müssen als solche  gekennzeichnet und 
gut erreichbar sein. 

4.4 Unterkünfte
(1)  Unterkünfte müssen entsprechend ihrer Belegungszahl aus-

gestattet sein mit:   
 a)  Wohn- und Schlafbereich (Betten, Schränken,  Tischen, 

Stühlen), 
 b) Essbereich, 
 c) Sanitäreinrichtungen. 

(2)  Bei Anwesenheit von männlichen und weiblichen Beschäf-
tigten ist dies bei der Zuteilung der Räume zu berücksichti-
gen.

5 Ergänzende Anforderungen an besondere Arbeitsstätten 

5.1   Nicht allseits umschlossene und im Freien liegende 
 Arbeitsstätten
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hen, damit sich die Beschäftigten beim Eindrin gen von 
 Wasser und Material retten können, 

 e)   bei Laderampen Absturzsicherungen vorzusehen. 

  Abbrucharbeiten sowie Arbeiten mit schweren Massivbau-
elementen, insbesondere Auf- und Abbau von Stahl- und 
Beton konstruktionen sowie Montage und Demon tage von 
Spund wänden und Senkkästen, dürfen nur unter Aufsicht 
einer befähig ten Person geplant und durchgeführt werden.

(5)  Vorhandene elektrische Freileitungen müssen nach Mög-
lichkeit außerhalb des Baustellengeländes verlegt oder 
freigeschaltet werden. Wenn dies nicht möglich ist, sind 
geeignete Abschrankungen, Abschirmungen oder Hinweise 
anzubringen, um Fahrzeuge und Einrichtungen von diesen 
Leitungen fern zu halten.

Schutzvorrichtungen vorgesehen werden. Die Wege müssen 
regelmäßig überprüft und gewartet werden.

(4)  Bei Arbeiten, aus denen sich im besonderen Maße Gefähr-
dungen für die Beschäft igten ergeben können, müssen 
geeignete Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Dies 
gilt insbesondere für Abbrucharbeiten sowie für den Auf- 
oder Abbau von Massivbauelementen. Zur Erfüllung der 
Schutzmaß nahmen des Satzes 1 sind

 a)  bei Arbeiten an erhöhten oder tiefer gelegenen Standor-
ten Standsicherheit und Stabilität der Arbeitsplätze und 
ihrer Zugänge auf geeignete Weise zu gewährleisten und 
zu überprüfen, insbesondere nach einer Veränderung der 
Höhe oder Tiefe des Arbeitsplatzes, 

 b)   bei Ausschachtungen, Brunnenbauarbeiten, unterirdi-
schen oder Tunnelarbeiten geeignete Verschalungen 
oder Abschrägungen vorzusehen; vor Beginn von Erdar-
beiten sind geeignete Maßnahmen durchzuführen, um 
die Gefährdung durch unterirdisch verlegte Kabel und 
andere Versorgungsleitungen festzu stellen und auf ein 
Mindestmaß zu verringern, 

 c)   bei Arbeiten, bei denen Sauerstoffmangel auftreten 
kann, geeignete Maß nah men zu treffen, um einer Gefahr 
vorzubeugen und eine wirksame und  sofortige Hilfeleis-
tung zu ermöglichen; Einzelarbeitsplätze in Bereichen, 
in denen erhöhte Gefahr von Sauerstoffmangel besteht, 
sind nur zulässig, wenn diese ständig von außen über-
wacht werden und alle geeigneten Vorkehrungen getrof-
fen sind, um eine wirksame und sofortige  Hilfeleistung 
zu ermöglichen, 

 d)   beim Auf-, Um- sowie Abbau von Spundwänden und 
Senkkästen angemessene Vorrichtungen vorzuse-
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Anhang 1:  Mindestvorschriften für Arbeitsmittel gemäß § 7  
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Anhang 4: A:  Mindestvorschriften zur Verbesserung der Sicher-

heit und des Gesundheitsschutzes der Beschäf-
tigten, die durch gefährliche explosionsfähige 
Atmosphäre gefährdet werden können

     B:  Kriterien für die Auswahl von Geräten und Schutz-
systemen

Anhang 5: Prüfung besonderer Druckgeräte nach § 17

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich
(1)  Diese Verordnung gilt für die Bereitstellung von Arbeitsmit-

teln durch Arbeitgeber sowie für die Benutzung von Arbeits-
mitteln durch Beschäftigte bei der Arbeit.

(2)  Diese Verordnung gilt auch für  überwachungsbedürftige 
Anlagen im Sinne des § 2 Nr. 30 des Produkt sicherheits-
gesetzes, soweit es sich handelt um

 1. a) Dampfkesselanlagen,  
  b) Druckbehälteranlagen außer Dampfkesseln,  
  c) Füllanlagen,  
  d)   Rohrleitungen unter innerem Überdruck für ent-

zündliche, leichtentzündliche, hochentzündliche, 
ätzende, giftige oder sehr giftige Gase, Dämpfe 
oder Flüssig keiten, 

 die
 aa)  Druckgeräte im Sinne des Artikels 1 der 

 Richtlinie 97/23/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 29. Mai 1997 
zur Anglei chung der Rechts vorschriften 
der  Mitgliedstaaten über Druckgeräte (ABl. 
EG Nr. L 181 S. 1) mit Ausnahme der Druck-
geräte im Sinne des Artikels 3 Abs.3 die-
ser Richt linie,

 bb)  innerbetrieblich eingesetzte ortsbewegliche 
Druckgeräte im Sinne des Artikels 1 Abs. 3  
Nr. 3.19 der Richtlinie 97/23/EG oder

 cc)  einfache Druckbehälter im Sinne des Artikels 
1 der Richtlinie 87/404/EWG des Rates vom 
25. Juni 1987 zur Angleichung der Rechts-
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   soweit entzündliche, leichtentzündliche oder hochent-
zündliche Flüssigkeiten gelagert oder abgefüllt werden.

   Diese Verordnung gilt ferner für Einrichtungen, die für  
den sicheren Betrieb der in Satz 1 genannten Anlagen 
 erforderlich sind. Die Vorschriften des Abschnitts 2  
finden auf die in den Sätzen 1 und 2 genannten Anlagen 
und Einrichtungen nur Anwendung, soweit diese von ei-
nem Arbeitgeber bereitgestellt und von Beschäftig ten bei 
der Arbeit benutzt werden.

(3)  Die Vorschriften des Abschnitts 3 dieser Verordnung gel-
ten nicht für Füllanla gen, die Energieanlagen im  Sinne des 
§ 3 Nr. 15 des Energiewirtschaftsgesetzes sind und auf dem 
Betriebsgelände von Unternehmen der öffentlichen Gas-
versorgung von diesen errichtet und betrieben werden.

(4)  Diese Verordnung gilt nicht in Betrieben, die dem Bundes-
berggesetz unterliegen, auf Seeschiffen unter fremder Flag-
ge und auf Seeschiffen, für die das Bundesministe rium für 
Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung nach § 10 des Flaggen-
rechtsgesetzes die Befugnis zur Führung der Bundesflagge 
lediglich für die erste Überführungsreise in einen anderen 
Hafen verliehen hat. Mit Aus nahme von Rohrleitungen gel-
ten abwei chend von Satz 1 die Vorschriften des Abschnitts 
3 dieser Verordnung für überwachungsbedürftige Anlagen 
in Tagesanlagen der Unternehmen des Bergwesens.

(5)  Immissionsschutzrechtliche Vorschriften des Bundes und 
der Länder sowie verkehrsrechtliche Vorschriften des Bun-
des bleiben unberührt, soweit sie Anfor derungen enthalten, 
die über die Vorschriften dieser Verordnung hinausgehen. 
Atomrechtliche Vorschriften des Bundes und der Länder 
bleiben unberührt,  soweit in ihnen weiter gehende oder an-
dere Anfor derungen  gestellt oder zugelassen werden.

(6)  Das Bundesministerium der Verteidigung kann für Arbeits-
mittel und überwachungsbedürftige Anlagen, die dieser 
Verordnung unterliegen, Ausnahmen von den Vorschriften 
dieser Verordnung zulassen, wenn zwingende Gründe der 
Verteidigung oder die Erfüllung zwischenstaatlicher Ver-
pflichtungen der Bundes republik Deutsch land dies erfor-
dern und die Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist.

§ 2 Begriffsbestimmungen 
(1)  Arbeitsmittel im Sinne dieser Verordnung sind Werkzeuge, 

Geräte, Maschinen oder Anlagen. Anlagen im Sinne von 
Satz 1 setzen sich aus mehreren Funktionseinheiten zu-
sammen, die zueinander in Wechselwirkung stehen und 
deren sicherer Betrieb wesentlich von diesen Wechselwir-
kungen bestimmt wird; hierzu gehören insbesondere über-
wachungsbedürftige Anlagen im Sinne des § 2 Nr. 30 des 
Produkt sicherheitsgesetzes.

vorschriften der Mitglied staaten für einfa-
che Druckbehälter (ABl. EG Nr. L 220 S. 48), 
geändert durch Richtlinie 90/488/EWG des 
Rates vom 17. September 1990 (ABl. EG Nr. 
L 270 S. 25) und Richtlinie 93/68/EWG des 
Rates vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 S. 
1), mit Ausnahme von einfachen Druckbehäl-
tern mit einem Druck inhaltsprodukt von nicht 
mehr als 50 bar·Liter

 sind oder beinhalten,

 2. Aufzugsanlagen, die 
  a)  Aufzüge im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 

95/16/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 29. Juni 1995 zur Angleichung 
der Rechtsvor schriften der Mitgliedstaaten 
über Aufzüge (ABl. EG Nr. L 213 S. 1),

  b)  Maschinen im Sinne des Anhangs IV Nr. 17 der 
Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Ma-
schinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/
EG (ABl. EU Nr. L 157 S. 24), soweit es sich um Bau-
stellenaufzüge handelt oder die Anlagen ortsfest 
und dauerhaft montiert, installiert und betrieben 
werden, mit Ausnahme folgender Anlagen

    aa)  Schiffshebewerke,
    bb)  Geräte und Anlagen zur Regalbedienung,
    cc)  Fahrtreppen und Fahrsteige,
    dd)  Schrägbahnen, ausgenommen Schrägaufzüge,
    ee) handbetriebene Aufzugsanlagen,
    ff)  Fördereinrichtungen, die mit Kranen fest 

 verbunden und zur Beförderung der Kran-
führer bestimmt sind,

    gg)  versenkbare Steuerhäuser auf Binnenschiffen, 
  c) Personen-Umlaufaufzüge oder 
  d) Mühlen-Bremsfahrstühle
  sind,

 3.  Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen, die Geräte, 
Schutzsysteme oder Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvor-
richtungen im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 94/9/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 
1994 zur Anglei chung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten für Geräte und Schutz systeme zur bestimmungs-
gemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Berei-
chen (ABl. EG Nr. L 100 S. 1) sind oder beinhalten, und 

 4. a)  Lageranlagen mit einem Gesamtrauminhalt von 
mehr als 10000 Litern,

  b)  Füllstellen mit einer Umschlagkapazität von mehr 
als 1000 Litern je Stunde,

  c)   Tankstellen und Flugfeldbetankungsanlagen sowie
  d)   Entleerstellen mit einer Umschlagkapazität von 

mehr als 1000 Litern je Stunde, 
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(10)  Explosionsgefährdeter Bereich im Sinne dieser Verord-
nung ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige 
Atmosphäre auftreten kann. Ein Bereich, in dem explo-
sionsfähige Atmosphäre nicht in einer solchen Menge zu 
 erwarten ist, dass besondere Schutzmaßnahmen erforder-
lich werden, gilt nicht als explosionsgefährdeter Bereich.

(11)  Lageranlagen im Sinne dieser Verordnung sind Räume oder 
Bereiche, ausgenommen Tankstellen, in Gebäuden oder im 
Freien, die dazu bestimmt sind, dass in ihnen entzündliche, 
leichtentzündliche oder hochentzündliche Flüssigkeiten in 
ortsfesten oder ortsbeweglichen Behältern gelagert werden.

(12) Füllanlagen im Sinne dieser Verordnung sind
 1.  Anlagen, die dazu bestimmt sind, dass in ihnen Druck-

behälter zum Lagern von Gasen mit Druckgasen aus 
 ortsbeweglichen Druckgeräten befüllt werden,

 2.  Anlagen, die dazu bestimmt sind, dass in ihnen ortsbe-
wegliche Druckgeräte mit Druckgasen befüllt werden, und

 3.  Anlagen, die dazu bestimmt sind, dass in ihnen Land-, 
Wasser- oder Luftfahr zeuge mit Druckgasen befüllt werden. 

(13)  Füllstellen im Sinne dieser Verordnung sind ortsfeste An-
lagen, die dazu bestimmt sind, dass in ihnen Transport-
behälter mit entzündlichen, leichtentzündlichen oder 
 hochentzündlichen Flüssigkeiten befüllt werden.

(14)  Tankstellen im Sinne dieser Verordnung sind ortsfeste An-
lagen, die der Versorgung von Land-, Wasser- und Luftfahr-
zeugen mit entzündlichen, leichtentzündlichen oder hoch-
entzündlichen Flüssigkeiten dienen, einschließlich der 
Lager- und Vorratsbehälter.

(15)  Flugfeldbetankungsanlagen im Sinne dieser Verordnung 
sind Anlagen oder Bereiche auf Flugfeldern, in denen Kraft-
stoffbehälter von Luftfahrzeugen aus Hydrantenanlagen 
oder Flugfeldtankwagen befüllt werden.

(16)  Entleerstellen im Sinne dieser Verordnung sind Anlagen oder 
Bereiche, die dazu bestimmt sind, dass in ihnen mit ent-
zündlichen, leichtentzündlichen oder hochentzündlichen 
Flüssigkeiten gefüllte Transportbehälter entleert werden.

(17)  Personen-Umlaufaufzüge im Sinne dieser Verordnung sind 
Aufzugsanlagen, die ausschließlich dazu bestimmt sind, 
Personen zu befördern, und die so eingerichtet sind, dass 
Fahrkörbe an zwei endlosen Ketten aufgehängt sind und 
während des Betriebs ununterbrochen umlaufend bewegt 
werden.

(18)  Mühlen-Bremsfahrstühle im Sinne dieser Verordnung sind 
Aufzugsanlagen, die dazu bestimmt sind, Güter oder Perso-
nen zu befördern, die von demjenigen beschäftigt werden, 
der die Anlage betreibt; bei Mühlen-Bremsfahrstühlen erfolgt 

(2)  Bereitstellung im Sinne dieser Verordnung umfasst alle 
Maßnahmen, die der Arbeit geber zu treffen hat, damit den 
Beschäftigten nur der Verordnung entsprechende Arbeits-
mittel zur Verfügung gestellt werden können. Bereitstellung 
im Sinne von Satz 1 umfasst auch Montagearbeiten wie  
den Zusammenbau eines Arbeitsmittels einschließlich  
der für die sichere Benutzung erforderlichen Installations-
arbeiten.

(3)  Benutzung im Sinne dieser Verordnung umfasst alle ein 
Arbeitsmittel betreffenden Maßnahmen wie Erprobung, 
Ingangsetzen, Stillsetzen, Gebrauch, Instandsetzung und 
Wartung, Prüfung, Sicherheitsmaßnahmen bei Betriebs-
störungen, Um- und Abbau und Transport.

(4)  Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen im Sinne des § 1 
Abs. 2 Satz 1 umfasst die Prüfung durch zugelassene Über-
wachungsstellen oder befähigte Personen und die Benut-
zung nach Absatz 3 ohne Erprobung vor erstmaliger Inbe-
triebnahme, Abbau und Transport.

(5)  Änderung einer überwachungsbedürftigen Anlage im Sinne 
dieser Verordnung ist jede Maßnahme, bei der die Sicher-
heit der Anlage beeinflusst wird. Als Änderung gilt auch 
jede Instandsetzung, welche die Sicherheit der Anlage be-
einflusst.

(6)  Wesentliche Veränderung einer  überwachungsbedürftigen 
Anlage im Sinne dieser Verordnung ist jede Änderung, 
 welche die überwachungsbedürftige Anlage soweit verän-
dert, dass sie in den Sicherheitsmerkmalen einer neuen 
Anlage entspricht.

(7)  Befähigte Personen im Sinne dieser Verordnung ist eine 
Person, die durch ihre Berufs ausbildung, ihre Berufserfah-
rung und ihre zeitnahe berufliche Tätigkeit über die erfor-
derlichen Fachkenntnisse zur Prüfung der Arbeitsmittel ver-
fügt. Sie unterliegt bei ihrer Prüftätigkeit keinen fachlichen 
 Weisungen und darf wegen dieser Tätigkeit nicht be nach-
teiligt werden.

(8)  Explosionsfähige Atmosphäre im Sinne dieser Verordnung 
ist ein Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen, 
Nebeln oder Stäuben unter atmosphärischen Bedingungen, 
in dem sich der  Verbrennungsvorgang nach erfolgter Ent-
zündung auf das gesamte unverbrannte Gemisch überträgt.

(9)  Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre ist eine explo-
sionsfähige Atmosphäre, die in einer solchen Menge (ge-
fahrdrohende Menge) auftritt, dass besondere Schutz-
maß nahmen für die Aufrechterhaltung des Schutzes von 
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer oder Anderer 
erforderlich werden.
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entsprechend für die Montage von Arbeitsmitteln, deren 
Sicher heit vom Zusammenbau abhängt.

(2)  Bei den Maßnahmen nach Absatz 1 sind die vom Ausschuss 
für Betriebssicher heit ermittelten und vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales im Bundesarbeits blatt oder im 
Gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlichten Regeln und 
Erkennt nisse zu berücksichtigen. Die Maßnahmen müssen 
dem Ergebnis der Gefährdungs beurteilung nach § 3 und 
dem Stand der Technik entsprechen.

(3)  Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Arbeitsmittel  
nur benutzt werden, wenn sie gemäß den Bestimmungen 
dieser Verordnung für die vorgesehene Verwendung  
geeignet sind.

(4)  Bei der Festlegung der Maßnahmen nach den Absätzen 
1 und 2 sind für die Bereit stellung und Benutzung von 
 Arbeitsmitteln auch die ergonomischen Zusam menhänge 
zwischen Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Arbeitsorganisation, 
Arbeitsablauf und Arbeits aufgabe zu berücksichtigen; dies 
gilt insbesondere für die Körper haltung, die Beschäft igte 
bei der Benutzung der Arbeitsmittel einnehmen müssen.

§ 5 Explosionsgefährdete Bereiche
(1)  Der Arbeitgeber hat explosionsgefährdete Bereiche im 

 Sinne von § 2 Abs. 10 entspre chend Anhang 3 unter Be-
rücksichtigung der Ergebnisse der Gefährdungs beurteilung 
 gemäß § 3 in Zonen einzuteilen.

(2)  Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Mindest-
vorschriften des Anhangs 4 ange wendet werden.

§ 6 Explosionsschutzdokument
(1)  Der Arbeitgeber hat unabhängig von der Zahl der Beschäf-

tigten im Rahmen seiner Pflichten nach § 3 sicherzustellen, 
dass ein Dokument (Explosionsschutzdokument) erstellt 
und auf dem letzten Stand gehalten wird.

(2)  Aus dem Explosionsschutzdokument muss insbesondere 
hervorgehen,

 1.  dass die Explosionsgefährdungen ermittelt und einer 
 Bewertung unterzogen worden sind,

 2.  dass angemessene Vorkehrungen getroffen werden, um 
die Ziele des Explosions schutzes zu erreichen,

 3.  welche Bereiche entsprechend Anhang 3 in Zonen ein-
geteilt wurden und

 4.  für welche Bereiche die Mindestvorschriften gemäß 
 Anhang 4 gelten. 

(3)  Das Explosionsschutzdokument ist vor Aufnahme der Arbeit 
zu erstellen. Es ist zu überarbeiten, wenn Veränderungen, 
Erweiterungen oder Umgestaltungen der Arbeitsmittel oder 
des Arbeitsablaufes vorgenommen werden.

der Antrieb über eine Aufwickeltrommel, die über ein vom 
Lastaufnahmemittel zu betätigendes Steuer seil für die Auf-
wärtsfahrt an eine laufende Friktionsscheibe gedrückt und 
für die Abwärtsfahrt von einem Bremsklotz abgehoben wird.

Abschnitt 2
Gemeinsame Vorschriften für Arbeitsmittel

§ 3 Gefährdungsbeurteilung
(1)  Der Arbeitgeber hat bei der Gefährdungsbeurteilung nach 

§ 5 des Arbeitsschutz gesetzes unter Berücksichtigung der 
Anhänge 1 bis 5, des § 6 der Gefahrstoffver ord nung und der 
allgemeinen Grundsätze des § 4 des Arbeitsschutzgesetzes 
die notwendigen Maßnah men für die sichere Bereitstellung 
und Benutzung der Arbeitsmittel zu ermitteln. Dabei hat er 
insbesondere die Gefährdungen zu berücksichtigen, die mit 
der Benutzung des Arbeitsmittels selbst verbunden sind 
und die am Arbeitsplatz durch Wechselwirkungen der Ar-
beitsmittel untereinander oder mit Arbeitsstoffen oder der 
Arbeitsumgebung hervorgerufen werden.

(2)  Kann nach den Bestimmungen der §§ 6 und 11 der Gefahr-
stoffverordnung die Bildung gefährlicher explosionsfähiger 
Atmosphäre nicht sicher verhindert werden, hat der Arbeit-
geber zu beurteilen

 1.  die Wahrscheinlichkeit und die Dauer des Auftretens 
 gefährlicher explosionsfähiger Atmosphären,

 2.  die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins, der Ak-
tivierung und des Wirksamwerdens von Zündquellen 
 einschließlich elektrostatischer Entladungen und

 3.  das Ausmaß der zu erwartenden Auswirkungen von 
 Explosionen. 

(3)  Für Arbeitsmittel sind insbesondere Art, Umfang und Fristen 
erforderlicher Prüfun gen zu ermitteln. Ferner hat der Arbeit-
geber die notwendigen Voraus setzungen zu ermitteln und 
festzulegen, welche die Personen erfüllen müssen, die von 
ihm mit der Prüfung oder Erprobung von Arbeitsmitteln zu 
beauftragen sind.

§ 4  Anforderungen an die Bereitstellung und Benutzung der 
 Arbeitsmittel

(1)  Der Arbeitgeber hat die nach den allgemeinen Grundsät-
zen des § 4 des Arbeits schutz gesetzes erforderlichen Maß-
nahmen zu treffen, damit den Beschäftigten nur Arbeits-
mittel bereitgestellt werden, die für die am Arbeitsplatz 
gegebenen Bedingungen geeignet sind und bei deren be-
stimmungsgemäßer Benutzung Sicherheit und Gesund-
heitsschutz gewährleistet sind. Ist es nicht möglich, demge-
mäß Sicherheit und Gesund heitsschutz der Beschäftigten 
in vollem Umfang zu gewährleisten, hat der Arbeitgeber 
 geeignete Maßnahmen zu treffen, um eine Gefährdung 
so gering wie möglich zu halten. Die Sätze 1 und 2 gelten 
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 1.  keine Rechtsvorschriften anwendbar sind, durch die an-
dere Richtlinien der Europäi schen Gemeinschaften als 
die Richtlinie 1999/92/EG in nationales Recht umgesetzt 
werden, oder

 2.  solche Rechtsvorschriften nur teilweise anwendbar sind. 

(5)  Der Arbeitgeber hat die erforderlichen Maßnahmen zu 
 treffen, damit die Arbeits mittel während der gesamten 
 Benutzungsdauer den Anforderungen der Absätze 1 bis 4 
entsprechen.

§ 8 Sonstige Schutzmaßnahmen 
  Ist die Benutzung eines Arbeitsmittels mit einer besonderen 

Gefährdung für die Sicherheit oder Gesundheit der Beschäf-
tigten verbunden, hat der Arbeitgeber die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, damit die Benutzung des Arbeits-
mittels den hierzu beauftragten Beschäftigten vorbehalten 
bleibt.

§ 9 Unterrichtung und Unterweisung
(1)  Bei der Unterrichtung der Beschäftigten nach § 81 des Be-

triebsverfassungsgesetzes und § 14 des Arbeitsschutzge-
setzes hat der Arbeitgeber die erforderlichen Vorkeh run gen 
zu treffen, damit den Beschäftigten

 1.  angemessene Informationen, insbesondere zu den sie 
betreffenden Gefahren, die sich aus den in ihrer unmit-
telbaren Arbeitsumgebung vorhandenen Arbeitsmitteln 
ergeben, auch wenn sie diese Arbeitsmittel nicht selbst 
benutzen, und

 2.  soweit erforderlich, Betriebsanweisungen für die bei der 
Arbeit benutzten Arbeitsmittel 

  in für sie verständlicher Form und Sprache zur Verfügung 
stehen. Die Betriebs anwei sun gen müssen mindestens 
Angaben über die Einsatzbedingungen, über absehbare 
Betriebs störungen und über die bezüglich der Benutzung 
des Arbeits mittels vorliegenden Erfahrungen enthalten.

(2)  Bei der Unterweisung nach § 12 des Arbeitsschutzgesetzes 
hat der Arbeitgeber die erforderlichen Vorkehrungen zu tref-
fen, damit

 1.  die Beschäftigten, die Arbeitsmittel benutzen, eine 
 angemessene Unterweisung insbesondere über die mit  
der Benutzung verbundenen Gefahren erhalten und

 2.  die mit der Durchführung von Instandsetzungs-, War-
tungs- und Umbauarbeiten beauftragten Beschäftigten 
eine angemessene spezielle Unterweisung erhalten. 

§ 10 Prüfung der Arbeitsmittel
(1)  Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Arbeitsmittel, 

deren Sicherheit von den Montagebedingungen abhängt, 
nach der Montage und vor der ersten Inbetrieb nahme sowie 
nach jeder Montage auf einer neuen Baustelle oder an einem 

(4)  Unbeschadet der Einzelverantwortung jedes Arbeitgebers 
nach dem Arbeitsschutz gesetz und den §§ 6 und 15 der 
Gefahrstoffverordnung koordiniert der Arbeitgeber, der die 
Verantwortung für die Bereitstellung und Benutzung der 
Arbeitsmittel trägt, die Durch führung aller die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten betreffenden 
Maßnahmen und macht in seinem Explosionsschutzdoku-
ment genauere Angaben über das Ziel, die Maßnahmen und 
die Bedingungen der Durch führung dieser Koordinierung.

(5)  Bei der Erfüllung der Verpflichtungen nach Absatz 1 können 
auch vorhandene Gefähr dungsbeurteilungen, Dokumente 
oder andere gleichwertige Berichte verwendet werden, die 
auf Grund von Verpflichtungen nach anderen Rechtsvor-
schriften erstellt worden sind.

§ 7 Anforderungen an die Beschaffenheit der Arbeitsmittel
(1)  Der Arbeitgeber darf den Beschäftigten erstmalig nur 

 Arbeitsmittel bereitstellen, die
 1.  solchen Rechtsvorschriften entsprechen, durch die 

 Gemeinschaftsrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt 
werden, oder,

 2.  wenn solche Rechtsvorschriften keine Anwendung 
 finden, den sonstigen Rechtsvorschriften entsprechen, 
mindestens jedoch den Vorschriften des Anhangs 1. 

(2)  Arbeitsmittel, die den Beschäftigten vor dem 3. Oktober 
2002 erstmalig bereitgestellt worden sind, müssen

 1.  den im Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung gelten-
den Rechtsvorschriften entsprechen, durch die Gemein-
schaftsrichtlinien in deutsches Recht umgesetzt worden 
sind, oder,

 2.  wenn solche Rechtsvorschriften keine Anwendung finden, 
den im Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung gelten-
den sonstigen Rechtsvorschriften entsprechen, mindes-
tens jedoch den Anforderungen des Anhangs 1 Nr. 1 und 2. 

  Unbeschadet des Satzes 1 müssen die besonderen Arbeits-
mittel nach Anhang 1 Nr. 3 spätestens am 1. Dezember 2002 
mindestens den Vorschriften des Anhangs 1 Nr. 3 entspre-
chen.

(3)  Arbeitsmittel zur Verwendung in explosionsgefährdeten 
Bereichen müssen den Anfor derungen des Anhangs 4 Ab-
schnitt A und B entsprechen, wenn sie nach dem 30. Juni 
2003 erstmalig im Unternehmen den Beschäftigten bereit-
gestellt werden.

(4)  Arbeitsmittel zur Verwendung in explosionsgefährdeten 
Bereichen müssen ab dem 30. Juni 2003 den in Anhang 4 
Abschnitt A aufgeführten Mindestvorschriften entsprechen, 
wenn sie vor diesem Zeitpunkt bereits verwendet oder erst-
malig im Unternehmen den Beschäftigten bereitgestellt 
worden sind und
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oder im Gemeinsamen Ministerial blatt veröffentlichten 
 Regeln und Erkenntnisse zu berücksichtigen.

(2)  Überwachungsbedürftige Anlagen dürfen erstmalig und 
nach wesentlichen Veränderun gen nur in Betrieb genom-
men werden,

 1.  wenn sie den Anforderungen der Verordnungen nach  
§ 8 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes entspre-
chen, durch die die in § 1 Abs. 2 Satz 1  ge nannten Richt-
linien in deutsches Recht umgesetzt  werden, oder

 2.  wenn solche Rechtsvorschriften keine Anwendung fin-
den, sie den sonstigen Rechts vorschriften, mindestens 
dem Stand der Technik entsprechen. 

  Überwachungsbedürftige Anlagen dürfen nach einer Än-
derung nur wieder in Betrieb genommen werden, wenn  
sie hinsichtlich der von der Änderung betroffenen Anla gen-
teile dem Stand der Technik entsprechen.

(3)  Wer eine überwachungsbedürftige Anlage betreibt, hat die-
se in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten, zu überwa-
chen, notwendige Instandsetzungs- oder Wartungs arbeiten 
unverzüglich vorzunehmen und die den Umständen nach 
erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.

(4)  Wer eine Aufzugsanlage betreibt, muss sicherstellen, dass 
auf Notrufe aus einem Fahr korb in angemessener Zeit re-
agiert wird und Befreiungsmaßnahmen sachgerecht durch-
geführt werden.

(5)  Eine überwachungsbedürftige Anlage darf nicht betrieben 
werden, wenn sie Mängel aufweist, durch die Beschäftigte 
oder Dritte gefährdet werden können.

§ 13 Erlaubnisvorbehalt
(1)  Montage, Installation, Betrieb, wesentliche Veränderungen 

und Änderungen der Bauart oder der Betriebsweise, welche 
die Sicherheit der Anlage beeinflussen, von 

 1.  Dampfkesselanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1  
Nr. 1 Buchstabe a, die befeuerte oder anderweitig be-
heizte überhitzungsgefährdete Druckgeräte zur Erzeu-
gung von Dampf oder Heißwasser mit einer Temperatur 
von mehr als 110 Grad Celsius bein halten, die gemäß 
 Artikel 9 in Verbindung mit Anhang II Diagramm 5 der 
Richtlinie 97/23/EG in die Kategorie IV einzustufen  
sind,

 2.  Füllanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchsta-
be c mit Druckgeräten zum Abfüllen von Druckgasen in 
ortsbewegliche Druckgeräte zur Abgabe an Andere mit 
einer Füllkapazität von mehr als 10 Kilogramm je Stunde 
sowie zum Befüllen von Land-, Wasser- oder Luftfahr-
zeugen mit Druckgasen, 

neuen Standort geprüft werden. Die Prüfung hat den Zweck, 
sich von der ordnungsgemäßen Montage und der sicheren 
Funktion dieser Arbeitsmittel zu überzeugen. Die Prüfung darf 
nur von hierzu befähigten Personen durchgeführt werden.

(2)  Unterliegen Arbeitsmittel Schäden verursachenden Einflüs-
sen, die zu gefährlichen Situationen führen können, hat der 
Arbeitgeber die Arbeitsmittel entsprechend den nach § 3 
Abs. 3 ermittelten Fristen durch hierzu befähigte Personen 
überprüfen und erforder lichenfalls erproben zu lassen. Der 
Arbeitgeber hat Arbeitsmittel einer außerordentlichen Über-
prüfung durch hierzu befähigte Personen unverzüglich zu 
unterziehen, wenn außer gewöhnlich Ereignisse stattgefun-
den haben, die schädigende Auswirkungen auf die Sicher-
heit des Arbeitsmittels haben können. Außer gewöhnliche 
Ereignisse im Sinne des Satzes 2 können insbesondere 
Unfälle, Veränderungen an den Arbeitsmitteln, längere Zeit-
räume der Nichtbenutzung der Arbeitsmittel oder Natur-
ereignisse sein. Die Maß nahmen nach den Sätzen 1 und 2 
sind mit dem Ziel durchzuführen, Schäden rechtzeitig zu 
entdecken und zu beheben sowie die Einhaltung des siche-
ren Betriebs zu gewährleisten.

(3)  Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Arbeitsmittel nach 
Änderungs- oder Instand setzungs arbeiten, welche die Sicher-
heit der Arbeitsmittel beeinträchtigen können, durch befä-
higte Personen auf ihren sicheren Betrieb geprüft werden.

(4)  Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Prüfungen 
auch den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung nach  
§ 3 genügen.

§ 11 Aufzeichnungen
  Der Arbeitgeber hat die Ergebnisse der Prüfungen nach  

§ 10 aufzuzeichnen. Die zuständige Behörde kann verlan-
gen, dass ihr diese Aufzeichnungen auch am Betriebs ort 
zur Verfügung gestellt werden. Die Aufzeichnungen sind 
über einen angemessenen Zeitraum aufzubewah ren, min-
destens bis zur nächsten Prüfung. Werden Arbeitsmittel, 
die § 10 Abs. 1 und 2 unter liegen, außerhalb des Unterneh-
mens verwendet, ist ihnen ein Nachweis über die Durch-
führung der letzten Prüfung bei zufügen.

Abschnitt 3
Besondere Vorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen

§ 12 Betrieb
(1)  Überwachungsbedürftige Anlagen müssen nach dem Stand 

der Technik montiert, installiert und betrieben werden. Bei 
der Einhaltung des Standes der Technik sind die vom Aus-
schuss für Betriebssicherheit ermittelten und vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales im Bundesarbeitsblatt 
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(2)  Nach einer Änderung darf eine überwachungsbedürftige An-
lage im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 4 Buchsta-
be a bis c nur wieder in Betrieb genommen werden, wenn 
die Anlage hinsichtlich ihres Betriebs auf ihren ordnungs-
gemäßen Zustand durch eine zugelassene Überwachungs-
stelle geprüft worden ist, soweit der Betrieb oder die Bauart 
der Anlage durch die Änderung beeinflusst wird.

(3)  Bei den Prüfungen überwachungsbedürftiger Anlagen nach 
den Absätzen 1 und 2 können

 1.  Geräte, Schutzsysteme sowie Sicherheits-, Kontroll- und 
Regelvorrichtungen im Sinne der Richtlinie 94/9/EG,

 2.  Druckgeräte im Sinne der Richtlinie 97/23/EG, die gemäß 
Artikel 9 in Verbindung mit Anhang II der Richtlinie nach 

  a) Diagramm 1 in die 
    – Kategorie I, II oder  
    –  Kategorie III oder IV, sofern der maximal zulässige 

Druck PS nicht mehr als ein bar beträgt, 
  b) Diagramm 2 in die 
    – Kategorie I oder 
    –  Kategorie II oder III, sofern der maximal zulässige 

Druck PS nicht mehr als ein bar beträgt, 
  c)  Diagramm 3 in die 
    – Kategorie I oder 
    –  Kategorie II, sofern bei einem maximal zulässigen 

Druck PS von mehr als 500 bar das Produkt aus 
PS und maßgeblichem Volumen V nicht mehr als 
1.000 bar·Liter beträgt, 

  d)  Diagramm 4 in die Kategorie I, sofern bei einem 
maximal zulässigen Druck PS von mehr als 500 bar 
das Produkt aus PS und maßgeblichem Volumen V 
nicht mehr als 1.000 bar·Liter beträgt,

  e) Diagramm 5 in die Kategorie I oder II,
  f )   Diagramm 6, sofern das Produkt aus maximal zu-

lässigem Druck PS und Nennweite DN nicht mehr 
als 2.000 bar beträgt und die Rohrleitung nicht für 
sehr giftige Fluide verwendet wird, oder

  g)  Diagramm 7, sofern das Produkt aus maximal zuläs-
sigem Druck PS und Nennweite DN nicht mehr als 
2.000 bar beträgt, 

  einzustufen sind, und
 3.  Druckbehälter im Sinne der Richtlinie 87/404/EWG, sofern 

das Produkt aus maximal zulässigem Druck PS und maß-
geblichem Volumen V nicht mehr als 200 bar·Liter beträgt,  
 durch eine befähigte Person geprüft werden. Setzt sich 
eine überwachungsbedürft ige Anlage ausschließlich aus 
Anlagenteilen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 zusammen, so kön-
nen die Prüfungen der Anlage nach den Absätzen 1 und 
2 durch eine befähigte Person erfolgen. Die Sätze 1 und 
2 gelten nicht für Anlagen nah § 1 Abs. 2 Nr. 4 Buchstabe 
a bis c. Die Prüfungen nach Absatz 1 können durch eine 
befähigte Person vorgenommen werden bei

 3.  Lageranlagen, Füllstellen und Tankstellen im Sinne des  
§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buch stabe a bis c für leichtentzünd-
liche oder hochentzündliche Flüssigkeiten und 

 4.  ortsfesten Flugfeldbetankungsanlagen im Sinne des  
§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe c 

  bedürfen der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Satz 1 
 findet keine Anwendung auf

 1.  Anlagen, in denen Wasserdampf oder Heißwasser in ei-
nem Herstellungsverfahren durch Wärmerückgewinnung 
entsteht, es sei denn, Rauchgase werden gekühlt und der 
entstehende Wasserdampf oder das entstehende Heiß-
wasser werden nicht überwiegend der Verfahrensanlage 
zugeführt, und

 2.  Anlagen zum Entsorgen von Kältemitteln, die Wärme-
tauschern entnommen und in ortsbewegliche Druck-
geräte gefüllt werden. 

(2)  Die Erlaubnis ist schriftlich zu beantragen. Dem Antrag auf 
Erlaubnis sind alle für die Beurteilung der Anlage notwendi-
gen Unterlagen beizufügen. Mit dem Antrag ist die gutach-
terliche Äußerung einer zugelassenen Überwachungsstelle 
einzureichen, aus der hervorgeht, dass Aufstellung, Bauart 
und Betriebsweise der Anlage den Anforderungen dieser 
Verordnung entsprechen.

(3)  Bei Anlagen nach Absatz 1 Nr. 3 und 4 ist abweichend 
von Absatz 2 die Beteiligung einer zugelassenen Über-
wachungsstelle nicht erforderlich.

(4)  Über den Antrag ist innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach Eingang bei der zustän digen Behörde zu entscheiden. 
Die Frist kann in begründeten Fällen verlängert werden. Die 
Erlaubnis gilt als erteilt, wenn die zuständige Behörde nicht 
innerhalb der in den Sätzen 1 und 2 genannten Frist die 
Montage und Installation der Anlage untersagt.

(5)  Die Erlaubnis kann beschränkt, befristet, unter Bedingun-
gen erteilt sowie mit Auflagen verbunden werden. Die nach-
trägliche Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Aufla-
gen ist zulässig.

(6)  Absatz 1 findet keine Anwendung auf überwachungsbedürf-
tige Anlagen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des 
Bundes, der Bundeswehr und der Bundes polizei.

§ 14 Prüfung vor Inbetriebnahme
(1)  Eine überwachungsbedürftige Anlage darf erstmalig und 

nach einer wesentlichen Veränderung nur in Betrieb ge-
nommen werden, wenn die Anlage unter Berück sichtigung 
der vorgesehenen Betriebsweise durch eine zugelassene 
Überwachungsstelle auf ihren ordnungsgemäßen Zustand 
hinsichtlich der Montage, der Installa tion, den Aufstellungs-
bedingungen und der sicheren Funktion geprüft worden ist.
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(6)  Ist ein Gerät, ein Schutzsystem oder eine Sicherheits-, 
 Kontroll- oder Regelvor richtung im Sinne der Richtlinie  
94/9/EG hinsichtlich eines Teils, von dem der Explosions-
schutz abhängt, instandgesetzt worden, so darf es ab-
weichend von Absatz 2 erst wieder in Betrieb genommen 
werden, nachdem die zugelassene Überwachungsstelle 
festgestellt hat, dass es in den für den Explosionsschutz 
wesentlichen Merkmalen den Anforderun gen dieser Verord-
nung entspricht, und nachdem sie hierüber eine Beschei-
nigung nach § 19 erteilt oder das Gerät, das Schutzsystem 
oder die Sicherheits-, Kontroll- oder Regel vorrichtung mit 
einem Prüfzeichen versehen hat. Die Prüfungen nach Satz 
1 dürfen auch von befähigten Personen eines Unterneh-
mens durchgeführt werden, soweit diese Personen von der 
zuständigen Behörde für die Prüfung der durch dieses Un-
ternehmen instandgesetzten Geräte, Schutzsysteme oder 
Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvorrich tungen anerkannt 
sind. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn ein Gerät, ein 
Schutzsystem oder eine Sicherheits-, Kontroll- oder Regel-
vorrichtung nach der Instandsetzung durch den  Hersteller 
einer Prüfung unter zogen worden ist und der Hersteller 
 bestätigt, dass das Gerät, das Schutzsystem oder die Si-
cherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtung in den für den 
Explosionsschutz wesentlichen Merkmalen den Anforde-
rungen dieser Verordnung entspricht.

(7)  Absatz 1 findet keine Anwendung auf Aufzugsanlagen im 
Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a. Die Absätze 1 
und 2 finden keine Anwendung auf Lageranlagen im Sinne 
des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe a für ortsbewegliche 
Behälter und auf Entleer stellen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 4 Buchstabe d.

(8)   Absatz 3 findet keine Anwendung auf Füllanlagen im Sinne 
des § 2 Abs. 12 Nr. 2 und 3.

§ 15 Wiederkehrende Prüfungen
(1)  Eine überwachungsbedürftige Anlage und ihre Anlagen-

teile sind in bestimmten Fristen wiederkehrend auf ihren 
ordnungsgemäßen Zustand hinsichtlich des Betriebs durch 
eine zugelassene Überwachungsstelle zu prüfen. Der Be-
treiber hat die Prüffristen der Gesamtanlage und der An-
lagenteile auf der Grundlage einer sicherheitstechnischen 
Bewertung innerhalb von 6 Monaten nach Inbetriebnahme 
der Anlage zu ermitteln. Eine sicherheitstechnische Bewer-
tung ist nicht erforderlich, soweit sie im Rahmen einer 
Gefährdungsbeurtei lung im Sinne von § 3 dieser Verord-
nung oder § 3 der Allgemeinen Bundesberg verord nung 
 bereits erfolgt ist. § 14 Abs. 3 Satz 1 bis 3 findet entspre-
chende Anwendung.

(2)  Prüfungen nach Absatz 1 Satz 1 bestehen aus einer techni-
schen Prüfung, die an der Anlage selbst unter Anwendung 
der Prüfregeln vorgenommen wird und einer Ordnungs-

 1.  Röhrenöfen in verfahrenstechnischen Anlagen, soweit  
es sich um Rohranordnungen handelt, 

 2.  ausschließlich aus Rohranordnungen bestehenden 
Druckgeräten in Kälte- und Wärmepumpenanlagen, 

 3.  Kondenstöpfen und Abscheidern für Gasblasen, wenn 
der Gasraum bei Abscheidern auf höchstens 10 vom 
 Hundert des Behälterinhalts begrenzt ist, 

 4.  dampfbeheizten Muldenpressen sowie Pressen zum 
maschinellen Bügeln, Dämpfen, Verkleben, Fixieren 
und dem Fixieren ähnlichen Behandlungsverfahren von 
Kleidungs stücken, Wäsche oder anderen Textilien und 
Ledererzeugnissen, 

 5.  Pressgas-Kondensatoren und 
 6.  nicht direkt beheizten Wärmeerzeugern mit einer Heiz-

mitteltemperatur von höchstens 120 °C und Ausdeh-
nungsgefäßen in Heizungs- und Kälteanlagen mit 
Wassertempe ra turen von höchstens 120 °C. 

   Bei überwachungsbedürftigen Anlagen, die für einen orts-
veränderlichen Einsatz vorgesehen sind und nach der ers-
ten Inbetriebnahme an einem neuen Standort aufgestellt 
 werden, können die Prüfungen nach Absatz 1 durch eine 
befähigte Person vorgenommen werden.

(4)  Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b findet entsprechende An-
wendung auf Flaschen für Atemschutzgeräte im Sinne der 
Richtlinie 97/23/EG, die gemäß Artikel 9 in Verbindung mit 
Anhang II der Richtlinie nach Diagramm 2 mindestens in die 
Kate gorie III einzustufen sind, soweit das Produkt aus maxi-
mal zulässigem Druck PS und maßgeblichem Volumen V zu 
einer Einstufung in die Kategorie I führen würde.

(5)  Abweichend von Absatz 3 Satz 3 in Verbindung mit Absatz 1 
ist bei überwachungsbedürftigen Anlagen mit

 1.  Druckgeräten im Sinne der Richtlinie 97/23/EG, ausge-
nommen Dampfkessel anlagen nach § 13 Abs. 1 Satz 1  
Nr. 1, oder

 2.  einfachen Druckbehältern im Sinne der Richtlinie 
87/404/EWG, 

  die an wechselnden Aufstellungsorten verwendet werden, 
nach dem Wechsel des Aufstellungs orts eine erneute Prü-
fung vor Inbetriebnahme nicht erforderlich, wenn

 1.  eine Bescheinigung über eine andernorts durchgeführte 
Prüfung vor Inbetrieb nahme vorliegt,

 2.  sich beim Ortswechsel keine neue Betriebsweise erge-
ben hat und die Anschluss verhältnisse sowie die Ausrüs-
tung unverändert bleiben und

 3.  an die Aufstellung keine besonderen Anforderungen zu 
stellen sind. 

  Bei besonderen Anforderungen an die Aufstellung genügt 
es, wenn die ordnungsgemäße Aufstellung am Betriebsort 
durch eine befähigte Person geprüft wird und hierüber eine 
Bescheinigung vorliegt.
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Betreiber ermittelte Prüffrist länger als die von einer zuge-
lassenen Überwachungsstelle ermittelte Prüffrist, darf die 
überwachungsbedürftige Anlage bis zum Ablauf der von 
der zugelassenen Überwachungsstelle ermittelten Prüffrist 
betrieben werden; die zugelassene Überwachungsstelle 
unterrichtet die zuständige Behörde über die unterschied-
lichen Prüffristen. Die zuständige Behörde legt die Prüffrist 
fest. Für ihre Entscheidung kann die Behörde ein Gutachten 
einer im Einvernehmen mit dem Betreiber auszuwählenden 
anderen zuge lassenen Überwachungsstelle heranziehen, 
dessen Kosten der Betreiber zu tragen hat.

(5)  Prüfungen nach Absatz 2 müssen innerhalb des in der 
 Tabelle genannten Zeitraums unter Beachtung der für  
das  einzelne Druckgerät maßgeblichen Einstufung  
gemäß Spalte 1 durchgeführt werden: [siehe Tabelle]

prüfung. Bei Anlagenteilen von Dampfkesselanlagen, 
Druckbehälter anlagen außer Dampfkesseln, Anlagen zur 
Abfüllung von verdichteten, verflüssigten oder unter Druck 
gelösten Gasen, Rohrleitungen unter innerem Überdruck  
für entzündliche, leichtentzündliche, hochentzündliche, 
ätzende oder giftige Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten sind 
Prüfungen, die aus äußeren Prüfungen, inneren Prüfungen 
und Festigkeitsprüfungen bestehen, durchzuführen.

(3)  Bei der Festlegung der Prüffristen nach Absatz 1 dürfen die 
in den Absätzen 5 bis 9 und 12 bis 16 für die Anlagenteile 
genannten Höchstfristen nicht überschritten werden. 

(4)  Soweit die Prüfungen nach Absatz 1 von zugelassenen Über-
wachungsstellen vorzu nehmen sind, unterliegt die Ermitt-
lung der Prüffristen durch den Betreiber einer Überprüfung 
durch eine zugelassene Überwachungsstelle. Ist eine vom 

Einstufung des Druckgeräts gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Anhang II der Richtlinie 97/23/EG nach Außere 
Prüfung

Innere 
Prüfung

Festig-
keitsprü-

fung

1.  Diagramm 1 in die Kategorie IV, sofern der maximal zulässige Druck PS mehr als ein bar beträgt 2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

2. Diagramm 2 in die  
 a)  Kategorie III, sofern der maximal zulässige Druck PS mehr als ein bar beträgt, oder 
 b) Kategorie IV

2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

3.  Diagramm 3 in die  
 a)  Kategorie II, sofern bei einem maximal zulässigen Druck PS von mehr als  

500 bar das Produkt aus PS und maßgeblichem  Volumen V mehr als 10.000 bar·Liter beträgt,  
oder 

 b)  Kategorie III, sofern das Produkt aus maximal zu lässigem Druck PS und maßgeblichem Volumen V 
mehr als 10.000 bar·Liter beträgt

2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

4. Diagramm 4 in die 
 a)  Kategorie I, sofern bei einem ma ximal zulässigen Druck PS von mehr als 1.000 bar das Produkt aus PS 

und maßgeblichem Volumen V mehr als 10.000 bar·Liter beträgt, oder 
 b) Kategorie II  

2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

5. Diagramm 5 in die 
 a)  Kategorie III, sofern das Produkt aus maximal zulässigem Druck PS  

und maßgeblichem Volumen V mehr als 1000 bar·Liter beträgt, oder 
 b) Kategorie IV

1 Jahr 3 Jahre 9 Jahre

6. Diagramm 6 in die 
 a)  Kategorie I, sofern die Rohrleitung für sehr giftige Fluide verwen det  

wird, oder 
 b)  Kategorie II oder III, sofern die Rohr- 

leitung für 
  – sehr giftige Fluide oder 
  –  andere Fluide, wenn das Produkt aus maximal zulässigem Druck PS und Nennweite DN mehr als 

2000 bar beträgt 
  verwendet wird

5 Jahre – 5 Jahre

7. Diagramm 7 in die 
 a)  Kategorie I, sofern das Produkt aus maximal zulässigem Druck PS und Nennweite DN mehr als  

2000 bar beträgt, oder 
 b) Kategorie II oder III

5 Jahre – 5 Jahre

8.  Diagramm 8 in die Kategorie I, II oder III 5 Jahre – 5 Jahre

9.  Diagramm 9 in die Kategorie I oder II 5 Jahre – 5 Jahre
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(10)  Bei äußeren und inneren Prüfungen können Besichtigun-
gen durch andere geeignete gleichwertige Verfahren und 
bei Festigkeitsprüfungen die statischen Druck proben durch 
gleichwertige zerstörungsfreie Verfahren ersetzt werden, 
wenn ihre Durchführung aus Gründen der Bauart des Druck-
geräts nicht möglich oder aus Gründen der Betriebs weise 
nicht zweckdienlich ist.

(11)  Hat der Betreiber in einem Prüfprogramm für die wieder-
kehrenden Prüfungen von Rohrleitungen, die von den Num-
mern 6 bis 9 der Tabelle in Absatz 5 erfasst sind, schriftliche 
Festlegungen getroffen, die von einer zugelassenen Über-
wachungsstelle geprüft worden sind und für die diese be-
scheinigt, dass mit ihnen die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt werden, dürfen abweichend von den Nummern 
6 bis 9 der Tabelle in Absatz 5 die Prüfungen von einer be-
fähigten Person durchgeführt werden, wenn sich eine zuge-
lassene Überwachungsstelle durch stichprobenweise Über-
prüfungen von der Einhaltung der schriftlichen Festlegung 
überzeugt.

(12)  Bei Füllanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchsta-
be c, die dazu be stimmt sind, dass in ihnen Land-, Wasser- 
oder Luftfahrzeuge mit Druckgasen befüllt werden, müssen 
Prüfungen im Betrieb alle fünf Jahre durchgeführt wer den. 
Auf die übrigen Füllanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 Buchstabe c findet Absatz 1 keine Anwendung.

(13)  Bei Aufzugsanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
Buchstabe a, c und d müssen Prüfungen im Betrieb alle 
zwei Jahre durchgeführt werden. Zwischen der Inbetrieb-
nahme und der ersten wiederkehrenden Prüfung sowie 
 zwischen zwei wiederkehrenden Prüfungen sind Aufzugs-
anlagen daraufhin zu prüfen, ob sie ordnungsgemäß be-
trieben werden können und ob sich die Tragmittel in ord-
nungsgemäßem Zustand befinden.

(14)  Bei Aufzugsanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
Buchstabe b müssen Prü fun gen im Betrieb spätestens alle 
vier Jahre durchgeführt werden. Abweichend von Satz 1 
müssen Prüfungen im Betrieb alle zwei Jahre durchgeführt 
werden, soweit es sich bei diesen Aufzugsanlagen um Bau-
stellenaufzüge handelt. Absatz 13 Satz 2 findet entspre-
chende Anwendung.

(15)  Bei Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen im Sinne 
des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 müssen Prüfungen im Betrieb alle 
drei Jahre durchgeführt werden.

(16)  Bei Lageranlagen für ortsfeste Behälter, Füllstellen, Tank-
stellen und Flugfeld betan kungs anlagen im Sinne des § 1 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe a bis c müssen Prüfungen im 

  Bei Druckgeräten, die nicht von Satz 1 erfasst werden, müs-
sen die Prüffristen für äußere Prüfung, innere Prüfung und 
Festigkeitsprüfung auf Grund der Hersteller informationen 
sowie der Erfahrung mit Betriebsweise und Beschickungs-
gut fest gelegt werden. Diese Druckgeräte können durch 
eine befähigte Person geprüft werden.

(6)  Abweichend von Absatz 5 können äußere Prüfungen bei 
Druckgeräten im Sinne des Artikels 3 Nr. 1.1 der Richtlinie 
97/23/EG entfallen, sofern sie nicht feuerbeheizt, abgas-
beheizt oder elektrisch beheizt sind.

(7)  Abweichend von Absatz 5 müssen Prüfungen der von 
 Nummer 2 der Tabelle in Absatz 5 erfassten Flaschen für 

 1.  Atemschutzgeräte, die für Arbeits- und Rettungszwecke 
verwendet werden, als äußere Prüfung, innere Prüfung, 
Festigkeits- und Gewichtsprüfung alle fünf Jahre und

 2.  Atemschutzgeräte, die als Tauchgeräte für Arbeits- und 
Rettungszwecke verwendet werden, als 

  a)  Festigkeitsprüfung alle fünf Jahre und
  b)  äußere Prüfung, innere Prüfung und Gewichtsprüfung 

alle zweieinhalb Jahre 
  von zugelassenen Überwachungsstellen durchgeführt 

 werden.

(8)  Abweichend von Absatz 5 müssen bei Anlagen mit von 
Nummer 5 der Tabelle in Absatz 5 erfassten Druckgerä-
ten, in  denen Wasserdampf oder Heißwasser in einem 
Herstellungs verfahren durch Wärmerückgewinnung ent-
steht, Prüfungen von zugelassenen Überwachungsstel-
len durchgeführt werden als

 1. äußere Prüfungen alle zwei Jahre, 
 2. innere Prüfungen alle fünf Jahre und 
 3. Festigkeitsprüfungen alle zehn Jahre. 

  Satz 1 gilt nicht für Anlagen, in denen Rauchgase gekühlt 
und der entstehende Wasserdampf oder das entstehende 
Heißwasser nicht überwiegend der Verfahrensanlage zu-
geführt werden.

(9)  Bei Druckbehältern im Sinne der Richtlinie 87/404/EWG, 
bei denen das Produkt aus dem maximal zulässigen Druck 
PS und dem maßgeblichen Volumen V mehr als 1000 
bar·Liter beträgt, müssen Prüfungen von zugelassenen 
Überwachungsstellen durchgeführt werden als

 1. innere Prüfung spätestens nach fünf Jahren und 
 2. Festigkeitsprüfung spätestens nach zehn Jahren. 

  Bei Druckbehältern, die nicht von Satz 1 erfasst werden, 
finden Absatz 5 Satz 2 und 3, Absatz 6 sowie Absatz 10 
 entsprechende Anwendung.
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Betrieb alle fünf Jahre durchgeführt werden. Diese Prüfun-
gen schließen Anlagen im Sinne von § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
ein. Die Prüffrist beträgt abweichend von Absatz 15 fünf Jahre. 
Die Prüfung dieser Anlagen erfolgt durch eine zugelas sene 
Überwachungsstelle.

(17)   Die zuständige Behörde kann die in den Absätzen 5 bis 16 
genannten Fristen im Einzelfall

 1.  verlängern, soweit die Sicherheit auf andere Weise 
 gewährleistet ist, oder 

 2.  verkürzen, soweit es der Schutz der Beschäftigten oder 
Dritter erfordert. 

(18)   Die Frist für die nächste Prüfung beginnt mit dem Fälligkeits-
monat und -jahr der letzten Prüfung. Bei überwachungs-
bedürftigen Anlagen, die erstmals in Betrieb genommen 
oder wesentlich verändert werden, beginnt die Frist für die 
nächste Prüfung mit dem Monat und Jahr, in der die Prü-
fung vor Inbetriebnahme erfolgt. Bei Aufzugsanlagen im 
Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a beginnt ab-
weichend von Satz 2 die Frist für die nächste Prüfung mit 
dem Monat und Jahr der ersten Inbetriebnahme oder nach 
einer wesentlichen Veränderung mit dem Monat und Jahr 
der erneuten Inbetrieb nahme. Wird eine Prüfung vor dem 
Monat und Jahr der Fälligkeit durchgeführt, beginnt die Frist 
für die nächste Prüfung abweichend von den Sätzen 1 bis 3 
mit dem Monat und Jahr der Durchführung. Für Anlagen mit 
einer Prüffrist von mehr als zwei Jahren gilt dies nur, wenn 
die Prüfung mehr als zwei Monate vor dem Monat und Jahr 
der Fälligkeit durchgeführt wird. Eine Prüfung gilt als fristge-
recht durchgeführt, wenn sie spätestens zwei Monate nach 
dem Fälligkeitsmonat und -jahr durchgeführt wird. 

(19)   Ist eine außerordentliche Prüfung durchgeführt worden, so 
beginnt die Frist für eine wiederkehrende Prüfung mit Monat 
und Jahr des Abschlusses der außerordentlichen Prüfung, 
soweit diese der wiederkehrenden Prüfung entspricht.

(20)  Ist eine überwachungsbedürftige Anlage am Fälligkeitster-
min der wiederkehren den Prüfung außer Betrieb gesetzt, so 
darf sie erst wieder in Betrieb genommen werden, nachdem 
diese Prüfung durchgeführt worden ist. Dampfkesselanla-
gen, die länger als zwei Jahre außer Betrieb waren, dürfen 
erst wieder in Betrieb genommen werden, nachdem sie 
von einer zugelassenen Überwachungsstelle einer inneren 
Prüfung unterzogen worden sind. Abweichend von Satz 2 
darf diese Prüfung an Dampfkessel anlagen nach § 14 Abs. 
3 Nr. 2 Buchstabe e von befähig ten Personen durchgeführt 
werden. Für die innere Prüfung gilt § 15 Abs. 10.

(21) Absatz 1 findet keine Anwendung auf
 1.  Lageranlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 

 Buchstabe a für ortsbewegliche Behälter und 

 2.  Entleerstellen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 
 Buchstabe d. 

§ 16 Angeordnete außerordentliche Prüfung
(1)  Die zuständige Behörde kann im Einzelfall eine außeror-

dentliche Prüfung für überwachungsbedürftige Anlagen 
 anordnen, wenn hierfür ein besonderer Anlass besteht, 
 insbesondere wenn ein Schadensfall eingetreten ist.

(2)  Eine außerordentliche Prüfung nach Absatz 1 ist durch die 
zuständige Behörde insbesondere dann anzuordnen, wenn 
der Verdacht besteht, dass die überwachungsbedürftige 
 Anlage sicherheitstechnische Mängel aufweist.

(3)  Der Betreiber hat eine angeordnete Prüfung unverzüglich zu 
veranlassen.

§ 17 Prüfung besonderer Druckgeräte
  Für die in Anhang 5 genannten überwachungsbedürftigen 

Anlagen, die Druckgeräte sind oder beinhalten, sind die 
nach den §§ 14 und 15 vorgesehenen Prüfungen mit den 
sich aus den Vorschriften des Anhangs 5 ergebenden Maß-
gaben durchzuführen.

§ 18 Unfall- und Schadensanzeige
(1) Der Betreiber hat der zuständigen Behörde unverzüglich
 1.  jeden Unfall, bei dem ein Mensch getötet oder verletzt 

worden ist, und 
 2.  jeden Schadensfall, bei dem Bauteile oder sicherheits-

technische Einrichtungen versagt haben oder beschädigt 
worden sind, 

 anzuzeigen.

(2)  Die zuständige Behörde kann vom Betreiber verlangen, 
dass dieser das anzuzei gende Ereignis auf seine Kosten 
durch eine möglichst im gegenseitigen Einver nehmen be-
stimmte zugelassene Überwachungsstelle sicherheitstech-
nisch beurteilen lässt und ihr die Beurteilung schriftlich 
vorlegt. Die sicherheitstechnische Beurteilung hat sich 
 insbesondere auf die Feststellung zu erstrecken,

 1. worauf das Ereignis zurückzuführen ist, 
 2.  ob sich die überwachungsbedürftige Anlage nicht 

in  ordnungsgemäßem Zustand befand und ob nach 
 Behebung des Mangels eine Gefährdung nicht mehr 
 besteht und 

 3.  ob neue Erkenntnisse gewonnen worden sind, die andere 
oder zusätzliche Schutz vorkehrungen erfordern. 

§ 19 Prüfbescheinigungen
(1)  Über das Ergebnis der nach diesem Abschnitt vorge-

schriebenen oder angeordneten Prüfungen sind Prüf-
bescheinigungen zu erteilen. Soweit die Prüfung von 
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 1. organisatorisch abgrenzbar sind,
 2.   innerhalb des Unternehmens, zu dem sie gehören, über 

Berichtsverfahren verfügen, die ihre Unparteilichkeit 
s icherstellen und belegen,

 3.  nicht für die Planung, die Herstellung, den Vertrieb, den 
Betrieb oder die Instandhaltung der überwachungsbe-
dürftigen Anlage verantwortlich sind,

 4.  keinen Tätigkeiten nachgehen, die mit der Unabhängig-
keit ihrer Beurteilung und ihrer Zuverlässigkeit im Rah-
men ihrer Überprüfungsarbeiten in Konflikt kommen 
 können, und

 5.  ausschließlich für das Unternehmen arbeiten, dem sie 
angehören. 

  Die Benennung nach Satz 1 ist zu beschränken auf Prüfun-
gen an überwachungsbedürftigen Anlagen im Sinne des  
§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 einschließlich der Einrichtun-
gen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 2.

§ 22   Aufsichtsbehörden für überwachungsbedürftige Anlagen  
des Bundes

  Aufsichtsbehörde für überwachungsbedürftige Anlagen 
der Wasser- und Schifffahrts verwaltung des Bundes, der 
Bundes wehr und der Bundespolizei ist das zuständige Bun-
desministerium oder die von ihm bestimmte Behörde. Für 
andere überwachungsbedürftige Anlagen, die der Aufsicht 
durch die Bundesverwaltung unterliegen, gilt § 38 Abs. 1 
des Produktsicherheitsgesetzes.

§ 23  Innerbetrieblicher Einsatz ortsbeweglicher Druckgeräte
 Sofern die in Übereinkünften
 1.  des Europäischen Übereinkommens über die internatio-

nale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR),
 2.  der Ordnung über die internationale Eisenbahnbeförde-

rung gefährlicher Güter (RID),
 3.  des Codes für die Beförderung gefährlicher Güter mit See-

schiffen (IMDG-Code) oder
 4.  der Technischen Vorschriften der Internationalen Zivilluft-

fahrt-Organisation (ICAO-TI) 
   genannten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, dürfen 

innerbetrieblich eingesetzte ortsbewegliche Druckgeräte im 
Sinne des Artikels 1 Abs. 3 Nr. 3.19 der Richt linie 97/23/EG 
nur in Betrieb genommen und betrieben werden, wenn die  
in den genannten Übereinkünften vorgeschriebenen Be-
triebsbedingungen eingehalten werden und die in diesen 
Übereinkünften vorgesehenen wiederkehrenden Prüfun-
gen durchgeführt worden sind. Das Entleeren von innerbe-
trieblich eingesetzten Druckgeräten nach Ablauf der für die 
 wiederkehrende Prüfung festgelegten Frist ist unter Beach-
tung der Verpflichtungen des § 12 Abs. 3 und 5 gestattet.  
Das Bereit stellen für die Entleerung darf zehn Jahre nicht 
überschreiten.

 befähigten  Personen durchgeführt wird, ist das Ergeb-
nis aufzuzeichnen.

(2)  Bescheinigungen und Aufzeichnungen nach Absatz 1 sind 
am Betriebsort der überwachungsbedürftigen Anlage auf-
zubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen 
vorzuzeigen.

§ 20 Mängelanzeige 
  Hat die zugelassene Überwachungsstelle bei einer Prüfung 

 Mängel festgestellt, durch die Beschäftigte oder Dritte ge-
fähr det werden, so hat sie dies der zuständigen Behörde 
unver züglich mitzuteilen.

§ 21 Zugelassene Überwachungsstellen
(1)  Zugelassene Überwachungsstellen für die nach 

 diesem Abschnitt vorgeschriebenen oder angeordne-
ten Prüfungen sind Stellen nach § 37 Abs. 1 und 2 des 
 Pro dukt sicherheitsgesetzes.

(2)  Voraussetzungen für die Erteilung der Befugnis an eine zu-
gelassene Überwachungsstelle sind über die Anforderungen 
des § 37 Abs. 5 des Produktsicherheits gesetzes hinaus:

 1.  Es muss eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungs-
summe von mindestens zweieinhalb Millionen Euro be-
stehen. 

 2.  Sie muss mindestens die Prüfung aller überwachungs-
bedürftigen Anlagen nach 

  a) § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1,
  b) § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder
  c)  § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 
  vornehmen können.
 3.  Sie muss eine Leitung haben, welche die Gesamtverant-

wortung dafür trägt, dass die Prüftätigkeiten in Überein-
stimmung mit den Bestimmungen dieser Verordnung 
durchgeführt werden.

 4.  Sie muss ein angemessenes wirksames Qualitätssiche-
rungssystem mit regelmäßiger interner Auditierung an-
wenden.

 5.  Sie darf die mit den Prüfungen beschäftigten Personen 
nur mit solchen Aufgaben betrauen, bei deren Erledigung 
ihre Unparteilichkeit gewahrt bleibt.

 6.  Die Vergütung für die mit den Prüfungen beschäftig-
ten Personen darf nicht unmittelbar von der Anzahl der 
durchgeführten Prüfungen und nicht von deren Ergeb-
nissen abhängen. 

(3)  Als zugelassene Überwachungsstellen können Prüfstellen 
von Unternehmen im Sinne von § 37 Abs. 5 Satz 3 Produkt-
sicherheitsgesetzes benannt werden, wenn die Vorausset-
zungen des Absatzes 2 Nr. 3 bis 6 erfüllt sind, dies sicher-
heitstechnisch angezeigt ist und sie
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fahrensregeln im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt 
machen. Bei Einhaltung der in Satz 1 genannten Regeln 
und Erkenntnisse ist in der Regel davon auszugehen, dass 
die in der Verordnung gestellten Anfor derungen insoweit 
 erfüllt werden.

(6)  Dem Ausschuss können in anderen Rechtsverordnungen 
nach § 18 Abs. 1 Arbeits schutz gesetz dem Absatz 4 ent-
sprechende Aufgaben für den Anwendungs bereich dieser 
Verordnungen zugewiesen werden.

(7)  Die Bundesministerien sowie die zuständigen obersten 
 Landesbehörden können zu den Sitzungen des Ausschus-
ses Vertreter entsenden. Diesen ist auf Verlangen in der 
 Sitzung das Wort zu erteilen.

(8)  Die Geschäfte des Ausschusses führt die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeits medizin.

§ 25 Ordnungswidrigkeiten
(1)  Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 1 des Arbeits-

schutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1.  entgegen § 10 Abs. 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass die 

 Arbeitsmittel geprüft werden,
 2.  entgegen § 10 Abs. 2 Satz 1 ein Arbeitsmittel nicht oder 

nicht rechtzeitig prüfen lässt oder
 3.  entgegen § 10 Abs. 2 Satz 2 ein Arbeitsmittel einer au-

ßerordentlichen Überprüfung nicht oder nicht rechtzeitig 
unterzieht. 

(2)  Ordnungswidrig im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe b 
des Produktsicherheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig  
1. (gestrichen)  
2.  entgegen § 18 Abs. 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, 

nicht  vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet. 

(3)  Ordnungswidrig im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe a 
des Produktsicherheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig

 1. eine überwachungsbedürftige Anlage 
  a) entgegen § 12 Abs. 5 betreibt oder
  b)  entgegen § 14 Abs. 1 oder 2 oder § 15 Abs. 20 in 

 Betrieb nimmt, 
 2.  ohne Erlaubnis nach § 13 Abs. 1 Satz 1 eine dort genannte 

Anlage betreibt,
 3.  entgegen § 15 Abs. 1 Satz 1 eine überwachungsbedürftige 

Anlage oder einen Anlagen teil nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig prüft oder

 4.  entgegen § 16 Abs. 3 eine vollziehbar angeordnete 
 Prüfung nicht oder nicht rechtzeitig veranlasst. 

Abschnitt 4
Gemeinsame Vorschriften, Schlussvorschriften

§ 24 Ausschuss für Betriebssicherheit
(1)  Zur Beratung in allen Fragen des Arbeitsschutzes für die 

Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln und für 
den Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen wird beim 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales der Ausschuss 
für Betriebssicherheit gebildet, in dem sachverständige 
Mitglieder der öffentlichen und privaten Arbeitgeber, der 
Länderbehörden, der Gewerkschaften, der Träger der ge-
setzlichen Unfallver siche rung, der Wissenschaft und der 
zugelassenen Stellen angemessen vertreten sein sollen. 
Die Gesamtzahl der Mitglieder soll 21 Personen nicht über-
schreiten. Die Mitgliedschaft im Ausschuss für Betriebs-
sicherheit ist ehrenamtlich.

(2)  Der Ausschuss für Betriebssicherheit richtet Unteraus-
schüsse ein.

(3)  Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beruft die 
Mitglieder des Aus schusses und für jedes Mitglied einen 
Stellvertreter. Der Ausschuss gibt sich eine Geschäfts ordnung 
und wählt den Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die Geschäfts-
ordnung und die Wahl des Vorsitzenden bedürfen der Zustim-
mung des Bundes ministeriums für Arbeit und Soziales.

(4)  Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört es,
 1.  dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene 

 entsprechende Regeln und sonstige gesicherte arbeits-
wissenschaftliche Erkenntnisse 

  a)  für die Bereitstellung und Benutzung von Arbeits-
mitteln sowie

  b)  für den Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen 
unter Berücksichtigung der für andere Schutzziele 
vorhandenen Regeln und, soweit dessen Zustän-
digkeiten berührt sind, in Abstimmung mit der Kom-
mission für Anlagen sicherheit nach § 51a Abs. 1 des 
BundesImmissionsschutzgesetzes 

  zu ermitteln,
 2.  Regeln zu ermitteln, wie die in dieser Verordnung gestell-

ten Anforderungen erfüllt werden können, und
 3.  das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Fragen 

der betrieblichen Sicherheit zu beraten. 

  Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben soll der Ausschuss 
die allgemeinen Grundsätze des Arbeitsschutzes nach § 4 
des Arbeitsschutzgesetzes berücksichtigen.

(5)  Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann die 
vom Ausschuss nach Absatz 4 Nr. 1 ermittelten Regeln und 
Erkenntnisse sowie die nach Absatz 4 Nr. 2 ermittelten Ver-
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entspre chende Gefährdung für Sicherheit und Gesund-
heit der Beschäftigten verbunden ist.

    Für bereits in Betrieb genommene Arbeitsmittel braucht 
der Arbeitgeber zur Erfüllung der nachstehenden Min-
destvorschriften nicht die Maßnahmen gemäß den 
grundlegenden Anforderungen für neue Arbeitsmittel  
zu treffen, wenn 
a)  der Arbeitgeber eine andere, ebenso wirksame Maß-

nahme trifft, oder
   b)  die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen im 

Einzelfall zu einer unverhältnismäßigen Härte führen 
würde und die Abweichung mit dem Schutz der Be-
schäftigten vereinbar ist.  

2   Allgemeine Mindestvorschriften für Arbeitsmittel
 
2.1    Befehlseinrichtungen von Arbeitsmitteln, die Einfluss 

auf die Sicherheit haben, müssen deutlich sichtbar und 
als solche identifizierbar sein und gegebenen falls ent-
sprechend gekennzeichnet werden.

    Befehlseinrichtungen müssen außerhalb des Gefahren-
bereichs so angeordnet sein, dass ihre Betätigung keine 
zusätzlichen Gefährdungen mit sich bringen kann.

    Befehlseinrichtungen müssen so angeordnet und be-
schaffen sein oder gesichert werden können, dass ein 
unbeabsichtigtes Betätigen verhindert ist.

    Vom Bedienungsstand aus muss sich das Bedienungs-
personal vergewissern können, dass sich keine Perso-
nen oder Hindernisse im Gefahrenbereich aufhalten 
oder befinden.

    Ist dies nicht möglich, muss dem Ingangsetzen auto-
matisch ein sicheres System wie zum Beispiel ein Sys-
tem zur Personenerkennung oder mindestens ein akus-
tisches oder optisches Warnsignal vorgeschaltet sein. 
 
Beschäftigte müssen ausreichend Zeit oder die Mög-
lichkeit haben, sich den Gefahren in Verbindung mit 
dem Ingangsetzen des Arbeitsmittels zu ent ziehen 
oder das Ingangsetzen zu verhindern.

    Die Befehlseinrichtungen müssen sicher sein. Bei ihrer 
Auslegung sind die vorhersehbaren Störungen, Bean-
spruchungen und Zwänge zu berücksichtigen.

2.2     Das Ingangsetzen eines Arbeitsmittels darf nur durch 
absichtliche Betätigung einer hierfür vorgesehenen 
 Befehlseinrichtung möglich sein.

§ 26 Straftaten
(1)  Wer durch eine in § 25 Abs. 1 bezeichnete vorsätzliche Hand-

lung Leben oder Gesundheit eines Beschäftigten  gefährdet, 
ist nach § 26 Nr. 2 des Arbeitsschutz gesetzes strafbar.

(2)  Wer eine in § 25 Abs. 3 bezeichnete Handlung beharrlich 
wiederholt oder durch eine solche Handlung Leben oder 
 Gesundheit eines Anderen oder fremde Sachen von bedeu-
tendem Wert gefährdet, ist nach § 40 des Produktsicher-
heits gesetzes strafbar.

§ 27  Übergangsvorschriften
(1)  Der Weiterbetrieb einer überwachungsbedürftigen Anlage, 

die vor dem 1. Januar 2005 befugt, errichtet und betrieben 
wurde, ist zulässig. Eine nach dem bis zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Recht erteilte Erlaubnis gilt als Erlaubnis im 
 Sinne dieser Verordnung.

(2)  Für überwachungsbedürftige Anlagen, die vor dem 1. Ja-
nuar 2003 bereits erstmalig in Betrieb genommen waren, 
bleiben hinsichtlich der an sie zu stellenden Beschaffen-
heitsanforderungen die bisher geltenden Vorschriften maß-
gebend. Die zuständige Behörde kann verlangen, dass die-
se Anlagen entsprechend den Vorschriften der Ver ordnung 
geändert werden, soweit nach der Art des Betriebs ver meid-
bare Gefahren für Leben oder Gesundheit der Beschäftig-
ten oder Dritter zu befürchten sind. Die in der Verordnung 
enthaltenen Betriebsvorschriften, mit Aus nah men von 
§ 15 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4, müssen spätestens bis zum 
31. Dezember 2007 angewendet werden. 

(3)  Mühlen-Bremsfahrstühle dürfen bis spätestens 31. Dezem-
ber 2009 weiterbetrieben werden, sofern nach Art der An-
lage vermeidbare Gefahren für Leben oder Gesund heit der 
Benutzer nicht zu befürchten sind.

(4)  Die von einem auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 11 
des Gerätesicherheits gesetzes in der am 31. Dezember 
2000 geltenden Fassung eingesetzten Ausschuss ermittel-
ten technischen Regeln gelten bezüglich ihrer betrieblichen 
Anforderungen bis zur Überarbeitung durch den Ausschuss 
für Betriebssicherheit und ihrer Bekannt  gabe durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, längstens je-
doch bis zum 31.12.2012, fort.

Anhang 1 
Mindestvorschriften für Arbeitsmittel gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 2

1   Vorbemerkung
    Die Anforderungen dieses Anhangs gelten nach Maß-

gabe dieser Verordnung in den Fällen, in denen mit 
der Benutzung des betreffenden Arbeitsmittels eine 
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2.5    Ist beim Arbeitsmittel mit herabfallenden oder heraus-
schleudernden Gegen ständen zu rechnen, müssen ge-
eignete Schutzvorrichtungen vorhanden sein. 

    Arbeitsmittel müssen mit Vorrichtungen zum Zurückhal-
ten oder Ableiten von ihm ausströmender Gase, Dämpfe, 
Flüssigkeiten oder Stäube versehen sein.

2.6    Arbeitsmittel und ihre Teile müssen durch Befestigung 
oder auf anderem Wege gegen eine unbeabsichtigte 
Positions- und Lageänderung stabilisiert sein.

2.7    Die verschiedenen Teile eines Arbeitsmittels sowie die 
Verbindungen untereinander müssen den Belastungen 
aus inneren Kräften und äußeren Lasten standhalten 
können.

    Besteht bei Teilen eines Arbeitsmittels Splitter- oder 
Bruchgefahr, so müssen geeignete Schutzeinrichtun-
gen vorhanden sein.

2.8    Arbeitsmittel müssen mit Schutzeinrichtungen aus-
gestattet sein, die den unbeabsichtigten Zugang zum 
 Gefahrenbereich von beweglichen Teilen verhindern 
oder welche die beweglichen Teile vor dem Erreichen 
des Gefahrenbereichs stillsetzen.

   Die Schutzeinrichtungen 
   – müssen stabil gebaut sein,
   –  dürfen keine zusätzlichen Gefährdungen verursachen,
   –  dürfen nicht auf einfache Weise umgangen oder un-

wirksam gemacht werden können,
   –  müssen ausreichend Abstand zum Gefahrenbereich 

haben,
   –  dürfen die Beobachtung des Arbeitszyklus nicht mehr 

als notwendig einschränken und
   –  müssen die für Einbau oder Austausch von Teilen 

sowie für die Instand haltungs- und Wartungsarbei-
ten erforderlichen Eingriffe möglichst ohne Demon-
tage der Schutzeinrichtungen zulassen, wobei der 
Zugang auf den für die Arbeit notwendigen Bereich 
beschränkt sein muss.

2.9    Die Arbeits- bzw. Instandsetzungs- und Wartungsberei-
che des Arbeitsmittels müssen entsprechend den vor-
zunehmenden Arbeiten ausreichend beleuchtet sein.

2.10     Sehr heiße oder sehr kalte Teile eines Arbeitsmittels 
müssen mit Schutzein rich tungen versehen sein, die 
verhindern, dass die Beschäftigten die betreffen den 
Teile berühren oder ihnen gefährlich nahe kommen.

    Dies gilt auch 
–  für das Wiederingangsetzen nach einem Stillstand, 

ungeachtet der Ursache für diesen Stillstand, und 
   –  für die Steuerung einer wesentlichen Änderung des 

Betriebszustandes (zum Beispiel der Geschwindig-
keit oder des Druckes), 

    sofern dieses Wiederingangsetzen oder diese Änderung 
für die Beschäftigten nicht völlig gefahrlos erfolgen kann.

    Diese Anforderung gilt nicht für das Wiederingangset-
zen oder die Änderung des Betriebszustandes während 
des normalen Programmablaufs im Auto matikbetrieb.

    Verfügt das Arbeitsmittel über mehrere Befehlseinrich-
tungen zum Ingang setzen, so dürfen diese nicht gleich-
zeitig das Ingangsetzen freigeben.

2.3    Kraftbetriebene Arbeitsmittel müssen mit einer Befehls-
einrichtung zum sicheren Stillsetzen des gesamten Ar-
beitsmittels ausgerüstet sein. 

    Jeder Arbeitsplatz muss mit Befehlseinrichtungen aus-
gerüstet sein, mit denen sich entsprechend der Gefah-
renlage das gesamte Arbeitsmittel oder nur bestimmte 
Teile stillsetzen lassen, um das Arbeitsmittel in einen 
sicheren Zustand zu versetzen. 

    Der Befehl zum Stillsetzen des Arbeitsmittels muss den 
Befehlen zum Ingang setzen übergeordnet sein.

    Nach dem Stillsetzen des Arbeitsmittels oder seiner ge-
fährlichen Teile muss die Energieversorgung des Antrie-
bes unterbrochen werden können. 

    Sind die Befehlseinrichtungen nach Nummer 2.1 gleich-
zeitig die Hauptbefehls einrichtungen nach Nummer 
2.13, dann gelten die dortigen Forderungen sinngemäß.

2.4    Kraftbetriebene Arbeitsmittel müssen mit mindestens 
einer Notbefehls einrichtung versehen sein, mit der ge-
fahrbringende Bewegungen oder Prozesse möglichst 
schnell stillgesetzt werden, ohne zusätzliche Gefähr-
dun gen zu erzeugen.

    Ihre Stellteile müssen schnell, leicht und gefahrlos 
 erreichbar und auffällig gekennzeichnet sein.

    Dies gilt nicht, wenn durch die Notbefehlseinrichtung 
die Gefährdung nicht gemindert werden kann, da die 
Notbefehlseinrichtung entweder die Zeit bis zum nor-
malen Stillsetzen nicht verkürzt oder es nicht ermög-
licht, besondere, wegen der Gefährdung erforderliche 
Maßnahmen zu ergreifen.
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schäftigten ein sicherer Zugang zu allen hierfür not-
wendigen Stellen vorhanden sein.

    An diesen Stellen muss ein gefahrloser Aufenthalt 
 möglich sein.

2.16    Arbeitsmittel müssen für den Schutz der Beschäftig-
ten gegen Gefährdung durch Brand oder Erhitzung des 
Arbeitsmittels oder durch Freisetzung von Gas, Staub, 
Flüssigkeiten, Dampf oder anderen Stoffen ausgelegt 
werden, die in Arbeitsmitteln erzeugt, verwendet oder 
gelagert werden.

2.17    Arbeitsmittel müssen so ausgelegt sein, dass jegliche 
Explosionsgefahr, die von den Arbeitsmitteln selbst 
oder von Gasen, Flüssigkeiten, Stäuben, Dämpfen und 
anderen freigesetzten oder verwendeten Substanzen 
ausgeht, vermieden wird.

2.18     Arbeitsmittel müssen mit einem Schutz gegen direktes 
oder indirektes Berühren spannungsführender Teile 
ausgelegt sein.

2.19    Arbeitsmittel müssen gegen Gefährdungen aus der von 
ihnen verwendeten nicht elektrischen Energie (zum 
Beispiel hydraulische, pneumatische, thermische) aus-
gelegt sein. 

    Rohrleitungen, Schläuche und andere Einrichtungen 
zum Erzeugen oder Fortleiten dieser Energien müssen 
so verlegt sein, dass mechanische, thermische oder 
chemische Beschädigungen vermieden werden.

3     Zusätzliche Mindestvorschriften für besondere 
 Arbeitsmittel

3.1    Mindestvorschriften für mobile Arbeitsmittel, die 
selbstfahrende oder nicht selbstfahrende sind

3.1.1    Mobile Arbeitsmittel müssen so ausgerüstet sein, dass 
die Gefährdungen für die mitfahrenden Beschäftigten 
während der Fortbewegung reduziert sind.

    Dies gilt auch für die Gefährdungen durch Kontakt der 
Beschäftigten mit Rädern und Ketten und durch Ein-
klemmen durch diese.

3.1.2   Sofern durch das plötzliche Blockieren der Energie-
übertragungsvorrichtungen zwischen mobilen Arbeits-
mitteln und ihren Zusatzausrüstungen oder Anhängern 
spezifische Gefährdungen entstehen können, müssen 
diese Arbeitsmittel so ausgerüstet oder umgestaltet 

2.11    Warneinrichtungen und Kontrollanzeigen eines Arbeits-
mittels müssen leicht wahrnehmbar und unmissver-
ständlich sein.

2.12    Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten müssen bei 
Stillstand des Arbeits mittels vorgenommen werden 
können.

    Wenn dies nicht möglich ist, müssen für ihre Durchfüh-
rung geeignete Schutz maßnahmen ergriffen werden 
können oder die Instandsetzung und Wartung muss 
 außerhalb des Gefahrenbereichs erfolgen können.

    Sind Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten unter 
angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen erfor-
derlich, so müssen diese mit geeigneten Einrich tungen 
gegen Herabfallen gesichert werden können.

    Können in Arbeitsmitteln nach dem Trennen von jeder 
Energiequelle in Systemen mit Speicherwirkung noch 
Energien gespeichert sein, so müssen Einrichtungen 
vorhanden sein, mit denen diese Systeme energiefrei 
gemacht werden können. Diese Einrichtungen müssen 
gekennzeichnet sein.

    Ist ein vollständiges Energiefreimachen nicht möglich, 
müssen entsprechende Gefahrenhinweise an Arbeits-
mitteln vorhanden sein.

2.13    Arbeitsmittel müssen mit deutlich erkennbaren Vor-
richtungen (zum Beispiel Hauptbefehlseinrichtungen) 
ausgestattet sein, mit denen sie von jeder einzelnen 
Energiequelle getrennt werden können. Beim Wieder-
ingangsetzen dürfen die betreffenden Beschäftigten 
keiner Gefährdung ausgesetzt sein. Diese Vorrich-
tungen (zum Beispiel Hauptbefehlseinrichtungen) 
 müssen gegen unbefugtes oder irrtümliches Betätigen 
zu sichern sein; dabei ist die Trennung einer Steckver-
bin dung nur dann ausreichend, wenn die Kupplungs-
stelle vom Bedienungsstand überwacht werden kann.

    Diese Vorrichtungen, ausgenommen Steckverbindun-
gen, dürfen jeweils nur eine „Aus-“ und „Ein“-Stellung 
haben.

2.14    Arbeitsmittel müssen zur Gewährleistung der Sicher-
heit der Beschäftigten mit den dazu erforderlichen 
Kennzeichnungen (zum Beispiel Hersteller, technische 
Daten) oder Gefahrenhinweisen versehen sein.

2.15    Bei Produktions-, Einstellungs-, Instandsetzungs- und 
Wartungsarbeiten an Arbeitsmitteln muss für die Be-
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sie von Teilen umstürzender Flurförderzeuge nicht 
erfasst werden können. 

3.1.6   Mobile selbstfahrende Arbeitsmittel müssen folgende 
Bedingungen erfüllen:

   a)  Sie müssen gegen unerlaubtes Ingangsetzen 
 gesichert werden können.

   b)  Sie sind mit geeigneten Vorrichtungen zu ver-
sehen, durch die die Folgen eines möglichen 
 Zusammenstoßes bei gleichzeitiger Bewegung 
mehrerer schienengebundener Arbeitsmittel 
 verringert werden.

   c)  Sie sind mit einer Brems- und Feststelleinrichtung 
zu versehen; sofern dies aus Sicherheitsgründen 
erforderlich ist, muss eine über leicht zugängliche 
Befehls einrichtungen oder eine Automatik ausge-
löste Notbremsvorrichtung das Abbremsen und 
Anhalten im Fall des Versagens der Hauptbrems-
vorrichtung ermöglichen.

   d)  Reicht die direkte Sicht des Fahrers nicht aus, um die 
Sicherheit zu gewährleisten, sind geeignete Hilfsvor-
richtungen zur Verbesserung der Sicht  anzu bringen.

   e)  Sofern sie für den Einsatz bei Nacht oder in unbe-
leuchteter Umgebung vorgesehen sind, müssen sie 
mit einer den durchzuführenden Arbeiten entspre-
chenden Beleuchtungsvorrichtung versehen wer-
den und ausreichend Sicherheit für die Beschäftig-
ten bieten.

   f )  Sofern durch sie selbst oder ihre Anhänger oder 
Ladungen eine Gefährdung durch Brand besteht, 
sind sie mit entsprechenden Brandbekämpfungs-
ein richtungen auszurüsten, außer wenn diese am 
Einsatzort an ausreichend nahe liegenden Stellen 
vorhanden sind.

   g)  Sofern sie ferngesteuert sind, müssen sie automa-
tisch anhalten, wenn sie aus dem Kontrollbereich 
der Steuerung herausfahren.

   h)  Sofern sie automatisch gesteuert sind und unter 
normalen Einsatzbedin gungen mit Beschäftigten 
zusammenstoßen oder diese einklemmen können, 
sind sie mit entsprechenden Schutzvorrichtungen 
auszurüsten, es sei denn, dass andere geeignete 
Vorrichtungen die Gefährdung eines Zusammen-
stoßes in Grenzen halten.

3.1.7   Wenn sich Beschäftigte im Gefahrenbereich aufhalten 
müssen, dann müssen Befehlseinrichtungen der Ar-
beitsmittel so beschaffen sein, dass die Arbeitsmittel 
beim Loslassen der Einrichtungen selbsttätig unverzüg-
lich zum Stillstand kommen.

3.1.8   Die Geschwindigkeit des durch Mitgänger geführten 
 Arbeitsmittels muss durch den Mitgänger erforderli-
chenfalls selbst angepasst werden können.  

werden, dass ein Blockieren der Energieübertra gungs-
vorrichtungen verhindert wird.

    Sofern sich ein solches Blockieren nicht vermeiden 
lässt, sind alle Maßnahmen zu ergreifen, um gefähr-
liche Folgen für die Beschäftigten zu verhindern.

3.1.3   Sofern die Vorrichtungen zur Energieübertragung zwi-
schen mobilen Arbeits mitteln beim Schleifen auf dem 
Boden verschmutzen oder beschädigt werden können, 
sind Aufhängevorrichtungen vorzusehen.

3.1.4   Für mitfahrende Beschäftigte sind unter Berücksich-
tigung der bestimmungsgemäßen Verwendung die 
 Gefährdungen aus einem Überrollen oder Kippen  
des Arbeitsmittels zu begrenzen, und zwar durch

   –  eine Einrichtung, die verhindert, dass das Arbeits-
mittel um mehr als eine Vierteldrehung kippt, 

   –  eine Einrichtung, die gewährleistet, dass ein ausrei-
chender Freiraum um mitfahrende Beschäftigte er-
halten bleibt, sofern die Kippbewegung mehr als  
eine Vierteldrehung ausmachen kann, oder 

   –  eine andere Einrichtung mit gleicher Schutzwirkung. 

    Diese Einrichtungen sind nicht erforderlich, wenn die 
Schutzwirkung durch die Konstruktion des Arbeitsmit-
tels selbst gegeben ist.

    Diese Einrichtungen sind nicht erforderlich, sofern das 
Arbeitsmittel während der Benutzung stabilisiert wird 
oder wenn ein Überrollen oder Kippen des Arbeitsmit-
tels auf Grund der Bauart unmöglich ist.

    Besteht die Gefährdung, dass ein mitfahrender Be-
schäftigter bei einem Überrollen oder Kippen des 
 Arbeitsmittels zwischen Teilen der Arbeitsmittel und  
dem Boden eingequetscht wird, ist ein Rückhaltesys-
tem für die mitfahrenden Beschäftigten einzubauen.

3.1.5    Flurförderzeuge mit aufsitzendem Beschäftigten bzw. 
aufsitzenden Beschäftig ten sind so zu gestalten oder 
auszurüsten, dass die Gefährdungen durch ein Kippen 
der Flurförderzeuge begrenzt werden, zum Beispiel

   – durch Verwendung einer Fahrerkabine, 
   –  mit einer Einrichtung, die verhindert, dass Flurför-

derzeuge kippen, 
   –  mit einer Einrichtung, die gewährleistet, dass bei 

kippenden Flurförderzeugen für die aufsitzenden 
 Beschäftigten zwischen Flur und Teilen der Flur-
förderzeuge ein ausreichender Freiraum verbleibt,  
oder 

   –  mit einer Einrichtung, die bewirkt, dass die Beschäf-
tigten auf dem Fahrersitz gehalten werden, so dass 
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3.2.3.1   Die maximalen Fahrgeschwindigkeiten flurgesteuerter 
Arbeitsmittel müssen für den steuernden Beschäftigten 
selbst angemessen sein.

3.2.3.2    Hub-, Fahr- und Drehbewegungen müssen abgebremst 
und ungewollte Bewe gun gen müssen verhindert wer-
den können.

3.2.3.3   Kraftbetriebene Hubbewegungen müssen begrenzt 
sein. Schienenfahr bahnen müssen mit Fahrbahn-
begrenzungen ausgerüstet sein.

3.2.3.4   Können beim Betreiben von Arbeitsmitteln Personen 
gefährdet werden und befindet sich die Befehlseinrich-
tung nicht in der Nähe der Last, müssen die Arbeitsmit-
tel mit Warneinrichtungen ausgerüstet sein.

3.2.3.5   Der Rückschlag von Betätigungseinrichtungen hand-
betriebener Arbeitsmittel muss begrenzt sein.

3.2.4   Arbeitsmittel zum Heben oder Fortbewegen von 
 Beschäftigten müssen so beschaffen sein, dass

   a)  die Gefährdung durch Absturz des Lastauf-
nahmemittels, sofern ein solches vorhanden ist,  
mit  geeigneten Vorrichtungen verhindert wird;

   b)  das Herausfallen der Beschäftigten aus dem 
 Per sonenaufnahmemittel des Arbeitsmittels 
 verhindert ist;

   c)  die Gefährdung des Quetschens oder des Ein-
klemmens der Beschäftigten oder des Zusam-
menstoßes mit den Beschäftigten, insbesonde-
re infolge eines unbeabsichtigten Kontakts mit 
 Gegenständen, minimiert wird;

   d)  die Sicherheit der bei einer Störung im Personen-
aufnahmemittel festsitzenden Beschäftigten ge-
währleistet und ihre Befreiung ermöglicht wird.

    Können wegen des Standorts und des Höhen-
unterschieds die unter Buchstabe a genannten Ge-
fährdungen durch keinerlei Sicherheitsvor richtungen 
vermie den werden, muss das Arbeitsmittel einen er-
höhten Sicherheitskoeffi zien ten aufweisen.

Anhang 2
Mindestvorschriften zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Benutzung von 
Arbeitsmitteln

1   Vorbemerkung
     Die im Folgenden aufgeführten Mindestanforderungen 

zur Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln sind 
bei der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 einzubeziehen.

Die Befehlseinrichtungen von durch Mitgänger geführ-
ten Arbeitsmitteln müssen so beschaffen sein, dass sie 
beim Loslassen der Einrichtungen selbsttätig unverzüg-
lich zum Stillstand kommen.

3.1.9   Einrichtungen zur Verbindung von mobilen Arbeitsmit-
teln müssen so beschaffen sein, dass sie 
– gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert sind und  
– sich gefahrlos und leicht betätigen lassen. 

3.2     Mindestvorschriften für Arbeitsmittel zum Heben von 
 Lasten

3.2.1   Arbeitsmittel zum Heben von Lasten, ihre Lastaufnah-
meeinrichtungen und gegebenenfalls abnehmbare 
Teile müssen mit ausreichender Standsicherheit und 
Festigkeit ausgelegt sein, sowohl im Betrieb als auch 
außer Betrieb unter vorgesehenen Witterungsbedin-
gungen, während des Transportes, des Auf- und Ab-
baus, bei vorhersehbaren Ausfällen, bei vorgesehenen 
Prüfungen, auch mit Prüflast. Soweit erforderlich müs-
sen Arbeitsmittel mit einer Einrichtung versehen sein, 
die ein Überschreiten der zulässigen Tragfähigkeit ver-
hindert. 

    Hierbei sind insbesondere die Belastungen der Aufhän-
gepunkte oder Veran kerungspunkte an den tragenden 
Teilen zu berücksichtigen.

3.2.2   Arbeitsmittel zum Heben von Lasten müssen mit einem 
deutlich sichtbaren Hinweis auf die zulässige Tragfä-
higkeit und gegebenenfalls mit einem Schild versehen 
sein, auf dem die zulässige Tragfähigkeit für die einzel-
nen Betriebszu stände angegeben ist.  
 
Lastaufnahmeeinrichtungen sind so zu kennzeichnen, 
dass ihre für eine sichere Benutzung grundlegenden 
Eigenschaften zu erkennen sind.  
 
Arbeitsmittel zum Heben von Beschäftigten müssen 
entsprechend deutlich und sichtbar gekennzeichnet sein.

3.2.3   Arbeitsmittel zum Heben von Lasten müssen insbeson-
dere verhindern, dass die Lasten

   a)  sich ungewollt gefährlich verlagern oder im freien 
Fall herabstürzen oder

   b) unbeabsichtigt ausgehakt werden.  
 
    Befehlseinrichtungen zur Steuerung von Bewegungen 

müssen nach ihrer Betäti gung von selbst in die Null-
stellung zurückgehen und die eingeleitete Bewegung 
unterbrechen. Dies gilt nicht, wenn der Aufenthalt  
von Beschäftig ten im Gefahren bereich sicher verhin-
dert ist.
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   –  Änderungs-, Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten 
nur bei Stillstand des Arbeitsmittels vorgenommen 
werden. Das Arbeitsmittel und seine beweglichen 
Teile sind während dieser Arbeiten gegen Einschal-
ten und unbeabsichtigte Bewegung zu sichern. Ist 
es nicht möglich, die Arbeiten bei Stillstand des 
 Arbeitsmittels durchzuführen, so sind angemessene 
Maßnahmen zu treffen, welche die Gefährdung für 
die Beschäftigten verringern. Maßnahmen der In-
standsetzung und Wartung sind zu dokumentieren; 
sofern ein Wartungsbuch zu führen ist, sind die Ein-
tragungen auf dem neuesten Stand zu halten.

   –  zur Vermeidung von Gefährdungen bei der Benutzung 
von Arbeitsmitteln an den Arbeitsmitteln oder in der 
Umgebung angemessene, verständliche und gut wahr-
nehmbare Kennzeichnungen und Gefahrenhinweise 
angebracht werden. Diese müssen von den Beschäf-
tigten beachtet werden.

   –  die Benutzung von Arbeitsmitteln im Freien angepasst 
an die Witterungsver hältnisse so erfolgt, dass Sicher-
heit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten ge-
währleistet ist. 

2.5     Die Benutzung der Arbeitsmittel bleibt dazu geeigneten, 
unterwiesenen oder beauftragten Beschäftigten vorbe-
halten. Trifft dies für Beschäftigte nicht zu, dürfen diese 
Arbeitsmittel nur unter Aufsicht der Beschäftigten nach 
Satz 1 benutzt werden.

2.6     Die Arbeitsmittel sind so aufzubewahren, dass deren 
sicherer Zustand erhalten bleibt.

2.7     Bei der Benutzung von Arbeitsmitteln müssen angemes-
sene Möglichkeiten zur Verständigung sowie Warnung 
bestehen und bei Bedarf genutzt werden, um Gefährdun-
gen für die Beschäftigten abzuwenden. Signale müssen 
leicht wahrnehmbar und unmissverständlich sein. Sie 
sind gegebenenfalls zwischen den beteiligten Beschäfti-
gen zu vereinbaren.

3    Mindestanforderungen für die Benutzung mobiler 
selbstfahrender und nicht selbstfahrender Arbeitsmittel 

3.1     Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, damit
     –  das Führen selbstfahrender Arbeitsmittel den Be-

schäftigten vorbehalten bleibt, die im Hinblick auf das 
sichere Führen dieser Arbeitsmittel eine angemesse-
ne Unterweisung erhalten haben und dazu geeignet 
sind;

     –  für die Benutzung mobiler Arbeitsmittel in einem 
 Arbeitsbereich geeignete Verkehrsregeln festgelegt 
und eingehalten werden;

2   Allgemeine Mindestvorschriften 
 
2.1   Der Arbeitgeber beschafft die erforderlichen Informa-

tionen, die Hinweise zur sicheren Bereitstellung und 
Benutzung der Arbeitsmittel geben. Er wählt die unter 
den Umständen seines Betriebs für die sichere Bereit-
stellung und Benutzung der Arbeitsmittel bedeutsamen 
Informationen aus und bezieht sie bei der Festlegung 
der Schutzmaßnahmen ein. Er bringt den Beschäftigten 
die erforderlichen Informationen zur Kenntnis.  
 
Diese sind bei der Benutzung der Arbeitsmittel zu 
 beachten.

2.2    Die Arbeitsmittel sind so bereitzustellen und zu benutzen, 
dass Gefährdungen für Beschäftigte durch physikalische, 
chemische und biologische Einwirkun gen vermieden 
 werden.  
 
Insbesondere muss gewährleistet sein, dass

   –  Arbeitsmittel nicht für Arbeitsgänge und unter Bedin-
gungen eingesetzt werden, für die sie entsprechend der 
Betriebsanleitung des Herstellers nicht geeignet sind,

   –  der Auf- und Abbau der Arbeitsmittel entsprechend 
den Hinweisen des Herstellers sicher durchgeführt 
werden kann,

   –  genügend freier Raum zwischen beweglichen Bau-
teilen der Arbeitsmittel und festen oder beweglichen 
Teilen in ihrer Umgebung vorhanden ist und

   –  alle verwendeten oder erzeugten Energieformen und 
Materialien sicher zuge führt und entfernt werden 
können. 

    Können Gefährdungen für Beschäftigte bei der Benut-
zung von Arbeitsmitteln nicht vermieden werden, so  
sind angemessene Maßnahmen festzulegen und um -
zusetzen.

2.3    Bei der Benutzung der Arbeitsmittel müssen die 
Schutzeinrichtungen benutzt werden und dürfen  
nicht unwirksam gemacht werden. 

2.4    Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, damit
   –  bei der Benutzung der Arbeitsmittel eine angemesse-

ne Beleuchtung gewährleistet ist;
   –  die Arbeitsmittel vor der Benutzung auf Mängel über-

prüft werden und während der Benutzung soweit 
möglich Mängelfreiheit gewährleistet ist. Bei Feststel-
lung von Mängeln, die Auswirkungen auf die Sicher-
heit der Beschäftigten haben, dürfen die Arbeitsmit-
tel nicht benutzt werden. Werden derartige Mängel 
während der Benutzung festgestellt, dürfen die Ar-
beitsmittel nicht weiter benutzt werden.
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hängenden Lasten aufhalten. Sofern im Rahmen des 
reibungslosen Ablaufs der Arbeiten, die Anwesenheit 
von Beschäftigten unter hängenden Lasten nicht ver-
mieden werden kann, sind geeignete Maßnah men 
festzulegen und anzuwenden. Hierbei dürfen kraft-
schlüssig wirkende Lastaufnahmemittel nicht verwen-
det werden.

   –  Lasten sicher angeschlagen werden und sich die Las-
ten, Lastaufnahme- sowie Anschlagmittel nicht unbe-
absichtigt lösen oder verschieben können. Die Last-
aufnahme- und Anschlagmittel sind entsprechend 
den zu handhabenden Lasten, den Greifpunkten, 
den Einhakvorrichtungen, den Witterungs bedingun-
gen sowie der Art und Weise des Anschlagens auszu-
wählen. Bei der Benutzung von Lastaufnahme- und 
Anschlagmitteln müssen den Beschäftigten ange-
messene Informationen über deren Eigenschaften zur 
Verfügung stehen. Verbindungen von Anschlagmit-
teln sind deutlich zu kennzeichnen, sofern sie nach 
der Benutzung nicht  getrennt werden.

   –  das Lastaufnahmemittel nach Anhang 1 Nr. 3.2.4 
Buchstabe a auf seinen einwandfreien Zustand 
 arbeitstäglich überprüft wird. 

4.1.2   Die Lastaufnahme- und Anschlagmittel sind so aufzu-
bewahren, dass ihre Beschädigung und die Beeinträch-
tigung ihrer Funktionsfähigkeit ausgeschlossen sind.

4.2    Mindestanforderungen für die Benutzung von Arbeits-
mitteln zum Heben von nichtgeführten Lasten

4.2.1   Sind zwei oder mehrere Arbeitsmittel zum Heben von 
nichtgeführten Lasten an einem Arbeitsplatz so auf-
gebaut oder montiert, dass sich ihre Aktions bereiche 
überschneiden, sind geeignete Maßnahmen zu treffen, 
um Zusammenstöße zwischen Lasten und Bauteilen 
der Arbeitsmittel zu verhindern.

4.2.2   Kann der Beschäftigte, der ein Arbeitsmittel zum Heben 
von Lasten bedient, die Last über den gesamten Weg 
weder direkt, noch durch Zusatzgeräte beobachten, ist 
er durch einen anderen Beschäftigten einzuweisen. Es 
sind organisatorische Maßnahmen zu treffen, um Zu-
sammenstöße mit der Last zu verhindern, die Beschäf-
tigte gefährden können.

4.2.3   Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, damit 
–  der Arbeitsablauf so gestaltet wird, dass Lasten 

 sicher von Hand ein- und ausgehängt werden kön-
nen. Es ist insbesondere zu gewährleisten, dass die 
betreffenden Beschäftigten direkt oder indirekt den 
Vorgang steuern.

     –  verhindert wird, dass sich Beschäftigte im Gefahren-
bereich selbstfahrender Arbeitsmittel aufhalten. Ist 
die Anwesenheit aus betrieblichen Gründen unver-
meidlich, sind Maßnahmen zu treffen, um Verletzun-
gen der Beschäftigten zu verhindern.

     –  mobile Arbeitsmittel mit Verbrennungsmotor oder mit 
anderen kraftbetrie benen Einrichtungen nur benutzt 
werden, wenn die Zufuhr gesundheitlich zuträglicher 
Atemluft in ausreichender Menge sichergestellt ist;

     –  Verbindung und Trennung mobiler Arbeitsmittel mit 
anderen mobilen Arbeits mitteln oder Zusatzausrüs-
tungen ohne Gefährdung für die Beschäftigten er-
folgt. Verbindungen müssen ausreichend bemessen 
sein und dürfen sich nicht unbeabsichtigt lösen kön-
nen.

     –  mobile Arbeitsmittel so abgestellt und beim Trans-
port sowie der Be- und Entladung so gesichert wer-
den, dass unbeabsichtigte Bewegungen der Arbeits-
mittel vermieden sind.

3.2    Das Mitfahren von Beschäftigten auf mobilen Arbeits-
mitteln ist nur auf sicheren und für diesen Zweck aus-
gerüsteten Plätzen erlaubt. Die Geschwin dig keit ist zu 
verringern, falls Arbeiten während des Fahrens durch-
geführt werden müssen.

4    Mindestanforderungen für die Benutzung von Arbeits-
mitteln zum Heben von Lasten

 
4.1   Allgemeine Forderungen

4.1.1   Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, damit
   –  die demontierbaren und mobilen Arbeitsmittel zum 

Heben von Lasten so aufgestellt und benutzt werden, 
dass die Standsicherheit des Arbeitsmittels gewähr-
leistet ist und dessen Kippen, Verschieben oder Ab-
rutschen verhindert wird. Die korrekte Durchführung 
der Maßnahmen ist zu überprüfen.

   –  das Heben von Beschäftigten nur mit für diesen 
Zweck vorgesehenen Arbeits mitteln und Zusatz-
ausrüstungen erfolgt. Das Heben von Beschäftig ten 
durch hierfür nicht vorgesehene Arbeitsmittel ist aus-
nahmsweise  zulässig, sofern geeignete Maßnahmen 
ergriffen wurden, welche die Sicherheit gewährleisten 
und eine angemessene Überwachung sicherstellen.

   –  beim Heben von Beschäftigten mit Arbeitsmitteln 
während ihrer Anwesen heit auf der Lastaufnahmeein-
richtung der Steuerstand ständig besetzt ist. Es müs-
sen sichere Mittel zur Verständigung zur Verfügung 
stehen. Eine Bergung im Gefahrenfall ist im Voraus zu 
planen.

   –  hängende Lasten nicht über ungeschützte Arbeitsplät-
ze geführt werden und sich keine Beschäftigten unter 
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Die Auswahl der geeignetsten Zugangsmittel zu hoch 
gelegenen Arbeitsplätzen, an denen zeitweilige Arbeiten 
ausgeführt werden, hat unter Berücksichtigung des zu 
überwindenden Höhenunter schieds sowie der Dauer 
und der Häufigkeit der Benutzung zu erfolgen. Diese 
Auswahl muss auch die Flucht bei drohender Gefahr 
ermöglichen. Beim Zugang zum hoch gelegenen Ar-
beitsplatz und umgekehrt dürfen keine zusätzlichen 
Absturzgefahren entstehen.

5.1.3    Alle Einrichtungen, die als Zugänge oder zeitweilige 
hoch gelegene Arbeits plätze Anwendung finden, müs-
sen so bemessen, aufgestellt, unterstützt, ausgesteift, 
verankert und beschaffen sein, dass sie die bei der 
vorgesehenen Verwendung anfallenden Lasten aufneh-
men und ableiten können. Sie dürfen nicht überlas-
tet werden und müssen auch während der einzelnen 
Bauzu stände und der gesamten Nutzungszeit stand-
sicher sein.

5.1.4   Die Benutzung einer Leiter als hoch gelegener Arbeits-
platz ist auf Umstände zu beschränken, unter denen 
die Benutzung anderer, sicherer Arbeitsmittel wegen 
der geringen Gefährdung und wegen der geringen Dauer 
der Benutzung oder der vorhandenen baulichen Gege-
benheiten, die der Arbeit geber nicht ändern kann, 
nicht gerechtfertigt ist.

5.1.5    Zugangs- und Positionierungsverfahren unter Zuhilfe-
nahme von Seilen dürfen nur angewandt werden, wenn 
die Verwendung anderer, sichererer Arbeits mittel nicht 
verhältnismäßig ist, und wenn die Gefährdungsbeur-
teilung ergibt, dass die betreffende Arbeit sicher durch-
geführt werden kann.

5.1.6   Je nach Art des Arbeitsmittels, das auf der Grundlage 
der vorstehenden Nummern gewählt wird, sind ge-
eignete Vorkehrungen zu treffen, um die mit diesem 
Arbeits mitteltyp verbundenen Gefahren für die Be-
schäftigten so gering wie möglich zu halten. Erforder-
lichenfalls ist die Anbringung von Absturzsicherungen 
vorzusehen. Diese Vorrichtungen müssen so gestaltet 
und so beschaffen sein, dass Abstürze verhindert und 
Verletzungen der Beschäftigten so weit wie möglich 
vermieden werden. Die kollektiven Absturz sicherungen 
dürfen nur an Zugängen zu Leitern oder Treppen unter-
brochen werden. 

    Lassen sich aus arbeitstechnischen Gründen kollektive 
Absturzsicherungen nicht verwenden, müssen an deren 
Stelle kollektive Einrichtungen zum Auffangen abstür-
zender Personen (Auffangeinrichtungen) vorhanden 
sein.

   –  alle Hebevorgänge mit nichtgeführten Lasten ord-
nungsgemäß geplant und so durchgeführt werden, 
dass die Sicherheit der Beschäftigten gewährleis-
tet ist. Wenn eine Last gleichzeitig durch zwei oder 
mehrere Arbeitsmittel angehoben werden soll, ist 
ein  Verfahren festzulegen und zu überwachen, das 
die Zusammenhänge sicherstellt.

   –  solche Arbeitsmittel zum Heben von nichtgeführ-
ten Lasten eingesetzt werden, die diese Lasten 
auch bei einem teilweisen oder vollständigen Ener-
gieausfall sicher halten, andernfalls sind geeigne-
te Maßnahmen zu treffen, um zu verhindern, dass 
Beschäftigte daraus herrührenden Gefähr dungen 
ausgesetzt werden. Hängende Lasten dürfen nicht 
unüberwacht bleiben, es sei denn, dass der Zugang 
zum Gefahrenbereich verhindert wird, die Last si-
cher eingehängt wurde und sicher im hängenden 
 Zustand gehalten wird.

   –  die Benutzung von Arbeitsmitteln zum Heben von 
nichtgeführten Lasten im Freien eingestellt wird, so-
bald die Witterungsbedingungen die Funk tions   sicher-
heit des Arbeitsmittels so beeinträchtigen, dass die 
Beschäftig ten hierdurch Gefährdungen ausgesetzt 
sind. Es müssen die vom Hersteller des Arbeitsmit-
tels vorgegebenen Maßnahmen getroffen werden, 
die  insbesondere das Umkippen des Arbeitsmittels 
verhindern. 

5    Mindestanforderungen für die Benutzung von Arbeits-
mitteln, die für zeitweilige Arbeiten an hoch gelegenen 
Arbeitsplätzen bereitgestellt werden

5.1   Allgemeine Mindestvorschriften

5.1.1    Diese Vorschriften finden Anwendung bei der Benut-
zung einschließlich Auf-, Um- und Abbaus von Gerüsten 
sowie bei der Benutzung von Leitern und von Zugangs- 
und Positionierungsverfahren unter der Zuhilfenahme 
von Seilen, die für zeit weilige Arbeiten an hoch gelege-
nen Arbeitsplätzen bereitgestellt werden.

5.1.2   Wenn zeitweilige Arbeiten an hoch gelegenen Arbeits-
plätzen nicht auf sichere Weise und unter angemes-
senen ergonomischen Bedingungen von einer geeig-
neten Standfläche aus verrichtet werden können, sind 
Arbeitsmittel auszuwählen, die am geeignetsten sind, 
um während ihrer Benutzung sichere Arbeitsbedingun-
gen auf Dauer zu gewährleisten. Dabei muss dem kol-
lektiven Gefahrenschutz Vorrang vor dem individuellen 
Gefahrenschutz eingeräumt werden. Das ausgewählte 
Arbeitsmittel muss der Art der auszuführenden Arbei-
ten und den vorhersehbaren Beanspruchungen ange-
passt sein und eine gefahrlose Benutzung erlauben.  
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net sein. Die Gerüstbeläge müssen an die zu erwarten-
de Beanspruchung angepasst sein und ein gefahrloses 
Begehen erlauben. Die Gerüstbeläge sind dicht aneinan-
der und so zu verlegen, dass sie bei normaler Benutzung 
nicht wippen und nicht verrutschen können. Zwi schen 
den einzelnen Gerüstbelägen und dem Seitenschutz 
darf kein gefährlicher Zwischenraum vorhanden sein.

5.2.5   Wenn bestimmte Teile eines Gerüsts nicht einsatzbereit 
sind – insbesondere während des Auf-, Ab- oder Um-
baus – sind diese Teile mit dem Verbotszeichen „Zutritt 
verboten“ zu kennzeichnen und durch Absperrungen, 
die den Zugang zur Gefahrenzone verhindern, ange-
messen abzugrenzen.

5.2.6   Gerüste dürfen nur unter der Aufsicht einer befähig-
ten Person und von fachlich geeigneten Beschäftigten 
auf-, ab- oder umgebaut werden, die speziell für diese 
Arbeiten eine angemessene Unterweisung gemäß § 9 
erhalten haben, die sich insbesondere auf Folgendes 
erstreckt:

   a)  Verstehen des Plans für den Auf-, Ab- oder Umbau 
des betreffenden Gerüsts,

   b)  sicherer Auf-, Ab- oder Umbau des betreffenden 
Gerüsts,

   c)  vorbeugende Maßnahmen gegen die Gefahr des 
Absturzes von Personen und des Herabfallens von 
Gegenständen,

   d)  Sicherheitsvorkehrungen für den Fall, dass sich  
die Witterungsverhältnisse so verändern, dass  
die Sicherheit des betreffenden Gerüsts und  
der betroffenen Personen beeinträchtigt sein 
 könnte,

   e)  zulässige Belastungen,
   f )  alle anderen, mit dem Auf-, Ab- oder Umbau 

 gegebenenfalls verbundenen Gefahren. 

     Der die Gerüstarbeiten beaufsichtigenden,  befähigten 
Person und den betreffen den Beschäftigten muss die  
in Nummer 5.2.2 vorgesehen Aufbau- und Verwendungs-
anleitung mit allen darin enthaltenen Anweisungen 
vorliegen.

5.3   Besondere Vorschriften für die Benutzung von Leitern

5.3.1    Der Arbeitgeber darf Beschäftigten nur solche Leitern 
zur Verfügung stellen, die nach ihrer Bauart für die 
jeweils auszuführende Arbeit geeignet sind. Der Ar-
beitgeber hat dafür zu sorgen, dass Leitern wiederkeh-
rend auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft 
werden.

5.1.7    Wenn es für die Ausführung einer besonderen Arbeit 
erforderlich ist, eine kollektive Absturzsicherung vorü-
bergehend zu entfernen, müssen wirksame Ersatzmaß-
nahmen für die Sicherheit der Beschäftigten getroffen 
werden. Die Arbeit darf erst ausgeführt werden, wenn 
diese Maßnahmen getroffen wurden. Sobald diese 
besondere Arbeit endgültig oder vorübergehend abge-
schlossen ist, müssen die kollektiven Absturzsicherun-
gen unverzüglich wieder angebracht werden.

5.1.8   Zeitweilige Arbeiten an hoch gelegenen Arbeitsplätzen 
dürfen mittels der unter Nummer 5.1.1 genannten Arbeits-
mittel nur dann ausgeführt werden, wenn die Witte-
rungsverhältnisse die Sicherheit und die Gesundheit 
der Beschäftigten nicht beeinträchtigen.  Insbesondere 
dürfen zeitweilige Arbeiten an hoch gelegenen Arbeits-
plätzen nicht begonnen oder fortgesetzt werden, 
wenn durch starken oder böigen Wind, Vereisung oder 
Schneeglätte die Gefahr besteht, dass Beschäftigte ab-
stürzen oder durch herabfallende oder umfallende Teile 
verletzt werden.

5.2   Besondere Vorschriften für die Benutzung von Gerüsten

5.2.1   Kann das gewählte Gerüst nicht nach einer allgemein an-
erkannten Regelaus führung errichtet werden, ist für das 
Gerüst oder einzelne Bereiche des Gerüsts eine Festig-
keits- und Standfestigkeitsberechnung vorzunehmen.

5.2.2   Der für die Gerüstbauarbeiten verantwortliche Arbeitge-
ber oder eine von ihm bestimmte, befähigte Person hat 
je nach Komplexität des gewählten Gerüsts einen Plan 
für Aufbau, Benutzung und Abbau zu erstellen. Dabei 
kann es sich um eine allgemeine Aufbau- und Verwen-
dungsanleitung handeln, die durch Detailangaben für 
das jeweilige Gerüst ergänzt wird.

5.2.3   Die Standsicherheit des Gerüsts muss sichergestellt 
sein. Gerüste, die freistehend nicht standsicher sind, 
müssen verankert werden. Die Ständer eines Gerüsts 
sind vor der Gefahr des Verrutschens durch Fixierung 
an der Auflage fläche, durch eine Gleitschutzvorrich-
tung oder durch ein anderes, gleichwertiges Mittel zu 
schützen. Die belastete Fläche muss eine ausreichende 
Tragfähigkeit haben. Ein unbeabsichtigtes Fortbewegen 
von Fahrgerüsten während der Arbeiten an hoch gele-
genen Arbeitsplätzen muss durch geeignete Vorrichtun-
gen verhindert werden. Während des Aufenthalts von 
Beschäftigten auf einem Fahrgerüst darf dieses nicht 
fortbewegt werden.

5.2.4   Die Abmessungen, die Form und die Anordnung der Ge-
rüstbeläge müssen für die auszuführende Arbeit geeig-
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verlieren, einen Absturz verhindert. Das Sicherungs-
seil ist mit einer bewegungssynchron mitlaufenden, 
beweglichen Absturzsicherung auszurüsten.

   e)  Werkzeug und anderes Zubehör, das von den Be-
schäftigten benutzt werden soll, ist in deren Auf-
fanggurt oder Sitz oder unter Rückgriff auf andere, 
angemessene Mittel zu befestigen.

   f )  Die Arbeiten sind sorgfältig zu planen und zu über-
wachen, damit den Beschäftigten bei Bedarf un-
mittelbar Hilfe geleistet werden kann.

   g)  Die betreffenden Beschäftigten haben gemäß § 9 
eine angemessene und spezielle Unterweisung in 
den vorgesehenen Arbeitsverfahren, insbesondere 
in Bezug auf die Rettungsverfahren, zu erhalten. 

5.4.2   Unter außergewöhnlichen Umständen, bei denen die 
Gefährdungs beurtei lung ergibt, dass die Verwendung 
eines zweiten Seils eine größere Gefährdung bei den 
Arbeiten bewirken würde, ist die Verwendung eines 
einzigen Seils zulässig, sofern geeignete Maßnahmen 
ergriffen werden, um die Sicherheit der Beschäftigten 
zu gewährleisten.

Anhang 3
Zonenteilung explosionsgefährdeter Bereiche

1   Vorbemerkung
    Die nachfolgende Zoneneinteilung gilt für Bereiche, in 

denen Vorkehrungen gemäß den §§ 3, 4 und 6 getrof-
fen werden müssen. Aus dieser Einteilung ergibt sich 
der Umfang der zu ergreifenden Vorkehrungen nach 
 Anhang 4 Abschnitt A. 

    Schichten, Ablagerungen und Aufhäufungen von brenn-
barem Staub sind wie jede andere Ursache, die zur Bil-
dung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre 
führen kann, zu berücksichtigen.

    Als Normalbetrieb gilt der Zustand, in dem Anlagen 
 innerhalb ihrer Auslegungs para meter benutzt werden.

2   Zoneneinteilung
    Explosionsgefährdete Bereiche werden nach Häufigkeit 

und Dauer des Auftretens von gefährlicher explosions-
fähiger Atmosphäre in Zonen unterteilt.

2.1    Zone 0 
ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige At-
mosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, 
Dämpfen oder Nebeln ständig, über lange Zeiträume 
oder häufig vorhanden ist.

5.3.2   Leitern müssen während der Benutzung standsicher 
und sicher begehbar aufgestellt sein. Leitern müssen 
zusätzlich gegen Umstürzen gesichert werden, wenn 
die Art der auszuführenden Arbeit dies erfordert. Trag-
bare Leitern müssen so auf einem tragfähigen, unbe-
weglichen und angemessen dimensio nierten Unter-
grund stehen, dass die Stufen in horizontaler Stellung 
bleiben. Hängeleitern sind gegen unbeabsichtigtes 
Aushängen zu sichern. Sie müssen sicher und – mit 
Ausnahme von Strickleitern – so befestigt sein, dass 
sie nicht verrutschen oder in eine Pendelbewegung 
 geraten können.

5.3.3   Das Verrutschen der Leiterfüße von tragbaren  Leitern  
ist während der Benutzung dieser Leitern entweder 
durch Fixierung des oberen oder unteren Teils der 
 Holme, durch eine Gleitschutzvorrichtung oder durch 
eine andere gleichwertige Lösung zu verhindern. 
 Leitern, die als Aufstieg benutzt werden, müssen so 
beschaffen sein, dass sie weit genug über die Austritts-
stelle hinausragen, sofern nicht andere Vorrichtungen 
ein sicheres Festhalten erlauben. Aus mehreren Teilen 
bestehende Steckleitern oder Schiebeleitern sind so zu 
verwenden, dass die Leiterteile unbeweglich miteinan-
der verbunden bleiben. Fahrbare Leitern sind vor ihrer 
Benutzung sicher zu arretieren.

5.3.4   Leitern sind so zu verwenden, dass die Beschäftigten je-
derzeit sicher stehen und sich sicher festhalten können. 
Wenn auf einer Leiter eine Last getragen werden muss, 
darf dies ein sicheres Festhalten nicht verhindern.

5.4    Besondere Vorschriften für Zugangs- und Positionie-
rungsverfahren unter Zuhilfenahme von Seilen

5.4.1   Bei der Verwendung eines Zugangs- und Positionie-
rungsverfahrens unter Zuhilfe nahme von Seilen 
 müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

   a)  Das System umfasst mindestens zwei getrennt von-
einander befestigte Seile, wobei eines als Zugangs-, 
Absenk- und Haltemittel (Arbeitsseil) und das ande-
re als Sicherungsmittel (Sicherungsseil) dient.

   b)  Die Beschäftigten erhalten und verwenden einen 
geeigneten Auffanggurt, über den sie mit dem 
 Sicherungsseil verbunden sind.

   c)  In dem System ist ein Sitz mit angemessenem 
 Zu behör vorzusehen, der mit dem Arbeitsseil 
 verbunden ist.

   d)  Das Arbeitsseil wird mit sicheren Mitteln für das 
Aufseilen und Abseilen ausgerüstet. Es umfasst ein 
selbstsicherndes System, das in den Fällen, in de-
nen Beschäftigte die Kontrolle über ihre Bewegungen 
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2  Organisatorische Maßnahmen

2.1  Unterweisung der Beschäftigten
   Für Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen muss 

der Arbeitgeber die Beschäftigten ausreichend und an-
gemessen hinsichtlich des Explosions schutzes unter-
weisen.

2.2  Schriftliche Anweisungen, Arbeitsfreigaben, Aufsicht
   Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen sind ge-

mäß den schriftlichen Anweisungen des Arbeitgebers 
auszuführen; ein Arbeitsfreigabesystem ist anzuwen-
den bei

   – gefährlichen Tätigkeiten und
   –  Tätigkeiten, die durch Wechselwirkung mit anderen 

Arbeiten gefährlich werden können. 

     Die Arbeitsfreigabe ist vor Beginn der Arbeiten von 
 einer hierfür verantwortlichen Person zu erteilen.

    Während der Anwesenheit von Beschäftigten in explo-
sionsgefährdeten Bereichen ist eine angemessene Auf-
sicht gemäß den Grundsätzen der Gefährdungsbeurtei-
lung zu gewährleisten.

2.3    Explosionsgefährdete Bereiche sind an ihren Zugän-
gen mit Warnzeichen nach Anhang III der Richtlinie 
1999/92/EG des Europäischen Parlaments und des 
 Rates vom 16. Dezember 1999 über Mindestvorschrif-
ten zur Verbesserung des Gesund heitsschutzes und 
der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explo-
sionsfähige Atmosphäre gefährdet werden können 
(Fünfzehnte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16  
Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG) zu kennzeichnen.

2.4    In explosionsgefährdeten Bereichen sind Zündquellen, 
wie zum Beispiel das Rauchen und die Verwendung von 
offenem Feuer und offenem Licht zu verbieten. Ferner 
ist das Betreten von explosionsgefährdeten Bereichen 
durch Unbefugte zu verbieten. Auf das Verbot muss 
deutlich erkennbar und dauerhaft hingewiesen sein.

3   Explosionsschutzmaßnahmen

3.1    Treten innerhalb eines explosionsgefährdeten   
Bereichs mehrere Arten von brennbaren Gasen, 
 Dämpfen, Nebeln oder Stäuben auf, so müssen die 
Schutz maßnahmen auf das größtmögliche Gefähr-
dungspotenzial ausgelegt sein.

3.2    Anlagen, Geräte, Schutzsysteme und die dazugehörigen 
Verbindungsvorrich tun gen dürfen nur in Betrieb genom-

2.2    Zone 1 
ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegent-
lich eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als 
Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen 
oder Nebeln bilden kann.

2.3    Zone 2 
ist ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefähr-
liche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus 
Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln 
 normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt.

2.4    Zone 20 
ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige 
Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthal-
tenem brennbaren Staub ständig, über lange Zeiträume 
oder häufig vorhanden ist.

2.5    Zone 21 
ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegent-
lich eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre in 
Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brenn-
baren Staub bilden kann.

2.6    Zone 22 
ist ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefähr-
liche explosionsfähige Atmosphäre in Form einer  
Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub 
normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt.

Anhang 4
A.  Mindestvorschriften zur Verbesserung der Sicherheit und 

des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten, die durch 
 gefährliche explosionsfähige Atmosphäre gefährdet  
werden können

 
1  Vorbemerkung
  Die Anforderungen dieses Anhangs gelten
  –  für Bereiche, die gemäß Anhang 3 als explosions-

gefährdet eingestuft und in Zonen eingeteilt sind, in 
allen Fällen, in denen die Eigenschaften der Arbeits-
um gebung, der Arbeitsplätze, der verwendeten Ar-
beitsmittel oder Stoffe sowie deren Wechselwirkung 
untereinander und die von der Benutzung ausgehen-
den Gefähr dungen durch gefährliche explosionsfähi-
ge Atmosphären dies erfordern, und

  –  für Einrichtungen in nicht explosionsgefährdeten Be-
reichen, die für den explo sionssicheren Betrieb von 
Arbeitsmitteln, die sich innerhalb von explosionsge-
fährdeten Bereichen befinden, erforderlich sind oder 
dazu beitragen. 



75

Anhang: Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV

überprüft werden. Sämtliche zur Gewährleistung des 
Explo sionsschutzes erforderlichen Bedingungen sind 
aufrechtzuerhalten. Diese Überprüfung ist von einer 
befähigten Person durchzuführen, die über besonde-
re Kenntnisse auf dem Gebiet des Explosionsschutzes 
verfügt. Das Ergebnis dieser Überprüfung ist zu doku-
mentieren und dem Explosionsschutz dokument bei-
zulegen.

3.9    Wenn sich aus der Gefährdungsbeurteilung die Not-
wendigkeit dazu ergibt,

   –  und ein Energieausfall zu einer Gefahrenausweitung 
führen kann, muss es bei Energieausfall möglich 
sein, die Geräte und Schutzsysteme  unabhängig vom 
übrigen Betriebssystem in einem sicheren Betriebs-
zustand zu halten;

   –  müssen im Automatikbetrieb laufende Geräte und 
Schutzsysteme, die vom bestimmungsgemäßen Be-
trieb abweichen, unter sicheren Bedingungen von 
Hand abgeschaltet werden können. Derartige Eingrif-
fe dürfen nur von beauftragten Beschäftigten durch-
geführt werden;

   –  müssen gespeicherte Energien beim Betätigen der 
Notabschaltein richtun gen so schnell und  sicher wie 
möglich abgebaut oder isoliert werden, damit sie 
ihre gefahrbringende Wirkung  verlieren. 

B.  Kriterien für die Auswahl von Geräten und Schutz systemen
    Sofern im Explosionsschutzdokument unter Zugrunde-

legung der Ergebnisse der Gefähr dungsbeurteilung 
nichts anderes vorgesehen ist, sind in explosionsge-
fährdeten Berei chen Geräte und Schutzsysteme ent-
sprechend den  Kategorien gemäß der Richtlinie 94/9/
EG auszuwählen.

    Insbesondere sind in explosionsgefährdeten Bereichen 
folgende Kategorien von Geräten zu verwenden, sofern 
sie für brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube ge-
eignet sind

   –  in Zone 0 oder Zone 20: Geräte der Kategorie 1,
   –  in Zone 1 oder Zone 21: Geräte der Kategorie 1 oder 

der  Kategorie 2,
   –  in Zone 2 oder Zone 22: Geräte der Kategorie 1, der 

Kategorie 2 oder der Kategorie 3. 

Anhang 5
Prüfung besonderer Druckgeräte nach § 17
 
Übersicht

1. Außenliegende Heiz- oder Kühleinrichtungen
2.  Druckgeräte mit Gaspolster in  Druckflüssigkeits anlagen

men werden, wenn aus dem Explosions schutzdoku-
ment hervorgeht, dass sie in explosionsgefährdeten 
Bereichen sicher verwendet werden können. Dies gilt 
ebenfalls für Arbeitsmittel und die dazugehörigen 
Verbindungsvorrichtungen, die nicht als Geräte oder 
Schutz systeme im Sinne der Richtlinie 94/9/EG gelten, 
wenn ihre Verwendung in einer Einrichtung an sich eine 
potenzielle Zündquelle darstellt. Es sind die erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen, damit Verbindungsvor-
richtungen nicht verwechselt werden.

3.3    Es sind alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um 
sicherzustellen, dass der Arbeitsplatz, die Arbeitsmittel 
und die dazugehörigen Verbindungsvor richtungen, die 
den Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt werden, so 
konstruiert, errichtet, zusammengebaut und installiert 
werden und so gewartet und betrieben werden, dass 
die Explosionsgefahr so gering wie möglich gehalten 
wird und, falls es doch zu einer Explosion kommen soll-
te, die Gefahr einer Explosionsübertragung innerhalb 
des Bereichs des betreffenden Arbeits platzes oder des 
Arbeitsmittels kontrolliert oder so gering wie möglich 
gehal ten wird. Bei solchen Arbeitsplätzen sind geeig-
nete Maßnahmen zu treffen, um die Gefährdung der 
Beschäftigten durch die physikalischen Auswirkungen 
der Explosion so gering wie möglich zu halten.

3.4    Erforderlichenfalls sind die Beschäftigen vor Erreichen 
der Explosions bedin gungen optisch und akustisch zu 
warnen und zurückzuziehen.

3.5    Bei der Bewertung von Zündquellen sind auch gefähr-
liche elektrostatische Entladungen zu beachten und  
zu vermeiden.

3.6    Explosionsgefährdete Bereiche sind mit Flucht- und 
Rettungswegen sowie Ausgängen in ausreichender Zahl 
so auszustatten, dass diese von den Beschäftigten im 
Gefahrenfall schnell, ungehindert und sicher verlassen 
und Verunglückte jederzeit gerettet werden können.

3.7    Soweit nach der Gefährdungsbeurteilung erforderlich, 
sind Fluchtmittel bereitzustellen und zu warten, um zu 
gewährleisten, dass die Beschäftigten explosionsge-
fährdete Bereiche bei Gefahr schnell und sicher verlas-
sen können.

3.8    Vor der erstmaligen Nutzung von Arbeitsplätzen in 
explosionsgefährdeten Berei chen muss die Explo-
sionssicherheit der Arbeitsplätze einschließlich der 
vorge sehenen Arbeitsmittel und der Arbeitsumge-
bung sowie der Maßnahmen zum Schutz von Dritten 
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im Sinne der Nummer 2 der Tabelle in § 15 Abs. 5 oder im 
Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 87/404/EWG können 
die wiederkehrenden inneren Prüfungen bis zu Instand-
setzungsarbeiten zurückgestellt werden; sie müssen jedoch 
an Hauptbehältern nach zehn Jahren, an Zwischenbehältern 
und an den mit den Schalt geräten unmittelbar verbundenen 
Behältern spätestens nach 15 Jahren durchgeführt werden. 
Abweichend von Satz 1 gilt für die mit Schaltgeräten unmit-
telbar verbundenen Druckluftbehälter § 15 Abs. 5 Satz 2 und 
3 sowie Abs. 9 Satz 2 entsprechend, wenn sie mit trockener 
Luft betrieben werden.

(2)   Bei Druckluftbehältern nach Absatz 1 können die wiederkeh-
renden Festigkeits prüfun gen entfallen. Die inneren Prüfun-
gen sind jedoch durch Festigkeits prü fungen zu ergänzen, 
wenn wesentliche Ausbesserungen stattgefunden haben 
oder wenn die inneren Prüfungen zur Beurteilung des sicher-
heitstechnischen Zustands der Behälter nicht ausreichen.

(3)    Bei Isoliermittel- und Löschmittel-Vorratsbehältern sowie 
Hydraulikspeichern im Sinne der Nummern 1 und 2 der Ta-
belle in § 15 Abs. 5 elektrischer Schaltgeräte und -anlagen 
können wiederkehrende Prüfungen entfallen, sofern die 
Druck geräte mit Gasen oder Flüssigkeiten beschickt wer-
den, die auf Gerätewan dun gen keine korrodierende Wir-
kung ausüben. Es müssen jedoch Dichtheitsprüfun gen von 
einer befähigten Person entsprechend den sicherheitstech-
nischen Erfordernissen durchgeführt werden.

(4)    Bei Druckgeräten für elektrische Hochspannungsschaltgeräte, 
-anlagen und gas isolierter Rohrschienen für elektrische Ener-
gieübertragung im Sinne der Richt linie 97/23/EG, die gemäß 
Artikel 9 in Verbindung mit Anhang II der Richtlinie nach  
– Diagramm 1 in die Kategorie III oder IV oder 
– Diagramm 2 in die Kategorie II, III oder IV  
einzustufen sind, können die Prüfung vor Inbetriebnahme 
und bei Druckgeräten im Sinne der Nummern 1 und 2 der 
Tabelle in § 15 Abs. 5 die wiederkehrenden Prüfungen von 
einer befähigten Person durchgeführt werden, soweit die-
se elektrischen Betriebsmittel für ihre Funktion unter Über-
druck stehende Lösch- oder Isoliermittel benötigen und 
soweit sie nicht unter die Absätze 1 bis 3 fallen. Die wieder-
kehrenden Prüfungen können entfallen, sofern die Druck-
geräte mit Gasen oder Gasgemischen beschickt werden,  
die auf Gerätewandungen keine korro die rende Wirkung 
ausüben; es sind jedoch Dichtheitsprüfungen von einer 
 befähigten Person entsprechend den sicherheitstech-
nischen Erfordernissen durchzuführen.

4. Druckgeräte in Kälteanlagen und Wärmepumpenanlagen
  Bei Druckgeräten, die mit Kältemitteln in geschlossenem 

Kreislauf betrieben werden, müssen innere Prüfungen und 

3. Druckgeräte elektrischer Schaltgeräte und -anlagen
4.  Druckgeräte in Kälteanlagen und Wärmepumpenanlagen
5. Schalldämpfer
6.  Druckgeräte für Feuerlöschgeräte und  

Löschmittelbehälter
7. Druckgeräte mit Auskleidung oder Ausmauerung
8. Druckgeräte mit Einbauten
9.  Ortsfeste Druckgeräte für körnige oder staubförmige 

 Güter
10.  Fahrzeugbehälter für flüssige, körnige oder staub förmige 

Güter
11.   Druckgeräte für nicht korrodierend wirkende Gase  

oder Gasgemische
12.  Druckgeräte für Gase oder Gasgemische mit  

Betriebstemperaturen unter –10 Grad Celsius
13.  Druckgeräte für Gase oder Gasgemische in  

flüssigem Zustand
14. Rotierende dampfbeheizte Zylinder
15. Steinhärtekessel
16. Druckgeräte aus Glas
17. Staubfilter in Gasleitungen
18. Druckgeräte in Wärmeübertragungsanlagen
19. Versuchsautoklaven
20. Heizplatten in Wellpappenerzeugungsanlagen
21.  Wassererwärmungsanlagen für Trink- oder  

Brauchwasser
22.  Pneumatische Weinpressen (Membranpressen, Schlauch-

pressen)
23. Plattenwärmetauscher
24. Lagerbehälter für Getränke
25. Verwendungsfertige Aggregate
26. Druckgeräte mit Schnellverschlüssen

1. Außenliegende Heiz- oder Kühleinrichtungen
  Bei außenliegenden Heiz- oder Kühlkanälen, die der Behei-

zung oder Kühlung von Druckgeräten oder offenen Behäl-
tern dienen und die mit dem Behältermantel fest verbunden 
sind, sind wiederkehrende Prüfungen nur erforderlich, wenn 
die Verbindungs nähte des Kanals mit der Behälterwandung 
einer Besichtigung nicht zugänglich sind.

2. Druckgeräte mit Gaspolster in Druckflüssigkeitsanlagen
(1)   Bei Druckgeräten im Sinne der Nummern 1 und 2 der Tabelle 

in § 15 Abs. 5 mit Gaspolster in Druckflüssigkeitsanlagen 
müssen wiederkehrende innere Prüfun gen nach zehn Jahren 
durchgeführt werden, sofern die verwendeten Flüssig keiten 
und Gase auf die Gerätewandung keine korrodierende 
 Wirkung ausüben.

(2)    Bei Ölzwischenbehältern in ölhydraulischen Regelanlagen 
können die wiederkehrenden Prüfungen entfallen.

3. Druckgeräte elektrischer Schaltgeräte und -anlagen
(1)  Bei Druckluftbehältern elektrischer Schaltgeräte und  -anlagen 
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des Zwischenraums ist Buch zu führen. Wird ein solches 
Gerät im Sinne der Nummern 1 und 2 der Tabelle in § 15 Abs. 
5 nach Ablauf der Fristen nach § 15 Abs. 5 im Rahmen von 
Instand setzungsarbeiten so geöffnet, dass es einer inneren 
Prüfung zugänglich ist, so ist diese Prüfung durchzuführen.

8. Druckgeräte mit Einbauten
  An Druckgeräten im Sinne der Nummern 1 bis 4 der Tabelle 

in § 15 Abs. 5 mit Einbau ten, bei denen mit Gefährdungen, 
zum Beispiel Korrosion, nicht zu rechnen ist und bei denen 
die innere Prüfung aller Wandungsteile nicht oder nur unter 
großen Schwierig keiten mög lich ist, kann die Prüffrist für 
die inneren Prüfungen bis zu zehn Jahre erweitert werden, 
sofern bei der ersten wiederkehrenden inneren Prüfung 
 keine Mängel festgestellt worden sind.

9. Ortsfeste Druckgeräte für körnige oder staubförmige Güter
  Bei ortsfesten Druckgeräten für körnige oder staubförmige 

Güter können wiederkeh rende Druckprüfungen entfallen.

10.  Fahrzeugbehälter für flüssige, körnige oder staubförmige 
Güter

(1)   Bei Fahrzeugbehältern für flüssige, körnige oder staubför-
mige Güter ohne eigene Sicherheitseinrichtungen entfällt 
die Prüfung vor Inbetriebnahme. Die Fristen für die wieder-
kehrenden Prüfungen werden dann von der Herstellung des 
Behälters an gerechnet.

(2)   Bei Fahrzeugbehältern für körnige oder staubförmige  
 Güter können die wiederkehrenden Festigkeitsprüfungen 
entfallen.

(3)   Bei Straßenfahrzeugbehältern im Sinne der Nummern 1 und 
2 der Tabelle in § 15 Abs. 5 für flüssige, körnige oder staub-
förmige Güter müssen nach zwei Jahren äußere Prüfungen 
von einer zugelassenen Überwachungsstelle durchgeführt 
werden.

11.  Druckgeräte für nicht korrodierend wirkende Gase oder 
Gasgemische

(1)  An nicht erdgedeckten Druckgeräten im Sinne der Num-
mern 1 und 2 der Tabelle in § 15 Abs. 5 für Gase oder Gas-
gemische, die auf die Gerätewandung keine korro dieren de 
 Wirkung ausüben, müssen die inneren Prüfungen durch 
eine zugelassene Überwachungsstelle nach zehn Jahren 
durchgeführt werden.

(2)   Bei Druckgeräten nach Absatz 1, deren drucktragende 
 Wandungen weder ganz noch teilweise aus hochfesten 
Feinkornbaustählen bestehen, können die wiederkehren-
den Festigkeitsprüfungnen entfallen, wenn die Prüfung vor 
Inbetrieb nahme nicht mehr als zehn Jahre zurückliegt oder 
wenn bei der zuletzt durchgeführten inneren Prüfung Män-
gel nicht festgestellt worden sind.

Festigkeitsprüfungen nur durchgeführt werden, wenn das 
Druckgerät zu Instandsetzungsarbeiten außer Betrieb ge-
nommen wird.

5. Schalldämpfer
(1)   Bei Schalldämpfern, die in Rohrleitungen eingebaut sind, 

können wiederkehrende innere Prüfungen entfallen.

(2)   Bei Schalldämpfern, die mit der Atmosphäre in Verbindung 
stehen, können die Prüfung vor Inbetriebnahme und die 
wiederkehrenden Prüfungen entfallen.

6. Druckgeräte für Feuerlöschgeräte und Löschmittelbehälter
(1)    Bei tragbaren Feuerlöschern, die als funktionsfertige Bau-

gruppe in Verkehr gebracht werden, entfällt die Prüfung 
vor Inbetriebnahme. Die wiederkehrenden Prüfungen dür-
fen bei diesen Feuerlöschern durch eine befähigte Person 
durchgeführt werden, wenn das Produkt aus maximal zuläs-
sigem Druck PS und maßgeblichem Volumen V nicht mehr 
als 1000 bar · Liter beträgt.

(2)   Bei Druckgeräten für Feuerlöschgeräte, die nur beim Einsatz 
unter Druck gesetzt werden, und bei Kohlensäure- und Ha-
lonbehältern für Löschzwecke brauchen wiederkehrende 
Prüfungen nach Ablauf der Prüffristen nur durchgeführt zu 
werden, wenn die Geräte nachgefüllt werden. Bei Pulver-
löschmittelbehältern können wiederkehrende Festigkeits-
prüfungen entfallen, wenn bei den inneren Prüfungen Män-
gel nicht festgestellt worden sind.

7. Druckgeräte mit Auskleidung oder Ausmauerung
(1)   Bei Druckgeräten mit Auskleidung können wiederkehren-

de Festigkeitsprüfun gen entfallen, sofern bei den inneren 
Prüfungen keine Beschädigung der Aus kleidung festgestellt 
worden ist.

(2)    Bei Druckgeräten mit Ausmauerung können die wiederkeh-
renden Prüfungen entfallen. Es müssen jedoch innere Prü-
fungen durchgeführt werden, wenn 

 1.  Teile der Ausmauerung im Ausmaß von 1 m2 oder mehr 
entfernt,

 2. Wandungen freigelegt oder
 3.  Anfressung oder Schäden an den Gerätewandungen fest-

gestellt worden 
  sind. Im Übrigen müssen innere  Prüfungen und Festigkeits-

prüfungen durchgeführt werden, wenn die Ausmauerung voll-
ständig entfernt worden ist.

(3)    Bei Druckgeräten, bei denen zwischen Auskleidung und 
Mantel ein Zwischen raum verbleibt, der im Hinblick auf die 
Dichtheit der Auskleidung betrieblich geprüft wird, entfallen 
die wiederkehrenden Prüfungen, sofern die Einrich tun gen 
auf Zuverlässig keit und Eignung von der zugelassenen Über-
wachungsstelle überprüft worden sind. Über die Prüfungen 
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Ausrüstung des Behälters im Baumuster enthalten ist und 
die Prüfung einer Anlage der Serie durch eine zugelassene 
Überwachungsstelle erfolgt ist.

12.  Druckgeräte für Gase oder Gasgemische mit Betriebs-
temperaturen unter –10 Grad Celsius

(1)  Bei Druckgeräten für Gase oder Gasgemische, deren Be-
triebstemperaturen dauernd unter –10 Grad Celsius gehal-
ten werden, müssen die wiederkehrenden inneren Prüfun-
gen und Festigkeitsprüfungen nur durch geführt werden, 
wenn sie zu Instand setzungsarbeiten außer Betrieb genom-
men werden.

(2)    Bei Druckgeräten nach Absatz 1 müssen wiederkehrende 
innere Prüfungen und wiederkehrende Festigkeitsprüfungen 
von zugelassenen Überwachungsstellen durchgeführt wer-
den, auch wenn der zulässige maximale Druck weniger als 
ein bar beträgt.

13.  Druckgeräte für Gase oder Gasgemische in flüssigem 
 Zustand

(1)  An Druckgeräten für brennbare Gase und Gasgemische in 
flüssigem Zustand, die auf die Gerätewandungen 

 –  korrodierende Wirkung ausüben, müssen alle zwei 
Jahre äußere Prüfungen von einer zugelassenen 
 Überwachungsstelle

 –  keine korrodierende Wirkung ausüben, müssen  
alle zwei Jahre äußere Prüfun gen von einer befähigten 
Person 

 durchgeführt werden.

(2)   Bei beheizten Druckgeräten zum Lagern brennbarer Gase 
oder Gasgemische in flüssigem Zustand müssen alle zwei 
Jahre äußere Prüfungen von einer zuge lassenen Über-
wachungsstelle durchgeführt werden.

(3)  Bei Druckgeräten für Gase oder Gasgemische in flüssigem 
Zustand, die zur Durch führung wiederkehrender Prüfungen 
von ihrem Aufstellungsort entfernt und nach Durchführung 
dieser Prüfungen an einem anderen Ort wieder aufgestellt 
werden, kann die erneute Prüfung vor Inbetriebnahme ent-
fallen, sofern die Anschlüsse und die Ausrüstungsteile des 
Druckgeräts nicht geändert worden sind, am neuen Auf-
stellungsort bereits eine Prüfung vor Inbetriebnahme eines 
gleichartigen Druck geräts durchgeführt worden ist und dem 
Prüfbuch eine Ablichtung über die Prüfung vor Inbetrieb-
nahme des ersetzten Druckgeräts beigefügt ist.

(4)    Die Prüfungen nach den Absätzen 1 und 2 gelten abwei-
chend von § 15 Abs. 18 als fristgerecht durchgeführt, wenn 
sie bis zum Ende des Jahres ihrer Fälligkeit durchgeführt 
werden.

(3)  Bei Druckgeräten nach Absatz 1 kann bei der wiederkeh-
renden Prüfung auf die Besichtigung der inneren Wandung 
verzichtet werden, wenn die Geräte  
1.  ausschließlich der Lagerung von Propan, Butan oder deren 

Gemischen mit einem genormten Reinheitsgrad dienen,
 2.  keine Einbauten, zum Beispiel Heizungen oder Verstei-

fungsringe, haben und
 3. nicht mehr als 3 t Fassungsvermögen haben. 

(4)  Erdgedeckte Druckgeräte im Sinne der Nummern 1 und 2 der 
Tabelle in § 15 Abs. 5 für Gase oder Gasgemische, die auf 
die Gerätewandung keine korro die rende Wirkung ausüben, 
sind den Druckgeräten nach Absatz 1 gleichgestellt, wenn 
sie besonders wirksam gegen chemische und mechanische 
Angriffe geschützt sind, zum Beispiel

 –  mit Bitumenumhüllungen und zusätzlichem kathodischen 
Korrosionsschutz versehen sind,

 –  als Druckbehälter mit zusätzlichem Außenbehälter aus 
Stahl und einer Lecküber wachung des Zwischenraumes 
ausgeführt sind oder

 –  mit einer Außenbeschichtung mit Beschichtungsstoffen 
auf der Basis von Epoxid- oder ungesättigten Polyester-
harzen so beschichtet sind, dass sie den bei der bestim-
mungsgemäßen Verwendung zu erwartenden Beanspru-
chungen stand halten. 

  Die besonderen Schutzmaßnahmen nach Satz 1 sind in die 
Prüfung vor Inbetrieb nahme einzubeziehen. Die Wirksam-
keit des kathodischen Korrosions schutzes ist nach einem 
Jahr, die Funktion der Einrichtungen für den kathodischen 
Korrosions schutz und die Lecküberwachung sind spätestens 
alle zwei Jahre durch eine befähigte Person zu überprüfen. 
Kathodische Korrosions schutzanlagen mit Fremd strom müs-
sen alle vier Jahre durch eine zugelassene Überwachungs-
stelle geprüft werden.

(5)    Bei elektrisch beheizten Druckgeräten im Sinne der Nummer 2 
der Tabelle in § 15 Abs. 5 für Kohlensäure können die äußeren 
Prüfungen von befähigten Personen durchgeführt werden.

(6)    Bei Druckgeräten zum Verdampfen von nicht korrodierend 
wirkenden Gasen oder Gasgemischen, die ausschließlich 
aus Rohranordnungen bestehen, müssen unab hängig von 
ihrem maximal zulässigen Druck PS und ihrer Nennweite 
DN wiederkehrende innere Prüfungen und Festigkeitsprü-
fungen von befähigten Personen nur durchgeführt werden, 
wenn sie zu Instandsetzungsarbeiten außer Betrieb ge-
nommen werden.

(7)    Die in § 14 Abs. 1 geforderten Prüfungen können bei Anla-
gen nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b, die in Serie ge-
fertigt sind und die nicht unter den § 14 Abs. 3 Satz 1 fallen, 
durch eine befähigte Person durchgeführt werden, wenn die 
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sigkeiten oder ihre Dämpfe zur Wärme abgabe verwendet 
werden, müssen folgende Prüfungen von einer zugelasse-
nen Überwachungsstelle durchgeführt werden:

 1.  eine Prüfung vor Inbetriebnahme, wenn das Produkt aus 
dem maximal zulässigen Druck PS und dem maßgebli-
chen Volumen V mehr als 100 bar·Liter beträgt und

 2.  wiederkehrende Prüfungen, wenn das Produkt aus dem 
maximal zulässigen Druck PS und dem maßgeblichen 
 Volumen V mehr als 500 bar·Liter beträgt. 

(2)   Wärmeübertragungsanlagen nach Absatz 1 sowie Teile 
 dieser Anlagen dürfen erstmalig sowie nach einer Instand-
setzung oder einer Änderung nur in Betrieb genommen 
 werden, nachdem sie von einer befähigten Person auf 
Dichtheit geprüft worden sind.

(3)  Wärmeübertragungsanlagen nach Absatz 1 dürfen nur be-
trieben werden, wenn der Wärmeträger durch eine befähigte 
Person nach Bedarf, jedoch mindestens einmal jährlich, auf 
weitere Verwendbarkeit geprüft worden ist.

19. Versuchsautoklaven
(1)  An Versuchsautoklaven müssen die wiederkehrenden Prü-

fungen von einer zuge lassenen Überwachungsstelle durch-
geführt werden, wenn das Produkt aus dem maximal zuläs-
sigen Druck PS und dem maßgeblichen Volumen V mehr als 
100 bar·Liter beträgt. Die Prüfung vor Inbetriebnahme und 
die wiederkehrenden äußeren Prüfungen können entfallen.

(2)  Versuchsautoklaven müssen nach jeder Verwendung von 
einer befähigten Person geprüft werden.

20. Heizplatten in Wellpappenerzeugungsanlagen
  An Heizplatten in Wellpappenerzeugungsanlagen brauchen 

wiederkehrende Festigkeits prüfungen nur durchgeführt zu 
werden, wenn die Heizplatten aus dem Maschinengestell 
ausgebaut werden. Innere Prüfungen entfallen.

21. Wassererwärmungsanlagen für Trink- oder Brauchwasser
  Bei Druckräumen, die der Beheizung von geschlossenen 

Wasserräumen von Wasser erwärmungsanlagen mit einer 
zulässigen maximalen Temperatur des Heizmittels von 
höchstens 110 Grad Celsius dienen, können die Prüfung vor 
Inbetriebnahme und die wiederkehrenden Prüfungen von 
einer befähigten Person vorgenommen werden. Wiederkeh-
rende Prüfungen sind jährlich durchzuführen, wenn Wärme-
trägermedien Stoffe oder Zubereitungen enthalten, die 
gefährliche Eigenschaften im Sinne von § 3 Nr. 3a des Che-
mikaliengesetzes haben. Im Übrigen findet § 15 Abs. 5 Satz 
2 und 3 sowie Abs. 9 Satz 2 entsprechende Anwendung.

14. Rotierende dampfbeheizte Zylinder
  An rotierenden dampfbeheizten Zylindern müssen wiederkeh-

rende Festigkeits prüfungen nur durchgeführt werden, wenn 
die Zylinder aus dem Maschinengestell ausgebaut werden.

15. Steinhärtekessel
(1)  An Steinhärtekesseln im Sinne der Nummer 2 der Tabelle in 

§ 15 Abs. 5 müssen die wiederkehrenden inneren Prüfungen 
alle zwei Jahre durchge führt werden.

(2)  An instand gesetzten Steinhärtekesseln mit eingesetzten 
Flicken müssen die Reparaturbereiche jährlich einer Ober-
flächenrissprüfung durch eine zugelassene Überwachungs-
stelle unterzogen werden.

(3)  An Bereichen von Flicken mit einer Länge über 400 mm 
in Längsrichtung muss die Oberflächenrissprüfung nach 
Absatz 2 erstmals in einem halben Jahr nach der Reparatur 
durchgeführt werden.

(4)  Auf die Prüfungen nach Absatz 2 kann verzichtet werden, 
wenn nach fünf Prüfungen der Reparaturbereiche Mängel 
nicht festgestellt worden sind.

16. Druckgeräte aus Glas
(1)   Bei Druckgeräten aus Glas, ausgenommen Versuchs-

autoklaven nach Nummer 19, entfallen die wiederkehren-
den Prüfungen. Falls die Geräte durch abtragende Medien 
beansprucht werden, müssen in Zeitabständen, die ent-
sprechend den Betriebs beanspruchungen festzulegen sind, 
Wanddickenmessungen von einer befähigten Person durch-
geführt werden.

(2)   An Druckgeräten aus Glas muss vor der ersten Inbetrieb-
nahme eine Dichtheits prüfung von einer befähigten Person 
durchgeführt werden.

17. Staubfilter in Gasleitungen 
  Bei Staubfiltern in Gasleitungen im Sinne der Richtlinie 

97/23/EG, die gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Anhang II 
der Richtlinie nach  
– Diagramm 1 in die Kategorie III oder IV oder 
– Diagramm 2 in die Kategorie II, III oder IV  
einzustufen sind, können die Prüfung vor Inbetriebnahme 
und bei Staubfiltern im Sinne der Nummer 1 und 2 der Tabelle 
in § 15 Abs. 5 auch die wiederkehrenden Prüfungen durch 
eine zugelassene Überwachungsstelle entfallen. Satz 1 fin-
det keine Anwendung auf Cyklonfilter.

 
18. Druckgeräte in Wärmeübertragungsanlagen 
(1)   An Druckgeräten in Wärmeübertragungsanlagen, in denen 

organische Flüssig keiten erhitzt oder in denen diese Flüs-
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sofern für Geräte oder Behälter das Produkt aus maximal 
zulässigem Druck PS und maßgeblichem Volumen V nicht 
mehr als 1.000 bar·Liter beträgt. Bei überwachungsbedürf-
tigen Anlagen, bei denen eine Bescheinigung über eine 
Prüfung nach Satz 1 vorliegt, findet § 15 Abs. 5 Satz 2 und 3 
sowie Abs. 9 Satz 2 entsprechende Anwendung.

26. Druckgeräte mit Schnellverschlüssen
  An Schnellverschlüssen von Druckgeräten im Sinne der 

Richtlinie 97/23/EG, die gemäß Artikel 9 in Verbindung mit 
Anhang II der Richtlinie nach 

 – Diagramm 1 in die Kategorie IV oder
 – Diagramm 2 in die Kategorie III oder IV 
  einzustufen sind, müssen äußere Prüfungen von der 

 zugelassenen Überwachungsstelle nach zwei Jahren 
 durchgeführt werden.

22.  Pneumatische Weinpressen (Membranpressen, Schlauch-
pressen)

(1)   An Druckgeräten zum Pressen von Weintrauben können 
die wiederkehrenden Prüfungen entfallen, sofern sie jähr-
lich mindestens einmal von einer befähigten Person auf 
sichtbare Schäden geprüft worden sind. Werden jedoch 
an druckbean spruchten Teilen von der befähigten Per-
son Schäden festgestellt oder Instand setzungsarbeiten 
vorgenommen, müssen innere Prüfungen und Festig-
keitsprüfungen durchgeführt werden, bei Druckgeräten im 
Sinne der Richtlinie 97/23/EG, die gemäß Artikel 9 in Ver-
bindung mit Anhang II der Richtlinie nach Diagramm 2 in 
die Kategorie II, III oder IV einzustufen sind, von einer zuge-
lassenen Überwachungsstelle.

(2)    Ausrüstungsteile von Druckgeräten nach Absatz 1 müssen 
wiederkehrend spätestens alle fünf Jahre geprüft werden, 
und zwar bei Druckgeräten im Sinne der Nummer 2 der Ta-
belle in § 15 Abs. 5 von einer zugelassenen Überwachungs-
stelle, im Übrigen von einer befähigten Person.

23. Plattenwärmetauscher
  Bei Plattenwärmetauschern, die aus lösbar verbundenen 

Platten bestehen, können die Prüfungen vor Inbetrieb-
nahme und die wiederkehrenden Prüfungen entfallen.

24. Lagerbehälter für Getränke
(1)  An Druckbehältern im Sinne der Nummer 2 der Tabelle in 

§ 15 Abs. 5, die der Lagerung von Getränken dienen, kön-
nen die wiederkehrenden Prüfungen entfallen, sofern sie 
jährlich mindestens einmal von befähigten Personen auf 
sichtbare Schäden geprüft worden sind. Werden jedoch 
an druckbeanspruchten Teilen Schäden festgestellt oder 
Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, müssen inne-
re  Prüfungen und Festigkeitsprüfungen entsprechend der 
Nummer 2 der Tabelle in § 15 Abs. 5 durchgeführt werden.

(2)   Ausrüstungsteile von Druckbehältern nach Absatz 1, die 
 unter Druck gefüllt, entleert oder sterilisiert werden, müssen 
erstmalig und wiederkehrend alle fünf Jahre geprüft werden. 
Die Prüfungen sind von zugelassenen Überwachungsstellen 
durchzuführen, wenn der zulässige Betriebsüberdruck mehr 
als ein bar beträgt.

25. Verwendungsfertige Aggregate 
  Bei verwendungsfähigen serienmäßig hergestellten Aggre-

gaten mit Druckgeräten im Sinne des Artikels 1 der Richt-
linie 97/23/EG oder einfachen Druckbehältern im Sinne des 
Artikels 1 der Richtlinie 87/404/EWG kann für die in Serie 
gefertigten Anlagen eine Prüfung vor Inbetriebnahme ohne 
Bezug auf einen Aufstellplatz an einem Muster durch eine 
zugelassene Überwachungsstelle durchgeführt werden, 
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die besonders gefährlichen Arbeiten nach Anhang II enthal-
ten. Erforder lichenfalls sind bei Erstellung des Planes be-
triebliche Tätigkeiten auf dem Gelände zu berücksichtigen.

§ 3 Koordinierung 
(1)  Für Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitge-

ber tätig werden, sind ein oder mehrere geeignete Koordi-
natoren zu bestellen. Der Bauherr oder der von ihm nach 
§ 4 beauftragte Dritte kann die Aufgaben des Koordinators 
selbst wahrnehmen.

(1a)  Der Bauherr oder der von ihm beauftragte Dritte wird durch 
die Beauftragung geeigneter Koordinatoren nicht von seiner 
Verantwortung entbunden.

(2)  Während der Planung der Ausführung des Bauvorhabens 
hat der Koordinator

 1.  die in § 2 Abs.1 vorgesehenen Maßnahmen zu koor-
dinieren,

 2.  den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan aus-
zuarbeiten oder ausarbeiten zu lassen und

 3.  eine Unterlage mit den erforderlichen, bei möglichen 
späteren Arbeiten an der baulichen Anlage zu berück-
sichtigenden Angaben zu Sicherheit und Gesundheits-
schutz zusammenzustellen.

(3)  Während der Ausführung des Bauvorhabens hat der Koordi-
nator

 1.  die Anwendung der allgemeinen Grundsätze nach § 4 
des Arbeitsschutzgesetzes zu koordinieren,

 2.  darauf zu achten, dass die Arbeitgeber und die Unterneh-
mer ohne Beschäftigte ihre Pflichten nach dieser Verord-
nung erfüllen,

 3.  den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan bei erheb-
lichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens 
anzupassen oder anpassen zu lassen,

 4.  die Zusammenarbeit der Arbeitgeber zu organisieren und
 5.  die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der 

Arbeitsverfahren durch die Arbeitgeber zu koordinieren.

§ 4 Beauftragung
  Die Maßnahmen nach § 2 und § 3 Abs. 1 Satz 1 hat der Bau-

herr zu treffen, es sei denn, er beauftragt einen Dritten, diese 
Maßnahmen in eigener Verantwortung zu treffen.

§ 5 Pflichten der Arbeitgeber
(1)  Die Arbeitgeber haben bei der Ausführung der Arbeiten die 

erforderlichen Maß nahmen des Arbeitsschutzes insbeson-
dere in bezug auf die

 1. Instandhaltung der Arbeitsmittel
 2.   Vorkehrungen zur Lagerung und Entsorgung der Arbeits-

stoffe und Abfälle, insbesondere der Gefahrstoffe

Baustellenverordnung – BaustellV

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz  
auf Baustellen
Vom 10. Juni 1998 
Zuletzt geändert durch Art. 15 der Verordnung vom 23.12.2004 
(BGBl. I S. 3758)

Auf Grund des § 19 Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August 1996 
(BGBI. I S. 1246) verordnet die Bundesregierung:

§ 1 Ziele; Begriffe
(1)  Diese Verordnung dient der wesentlichen Verbesserung  

von Sicherheit und Gesund heits schutz der Beschäftigten 
auf Baustellen.

(2)  Die Verordnung gilt nicht für Tätigkeiten und Einrichtungen 
im Sinne des § 2 des Bundesberggesetzes.

(3)  Baustelle im Sinne dieser Verordnung ist der Ort, an dem 
ein Bauvorhaben ausgeführt wird. Ein Bauvorhaben ist  
das Vorhaben, eine oder mehrere bauliche Anlagen zu 
 errichten, zu ändern oder abzubrechen.

§ 2 Planung der Ausführung des Bauvorhabens
(1)  Bei der Planung der Ausführung eines Bauvorhabens, ins-

besondere bei der Eintei lung der Arbeiten, die gleichzeitig 
oder nacheinander durchgeführt werden, und bei der Be-
messung der Ausführungszeiten für diese Arbeiten, sind  
die allgemeinen Grundsätze nach § 4 des Arbeitsschutz-
gesetzes zu berücksichtigen.

(2)  Für jede Baustelle, bei der
 1.  die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Ar-

beitstage beträgt und auf der mehr als 20 Beschäftigte 
gleichzeitig tätig werden, oder

 2.  der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personen-
tage überschreitet,

  ist der zuständigen Behörde spätestens zwei Wochen vor 
Einrichtung der Baustelle eine Vorankündigung zu übermit-
teln, die mindestens die Angaben nach Anhang I enthält. 
Die Vorankündigung ist sichtbar auf der Baustelle auszu-
hängen und bei erheblichen Änderungen anzupassen.

(3)  Ist für eine Baustelle, auf der Beschäftigte mehrerer Arbeit-
geber tätig werden, eine Vorankündigung zu übermitteln, 
oder werden auf einer Baustelle, auf der Beschäft ig te meh-
rerer Arbeitgeber tätig werden, besonders gefährliche Arbei-
ten nach Anhang II ausgeführt, so ist dafür zu sorgen, dass 
vor Einrichtung der Baustelle ein Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplan erstellt wird. Der Plan muss die für die be-
treffende Baustelle anzuwendenden Arbeitsschutzbestim-
mungen erkennen lassen und besondere Maß nahmen für 
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Schlussformel
 Der Bundesrat hat zugestimmt.

Anhang I
1. Ort der Baustelle,
2. Name und Anschrift des Bauherrn,
3. Art des Bauvorhabens,
4.  Name und Anschrift des anstelle des Bauherrn verantwort-

lichen Dritten,
5. Name und Anschrift des Koordinators,
6.  voraussichtlicher Beginn und voraussichtliche Dauer  

der Arbeiten,
7.  voraussichtliche Höchstzahl der Beschäftigten auf  

der Baustelle,
8.  Zahl der Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschäftigte, 

die voraussichtlich auf der Baustelle tätig werden,
9.  Angabe der bereits ausgewählten Arbeitgeber und 

 Unternehmer ohne Beschäftigte.

Anhang II
Besonders gefährliche Arbeiten im Sinne des § 2 Abs. 3 sind:
1.   Arbeiten, bei denen die Beschäftigten der Gefahr des Ver-

sinkens, des Verschüttet werdens in Baugruben oder in 
 Gräben mit einer Tiefe von mehr als 5 m oder des Absturzes 
aus einer Höhe von mehr als 7 m ausgesetzt sind, 

2.   Arbeiten, bei denen die Beschäftigten explosionsgefährli-
chen, hochentzündlichen, krebserzeugenden (Kategorie 1 
oder 2), erbgutverändernden, fortpflanzungsgefährdenden 
oder sehr giftigen Stoffen und Zubereitungen im Sinne der 
Gefahrstoffverordnung oder biologischen Arbeitsstoffen der 
Risikogruppen 3 und 4 im Sinne der Richtlinie 90/679/EWG 
des Rates vom 26. November 1990 über den Schutz der 
Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeits-
stoffe bei der Arbeit (ABI. EG Nr. L 374 S.1) ausgesetzt sind,

3.   Arbeiten mit ionisierenden Strahlungen, die die Festlegung 
von Kontroll- oder Überwachungsbereichen im Sinne der 
Strahlenschutz- sowie im Sinne der Röntgen verordnung 
 erfordern,

4.  Arbeiten in einem geringeren Abstand als 5 m  
von Hochspannungsleitungen,

5.  Arbeiten, bei denen die unmittelbare Gefahr des  
Ertrinkens besteht,

6.  Brunnenbau, unterirdische Erdarbeiten und Tunnelbau,
7. Arbeiten mit Tauchgeräten,
8.  Arbeiten in Druckluft,
9.   Arbeiten, bei denen Sprengstoff oder Sprengschnüre 

 eingesetzt werden,
10.   Aufbau oder Abbau von Massivbauelementen mit  

mehr als 10 t Einzelgewicht.

 3.  Anpassung der Ausführungszeiten für die Arbeiten unter 
Berücksichtigung der Gegebenheiten auf der Baustelle,

 4.  Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Unterneh-
mern ohne Beschäftigte,

 5.   Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten auf der Bau-
stelle und anderen betrieblichen Tätigkeiten auf dem 
 Gelände, auf dem oder in dessen Nähe die erstgennan-
ten Arbeiten ausgeführt werden,

  zu treffen sowie die Hinweise des Koordinators und den Si-
cherheits- und Gesund heitsschutzplan zu berücksichtigen.

(2)  Die Arbeitgeber haben die Beschäftigten in verständlicher 
Form und Sprache über die sie betreffenden Schutzmaß-
nahmen zu informieren.

(3)  Die Verantwortlichkeit der Arbeitgeber für die Erfüllung ihrer 
Arbeitsschutzpflichten wird durch die Maßnahmen nach 
den §§ 2 und 3 nicht berührt.

§ 6  Pflichten sonstiger Personen
  Zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz 

der Beschäftigten haben auch die auf einer Baustelle täti-
gen Unternehmer ohne Beschäftigte die bei den Arbeiten 
anzuwendenden Arbeitsschutzvorschriften einzuhalten. 
Sie haben die Hin weise des Koordinators sowie den Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzplan zu berücksichtigen. Die 
Sätze 1 und 2 gelten auch für Arbeitgeber, die selbst auf der 
Baustelle tätig sind.

§ 7 Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften
(1)  Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 1 des Arbeits-

schutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1.  entgegen § 2 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 4 der zu-

ständigen Behörde eine Vorankündigung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermit-
telt oder,

 2.  entgegen § 2 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 4 nicht 
dafür sorgt, dass vor Einrich tung der Baustelle ein Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird.

(2)  Wer durch eine im Absatz 1 bezeichnete vorsätzliche Hand-
lung Leben oder Gesundheit eines Beschäftigten gefährdet, 
ist nach § 26 Nr. 2 des Arbeitsschutzgesetzes strafbar.

§ 8 Inkrafttreten
(1)   Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkün-

dung folgenden Kalender monats in Kraft.

(2)  Für Bauvorhaben, mit deren Ausführung bereits vor dem  
1. Juli 1998 begonnen worden ist, bleiben die bisherigen 
Vorschriften maßgebend.
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§ 16 Anzeigepflicht

Abschnitt 5 
Vollzugsregelungen und Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe 
§ 17 Unterrichtung der Behörde 
§ 18 Behördliche Ausnahmen 
§ 19 Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe

Abschnitt 6 
Ordnungswidrigkeiten, Straftaten und Übergangsvorschriften
§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
§ 21 Straftaten 
§ 22 Übergangsvorschriften

Anhang I Symbol für Biogefährdung
Anhang II  Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in 

Laboratorien und vergleichbaren Einrichtungen sowie 
in der Versuchstierhaltung

Anhang III  Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in der 
Biotechnologie

Abschnitt 1 
Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und Risikogruppen-
einstufung

§ 1 Anwendungsbereich
(1)  Diese Verordnung gilt für Tätigkeiten mit Biologischen Arbeits-

stoffen (Biostoffen). Sie regelt Maßnahmen zum Schutz von 
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten vor Gefährdun-
gen durch diese Tätigkeiten. Sie regelt zugleich auch Maß-
nahmen zum Schutz anderer Personen, soweit diese auf-
grund des Verwendens von Biostoffen durch Beschäftigte 
oder durch Unternehmer ohne Beschäftigte gefährdet wer-
den können.

(2)  Die Verordnung gilt auch für Tätigkeiten, die dem Gentech-
nikrecht unterliegen, sofern dort keine gleichwertigen oder 
strengeren Regelungen zum Schutz der Beschäftigten beste-
hen.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1)  Biostoffe sind 

1.  Mikroorganismen, Zellkulturen und Endoparasiten ein-
schließlich ihrer gentechnisch veränderten Formen, 

 2.  mit Transmissibler Spongiformer Enzephalopathie (TSE) 
assoziierte Agenzien,  

  die den Menschen durch Infektionen, übertragbare Krank-
heiten, Toxinbildung, sensibilisierende oder sonstige, die 
Gesundheit schädigende Wirkungen gefährden können.

Verordnung über Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei Tätigkeiten mit Biologischen 
 Arbeitsstoffen (Biostoffverordnung – BioStoffV) 
Ausfertigungsdatum: 15.07.2013

Vollzitat: „Biostoffverordnung vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2514)“

Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 23.7.2013 +++)

Die V wurde als Artikel 1 der V v. 15.7.2013 I von der Bundesregie-
rung, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem 
Bundesministerium des Innern mit Zustimmung des Bundesrates 
und im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern, 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und 
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales beschlossen. 
Sie ist gem. Art. 3 Satz 1 dieser V am 23.7.2013 in Kraft getreten.

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1  
Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und Risikogruppen-
einstufung
§ 1 Anwendungsbereich  
§ 2 Begriffsbestimmungen 
§ 3 Einstufung von Biostoffen in Risikogruppen

Abschnitt 2 
Gefährdungsbeurteilung, Schutzstufenzuordnung, Dokumenta-
tions- und Aufzeichnungspflichten
§ 4 Gefährdungsbeurteilung 
§ 5 Tätigkeiten mit Schutzstufenzuordnung 
§ 6 Tätigkeiten ohne Schutzstufenzuordnung 
§ 7  Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung und Aufzeich-

nungspflichten

Abschnitt 3 
Grundpflichten und Schutzmaßnahmen
§ 8 Grundpflichten 
§ 9 Allgemeine Schutzmaßnahmen 
§ 10  Zusätzliche Schutzmaßnahmen und Anforderungen bei 

Tätigkeiten der Schutzstufe 2, 3 oder 4 in Laboratorien, in 
der Versuchstierhaltung sowie in der Biotechnologie 

§ 11  Zusätzliche Schutzmaßnahmen und Anforderungen bei 
 Tätigkeiten der Schutzstufe 2, 3 oder 4 in Einrichtungen des 
 Gesundheitsdienstes

§ 12 Arbeitsmedizinische Vorsorge 
§ 13 Betriebsstörungen, Unfälle
§ 14 Betriebsanweisung und Unterweisung der Beschäftigten

Abschnitt 4 
Erlaubnis- und Anzeigepflichten
§ 15 Erlaubnispflicht 
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(2)  Den Biostoffen gleichgestellt sind
 1.  Ektoparasiten, die beim Menschen eigenständige Erkran-

kungen verursachen oder sensibilisierende oder oxische 
Wirkungen hervorrufen können,

 2.  technisch hergestellte biologische Einheiten mit neuen 
Eigenschaften, die den Menschen in gleicher Weise ge-
fährden können wie Biostoffe.

(3)   Mikroorganismen sind alle zellulären oder nichtzellulären 
mikroskopisch oder submikroskopisch kleinen biologi-
schen Einheiten, die zur Vermehrung oder zur Weitergabe 
von genetischem Material fähig sind, insbesondere Bakte-
rien, Viren, Protozoen und Pilze.

(4)   Zellkulturen sind in-vitro-vermehrte Zellen, die aus vielzelli-
gen Organismen isoliert worden sind.

(5)   Toxine im Sinne von Absatz 1 sind Stoffwechselprodukte 
oder Zellbestandteile von Biostoffen, die infolge von Einat-
men, Verschlucken oder Aufnahme über die Haut beim 
Menschen toxische Wirkungen hervorrufen und dadurch 
akute oder chronische Gesundheitsschäden oder den Tod 
bewirken können.

(6)   Biostoffe der Risikogruppe 3, die mit (**) gekennzeichnet 
sind, sind solche Biostoffe, bei denen das Infektionsrisiko 
für Beschäftigte begrenzt ist, weil eine Übertragung über 
den Luftweg normalerweise nicht erfolgen kann. Diese Bio-
stoffe sind in Anhang III der Richtlinie 2000/54/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. September 
2000 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung 
durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (ABl. L 262 
vom 17.10.2000, S. 21) sowie in den Bekanntmachungen 
nach § 19 Absatz 4 Nummer 1 entsprechend aufgeführt.

(7)  Tätigkeiten sind   
1.  das Verwenden von Biostoffen, insbesondere das Isolie-

ren, Erzeugen und Vermehren, das Aufschließen, das 
Ge- und Verbrauchen, das Be- und Verarbeiten, das Ab- 
und Umfüllen, das Mischen und Abtrennen sowie das 
innerbetriebliche Befördern, das Aufbewahren einschließ-
lich des Lagerns, das Inaktivieren und das Entsorgen 
sowie

 2.  die berufliche Arbeit mit Menschen, Tieren, Pflanzen, Pro-
dukten, Gegenständen oder Materialien, wenn aufgrund 
dieser Arbeiten Biostoffe auftreten oder freigesetzt werden 
und Beschäftigte damit in Kontakt kommen können.

(8)  Gezielte Tätigkeiten liegen vor, wenn 
 1.  die Tätigkeiten auf einen oder mehrere Biostoffe unmittel-

bar ausgerichtet sind,

 2.  der Biostoff oder die Biostoffe mindestens der Spezies 
nach bekannt sind und

 3.  die Exposition der Beschäftigten im Normalbetrieb hinrei-
chend bekannt oder abschätzbar ist.

  Nicht gezielte Tätigkeiten liegen vor, wenn mindestens eine 
Voraussetzung nach Satz 1 nicht vorliegt. Dies ist insbeson-
dere bei Tätigkeiten nach Absatz 7 Nummer 2 gegeben.

(9)   Beschäftigte sind Personen, die nach § 2 Absatz 2 des Ar-
beitsschutzgesetzes als solche bestimmt sind. Den Be-
schäftigten stehen folgende Personen gleich, sofern sie 
Tätigkeiten mit Biostoffen durchführen: 
1. Schülerinnen und Schüler, 
2. Studierende, 
3.  sonstige Personen, insbesondere in wissenschaftlichen 

Einrichtungen und in Einrichtungen des Gesundheits-
dienstes Tätige,

  4.  in Heimarbeit Beschäftigte nach § 1 Absatz 1 des Heimar-
beitsgesetzes.

 
  Auf Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie sonstige 

Personen nach Nummer 3 finden die Regelungen dieser 
Verordnung über die Beteiligung der Vertretungen keine 
Anwendung.

(10)   Arbeitgeber ist, wer nach § 2 Absatz 3 des Arbeitsschutzgeset-
zes als solcher bestimmt ist. Dem Arbeitgeber stehen gleich 
1.  der Unternehmer ohne Beschäftigte,

 2.  der Auftraggeber und der Zwischenmeister im Sinne des 
Heimarbeitsgesetzes.

(11)   Fachkundig im Sinne dieser Verordnung ist, wer zur Aus-
übung einer in dieser Verordnung bestimmten Aufgabe befä-
higt ist. Die Anforderungen an die Fachkunde sind abhängig 
von der jeweiligen Art der Aufgabe und der Höhe der Gefähr-
dung. Die für die Fachkunde erforderlichen Kenntnisse sind 
durch eine geeignete Berufsausbildung und eine zeitnahe 
einschlägige berufliche Tätigkeit nachzuweisen. In Abhän-
gigkeit von der Aufgabe und der Höhe der Gefährdung kann 
zusätzlich die Teilnahme an spezifischen Fortbildungsmaß-
nahmen erforderlich sein.

(12)   Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher 
Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die prak-
tische Eignung einer Maßnahme zum Schutz von Sicherheit 
und Gesundheit der Beschäftigten gesichert erscheinen 
lässt. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind 
insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder 
Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in der Praxis 
erprobt worden sind.
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(13)  Schutzstufen orientieren sich an der Risikogruppe des je-
weiligen Biostoffs und sind ein Maßstab für die Höhe der 
Infektionsgefährdung einer Tätigkeit. Entsprechend den 
Risikogruppen nach § 3 werden vier Schutzstufen unter-
schieden. Die Schutzstufen umfassen die zusätzlichen 
Schutzmaßnahmen, die in den Anhängen II und III festgelegt 
oder empfohlen sind.

(14)   Einrichtungen des Gesundheitsdienstes nach dieser Verord-
nung sind Arbeitsstätten, in denen Menschen stationär me-
dizinisch untersucht, behandelt oder gepflegt werden oder 
ambulant medizinisch untersucht oder behandelt werden.

(15)   Biotechnologie im Sinne dieser Verordnung umfasst die 
biotechnologische Produktion sowie die biotechnologische 
Forschung unter gezieltem Einsatz definierter Biostoffe.

§ 3 Einstufung von Biostoffen in Risikogruppen
(1)  Biostoffe werden entsprechend dem von ihnen ausgehen-

den Infektionsrisiko nach dem Stand der Wissenschaft in 
eine der folgenden Risikogruppen eingestuft:

 1.   Risikogruppe 1: Biostoffe, bei denen es unwahrscheinlich 
ist, dass sie beim Menschen eine Krankheit hervorrufen,

 2.  Risikogruppe 2: Biostoffe, die eine Krankheit beim Men-
schen hervorrufen können und eine Gefahr für Beschäf-
tigte darstellen könnten; eine Verbreitung in der Bevölke-
rung ist unwahrscheinlich; eine wirksame Vorbeugung 
oder Behandlung ist normalerweise möglich,

 3.  Risikogruppe 3: Biostoffe, die eine schwere Krankheit 
beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr für 
Beschäftigte darstellen können; die Gefahr einer Verbrei-
tung in der Bevölkerung kann bestehen, doch ist norma-
lerweise eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung 
möglich,

 4.  Risikogruppe 4: Biostoffe, die eine schwere Krankheit 
beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr für 
Beschäftigte darstellen; die Gefahr einer Verbreitung in 
der Bevölkerung ist unter Umständen groß; normaler-
weise ist eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung 
nicht möglich.

(2)   Für die Einstufung der Biostoffe in die Risikogruppen 2 bis 4 
gilt Anhang III der Richtlinie 2000/54/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. September 2000 über 
den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 
biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (ABl. L 262 vom 
17.10.2000, S. 21). Wird dieser Anhang im Verfahren nach 
Artikel 19 dieser Richtlinie an den technischen Fortschritt 
angepasst, so kann die geänderte Fassung bereits ab ihrem 
Inkrafttreten angewendet werden. Sie ist nach Ablauf der 
festgelegten Umsetzungsfrist anzuwenden.

(3)   Ist ein Biostoff nicht nach Absatz 2 eingestuft, kann das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales nach Beratung 
durch den Ausschuss nach § 19 die Einstufung in eine Risi-
kogruppe nach Absatz 1 vornehmen. Die Einstufungen wer-
den im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben. 
Der Arbeitgeber hat diese Einstufungen zu beachten.

(4)   Liegt für einen Biostoff weder eine Einstufung nach Absatz 2 
noch eine nach Absatz 3 vor, hat der Arbeitgeber, der eine 
gezielte Tätigkeit mit diesem Biostoff beabsichtigt, diesen 
in eine der Risikogruppen nach Absatz 1 einzustufen. Dabei 
hat der Arbeitgeber Folgendes zu beachten:

 1.   kommen für die Einstufung mehrere Risikogruppen in 
Betracht, ist der Biostoff in die höchste infrage kommen-
de Risikogruppe einzustufen,

 2.   Viren, die bereits beim Menschen isoliert wurden, sind 
mindestens in die Risikogruppe 2 einzustufen, es sei 
denn, es ist unwahrscheinlich, dass diese Viren beim 
Menschen eine Krankheit verursachen,

 3.   Stämme, die abgeschwächt sind oder bekannte Virulenz-
gene verloren haben, können vorbehaltlich einer ange-
messenen Ermittlung und Bewertung in eine niedrigere 
Risikogruppe eingestuft werden als der Elternstamm 
(parentaler Stamm); ist der Elternstamm in die Risiko-
gruppe 3 oder 4 eingestuft, kann eine Herabstufung nur 
auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Bewertung 
erfolgen, die insbesondere der Ausschuss nach § 19 
vornehmen kann.

Abschnitt 2 
Gefährdungsbeurteilung, Schutzstufenzuordnung, Dokumenta-
tions- und Aufzeichnungspflichten

§ 4 Gefährdungsbeurteilung
(1)  Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 des Ar-

beitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber die Gefährdung der 
Beschäftigten durch die Tätigkeiten mit Biostoffen vor Auf-
nahme der Tätigkeit zu beurteilen. Die Gefährdungsbeurtei-
lung ist fachkundig durchzuführen. Verfügt der Arbeitgeber 
nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, so hat er 
sich fachkundig beraten zu lassen.

(2)  Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung unverzüg-
lich zu aktualisieren, wenn

 1.  maßgebliche Veränderungen der Arbeitsbedingungen 
oder neue Informationen, zum Beispiel Unfallberichte 
oder Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischen Vorsorgeun-
tersuchungen, dies erfordern oder

 2.  die Prüfung von Funktion und Wirksamkeit der Schutz-
maßnahmen ergeben hat, dass die festgelegten Schutz-
maßnahmen nicht wirksam sind.
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  Ansonsten hat der Arbeitgeber die Gefährdungsbeurteilung 
mindestens jedes zweite Jahr zu überprüfen und bei Bedarf 
zu aktualisieren. Ergibt die Überprüfung, dass eine Aktuali-
sierung der Gefährdungsbeurteilung nicht erforderlich ist, 
so hat der Arbeitgeber dies unter Angabe des Datums der 
Überprüfung in der Dokumentation nach § 7 zu vermerken.

(3)   Für die Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber insbe-
sondere Folgendes zu ermitteln:

 1.  Identität, Risikogruppeneinstufung und Übertragungswe-
ge der Biostoffe, deren mögliche sensibilisierende und 
toxische Wirkungen und Aufnahmepfade, soweit diese 
Informationen für den Arbeitgeber zugänglich sind; da-
bei hat er sich auch darüber zu informieren, ob durch die 
Biostoffe sonstige die Gesundheit schädigende Wirkun-
gen hervorgerufen werden können,

 2.  Art der Tätigkeit unter Berücksichtigung der Betriebsab-
läufe, Arbeitsverfahren und verwendeten Arbeitsmittel 
einschließlich der Betriebsanlagen,

 3.  Art, Dauer und Häufigkeit der Exposition der Beschäftig-
ten, soweit diese Informationen für den Arbeitgeber 
zugänglich sind,

 4.  Möglichkeit des Einsatzes von Biostoffen, Arbeitsverfah-
ren oder Arbeitsmitteln, die zu keiner oder einer geringe-
ren Gefährdung der Beschäftigten führen würden (Subs-
titutionsprüfung),

 5. tätigkeitsbezogene Erkenntnisse 
  a)  über Belastungs- und Expositionssituationen, ein-

schließlich psychischer Belastungen,
  b)  über bekannte Erkrankungen und die zu ergreifenden 

Gegenmaßnahmen,
  c) aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge.

(4)   Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der nach Absatz 3 
ermittelten Informationen die Infektionsgefährdung und 
die Gefährdungen durch sensibilisierende, toxische oder 
sonstige die Gesundheit schädigende Wirkungen unabhän-
gig voneinander zu beurteilen. Diese Einzelbeurteilungen 
sind zu einer Gesamtbeurteilung zusammenzuführen, auf 
deren Grundlage die Schutzmaßnahmen festzulegen und 
zu ergreifen sind. Dies gilt auch, wenn bei einer Tätigkeit 
mehrere Biostoffe gleichzeitig auftreten oder verwendet 
werden.

(5)   Sind bei Tätigkeiten mit Produkten, die Biostoffe enthalten, 
die erforderlichen Informationen zur Gefährdungsbeurtei-
lung wie zum Beispiel die Risikogruppeneinstufung nicht zu 
ermitteln, so muss der Arbeitgeber diese beim Hersteller, 
Einführer oder Inverkehrbringer einholen. Satz 1 gilt nicht 
für Lebensmittel in Form von Fertigerzeugnissen, die für 
den Endverbrauch bestimmt sind.

§ 5 Tätigkeiten mit Schutzstufenzuordnung
(1)  Bei Tätigkeiten in Laboratorien, in der Versuchstierhaltung, 

in der Biotechnologie sowie in Einrichtungen des Gesund-
heitsdienstes hat der Arbeitgeber ergänzend zu § 4 Absatz 3 
zu ermitteln, ob gezielte oder nicht gezielte Tätigkeiten 
ausgeübt werden. Er hat diese Tätigkeiten hinsichtlich ihrer 
Infektionsgefährdung einer Schutzstufe zuzuordnen.

(2) Die Schutzstufenzuordnung richtet sich 
 1.  bei gezielten Tätigkeiten nach der Risikogruppe des ermit-

telten Biostoffs; werden Tätigkeiten mit mehreren Biostof-
fen ausgeübt, so richtet sich die Schutzstufenzuordnung 
nach dem Biostoff mit der höchsten Risikogruppe,

 2.  bei nicht gezielten Tätigkeiten nach der Risikogruppe des 
Biostoffs, der aufgrund 
a) der Wahrscheinlichkeit seines Auftretens, 
b) der Art der Tätigkeit, 
c)  der Art, Dauer, Höhe und Häufigkeit der ermittelten 

Exposition den Grad der Infektionsgefährdung der 
Beschäftigten bestimmt.

§ 6 Tätigkeiten ohne Schutzstufenzuordnung
(1)  Tätigkeiten, die nicht unter § 5 Absatz 1 fallen, müssen kei-

ner Schutzstufe zugeordnet werden. Dabei handelt es sich 
um Tätigkeiten im Sinne von § 2 Absatz 7 Nummer 2. Zu 
diesen Tätigkeiten gehören beispielsweise Reinigungs- und 
Sanierungsarbeiten, Tätigkeiten in der Veterinärmedizin, 
der Land-, Forst-, Abwasser- und Abfallwirtschaft sowie in 
Biogasanlagen und Schlachtbetrieben.

(2)   Kann bei diesen Tätigkeiten eine der in § 4 Absatz 3 Num-
mer 1 und 3 genannten Informationen nicht ermittelt wer-
den, weil das Spektrum der auftretenden Biostoffe Schwan-
kungen unterliegt oder Art, Dauer, Höhe oder Häufigkeit der 
Exposition wechseln können, so hat der Arbeitgeber die für 
die Gefährdungsbeurteilung und Festlegung der Schutz-
maßnahmen erforderlichen Informationen insbesondere zu 
ermitteln auf der Grundlage von

 1.  Bekanntmachungen nach § 19 Absatz 4,
 2.  Erfahrungen aus vergleichbaren Tätigkeiten oder
 3.  sonstigen gesicherten arbeitswissenschaftlichen Er-

kenntnissen.

§ 7  Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung und Aufzeich-
nungspflichten

(1)  Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung unabhän-
gig von der Zahl der Beschäftigten erstmals vor Aufnahme 
der Tätigkeit sowie danach jede Aktualisierung gemäß 
Satz 2 zu dokumentieren. Die Dokumentation der Gefähr-
dungsbeurteilung umfasst insbesondere folgende Angaben:

 1.  die Art der Tätigkeit einschließlich der Expositionsbedin-
gungen,
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 2.  das Ergebnis der Substitutionsprüfung nach § 4 Absatz 3 
Nummer 4,

 3.  die nach § 5 Absatz 2 festgelegten Schutzstufen,
 4.  die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen,
 5.  eine Begründung, wenn von den nach § 19 Absatz 4 Num-

mer 1 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnissen 
abgewichen wird.

(2)   Als Bestandteil der Dokumentation hat der Arbeitgeber ein 
Verzeichnis der verwendeten oder auftretenden Biostoffe 
zu erstellen (Biostoffverzeichnis), soweit diese bekannt 
und für die Gefährdungsbeurteilung nach § 4 maßgeblich 
sind. Das Verzeichnis muss Angaben zur Einstufung der 
Biostoffe in eine Risikogruppe nach § 3 und zu ihren sensi-
bilisierenden, toxischen und sonstigen die Gesundheit 
schädigenden Wirkungen beinhalten. Die Angaben müssen 
allen betroffenen Beschäftigten und ihren Vertretungen 
zugänglich sein.

(3)   Bei Tätigkeiten der Schutzstufe 3 oder 4 hat der Arbeitgeber 
zusätzlich ein Verzeichnis über die Beschäftigten zu führen, 
die diese Tätigkeiten ausüben. In dem Verzeichnis sind die 
Art der Tätigkeiten und die vorkommenden Biostoffe sowie 
aufgetretene Unfälle und Betriebsstörungen anzugeben. Es 
ist personenbezogen für den Zeitraum von mindestens zehn 
Jahren nach Beendigung der Tätigkeit aufzubewahren. Der 
Arbeitgeber hat 
1.  den Beschäftigten die sie betreffenden Angaben in dem 

Verzeichnis zugänglich zu machen; der Schutz der perso-
nenbezogenen Daten ist zu gewährleisten,

 2.  bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses dem 
Beschäftigten einen Auszug über die ihn betreffenden 
Angaben des Verzeichnisses auszuhändigen; der Nach-
weis über die Aushändigung ist vom Arbeitgeber wie 
Personalunterlagen aufzubewahren.  

  Das Verzeichnis über die Beschäftigten kann zusammen mit 
dem Biostoffverzeichnis nach Absatz 2 geführt werden.

(4)   Auf die Dokumentation der Angaben nach Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2 und 5 sowie auf das Verzeichnis nach Absatz 2 
kann verzichtet werden, wenn ausschließlich Tätigkeiten 
mit Biostoffen der Risikogruppe 1 ohne sensibilisierende 
oder toxische Wirkungen durchgeführt werden.

Abschnitt 3 
Grundpflichten und Schutzmaßnahmen

§ 8 Grundpflichten
(1)  Der Arbeitgeber hat die Belange des Arbeitsschutzes in 

Bezug auf Tätigkeiten mit Biostoffen in seine betriebliche 
Organisation einzubinden und hierfür die erforderlichen 
personellen, finanziellen und organisatorischen Vorausset-
zungen zu schaffen. Dabei hat er die Vertretungen der Be-
schäftigten in geeigneter Form zu beteiligen. Insbesondere 
hat er sicherzustellen, dass

 1.  bei der Gestaltung der Arbeitsorganisation, des Arbeits-
verfahrens und des Arbeitsplatzes sowie bei der Auswahl 
und Bereitstellung der Arbeitsmittel alle mit der Sicher-
heit und Gesundheit der Beschäftigten zusammenhän-
genden Faktoren, einschließlich der psychischen, ausrei-
chend berücksichtigt werden, 

 2.  die Beschäftigten oder ihre Vertretungen im Rahmen der 
betrieblichen Möglichkeiten beteiligt werden, wenn neue 
Arbeitsmittel eingeführt werden sollen, die Einfluss auf 
die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten haben.

(2)   Der Arbeitgeber hat geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
bei den Beschäftigten ein Sicherheitsbewusstsein zu schaf-
fen und den innerbetrieblichen Arbeitsschutz bei Tätigkeiten 
mit Biostoffen fortzuentwickeln.

(3)   Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit mit Biostoffen erst auf-
nehmen lassen, nachdem die Gefährdungsbeurteilung nach 
§ 4 durchgeführt und die erforderlichen Maßnahmen ergrif-
fen wurden.

(4)   Der Arbeitgeber hat vor Aufnahme der Tätigkeit
 1.  gefährliche Biostoffe vorrangig durch solche zu ersetzen, 

die nicht oder weniger gefährlich sind, soweit dies nach 
der Art der Tätigkeit oder nach dem Stand der Technik 
möglich ist,

 2.  Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel so auszuwählen oder 
zu gestalten, dass Biostoffe am Arbeitsplatz nicht frei 
werden, wenn die Gefährdung der Beschäftigten nicht 
durch eine Maßnahme nach Nummer 1 ausgeschlossen 
werden kann,

 3.  die Exposition der Beschäftigten durch geeignete bauliche, 
technische und organisatorische Maßnahmen auf ein 
Minimum zu reduzieren, wenn eine Gefährdung der Be-
schäftigten nicht durch eine Maßnahme nach Nummer 1 
oder Nummer 2 verhindert werden kann oder die Biostof-
fe bestimmungsgemäß freigesetzt werden,

 4.  zusätzlich persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung 
zu stellen, wenn die Maßnahmen nach den Nummern 1 
bis 3 nicht ausreichen, um die Gefährdung auszuschlie-
ßen oder ausreichend zu verringern; der Arbeitgeber hat 
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den Einsatz belastender persönlicher Schutzausrüstung 
auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken und 
darf sie nicht als Dauermaßnahme vorsehen.

(5)   Der Arbeitgeber hat die Schutzmaßnahmen auf der Grundla-
ge der Gefährdungsbeurteilung nach dem Stand der Technik 
sowie nach gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
festzulegen und zu ergreifen. Dazu hat er die Vorschriften 
dieser Verordnung einschließlich der Anhänge zu beachten 
und die nach § 19 Absatz 4 Nummer 1 bekannt gegebenen 
Regeln und Erkenntnisse zu berücksichtigen. Bei Einhaltung 
der Regeln und Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass 
die gestellten Anforderungen erfüllt sind (Vermutungswir-
kung). Von diesen Regeln und Erkenntnissen kann abgewi-
chen werden, wenn durch andere Maßnahmen zumindest in 
vergleichbarer Weise der Schutz von Sicherheit und Ge-
sundheit der Beschäftigten gewährleistet wird. Haben sich 
der Stand der Technik oder gesicherte wissenschaftliche 
Erkenntnisse fortentwickelt und erhöht sich die Arbeitssi-
cherheit durch diese Fortentwicklung erheblich, sind die 
Schutzmaßnahmen innerhalb einer angemessenen Frist 
anzupassen.

(6)   Der Arbeitgeber hat die Funktion der technischen Schutz-
maßnahmen regelmäßig und deren Wirksamkeit mindes-
tens jedes zweite Jahr zu überprüfen. Die Ergebnisse und 
das Datum der Wirksamkeitsprüfung sind in der Dokumen-
tation nach § 7 zu vermerken. Wurde für einen Arbeitsbe-
reich, ein Arbeitsverfahren oder einen Anlagetyp in einer 
Bekanntmachung nach § 19 Absatz 4 ein Wert festgelegt, 
der die nach dem Stand der Technik erreichbare Konzentra-
tion der Biostoffe in der Luft am Arbeitsplatz beschreibt 
(Technischer Kontrollwert), so ist dieser Wert für die Wirk-
samkeitsüberprüfung der entsprechenden Schutzmaßnah-
men heranzuziehen.

(7)   Der Arbeitgeber darf in Heimarbeit nur Tätigkeiten mit Bio-
stoffen der Risikogruppe 1 ohne sensibilisierende oder toxi-
sche Wirkung ausüben lassen.

§ 9 Allgemeine Schutzmaßnahmen
(1)   Bei allen Tätigkeiten mit Biostoffen müssen mindestens die 

allgemeinen Hygienemaßnahmen eingehalten werden. 
Insbesondere hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass

 1.  Arbeitsplätze und Arbeitsmittel in einem dem Arbeitsab-
lauf entsprechenden sauberen Zustand gehalten und 
regelmäßig gereinigt werden,

 2.  Fußböden und Oberflächen von Arbeitsmitteln und 
 Arbeitsflächen leicht zu reinigen sind,

 3.  Waschgelegenheiten zur Verfügung stehen,
 4.  vom Arbeitsplatz getrennte Umkleidemöglichkeiten vor-

handen sind, sofern Arbeitskleidung erforderlich ist; die 

Arbeitskleidung ist regelmäßig sowie bei Bedarf zu wech-
seln und zu reinigen.

(2)   Bei Tätigkeiten in Laboratorien, in der Versuchstierhaltung, 
in der Biotechnologie und in Einrichtungen des Gesund-
heitsdienstes hat der Arbeitgeber für die Schutzstufe 1 über 
die Maßnahmen des Absatzes 1 hinaus spezielle Hygiene-
maßnahmen entsprechend den nach § 19 Absatz 4 Nummer 
1 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnissen zu berück-
sichtigen.

(3)   Werden nicht ausschließlich Tätigkeiten mit Biostoffen der 
Risikogruppe 1 ohne sensibilisierende und toxische Wirkun-
gen ausgeübt, hat der Arbeitgeber in Abhängigkeit von der 
Gefährdungsbeurteilung weitergehende Schutzmaßnahmen 
zu ergreifen. Dabei hat er insbesondere

 1.  Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel so zu gestalten oder 
auszuwählen, dass die Exposition der Beschäftigten ge-
genüber Biostoffen und die Gefahr durch Stich- und 
Schnittverletzungen verhindert oder minimiert werden, 
soweit dies technisch möglich ist,

 2.  Tätigkeiten und Arbeitsverfahren mit Staub- oder Aerosol-
bildung, einschließlich Reinigungsverfahren, durch solche 
ohne oder mit geringerer Staub- oder Aerosolbildung zu 
ersetzen, soweit dies nach dem Stand der Technik mög-
lich ist; ist dies nicht möglich, hat der Arbeitgeber geeig-
nete Maßnahmen zur Minimierung der Exposition zu 
ergreifen,

 3.  die Zahl der exponierten Beschäftigten auf das für die 
Durchführung der Tätigkeit erforderliche Maß zu begren-
zen,

 4.  die erforderlichen Maßnahmen zur Desinfektion, Inakti-
vierung oder Dekontamination sowie zur sachgerechten 
und sicheren Entsorgung von Biostoffen, kontaminierten 
Gegenständen, Materialien und Arbeitsmitteln zu ergreifen,

 5.  zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung 
einschließlich Schutzkleidung zu reinigen, zu warten, 
instand zu halten und sachgerecht zu entsorgen; Beschäf-
tigte müssen die bereitgestellte persönliche Schutzaus-
rüstung verwenden, solange eine Gefährdung besteht,

 6.  die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass persönliche 
Schutzausrüstung einschließlich Schutzkleidung beim 
Verlassen des Arbeitsplatzes sicher abgelegt und ge-
trennt von anderen Kleidungsstücken aufbewahrt werden 
kann,

 7.  sicherzustellen, dass die Beschäftigten in Arbeitsberei-
chen, in denen Biostoffe auftreten können, keine Nah-
rungs- und Genussmittel zu sich nehmen; hierzu hat der 
Arbeitgeber vor Aufnahme der Tätigkeiten gesonderte 
Bereiche einzurichten, die nicht mit persönlicher Schutz-
ausrüstung einschließlich Schutzkleidung betreten wer-
den dürfen.
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(4)   Der Arbeitgeber hat Biostoffe sicher zu lagern, innerbetrieb-
lich sicher zu befördern und Vorkehrungen zu treffen, um 
Missbrauch oder Fehlgebrauch zu verhindern. Dabei hat er 
sicherzustellen, dass nur Behälter verwendet werden, die 

 1.  hinsichtlich ihrer Beschaffenheit geeignet sind, den Inhalt 
sicher zu umschließen,

 2.  so gekennzeichnet sind, dass die davon ausgehenden 
Gefahren in geeigneter Weise deutlich erkennbar sind,

 3.  hinsichtlich Form und Kennzeichnung so gestaltet sind, 
dass der Inhalt nicht mit Lebensmitteln verwechselt wer-
den kann.

(5)   Bei der medizinischen Untersuchung, Behandlung und 
Pflege von Patienten außerhalb von Einrichtungen des 
 Gesundheitsdienstes findet § 11 Absatz 2 bis 5 Anwendung. 
Bei diesen Tätigkeiten hat der Arbeitgeber in Arbeitsanwei-
sungen den Umgang mit persönlicher Schutzausrüstung 
und Arbeitskleidung sowie die erforderlichen Maßnahmen 
zur Hygiene und zur Desinfektion festzulegen.

§ 10  Zusätzliche Schutzmaßnahmen und Anforderungen bei 
Tätigkeiten der Schutzstufe 2, 3 oder 4 in Laboratorien,  
in der Versuchstierhaltung sowie in der Biotechnologie

(1)   Zusätzlich zu den Schutzmaßnahmen nach § 9 hat der Arbeit-
geber vor Aufnahme der Tätigkeiten der Schutzstufe 2, 3 
oder 4 in Laboratorien, in der Versuchstierhaltung oder in 
der Biotechnologie

 1.  entsprechend der Schutzstufenzuordnung 
a)  geeignete räumliche Schutzstufenbereiche festzulegen 

und mit der Schutzstufenbezeichnung sowie mit dem 
Symbol für Biogefährdung nach Anhang I zu kennzeich-
nen,

  b)  die Schutzmaßnahmen nach Anhang II oder III zu ergrei-
fen; die als empfohlen bezeichneten Schutzmaßnah-
men sind zu ergreifen, wenn dadurch die Gefährdung 
der Beschäftigten verringert werden kann,

 2.  gebrauchte spitze und scharfe Arbeitsmittel entspre-
chend der Anforderung nach § 11 Absatz 4 sicher zu ent-
sorgen,

 3.  den Zugang zu Biostoffen der Risikogruppe 3 oder 4 auf 
dazu berechtigte, fachkundige und zuverlässige Beschäf-
tigte zu beschränken; Tätigkeiten der Schutzstufe 3 oder 
4 dürfen diesen Beschäftigten nur übertragen werden, 
wenn sie anhand von Arbeitsanweisungen eingewiesen 
und geschult sind.

(2)   Der Arbeitgeber hat vor Aufnahme von Tätigkeiten der 
Schutzstufe 3 oder 4 eine Person zu benennen, die zuver-
lässig ist und über eine Fachkunde verfügt, die der hohen 
Gefährdung entspricht. Er hat diese Person mit folgenden 
Aufgaben zu beauftragen: 
1.  Beratung bei  

a) der Gefährdungsbeurteilung nach § 4, 
b)  sonstigen sicherheitstechnisch relevanten Fragestel-

lungen,
 2.  Unterstützung bei der 

a) Kontrolle der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen, 
b) Durchführung der Unterweisung nach § 14 Absatz 2,

 3.  Überprüfung der Einhaltung der Schutzmaßnahmen.

  Der Arbeitgeber hat die Aufgaben und die Befugnisse dieser 
Person schriftlich festzulegen. Sie darf wegen der Erfüllung 
der ihr übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden. 
Ihr ist für die Durchführung der Aufgaben ausreichend Zeit 
zur Verfügung zu stellen. Satz 1 gilt nicht für Tätigkeiten mit 
Biostoffen der Risikogruppe 3, die mit (**) gekennzeichnet 
sind.

§ 11  Zusätzliche Schutzmaßnahmen und Anforderungen bei 
Tätigkeiten der Schutzstufe 2, 3 oder 4 in Einrichtungen 
des Gesundheitsdienstes 

(1)   Zusätzlich zu den Schutzmaßnahmen nach § 9 hat der Ar-
beitgeber vor Aufnahme der Tätigkeiten der Schutzstufe 2, 3 
oder 4 in Einrichtungen des Gesundheitsdienstes in Abhän-
gigkeit von der Gefährdungsbeurteilung

 1.  wirksame Desinfektions- und Inaktivierungsverfahren 
festzulegen,

 2.  Oberflächen, die desinfiziert werden müssen, so zu ge-
stalten, dass sie leicht zu reinigen und beständig gegen 
die verwendeten Desinfektionsmittel sind; für Tätigkeiten 
der Schutzstufe 4 gelten zusätzlich die Anforderungen 
des Anhangs II an Oberflächen.

(2)   Der Arbeitgeber hat entsprechend § 9 Absatz 3 Satz 2 Num-
mer 1 spitze und scharfe medizinische Instrumente vor Auf-
nahme der Tätigkeit durch solche zu ersetzen, bei denen 
keine oder eine geringere Gefahr von Stich- und Schnittver-
letzungen besteht, soweit dies technisch möglich und zur 
Vermeidung einer Infektionsgefährdung erforderlich ist.

(3)   Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass gebrauchte Kanü-
len nicht in die Schutzkappen zurückgesteckt werden. Wer-
den Tätigkeiten ausgeübt, die nach dem Stand der Technik 
eine Mehrfachverwendung des medizinischen Instruments 
erforderlich machen, und muss dabei die Kanüle in die 
Schutzkappe zurückgesteckt werden, ist dies zulässig, wenn 
ein Verfahren angewendet wird, das ein sicheres Zurückste-
cken der Kanüle in die Schutzkappe mit einer Hand erlaubt.

(4)   Spitze und scharfe medizinische Instrumente sind nach 
Gebrauch sicher zu entsorgen. Hierzu hat der Arbeitgeber 
vor Aufnahme der Tätigkeiten Abfallbehältnisse bereitzu-
stellen, die stich- und bruchfest sind und den Abfall sicher 
umschließen. Er hat dafür zu sorgen, dass diese Abfallbe-
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hältnisse durch Farbe, Form und Beschriftung eindeutig als 
Abfallbehältnisse erkennbar sind. Satz 1 und 2 gelten auch 
für gebrauchte medizinische Instrumente mit Schutzeinrich-
tungen gegen Stich- und Schnittverletzungen.

(5)   Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten und ihre Vertretungen 
über Verletzungen durch gebrauchte spitze oder scharfe 
medizinische Instrumente, die organisatorische oder tech-
nische Ursachen haben, zeitnah zu unterrichten. Er hat die 
Vorgehensweise hierfür festzulegen.

(6)   Tätigkeiten der Schutzstufe 3 oder 4 dürfen nur fachkun-
digen Beschäftigten übertragen werden, die anhand von 
Arbeitseinweisungen eingewiesen und geschult sind.

(7)   Vor Aufnahme von Tätigkeiten der Schutzstufe 4 hat der 
Arbeitgeber

 1.  geeignete räumliche Schutzstufenbereiche festzulegen 
und mit der Schutzstufenbezeichnung sowie mit dem 
Symbol für Biogefährdung nach Anhang I zu kennzeichnen,

 2.  die Maßnahmen der Schutzstufe 4 aus Anhang II auszu-
wählen und zu ergreifen, die erforderlich und geeignet 
sind, die Gefährdung der Beschäftigten und anderer 
 Personen zu verringern,

 3.  eine Person im Sinne von § 10 Absatz 2 Satz 1 zu benen-
nen und mit den Aufgaben nach § 10 Absatz 2 Satz 2 zu 
beauftragen.

§ 12 Arbeitsmedizinische Vorsorge
  Die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge in der 

jeweils geltenden Fassung gilt auch für den in § 2 Absatz 9 
Satz 2 genannten Personenkreis.

§ 13 Betriebsstörungen, Unfälle
(1)   Der Arbeitgeber hat vor Aufnahme einer Tätigkeit der Schutz-

stufen 2 bis 4 die erforderlichen Maßnahmen festzulegen, 
die bei Betriebsstörungen oder Unfällen notwendig sind, 
um die Auswirkungen auf die Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten und anderer Personen zu minimieren und 
den normalen Betriebsablauf wiederherzustellen. In Abhän-
gigkeit von der Art möglicher Ereignisse und verwendeter 
oder vorkommender Biostoffe ist insbesondere Folgendes 
festzulegen:

 1.  Maßnahmen zur Ersten Hilfe und weitergehende Hilfs-
maßnahmen für Beschäftigte bei unfallbedingter Übertra-
gung von Biostoffen einschließlich der Möglichkeit zur 
postexpositionellen Prophylaxe,

 2.  Maßnahmen, um eine Verschleppung von Biostoffen zu 
verhindern,

 3.  Desinfektions-, Inaktivierungs- oder Dekontaminations-
maßnahmen,

 4.  dass getestet wird, ob bei Betriebsstörungen oder Unfäl-
len die verwendeten Biostoffe in die Arbeitsumgebung 

gelangt sind, soweit dies technisch möglich ist und vali-
dierte Testverfahren bestehen.

  Die Festlegungen sind gemäß § 14 Absatz 1 Satz 4 
 Nummer 3 ein Bestandteil der Betriebsanweisung.

(2)   Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über die festgelegten 
Maßnahmen und ihre Anwendung zu informieren. Tritt eine 
Betriebsstörung oder ein Unfall im Sinne von Absatz 1 Satz 1 
ein, so hat der Arbeitgeber unverzüglich die gemäß Absatz 1 
Satz 2 festgelegten Maßnahmen zu ergreifen. Dabei dürfen 
im Gefahrenbereich nur die Personen verbleiben, die erfor-
derlich sind, um die in Absatz 1 genannten Ziele zu erreichen.

(3)   Vor Aufnahme von Tätigkeiten der Schutzstufe 3 oder 4 in 
Laboratorien, in der Versuchstierhaltung, in der Biotechno-
logie sowie vor Aufnahme von Tätigkeiten der Schutzstufe 4 
in Einrichtungen des Gesundheitsdienstes hat der Arbeitge-
ber ergänzend zu den Festlegungen nach Absatz 1 einen 
innerbetrieblichen Plan darüber zu erstellen, wie Gefahren 
abzuwehren sind, die beim Versagen einer Einschließungs-
maßnahme durch eine Freisetzung von Biostoffen auftreten 
können. Darin hat er die spezifischen Gefahren und die 
Namen der für die innerbetrieblichen Rettungsmaßnahmen 
zuständigen Personen festzulegen. Die Festlegungen sind 
regelmäßig zu aktualisieren. Satz 1 gilt nicht für Tätigkeiten 
mit Biostoffen der Risikogruppe 3, die mit (**) gekennzeich-
net sind.

(4)   Bei Tätigkeiten der Schutzstufe 4 hat der Plan nach Absatz 3 
Angaben über den Umfang von Sicherheitsübungen und 
deren regelmäßige Durchführung zu enthalten, sofern solche 
Sicherheitsübungen aufgrund der Gefährdungsbeurteilung 
erforderlich sind. Die Maßnahmen nach Absatz 3 sind mit 
den zuständigen Rettungs- und Sicherheitsdiensten abzu-
stimmen. Darüber hinaus hat der Arbeitgeber Warn systeme 
einzurichten und Kommunikationsmöglichkeiten zu schaf-
fen, durch die alle betroffenen Beschäftigten unverzüglich 
gewarnt und der Rettungs- und Sicherheitsdienst alarmiert 
werden können. Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass 
diese Systeme funktionstüchtig sind.

(5)   Der Arbeitgeber hat vor Aufnahme der Tätigkeiten ein Ver-
fahren für Unfallmeldungen und –untersuchungen sowie 
die Vorgehensweise zur Unterrichtung der Beschäftigten 
und ihrer Vertretungen festzulegen. Das Verfahren ist so zu 
gestalten, dass bei schweren Unfällen sowie bei Nadelstich-
verletzungen mögliche organisatorische und technische 
Unfallursachen erkannt werden können und individuelle 
Schuldzuweisungen vermieden werden. Die Beschäftigten 
und ihre Vertretungen sind über Betriebsstörungen und 
Unfälle mit Biostoffen, die die Sicherheit oder Gesundheit 
der Beschäftigten gefährden können, unverzüglich zu unter-
richten.
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§ 14 Betriebsanweisung und Unterweisung der Beschäftigten
(1)   Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der Gefährdungs-

beurteilung nach § 4 vor Aufnahme der Tätigkeit eine schrift-
liche Betriebsanweisung arbeitsbereichs- und biostoff-
bezogen zu erstellen. Satz 1 gilt nicht, wenn ausschließlich 
Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 1 ohne sensibili-
sierende oder toxische Wirkungen ausgeübt werden. Die 
Betriebsanweisung ist den Beschäftigten zur Verfügung zu 
stellen. Sie muss in einer für die Beschäftigten verständli-
chen Form und Sprache verfasst sein und insbesondere 
folgende Informationen enthalten: 
1.  die mit den vorgesehenen Tätigkeiten verbundenen Ge-

fahren für die Beschäftigten, insbesondere zu 
a) der Art der Tätigkeit, 
b)  den am Arbeitsplatz verwendeten oder auftretenden,  

 tätigkeitsrelevanten Biostoffen einschließlich der Risiko-
gruppe, Übertragungswege und gesundheitlichen Wir-
kungen,

 2.  Informationen über Schutzmaßnahmen und Verhaltensre-
geln, die die Beschäftigten zu ihrem eigenen Schutz und 
zum Schutz anderer Beschäftigter am Arbeitsplatz durch-
zuführen oder einzuhalten haben; dazu gehören insbe-
sondere 
a) innerbetriebliche Hygienevorgaben,  
b)  Informationen über Maßnahmen, die zur Verhütung 

einer Exposition zu ergreifen sind, einschließlich der 
richtigen Verwendung scharfer oder spitzer medizini-
scher Instrumente,

  c)  Informationen zum Tragen, Verwenden und Ablegen 
persönlicher Schutzausrüstung einschließlich Schutz-
kleidung,

 3.  Anweisungen zum Verhalten und zu Maßnahmen bei 
Verletzungen, bei Unfällen und Betriebsstörungen sowie 
zu deren innerbetrieblicher Meldung und zur Ersten Hilfe,

 4.  Informationen zur sachgerechten Inaktivierung oder Ent-
sorgung von Biostoffen und kontaminierten Gegenstän-
den, Materialien oder Arbeitsmitteln.

  Die Betriebsanweisung muss bei jeder maßgeblichen Verän-
derung der Arbeitsbedingungen aktualisiert werden.

(2)   Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Beschäftigten 
auf der Grundlage der jeweils aktuellen Betriebsanweisung 
nach Absatz 1 Satz 1 über alle auftretenden Gefährdungen 
und erforderlichen Schutzmaßnahmen mündlich unterwie-
sen werden. Die Unterweisung ist so durchzuführen, dass 
bei den Beschäftigten ein Sicherheitsbewusstsein geschaf-
fen wird. Die Beschäftigten sind auch über die Vorausset-
zungen zu informieren, unter denen sie Anspruch auf ar-
beitsmedizinische Vorsorge nach der Verordnung zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorge haben. Im Rahmen der Un-
terweisung ist auch eine allgemeine arbeitsmedizinische 
Beratung durchzuführen mit Hinweisen zu besonderen 

Gefährdungen zum Beispiel bei verminderter Immunab-
wehr. Soweit erforderlich ist bei der Beratung die Ärztin 
oder der Arzt nach § 7 Absatz 1 der Verordnung zur arbeits-
medizinischen Vorsorge zu beteiligen.

(3)   Die Unterweisung muss vor Aufnahme der Beschäftigung 
und danach mindestens jährlich arbeitsplatzbezogen 
durchgeführt werden sowie in einer für die Beschäftigten 
verständlichen Form und Sprache erfolgen. Inhalt und Zeit-
punkt der Unterweisung hat der Arbeitgeber schriftlich fest-
zuhalten und sich von den unterwiesenen Beschäftigten 
durch Unterschrift bestätigen zu lassen.

(4)   Für Tätigkeiten der Schutzstufen 3 und 4 sind zusätzlich zur 
Betriebsanweisung Arbeitsanweisungen zu erstellen, die 
am Arbeitsplatz vorliegen müssen. Arbeitsanweisungen 
sind auch erforderlich für folgende Tätigkeiten mit erhöhter 
Infektionsgefährdung:

 1.   Instandhaltungs-, Reinigungs-, Änderungs- oder Ab-
brucharbeiten in oder an kontaminierten Arbeitsmitteln,

 2.   Tätigkeiten, bei denen erfahrungsgemäß eine erhöhte 
Unfallgefahr besteht, 

 3.   Tätigkeiten, bei denen bei einem Unfall mit schweren 
Infektionen zu rechnen ist; dies kann bei der Entnahme 
von Proben menschlichen oder tierischen Ursprungs der 
Fall sein.

Abschnitt 4 
Erlaubnis- und Anzeigepflichten

§ 15 Erlaubnispflicht
(1)   Der Arbeitgeber bedarf der Erlaubnis der zuständigen Be-

hörde, bevor Tätigkeiten der Schutzstufe 3 oder 4 in Labora-
torien, in der Versuchstierhaltung oder in der Biotechnolo-
gie erstmals aufgenommen werden. Die Erlaubnis umfasst 
die baulichen, technischen und organisatorischen Voraus-
setzungen nach dieser Verordnung zum Schutz der Beschäf-
tigten und anderer Personen vor den Gefährdungen durch 
diese Tätigkeiten. Satz 1 gilt auch für Einrichtungen des 
Gesundheitsdienstes, die für Tätigkeiten der Schutzstufe 4 
vorgesehen sind. Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogrup-
pe 3, die mit (**) gekennzeichnet sind, bedürfen keiner 
Erlaubnis.

(2)   Schließt eine andere behördliche Entscheidung, insbeson-
dere eine öffentlich-rechtliche Genehmigung oder Erlaub-
nis, die Erlaubnis nach Absatz 1 ein, so wird die Anforde-
rung nach Absatz 1 durch Übersendung einer Kopie dieser 
behördlichen Entscheidung an die zuständige Behörde 
erfüllt. Bei Bedarf kann die zuständige Behörde weitere 
Unterlagen anfordern.

(3)   Die Erlaubnis nach Absatz 1 ist schriftlich zu beantragen. 
Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1.   Name und Anschrift des Arbeitgebers,
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 2.   Name und Befähigung der nach § 10 Absatz 2 oder § 11 
Absatz 7 Nummer 3 benannten Person,

 3.   Name des Erlaubnisinhabers nach § 44 des Infektions-
schutzgesetzes,

 4.   Lageplan, Grundriss und Bezeichnung der Räumlich-
keiten einschließlich Flucht- und Rettungswege,

 5.   Beschreibung der vorgesehenen Tätigkeiten,
 6.   Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung unter Angabe 

a)  der eingesetzten oder vorkommenden Biostoffe und 
der Schutzstufe der Tätigkeit,

  b)  der baulichen, technischen, organisatorischen und 
persönlichen Schutzmaßnahmen einschließlich der 
Angaben zur geplanten Wartung und Instandhaltung 
der baulichen und technischen Maßnahmen,

 7.  Plan nach § 13 Absatz 3,
 8.   Informationen über die Abfall- und Abwasserentsorgung. 

  Bei Bedarf kann die zuständige Behörde weitere Unterlagen 
anfordern.

(4)   Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllt werden, die erforderlich sind, um den 
Schutz der Beschäftigten und anderer Personen vor den 
Gefährdungen durch Biostoffe sicherzustellen.

§ 16 Anzeigepflicht
(1)   Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde nach Maß-

gabe der Absätze 2 und 3 anzuzeigen:
 1. die erstmalige Aufnahme 
  a)  einer gezielten Tätigkeit mit Biostoffen der Risiko-

gruppe 2,
  b)  einer Tätigkeit mit Biostoffen der Risikogruppe 3, so-

weit die Tätigkeiten keiner Erlaubnispflicht nach § 15 
unterliegen, 

   in Laboratorien, in der Versuchstierhaltung und in der 
Biotechnologie,

 2.   jede Änderung der erlaubten oder angezeigten Tätigkei-
ten, wenn diese für die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz bedeutsam sind, zum Beispiel Tätigkeiten, die 
darauf abzielen, die Virulenz des Biostoffs zu erhöhen 
oder die Aufnahme von Tätigkeiten mit weiteren Bio-
stoffen der Risikogruppe 3 oder 4,

 3.  die Aufnahme eines infizierten Patienten in eine Patien-
tenstation der Schutzstufe 4,

 4.  das Einstellen einer nach § 15 erlaubnispflichtigen Tätig-
keit.

(2)  Die Anzeige hat folgende Angaben zu umfassen: 
 1.  Name und Anschrift des Arbeitgebers,
 2. Beschreibung der vorgesehenen Tätigkeiten,
 3. das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach § 4,
 4. die Art des Biostoffs,

 5.  die vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz der Sicher-
heit und Gesundheit der Beschäftigten.

(3)   Die Anzeige nach Absatz 1 Nummer 1, 2 oder Nummer 4 hat 
spätestens 30 Tage vor Aufnahme oder Einstellung der Tä-
tigkeiten, die Anzeige nach Absatz 1 Nummer 3 unverzüglich 
zu erfolgen.

(4)   Die Anzeigepflicht kann auch dadurch erfüllt werden, dass 
der zuständigen Behörde innerhalb der in Absatz 3 be-
stimmten Frist die Kopie einer Anzeige, Genehmigung oder 
Erlaubnis nach einer anderen Rechtsvorschrift übermittelt 
wird, wenn diese gleichwertige Angaben beinhaltet.

Abschnitt 5 
Vollzugsregelungen und Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe

§ 17 Unterrichtung der Behörde
(1)   Der Arbeitgeber hat die zuständige Behörde unverzüglich zu 

unterrichten über
 1.   jeden Unfall und jede Betriebsstörung bei Tätigkeiten mit 

Biostoffen der Risikogruppe 3 oder 4, die zu einer Ge-
sundheitsgefahr der Beschäftigten führen können,

 2.  Krankheits- und Todesfälle Beschäftigter, die auf Tätigkei-
ten mit Biostoffen zurückzuführen sind, unter genauer 
Angabe der Tätigkeit.

(2)   Unbeschadet des § 22 des Arbeitsschutzgesetzes hat der 
Arbeitgeber der zuständigen Behörde auf ihr Verlangen 
Folgendes zu übermitteln:

 1.   die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung,
 2.  das Verzeichnis nach § 7 Absatz 3 Satz 1 sowie den Nach-

weis nach § 7 Absatz 3 Satz 4 Nummer 2,
 3.  die Tätigkeiten, bei denen Beschäftigte tatsächlich oder 

möglicherweise gegenüber Biostoffen exponiert worden 
sind, und die Anzahl dieser Beschäftigten,

 4.  die ergriffenen Schutz- und Vorsorgemaßnahmen ein-
schließlich der Betriebs- und Arbeitsanweisungen,

 5.  die nach § 13 Absatz 1 und 2 festgelegten oder ergriffenen 
Maßnahmen und den nach § 13 Absatz 3 erstellten Plan.

§ 18 Behördliche Ausnahmen
  Die zuständige Behörde kann auf schriftlichen oder elektro-

nischen Antrag des Arbeitgebers Ausnahmen von den Vor-
schriften der §§ 9, 10, 11 und 13 einschließlich der Anhänge 
II und III erteilen, wenn die Durchführung der Vorschrift im 
Einzelfall zu einer unverhältnismäßigen Härte führen würde 
und die beantragte Abweichung mit dem Schutz der betrof-
fenen Beschäftigten vereinbar ist.

§ 19 Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe
(1)   Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ein 

Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) gebildet, in 
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dem fachlich geeignete Personen vonseiten der Arbeitge-
ber, der Gewerkschaften, der Länderbehörden, der gesetz-
lichen Unfallversicherung und weitere fachlich geeignete 
Personen, insbesondere der Wissenschaft, vertreten sein 
sollen. Die Gesamtzahl der Mitglieder soll 16 Personen nicht 
überschreiten. Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes 
Mitglied zu benennen. Die Mitgliedschaft im Ausschuss ist 
ehrenamtlich.

(2)   Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beruft die 
Mitglieder des Ausschusses und die stellvertretenden Mit-
glieder. Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und 
wählt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden aus seiner 
Mitte. Die Geschäftsordnung und die Wahl des oder der 
Vorsitzenden bedürfen der Zustimmung des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales.

(3)   Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört es,
 1.   den Stand der Wissenschaft, Technik, Arbeitsmedizin 

und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte Erkennt-
nisse für Tätigkeiten mit Biostoffen zu ermitteln und ent-
sprechende Empfehlungen auszusprechen einschließlich 
solcher Beiträge, die in öffentlich nutzbaren Informations-
systemen über Biostoffe genutzt werden können, 

 2.  zu ermitteln, wie die in dieser Verordnung gestellten 
Anforderungen erfüllt werden können und dazu die dem 
jeweiligen Stand von Technik und Medizin entsprechen-
den Regeln und Erkenntnisse zu erarbeiten,

 3.  wissenschaftliche Bewertungen von Biostoffen vorzuneh-
men und deren Einstufung in Risikogruppen vorzuschlagen,

 4.  das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Fragen 
der biologischen Sicherheit zu beraten. 

  Das Arbeitsprogramm des Ausschusses wird mit dem 
 Bundesministerium für Arbeit und Soziales abgestimmt. 
Der Ausschuss arbeitet eng mit den anderen Ausschüssen 
beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales zusam-
men.

(4)   Nach Prüfung kann das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales

 1.   die vom Ausschuss ermittelten Regeln und Erkenntnisse 
nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 sowie die Einstufungen 
nach § 3 Absatz 3 im Gemeinsamen Ministerialblatt be-
kannt geben,

 2.  die Empfehlungen nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 sowie 
die Beratungsergebnisse nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 
in geeigneter Weise veröffentlichen.

(5)   Die Bundesministerien sowie die zuständigen obersten 
Landesbehörden können zu den Sitzungen des Ausschus-

ses Vertreter entsenden. Diesen ist auf Verlangen in der 
Sitzung das Wort zu erteilen.

(6)   Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
führt die Geschäfte des Ausschusses.

Abschnitt 6 
Ordnungswidrigkeiten, Straftaten und Übergangsvorschriften

§ 20 Ordnungswidrigkeiten
(1)   Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Absatz 1 Nummer 1 des 

Arbeitsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig

 1.  entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 die Gefährdung der Be-
schäftigten nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig beurteilt,

 2.  entgegen § 4 Absatz 2 Satz 1 eine Gefährdungsbeurtei-
lung nicht oder nicht rechtzeitig aktualisiert,

 3.  entgegen § 4 Absatz 2 Satz 2 eine Gefährdungsbeurtei-
lung nicht oder nicht rechtzeitig überprüft,

 4.  entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 eine Gefährdungsbeurtei-
lung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig dokumentiert,

 5.  entgegen § 7 Absatz 3 Satz 1 ein dort genanntes Ver-
zeichnis nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt,

 6.  entgegen § 7 Absatz 3 Satz 3 ein dort genanntes Ver-
zeichnis nicht oder nicht mindestens zehn Jahre aufbe-
wahrt,

 7.  entgegen § 8 Absatz 4 Nummer 4 erster Halbsatz per-
sönliche Schutzausrüstung nicht oder nicht rechtzeitig 
zur Verfügung stellt,

 8.  entgegen § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 nicht dafür 
sorgt, dass eine Waschgelegenheit zur Verfügung steht,

 9.  entgegen § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 erster Halbsatz 
nicht dafür sorgt, dass eine Umkleidemöglichkeit vor-
handen ist,

 10.  entgegen § 9 Absatz 3 Satz 2 Nummer 5 erster Halbsatz 
zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung 
nicht instand hält,

  11.  entgegen § 9 Absatz 3 Satz 2 Nummer 7 zweiter Halb-
satz dort genannte Bereiche nicht oder nicht rechtzeitig 
einrichtet,

 12.  entgegen § 9 Absatz 4 Satz 2 nicht sicherstellt, dass nur 
dort genannte Behälter verwendet werden,

 13.  entgegen § 10 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a oder § 11 
Absatz 7 Nummer 1 einen Schutzstufenbereich nicht 
oder nicht rechtzeitig festlegt oder nicht, nicht richtig 
oder nicht rechtzeitig kennzeichnet,

 14.  entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1 oder § 11 Absatz 7 Num-
mer 3 eine Person nicht oder nicht rechtzeitig benennt,

 15.  entgegen § 11 Absatz 1 Nummer 1 ein dort genanntes Ver-
fahren nicht oder nicht rechtzeitig festlegt,
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 16.  entgegen § 11 Absatz 2 ein dort genanntes Instrument 
nicht oder nicht rechtzeitig ersetzt,

 17.   entgegen § 11 Absatz 3 Satz 1 nicht sicherstellt, dass 
eine gebrauchte Kanüle nicht in die Schutzkappe zu-
rückgesteckt wird,

 18.  entgegen § 11 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit 
Satz 4, ein dort genanntes Instrument nicht oder nicht 
rechtzeitig entsorgt,

 19.  entgegen § 13 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eine 
dort genannte Maßnahme nicht oder nicht rechtzeitig 
festlegt,

 20. entgegen § 13 Absatz 3 Satz 1 einen innerbetrieblichen 
Plan nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstellt, 

 21.  entgegen § 13 Absatz 5 Satz 1 ein Verfahren für Unfall-
meldungen und -untersuchungen nicht oder nicht recht-
zeitig festlegt,

 22.  entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 eine schriftliche Betriebs-
anweisung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erstellt,

 23.  entgegen § 14 Absatz 2 Satz 1 nicht sicherstellt, dass ein 
Beschäftigter unterwiesen wird,

 24.  ohne Erlaubnis nach § 15 Absatz 1 Satz 1 eine dort ge-
nannte Tätigkeit aufnimmt,

 25.  entgegen § 16 Absatz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet oder

 26.  entgegen § 17 Absatz 1 die zuständige Behörde nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
unterrichtet.

(2)   Ordnungswidrig im Sinne des § 32 Absatz 1 Nummer 1 des 
Heimarbeitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig entgegen § 8 Absatz 7 eine dort genannte Tätigkeit 
ausüben lässt.

§ 21 Straftaten
(1)   Wer durch eine in § 20 Absatz 1 bezeichnete vorsätzliche 

Handlung Leben oder Gesundheit eines Beschäftigten ge-

fährdet, ist nach § 26 Nummer 2 des Arbeitsschutzgesetzes 
strafbar.

(2)   Wer durch eine in § 20 Absatz 2 bezeichnete vorsätzliche 
Handlung in Heimarbeit Beschäftigte in ihrer Arbeitskraft 
oder Gesundheit gefährdet, ist nach § 32 Absatz 3 oder 
Absatz 4 des Heimarbeitsgesetzes strafbar.

§ 22  Übergangsvorschriften
  Bei Tätigkeiten, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung 

aufgenommen worden sind,
 1.  ist entsprechend § 10 Absatz 2 oder § 11 Absatz 7 Num-

mer 3 eine fachkundige Person bis zum 30. Juni 2014 zu 
benennen,

 2.   besteht keine Erlaubnispflicht gemäß § 15 Absatz 1, so-
fern diese Tätigkeiten der zuständigen Behörde angezeigt 
wurden.

Anhang I Symbol für Biogefährdung 
(Fundstelle: BGBl. I 2013, 2525)
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Anhang II Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in Laboratorien und vergleichbaren Einrichtungen sowie in der Versuchs-
tierhaltung 
(Fundstelle: BGBl. I 2013, 2526 – 2527)
 

A  
Schutzmaßnahmen

B 
Schutzstufen

2 3 4

1.    Der Schutzstufenbereich ist von anderen Schutzstufen- 
oder Arbeitsbereichen in demselben Gebäude abzu-
grenzen. 

empfohlen verbindlich verbindlich

2.    Der Schutzstufenbereich muss als Zugang eine Schleuse 
mit gegeneinander verriegelbaren Türen haben. 

nein verbindlich, wenn die Über-
tragung über die Luft erfol-
gen kann

verbindlich

3.    Der Zugang zum Schutzstufenbereich ist auf benannte 
Beschäftigte zu beschränken. 

verbindlich bei gelisteten 
humanpathogenen Bio-
stoffen*  mit Zugangskon-
trolle

verbindlich mit Zugangs-
kontrolle

verbindlich mit Zugangs-
kontrolle

4.    Im Schutzstufenbereich muss ein ständiger Unterdruck 
aufrechterhalten werden. 

nein verbindlich alarmüberwacht, 
wenn die Übertragung über 
die Luft erfolgen kann

verbindlich alarmüberwacht

5.    Zu- und Abluft müssen durch Hochleistungsschwebstoff-
Filter oder eine vergleichbare Vorrichtung geführt werden. 

nein verbindlich für Abluft, wenn 
die Übertragung über die 
Luft erfolgen kann

verbindlich für Zu- und 
Abluft

6.    Der Schutzstufenbereich muss zum Zweck der Begasung 
abdichtbar sein. 

nein verbindlich, wenn die Über-
tragung über die Luft erfol-
gen kann

verbindlich

7.     Eine mikrobiologische Sicherheitswerkbank oder eine 
technische Einrichtung mit gleichwertigem Schutzniveau 
muss verwendet werden. 

verbindlich für Tätigkeiten 
mit Aerosolbildung

verbindlich verbindlich

8.    Jeder Schutzstufenbereich muss über eine eigene 
 Ausrüstung verfügen. 

empfohlen verbindlich verbindlich

9.    Jeder Schutzstufenbereich muss über einen Autoklaven 
oder eine gleichwertige Sterilisationseinheit verfügen. 

empfohlen verbindlich, wenn die Über-
tragung über die Luft erfol-
gen kann

verbindlich

10.  Kontaminierte Prozessabluft darf nicht in den Arbeits-
bereich abgegeben werden. 

verbindlich verbindlich verbindlich

11.   Wirksame Desinfektions- und Inaktivierungsverfahren 
sind festzulegen.

verbindlich verbindlich verbindlich

12.   Die jeweils genannten Flächen müssen wasserundurch-
lässig und leicht zu reinigen sein.

Werkbänke Werkbänke und Fußböden Werkbänke, Wände, Fußbö-
den und Decken

13.  Oberflächen müssen beständig gegen die verwendeten 
Chemikalien und Desinfektionsmittel sein.

verbindlich verbindlich verbindlich

14.  Dekontaminations- und Wascheinrichtungen für die 
Beschäftigten müssen vorhanden sein.

verbindlich verbindlich verbindlich
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A  
Schutzmaßnahmen

B 
Schutzstufen

2 3 4

15.  Beschäftigte müssen vor dem Verlassen des Schutzstu-
fenbereichs duschen.

nein empfohlen verbindlich

16.  Kontaminierte feste und flüssige Abfälle sind vor der 
endgültigen Entsorgung mittels erprobter physikalischer 
oder chemischer Verfahren zu inaktivieren. 

verbindlich, wenn keine 
sachgerechte Auftragsent-
sorgung erfolgt

verbindlich, wenn die 
Übertragung über die Luft 
erfolgen kann; ansonsten 
grundsätzlich verbindlich, 
nur in ausreichend begrün-
deten Einzelfällen ist eine 
sachgerechte Auftragsent-
sorgung möglich

verbindlich

17.  Abwässer sind mittels erprobter physikalischer oder 
chemischer Verfahren vor der endgültigen Entsorgung zu 
inaktivieren.

nein für Handwasch- und 
Duschwasser oder vergleich-
bare Abwässer

empfohlen für Handwasch- 
und Duschwasser

verbindlich

18.  Ein Sichtfenster oder eine vergleichbare Vorrichtung zur 
Einsicht in den Arbeitsbereich ist vorzusehen. 

verbindlich verbindlich verbindlich

19.  Bei Alleinarbeit ist eine Notrufmöglichkeit vorzusehen. empfohlen verbindlich verbindlich

20.  Fenster dürfen nicht zu öffnen sein. nein; Fenster müssen wäh-
rend der Tätigkeit geschlos-
sen sein

verbindlich verbindlich

21.  Für sicherheitsrelevante Einrichtungen ist eine Notstrom-
versorgung vorzusehen. 

empfohlen verbindlich verbindlich

22.  Biostoffe sind unter Verschluss aufzubewahren. verbindlich bei gelisteten 
humanpathogenen Bio-
stoffen*

verbindlich bei gelisteten 
humanpathogenen Bio-
stoffen* 

verbindlich

23.  Eine wirksame Kontrolle von Vektoren (zum Beispiel von 
Nagetieren und Insekten) ist durchzuführen.

empfohlen verbindlich verbindlich

24.  Sichere Entsorgung von infizierten Tierkörpern, zum 
Beispiel durch thermische Inaktivierung, 
 Verbrennungsanlagen für Tierkörper oder andere geeig-
nete Einrichtungen zur Sterilisation/Inaktivierung.

verbindlich verbindlich verbindlich vor Ort

Anmerkung: Gemäß § 10 Absatz 1 sind die als empfohlen bezeichneten Schutzmaßnahmen dann zu ergreifen, wenn dadurch die 
 Gefährdung der Beschäftigten verringert werden kann.

* Im Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 388/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. April 2012 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates über eine Gemeinschafts regelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung, der 
 Vermittlung und der Durchfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (ABl. L 129 vom 16.5.2012, S. 12) unter 1C351 gelistete 
human pathogene Erreger sowie unter 1C353 aufgeführte genetisch modifizierte Organismen.
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Anhang III Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in der Biotechnologie 
(Fundstelle: BGBl. I 2013, 2528)

Es gelten die Anforderungen nach Anhang II. Für Tätigkeiten mit Biostoffen in bioverfahrenstech nischen Apparaturen, zum Beispiel 
Bioreaktoren und Separatoren, gilt darüber hinaus:

A  
Schutzmaßnahmen

B 
Schutzstufen

2 3 4

1.  Die Apparatur muss den Prozess physisch von der Umwelt 
trennen.

verbindlich verbindlich verbindlich

2.  Die Apparatur oder eine vergleichbare Anlage muss inner-
halb eines entsprechenden Schutzstufenbereichs liegen. 

verbindlich verbindlich verbindlich

3.  Die Prozessabluft der Apparatur muss so behandelt wer-
den, dass ein Freisetzen von Biostoffen

minimiert wird. verhindert wird. zuverlässig verhindert wird.

4.  Das Öffnen der Apparatur zum Beispiel zur Probenahme, 
zum Hinzufügen von Substanzen oder zur Übertragung von 
Biostoffen muss so durchgeführt werden, dass ein Frei-
setzen von Biostoffen

minimiert wird. verhindert wird. zuverlässig verhindert wird.

5.  Kulturflüssigkeiten dürfen zur Weiterverarbeitung nur aus 
der Apparatur entnommen werden, wenn die Entnahme 
in einem geschlossenen System erfolgt oder die Biostoffe 
durch wirksame physikalische oder chemische Verfahren 
inaktiviert worden sind.

empfohlen verbindlich verbindlich

6.  Dichtungen an der Apparatur müssen so beschaffen sein, 
dass ein unbeabsichtigtes Freisetzen von Biostoffen

minimiert wird. verhindert wird. zuverlässig verhindert wird.

7.  Der gesamte Inhalt der Apparatur muss aufgefangen 
 werden können. 

verbindlich verbindlich verbindlich

Anmerkung: Gemäß § 10 Absatz 1 sind die als empfohlen bezeichneten Schutzmaßnahmen dann zu ergreifen, wenn dadurch  
die  Gefährdung der Beschäftigten verringert werden kann.
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Abschnitt 1 
Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich
(1)  Diese Verordnung gilt zum Schutz der Beschäftigten vor tat-

sächlichen oder möglichen Gefährdungen ihrer Gesundheit 
und Sicherheit durch Lärm oder Vibrationen bei der Arbeit.

(2)  Diese Verordnung gilt nicht in Betrieben, die dem Bundes-
berggesetz unterliegen.

(3)  Das Bundesministerium der Verteidigung kann für Beschäf-
tigte, die Lärm und Vibra tionen ausgesetzt sind oder ausge-
setzt sein können, Ausnahmen von den Vorschriften dieser 
Verordnung zulassen, soweit öffentliche Belange dies zwin-
gend erfordern, insbesondere für Zwecke der Landesver-
teidigung oder zur Erfüllung zwischenstaatlicher Verpflich-
tungen der Bundesrepublik Deutschland. In diesem Fall ist 
gleichzeitig festzulegen, wie die Sicherheit und der Gesund-
heitsschutz der Beschäft igten nach dieser Verordnung auf 
andere Weise gewährleistet werden kann.

§ 2  Begriffsbestimmungen
(1)  Lärm im Sinne dieser Verordnung ist jeder Schall, der zu 

einer Beeinträchtigung des Hörvermögens oder zu einer 
sonstigen mittelbaren oder unmittelbaren Gefährdung von 
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten führen kann.

(2)  Der Tages-Lärmexpositionspegel (LEX,8h) ist der über die Zeit 
gemittelte Lärm expositions pegel bezogen auf eine Acht-
stundenschicht. Er umfasst alle am Arbeits platz auftreten-
den Schallereignisse.

(3)  Der Wochen-Lärmexpositionspegel (LEX,40h) ist der über die 
Zeit gemittelte Tages-Lärm expositionspegel bezogen auf 
eine 40-Stundenwoche.

(4)  Der Spitzenschalldruckpegel (LpC,peak) ist der Höchstwert 
des momentanen Schall druck pegels.

(5)  Vibrationen sind alle mechanischen Schwingungen, die 
durch Gegenstände auf den menschlichen Körper über-
tragen werden und zu einer mittelbaren oder unmittelbaren 
Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftig-
ten führen können. Dazu gehören insbesondere

 1.  mechanische Schwingungen, die bei Übertragung auf das 
Hand-Arm-System des Menschen Gefährdungen für die 
Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten verursachen 
oder verursachen können (Hand-Arm-Vibrationen), insbe-
sondere Knochen- oder Gelenkschäden, Durchblutungs-
störungen oder neurologische Erkrankungen, und  

 2.  mechanische Schwingungen, die bei Übertragung auf 
den gesamten Körper Gefährdungen für die Gesundheit 

Anhang
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und Sicherheit der Beschäftigten verursachen oder verur-
sachen können (Ganzkörper-Vibrationen), insbesondere 
Rückenschmerzen und Schädigungen der Wirbelsäule. 

(6)  Der Tages-Vibrationsexpositionswert A(8) ist der über die 
Zeit nach Nummer 1.1 des Anhangs für Hand- Arm-Vibrati-
onen und nach Nummer 2.1 des Anhangs für Ganzkörper- 
Vibrationen gemittelte Vibrationsexpositionswert bezogen 
auf eine Achtstundenschicht.

(7)  Der Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschritt-
licher Verfahren, Einrichtun gen oder Betriebsweisen, der 
die praktische Eignung einer Maßnahme zum Schutz der 
Gesundheit und zur Sicherheit der Beschäftigten gesichert 
erscheinen lässt. Bei der Bestimmung des Standes der 
Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrich-
tungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg 
in der Praxis erprobt worden sind. Gleiches gilt für die Anfor-
derungen an die Arbeitsmedizin und die Arbeits hygiene.

(8)  Den Beschäftigten stehen Schülerinnen und Schüler, Stu-
dierende und sonstige in Aus bildungseinrichtungen tätige 
Personen, die bei ihren Tätigkeiten Lärm und Vibrationen 
ausgesetzt sind, gleich.

Abschnitt 2  
Ermittlung und Bewertung der Gefährdung; Messungen

§ 3  Gefährdungsbeurteilung
(1)  Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des 

Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber zunächst fest-
zustellen, ob die Beschäftigten Lärm oder Vibrationen aus-
gesetzt sind oder ausgesetzt sein können. Ist dies der Fall, 
hat er alle hiervon ausgehenden Gefährdungen für die Ge-
sundheit und Sicherheit der Beschäftigten zu beurteilen. 
Dazu hat er die auftretenden Expositionen am Arbeitsplatz 
zu ermitteln und zu bewerten. Der Arbeitgeber kann sich die 
notwendi gen Informationen beim Hersteller oder Inverkehr-
bringer von Arbeitsmitteln oder bei anderen ohne weiteres 
zugänglichen Quellen beschaffen. Lässt sich die Einhaltung 
der Auslöse- und Expositionsgrenzwerte nicht sicher ermit-
teln, hat er den Umfang der Exposition durch Messungen 
nach § 4 festzustellen. Entsprechend dem Ergebnis der Ge-
fährdungsbeurteilung hat der Arbeit geber Schutzmaßnah-
men nach dem Stand der Technik  festzulegen.

(2)  Die Gefährdungsbeurteilung nach Absatz 1 umfasst ins-
besondere

 1. bei Exposition der Beschäftigten durch Lärm
  a)  Art, Ausmaß und Dauer der Exposition durch Lärm,
  b)  die Auslösewerte nach § 6 Satz 1 und die Exposi-

tionswerte nach § 8 Abs. 2,

  c)   die Verfügbarkeit alternativer Arbeitsmittel und 
Ausrüstungen, die zu einer geringeren Exposition 
der Beschäftigten führen (Substitutionsprüfung),

  d)  Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vor-
sorge sowie allgemein zugängliche, veröffentlichte 
Informationen hierzu,

  e)  die zeitliche Ausdehnung der beruflichen Expo-
sition über eine Achtstundenschicht hinaus,

  f )    die Verfügbarkeit und Wirksamkeit von Gehör-
schutzmitteln,

  g)  Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit 
von Beschäftigten, die besonders gefährdeten 
Gruppen angehören, und

  h) Herstellerangaben zu Lärmemissionen sowie

 2. bei Exposition der Beschäftigten durch Vibrationen
  a)  Art, Ausmaß und Dauer der Exposition durch 

 Vibrationen, einschließlich beson derer Arbeits-
bedingungen, wie zum Beispiel Tätigkeiten bei 
niedrigen Tempera turen,

  b)  die Expositionsgrenzwerte und Auslösewerte  
nach § 9 Abs. 1 und 2,

  c)    die Verfügbarkeit und die Möglichkeit des Ein-
satzes alternativer Arbeitsmittel und Ausrüstungen, 
die zu einer geringeren Exposition der Beschäftig-
ten führen (Substitutionsprüfung),

  d)  Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen 
 Vorsorge sowie allgemein zugäng liche, ver-
öffentlichte Informationen hierzu,

  e)  die zeitliche Ausdehnung der beruflichen Expo-
sition über eine Achtstundenschicht hinaus,

  f )   Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit 
von Beschäftigten, die besonders gefährdeten 
Gruppen angehören, und

  g)  Herstellerangaben zu Vibrationsemissionen. 

(3)  Die mit der Exposition durch Lärm oder Vibrationen ver-
bundenen Gefährdungen sind unabhängig voneinander 
zu beurteilen und in der Gefährdungsbeurteilung zusam-
menzuführen. Mögliche Wechsel- oder Kombinations-
wirkungen sind bei der Gefährdungs beurteilung zu be-
rücksichtigen. Dies gilt insbesondere bei Tätigkeiten mit 
gleichzeitiger Belastung durch Lärm, arbeitsbedingten oto-
toxischen Substanzen oder Vibrationen, soweit dies tech-
nisch durchführbar ist. Zu berücksichtigen sind auch mittel-
bare Aus wir kungen auf die Gesundheit und Sicherheit der 
Beschäftig ten, zum Beispiel durch Wechsel wirkungen zwi-
schen Lärm und Warnsignalen oder anderen Geräuschen, 
deren Wahrnehmung zur Vermeidung von Gefährdungen 
erforderlich ist. Bei Tätigkeiten, die eine hohe Konzentration 
und Aufmerksamkeit erfordern, sind störende und negative 
Einflüsse infolge einer Exposition durch Lärm oder Vibra-
tionen zu berücksichtigen.
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Abschnitt 3
Auslösewerte und Schutzmaßnahmen bei Lärm 

§ 6  Auslösewerte bei Lärm
  Die Auslösewerte in Bezug auf den Tages-Lärmexpositions-

pegel und den Spitzenschall druck pegel betragen:
  1.  Obere Auslösewerte:  LEX,8h = 85 dB(A) beziehungs weise 

LpC,peak = 137 dB(C), 

  2. Untere Auslösewerte:  LEX,8h = 80 dB(A) beziehungs weise 
LpC,peak = 135 dB(C). 

  Bei der Anwendung der Auslösewerte wird die dämmende 
 Wirkung eines persönlichen Gehörschutzes der Beschäftig-
ten nicht berücksichtigt.

§ 7   Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Lärm-
exposition

(1)  Der Arbeitgeber hat die nach § 3 Abs. 1 Satz 6 festgelegten 
Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik durch-
zuführen, um die Gefährdung der Beschäftigten auszu-
schließen oder so weit wie möglich zu verringern. Dabei 
ist folgende Rangfolge zu berücksichtigen:

 1.  Die Lärmemission muss am Entstehungsort verhindert 
oder so weit wie möglich verringert werden. Technische 
Maßnahmen haben Vorrang vor organisatorischen Maß-
nahmen. 

 2.  Die Maßnahmen nach Nummer 1 haben Vorrang vor der 
Verwendung von Gehörschutz nach § 8. 

(2)  Zu den Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere:
 1.  alternative Arbeitsverfahren, welche die Exposition der 

Beschäftigten durch Lärm verringern, 
 2.  Auswahl und Einsatz neuer oder bereits vorhandener 

Arbeitsmittel unter dem vorrangigen Gesichtspunkt der 
Lärmminderung, 

 3.  die lärmmindernde Gestaltung und Einrichtung der Ar-
beitsstätten und Arbeits plätze, 

 4.  technische Maßnahmen zur Luftschallminderung, bei-
spielsweise durch Abschirmun gen oder Kapselungen, 
und zur Körperschallminderung, beispielsweise durch 
Körper schall dämpfung oder -dämmung oder durch 
Körperschall isolierung, 

 5.  Wartungsprogramme für Arbeitsmittel, Arbeitsplätze und 
Anlagen, 

 6.  arbeitsorganisatorische Maßnahmen zur Lärmminderung 
durch Begrenzung von Dauer und Ausmaß der Exposition 
und Arbeitszeitpläne mit ausreichenden Zeiten ohne be-
lastende Exposition. 

(4)  Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung unab-
hängig von der Zahl der Beschäft ig ten zu dokumentieren. 
In der Dokumentation ist anzugeben, welche Gefährdun-
gen am Arbeitsplatz auftreten können und welche Maß-
nahmen zur Vermeidung oder Minimie rung der Gefähr-
dung der Beschäftigten durchgeführt werden müssen. 
Die Gefährdungs beurteilung ist zu aktualisieren, wenn 
maßgeb liche Veränderungen der Arbeitsbedin gungen 
dies erforderlich machen oder wenn sich eine Aktualisie-
rung auf Grund der Ergebnisse der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge als notwendig erweist.

§ 4 Messungen
(1)  Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Messungen nach 

dem Stand der Technik durchgeführt werden. Dazu müssen
 1.  Messverfahren und -geräte den vorhandenen Arbeits-

platz- und Expositions bedin gungen angepasst sein; dies 
betrifft insbesondere die Eigenschaften des zu messen-
den Lärms oder der zu messenden Vibrationen, die Dauer 
der Einwirkung und die Umgebungsbedingungen und 

 2.  die Messverfahren und -geräte geeignet sein, die jewei-
ligen physikalischen Größen zu bestimmen, und die 
Entscheidung erlauben, ob die in den §§ 6 und 9 festge-
setzten Auslöse- und Expositionsgrenzwerte eingehalten 
werden. 

  Die durchzuführenden Messungen können auch eine Stich-
probenerhebung um fassen, die für die persönliche Exposi-
tion eines Beschäftigten repräsentativ ist. Der Arbeitgeber 
hat die Dokumentation über die ermittelten Messergebnis-
se mindes tens 30 Jahre in einer Form aufzubewahren, die 
eine spätere Einsichtnahme ermöglicht.

(2)  Messungen zur Ermittlung der Exposition durch Vibrati-
onen sind zusätzlich zu den Anforderungen nach Absatz 
1 entsprechend den Nummern 1.2 und 2.2 des Anhangs 
durchzuführen.

§ 5 Fachkunde
  Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Gefährdungs-

beurteilung nur von fachkundigen Personen durchgeführt 
wird. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die entspre-
chenden Kenntnisse, hat er sich fachkundig beraten zu 
 lassen. Fachkundige Personen können insbesondere der 
Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit sein. 
Der Arbeitgeber darf mit der Durchführung von Messungen 
nur Personen beauftragen, die über die dafür notwendige 
Fachkunde und die erforderlichen Einrichtungen verfügen. 
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Abschnitt 4
Expositionsgrenzwerte und Auslösewerte sowie Schutz-
maßnahmen bei Vibrationen 

§ 9  Expositionsgrenzwerte und Auslösewerte für Vibrationen 
(1)  Für Hand-Arm-Vibrationen beträgt 
 1.  der Expositionsgrenzwert A(8) = 5 m/s2 und 
 2. der Auslösewert A(8) = 2,5 m/s2. 

  Die Exposition der Beschäftigten gegenüber Hand- Arm- 
Vibrationen wird nach Nummer 1 des Anhangs ermittelt  
und bewertet. 

(2)  Für Ganzkörper-Vibrationen beträgt  
 1.  der Expositionsgrenzwert A(8) = 1,15 m/s2 in X- und 

 Y-Richtung und A(8) = 0,8 m/s2 in Z-Richtung und 
 2. der Auslösewert A(8) = 0,5 m/s2. 

  Die Exposition der Beschäftigten gegenüber Ganzkörper- 
Vibrationen wird nach Nummer 2 des Anhangs ermittelt  
und bewertet.

§ 10  Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Exposi-
tion durch Vibrationen

(1)  Der Arbeitgeber hat die in § 3 Abs. 1 Satz 6 festgelegten 
Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik durchzu-
führen, um die Gefährdung der Beschäftigten auszuschlie-
ßen oder so weit wie möglich zu verringern. Dabei müssen 
Vibrationen am Entstehungsort verhindert oder so weit wie 
möglich verringert werden. Technische Maßnahmen zur 
Minderung von Vibrationen haben Vorrang vor organisato-
rischen Maßnahmen.

(2)  Zu den Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere
 1.  alternative Arbeitsverfahren, welche die Exposition ge-

genüber Vibrationen verringern, 
 2.  Auswahl und Einsatz neuer oder bereits vorhandener 

 Arbeitsmittel, die nach ergonomischen Gesichtspunkten 
ausgelegt sind und unter Berücksichtigung der auszu-
führenden Tätigkeit möglichst geringe Vibrationen verursa-
chen, beispielsweise schwingungsgedämpfte handgehal-
tene oder handgeführte Arbeits maschinen, welche die auf 
den Hand-Arm-Bereich übertragene Vibration verringern, 

 3.  die Bereitstellung von Zusatzausrüstungen, welche die 
Gesundheitsgefährdung auf Grund von Vibrationen ver-
ringern, beispielsweise Sitze, die Ganzkörper-Vibrationen 
wirkungsvoll dämpfen, 

 4.  Wartungsprogramme für Arbeitsmittel, Arbeitsplätze  
und Anlagen sowie Fahrbahnen, 

(3)  In Ruheräumen ist unter Berücksichtigung ihres Zweckes 
und ihrer Nutzungs bedingun gen die Lärmexposition so weit 
wie möglich zu verringern.

(4)  Der Arbeitgeber hat Arbeitsbereiche, in denen einer der 
oberen Auslösewerte für Lärm (LEX,8h, LpC,peak) überschrit-
ten werden kann, als Lärmbereiche zu kennzeichnen und, 
falls technisch möglich, abzugrenzen. In diesen Bereichen 
dürfen sich Beschäftigte nur aufhalten, wenn das Arbeits-
verfahren dies erfordert und die Beschäftigten eine geeig-
nete persönliche Schutzausrüstung verwenden; Absatz 1 
bleibt unberührt.

(5)  Wird einer der oberen Auslösewerte überschritten, hat der 
Arbeitgeber ein Pro gramm mit technischen und organisato-
rischen Maßnahmen zur Verringerung der Lärmexposi tion 
auszuarbeiten und durchzuführen. Dabei sind insbesondere 
die Absätze 1 und 2 zu berücksichtigen. 

§ 8  Gehörschutz 
(1)  Werden die unteren Auslösewerte nach § 6 Satz 1 Nr. 2 trotz 

Durchführung der Maß nahmen nach § 7 Abs. 1 nicht einge-
halten, hat der Arbeitgeber den Beschäft igten einen geeig-
neten persönlichen Gehörschutz zur Verfügung zu stellen, 
der den Anforderungen nach Absatz 2 genügt. 

(2)  Der persönliche Gehörschutz ist vom Arbeitgeber so aus-
zuwählen, dass durch seine Anwendung die Gefährdung 
des Gehörs beseitigt oder auf ein Minimum verringert wird. 
Dabei muss unter Einbeziehung der dämmenden Wirkung 
des Gehörschutzes sichergestellt werden, dass der auf das 
Gehör des Beschäftigten einwirkende Lärm die maxi mal zu-
lässigen Expositionswerte LEX,8h = 85 dB(A) beziehungsweise 
LpC,peak = 137 dB(C) nicht überschreitet. 

(3)  Erreicht oder überschreitet die Lärmexposition am Arbeits-
platz einen der oberen Auslösewerte nach § 6 Satz 1 Nr. 1, 
hat der Arbeitgeber dafür Sorge zu tragen, dass die Beschäf-
tigten den persönlichen Gehörschutz bestimmungsgemäß 
verwenden. 

(4)  Der Zustand des ausgewählten persönlichen Gehörschut-
zes ist in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Stellt der 
Arbeitgeber dabei fest, dass die Anforderungen des Absat-
zes 2 Satz 2 nicht eingehalten werden, hat er unverzüglich 
die Gründe für diese Nichteinhaltung zu ermitteln und Maß-
nahmen zu ergreifen, die für eine dauerhafte Einhaltung der 
Anforderungen erforderlich sind. 
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 2.  die durchgeführten Maßnahmen zur Beseitigung oder zur 
Minimierung der Gefähr dung unter Berücksichtigung der 
Arbeitsplatzbedingungen, 

 3.  die Expositionsgrenzwerte und Auslösewerte,  
 4.  die Ergebnisse der Ermittlungen zur Exposition zusam-

men mit einer Erläuterung ihrer Bedeutung und der 
Bewertung der damit verbundenen möglichen Gefähr-
dungen und gesundheitlichen Folgen,  

 5.  die sachgerechte Verwendung der persönlichen Schutz-
ausrüstung, 

 6.  die Voraussetzungen, unter denen die Beschäftigten 
Anspruch auf arbeitsmedi zini sche Vorsorge haben, und 
deren Zweck, 

 7.  die ordnungsgemäße Handhabung der Arbeitsmittel und 
sichere Arbeits verfahren zur Minimierung der Expositionen, 

 8.  Hinweise zur Erkennung und Meldung möglicher Gesund-
heitsschäden. 

(3)  Um frühzeitig Gesundheitsstörungen durch Lärm oder Vib-
rationen erkennen zu können, hat der Arbeitgeber sicher-
zustellen, dass ab dem Überschreiten der unteren Auslöse-
werte für Lärm und dem Überschreiten der Auslösewerte für 
Vibrationen die betroffenen Beschäftigten eine allgemeine 
arbeitsmedizinische Beratung erhalten. Die Beratung ist un-
ter Beteiligung des in § 7 Abs. 1 der Verordnung zur arbeits-
medizinischen Vorsorge genannten Arztes durchzuführen, 
falls dies aus arbeitsmedizinischen Gründen erforder lich 
sein sollte. Die arbeitsmedizinische Beratung kann im 
 Rahmen der Unterweisung nach Absatz 1 erfolgen. 

§ 12 Beratung durch den Ausschuss für Betriebssicherheit
  Der Ausschuss nach § 24 der Betriebssicherheitsverord-

nung berät das Bundes minis terium für Arbeit und Soziales 
auch in Fragen der Sicherheit und des Gesund heits schutzes 
bei lärm- oder vibrationsbezogenen Gefährdungen. § 24 
Abs. 4 und 5 der Betriebssicherheitsverordnung gilt ent-
sprechend.

§ 13 (weggefallen)  

§ 14 (weggefallen)  

Abschnitt 6
Ausnahmen, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten,  
Übergangs vorschriften

§ 15  Ausnahmen
(1)  Die zuständige Behörde kann auf schriftlichen Antrag des 

Arbeitgebers Ausnahmen von den Vorschriften der §§ 7 
bis 10 zulassen, wenn die Durchführung der Vorschrift im 
Einzel fall zu einer unverhältnismäßigen Härte führen  würde 
und die Abwei chung mit dem Schutz der Beschäftigten 
vereinbar ist. Diese Ausnahmen können mit Neben bestim-

 5.  die Gestaltung und Einrichtung der Arbeitsstätten und 
 Arbeitsplätze, 

 6.  die Schulung der Beschäftigten im bestimmungsgemä-
ßen Einsatz und in der sicheren und vibrationsarmen 
 Bedienung von Arbeitsmitteln,  

 7.  die Begrenzung der Dauer und Intensität der Exposition, 
 8.  Arbeitszeitpläne mit ausreichenden Zeiten ohne belas-

tende Exposition und 
 9.  die Bereitstellung von Kleidung für gefährdete Beschäf-

tigte zum Schutz vor Kälte und Nässe. 

(3)  Der Arbeitgeber hat, insbesondere durch die Maßnahmen 
nach Absatz 1, dafür Sorge zu tragen, dass bei der Exposi-
tion der Beschäftigten die Expositionsgrenz werte nach § 9 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 nicht überschrit-
ten werden. Werden die Expositionsgrenzwerte trotz der 
durchgeführten Maßnahmen überschritten, hat der Arbeit-
geber unverzüglich die Gründe zu ermitteln und weitere 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Exposition auf einen Wert 
unterhalb der Expositionsgrenzwerte zu senken und ein 
 erneutes Überschreiten der Grenzwerte zu verhindern.

(4)  Werden die Auslösewerte nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder 
§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 überschritten, hat der Arbeitgeber 
ein Programm mit technischen und organisa to rischen Maß-
nahmen zur Verringerung der Exposition durch Vibrationen 
auszu arbeiten und durchzuführen. Dabei sind insbesondere 
die in Absatz 2 genannten Maßnahmen zu berücksichtigen.

Abschnitt 5
Unterweisung der Beschäftigten, Beratung durch den 
 Ausschuss für Betriebssicherheit

§ 11  Unterweisung der Beschäftigten
(1)  Können bei Exposition durch Lärm die unteren Auslösewer-

te nach § 6 Satz 1 Nr. 2 oder bei Exposition durch Vibratio-
nen die Auslösewerte nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder § 9 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 erreicht oder überschritten werden, stellt 
der Arbeitgeber sicher, dass die betroffenen Beschäftig-
ten eine Unterweisung erhalten, die auf den Ergebnissen 
der Gefährdungsbeurteilung beruht und die Aufschluss 
über die mit der Exposition verbundenen Gesundheits-
gefährdungen gibt. Sie muss vor Auf nahme der Beschäf-
tigung und danach in regelmäßigen Abständen, jedoch 
immer bei wesentlichen Änderungen der belastenden 
 Tätigkeit, erfolgen.

(2)  Der Arbeitgeber stellt sicher, dass die Unterweisung nach 
Absatz 1 in einer für die Beschäftigten verständlichen Form 
und Sprache erfolgt und mindestens folgende Informatio-
nen enthält:

 1.  die Art der Gefährdung, 
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geführt wird, oder entgegen § 5 Satz 4 nicht die dort 
genannten Personen mit der Durchführung der Messun-
gen beauftragt, 

 5.   entgegen § 7 Abs. 4 Satz 1 Arbeitsbereiche nicht kenn-
zeichnet oder abgrenzt, 

 6.   entgegen § 7 Abs. 5 Satz 1 ein Programm mit techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen zur Verringe-
rung der Lärmexposition nicht durchführt, 

 7.   entgegen § 8 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 den dort  
genannten Gehörschutz nicht zur Verfügung stellt, 

 8.   entgegen § 8 Abs. 3 nicht dafür Sorge trägt, dass die 
Beschäftigten den dort genannten Gehörschutz bestim-
mungsgemäß verwenden,  

 9.    entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass die  
in § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
 genannten Expositionsgrenzwerte nicht überschritten 
werden, 

 10.  entgegen § 10 Abs. 4 Satz 1 ein Programm mit techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen zur Verringe-
rung der Exposition durch Vibrationen nicht durchführt 
oder

 11.   entgegen § 11 Abs. 1 nicht sicherstellt, dass die Be-
schäftigten eine Unter wei sung erhalten, die auf den 
 Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung beruht und 
die in § 11 Abs. 2 genannten Informationen enthält.

 12. (weggefallen)
 13. (weggefallen)

(2)  Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete vorsätzliche Hand-
lung das Leben oder die Gesundheit eines Beschäftigten 
 gefährdet, ist nach § 26 Nr. 2 des Arbeitsschutz gesetzes 
strafbar.

§ 17 Übergangsvorschriften
(1)  Für den Bereich des Musik- und Unterhaltungssektors  

ist diese Verordnung erst ab dem 15. Februar 2008  
anzuwenden.

(2)  Für Wehrmaterial der Bundeswehr, das vor dem 1. Juli 2007 
erstmals in Betrieb genommen wurde, gilt bis zum 1. Juli 
2011 abweichend von § 9 Abs. 2 Nr. 1 für Ganzkörper-Vibra-
tionen in Z-Richtung ein Expositionsgrenzwert von A(8) = 
1,15 m/s2.

(3)  Abweichend von § 9 Abs. 2 Nr. 1 darf bis zum 31. Dezember 
2011 bei Tätigkeiten mit Baumaschinen und Baugeräten,  
die vor dem Jahr 1997 hergestellt worden sind und bei 
deren Verwendung trotz Durchführung aller in Betracht 
kommenden Maßnahmen nach dieser Verordnung die 
 Einhaltung des Expositionsgrenzwertes für Ganzkörper-
Vibra tionen nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 nicht möglich ist, an 
höchstens 30 Tagen im Jahr der Expositionsgrenzwert für 

mun gen verbunden werden, die unter Berücksichtigung der 
besonderen Umstän de gewährleisten, dass die sich daraus 
ergebenden Gefähr dungen auf ein Minimum reduziert wer-
den. Diese Ausnahmen sind spätestens nach vier Jahren 
zu überprüfen; sie sind aufzuheben, sobald die Umstände, 
die sie gerechtfertigt haben, nicht mehr gegeben sind. Der 
Antrag des Arbeitgebers muss Angaben enthalten zu

 1.  der Gefährdungsbeurteilung einschließlich deren  
Dokumentation, 

 2.  Art, Ausmaß und Dauer der ermittelten Exposition, 
 3.  den Messergebnissen, 
 4.  dem Stand der Technik bezüglich der Tätigkeiten und  

der Arbeitsverfahren sowie den technischen, organisa-
torischen und persönlichen Schutzmaßnahmen, 

 5.  Lösungsvorschlägen und einem Zeitplan, wie die Expo-
sition der Beschäftigten reduziert werden kann, um  
die Expositions- und Auslösewerte einzuhalten.

 6.  (weggefallen)

  Die Ausnahme nach Satz 1 kann auch im Zusammenhang 
mit Verwaltungs verfahren nach anderen Rechtsvorschriften 
beantragt werden.

(2)  In besonderen Fällen kann die zuständige Behörde auf An-
trag des Arbeitgebers zulassen, dass für Tätigkeiten, bei de-
nen die Lärmexposition von einem Arbeitstag zum anderen 
erheblich schwankt, für die Anwendung der Auslösewerte 
zur Bewertung der Lärmpegel, denen die Beschäftigten aus-
gesetzt sind, anstatt des Tages-Lärmexposi tions pegels der 
Wochen-Lärmexpositionspegel verwendet wird, sofern

 1.  der Wochen-Lärmexpositionspegel den Expositionswert 
LEX,40h = 85 dB(A) nicht überschreitet und dies durch 
eine geeignete Messung nachgewiesen wird und 

 2.  geeignete Maßnahmen getroffen werden, um die mit 
 diesen Tätigkeiten verbundenen Gefährdungen auf ein 
Minimum zu verringern. 

§ 16  Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
(1)  Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 1 des Arbeits-

schutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1.   entgegen § 3 Abs. 1 Satz 2 die auftretende Exposition 

nicht in dem in Absatz 2 genannten Umfang ermittelt 
und bewertet, 

 2.   entgegen § 3 Abs. 4 Satz 1 eine Gefährdungsbeurtei-
lung nicht dokumentiert oder in der Dokumentation 
entgegen § 3 Abs. 4 Satz 2 die dort genannten Angaben 
nicht macht, 

 3.   entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 
nicht sicherstellt, dass Messun gen nach dem Stand der 
Technik durchgeführt werden, oder entgegen § 4 Abs. 1 
Satz 4 die Messergebnisse nicht speichert, 

 4.   entgegen § 5 Satz 1 nicht sicherstellt, dass die Gefähr-
dungsbeurteilung von fachkundigen Personen durch-
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Ganzkörper-Vibrationen in Z-Richtung von A(8) = 0,8 m/s2 
bis höchstens 1,15 m/s2 überschritten werden.

Anhang
Vibrationen

1. Hand-Arm-Vibrationen

1.1 Ermittlung und Bewertung der Exposition
  Die Bewertung des Ausmaßes der Exposition gegenüber 

Hand-Arm-Vibrationen erfolgt nach dem Stand der Tech-
nik anhand der Berechnung des auf einen Bezugs zeitraum 
von acht Stunden normierten Tagesexpositionswertes 
A(8);  dieser wird ausgedrückt als die Quadratwurzel aus 
der  Summe der Quadrate (Gesamtwert) der Effektivwerte 
der fre quenzbewerteten Beschleunigung in den drei ortho-
gonalen Richtungen ahwx, ahwy, ahwz.

  Die Bewertung des Ausmaßes der Exposition kann mittels 
einer Schätzung anhand der Herstellerangaben zum Aus-
maß der von den verwendeten Arbeits mitteln verursachten 
Vibrationen und mittels Beobachtung der spezifischen Ar-
beitsweisen oder durch Messung vorgenommen werden.

1.2 Messung
 Im Falle von Messungen gemäß § 4 Abs. 2
 a)  können Stichprobenverfahren verwendet werden, wenn 

sie für die fraglichen Vibra tionen, denen der einzelne 
Beschäftigte ausgesetzt ist, repräsentativ sind; die ein-
gesetzten Verfahren und Vorrichtungen müssen hierbei 
den besonderen Merkmalen der zu messenden Vibratio-
nen, den Umweltfaktoren und den technischen Merkma-
len des Messgeräts angepasst sein; 

 b)  an Geräten, die beidhändig gehalten oder geführt werden 
müssen, sind die Messun gen an jeder Hand vorzuneh-
men. Die Exposition wird unter Bezug auf den höheren 
der beiden Werte ermittelt; der Wert für die andere Hand 
wird ebenfalls angegeben. 

1.3  Interferenzen
  § 3 Abs. 3 Satz 2 ist insbesondere dann zu berücksichtigen, 

wenn sich Vibrationen auf das korrekte Handhaben von 
Bedienungselementen oder das Ablesen von Anzeigen 
 störend auswirken.

1.4 Indirekte Gefährdung
  § 3 Abs. 3 Satz 2 ist insbesondere dann zu berücksichtigen, 

wenn sich Vibrationen auf die Stabilität der Strukturen oder 
die Festigkeit von Verbindungen nachteilig auswirken.

1.5 Persönliche Schutzausrüstungen
  Persönliche Schutzausrüstungen gegen Hand-Arm-Vibrati-

onen können Teil des Maß nahmenprogramms gemäß § 10 
Abs. 4 sein.

2. Ganzkörper-Vibrationen

2.1 Bewertung der Exposition
  Die Bewertung des Ausmaßes der Exposition gegenüber 

Ganzkörper-Vibrationen erfolgt nach dem Stand der Tech-
nik anhand der Berechnung des auf einen Bezugs zeitraum 
von acht Stunden normierten Tages-Vibrationsexpositions-
wertes A(8); dieser wird ermittelt aus demjenigen korri-
gierten  Effektivwert der frequenzbewer te ten Beschleuni-
gung 1,4 awx, 1,4 awy, awz der drei zueinander orthogonalen 
Richtun gen x, y oder z, bei dem der Zeitraum, der zu einer 
Überschreitung des Auslöse wertes beziehungsweise des 
Expo sitionsgrenzwertes führt, am geringsten ist. 

  Die Bewertung des Ausmaßes der Exposition kann mittels 
einer Schätzung anhand der Herstellerangaben zum Aus-
maß der von den verwendeten Arbeitsmitteln verursachten 
Vibrationen und mittels Beobachtung der spezifischen Ar-
beitsweisen oder durch Messung vorgenommen werden.

2.2 Messung
  Im Falle von Messungen gemäß § 4 Abs. 2 können Stich-

probenverfahren ver wendet werden, wenn sie für die be-
treffenden Vibrationen, denen der einzelne Beschäftigte 
ausgesetzt ist, repräsentativ sind. Die eingesetzten Verfah-
ren müssen den beson deren Merkmalen der zu messen-
den  Vibrationen, den Umweltfaktoren und den technischen 
Merkmalen des Messgeräts angepasst sein.

2.3 Interferenzen
  § 3 Abs. 3 Satz 2 ist insbesondere dann zu berücksichti-

gen, wenn sich Vibra tionen auf das korrekte Handhaben 
von Bedienungselementen oder das Ablesen von Anzeigen 
 störend auswirken.

2.4 Indirekte Gefährdungen
  § 3 Abs. 3 Satz 2 ist insbesondere dann zu berücksichtigen, 

wenn sich Vibrationen auf die Stabilität der Strukturen oder 
die Festigkeit von Verbindungen nachteilig auswirken.

2.5 Ausdehnungen der Exposition
  Wenn die Ausdehnung der beruflichen Exposition über eine 

Achtstundenschicht hinaus dazu führt, dass Beschäftigte 
vom Arbeitgeber überwachte Ruheräume benutzen, müs-
sen in diesen die Ganzkörper-Vibrationen auf ein mit dem 
Zweck und den Nutzungs bedingungen der Räume zu verein-
barendes Niveau gesenkt werden. Fälle höherer Gewalt sind 
ausgenommen.
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 3.   beinhaltet ein ärztliches Beratungsgespräch mit Anam-
nese einschließlich Arbeitsanamnese sowie körperliche 
oder klinische Untersuchungen, soweit diese für die in-
dividuelle Aufklärung und Beratung erforderlich sind und 
der oder die Beschäftigte diese Untersuchungen nicht 
ablehnt;

 4.   umfasst die Nutzung von Erkenntnissen aus der Vorsorge 
für die Gefährdungsbeurteilung und für sonstige Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes;

 5.   umfasst nicht den Nachweis der gesundheitlichen 
 Eignung für berufliche Anforderungen nach sonstigen 
Rechtsvorschriften oder individual- oder kollektivrechtli-
chen Vereinbarungen.

(2)   Pflichtvorsorge ist arbeitsmedizinische Vorsorge, die bei 
bestimmten besonders gefährdenden Tätigkeiten veranlasst 
werden muss.

(3)   Angebotsvorsorge ist arbeitsmedizinische Vorsorge, die bei 
bestimmten gefährdenden Tätigkeiten angeboten werden 
muss.

(4)   Wunschvorsorge ist arbeitsmedizinische Vorsorge, die bei 
Tätigkeiten, bei denen ein Gesundheitsschaden nicht aus-
geschlossen werden kann, auf Wunsch des oder der Be-
schäftigten ermöglicht werden muss.

§ 3 Allgemeine Pflichten des Arbeitgebers
(1)   Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der Gefährdungsbe-

urteilung für eine angemessene arbeitsmedizinische Vor-
sorge zu sorgen. Dabei hat er die Vorschriften dieser Verord-
nung einschließlich des Anhangs zu beachten und die nach 
§ 9 Abs. 4 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu 
berücksichtigen. Bei Einhaltung der Regeln und Erkenntnis-
se nach Satz 2 ist davon auszugehen, dass die gestellten 
Anforderungen erfüllt sind. Arbeitsmedizinische Vorsorge 
kann auch weitere Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge 
umfassen.

(2)   Der Arbeitgeber hat zur Durchführung der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge einen Arzt oder eine Ärztin nach § 7 zu be-
auftragen. Ist ein Betriebsarzt oder eine Betriebsärztin nach 
§ 2 des Arbeitssicherheitsgesetzes bestellt, soll der Arbeit-
geber vorrangig diesen oder diese auch mit der arbeitsme-
dizinischen Vorsorge beauftragen. Dem Arzt oder der Ärztin 
sind alle erforderlichen Auskünfte über die Arbeitsplatzver-
hältnisse, insbesondere über den Anlass der arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge und die Ergebnisse der Gefährdungsbeur-
teilung, zu erteilen und die Begehung des Arbeitsplatzes zu 
ermöglichen. Ihm oder ihr ist auf Verlangen Einsicht in die 
Unterlagen nach Absatz 4 Satz 1 zu gewähren.

Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
(ArbMedVV)

ArbMedVV 
Ausfertigungsdatum: 18.12.2008

Vollzitat: 
"Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge vom 18. Dezem-
ber 2008 (BGBl. I S. 2768), die zuletzt durch

Artikel 1 der Verordnung vom 23. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3882) 
geändert worden ist"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 23.10.2013 I 3882

Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 24.12.2008 +++)

Die V wurde als Artikel 1 der V v. 18.12.2008 I 2768 von der Bun-
desregierung nach Anhörung der Zentralen Kommission für die 
Biologische Sicherheit mit Zustimmung des Bundesrates be-
schlossen. Sie ist gem. Art. 10 Satz 1 dieser V am 24.12.2008 in 
Kraft getreten.

§ 1 Ziel und Anwendungsbereich
(1)   Ziel der Verordnung ist es, durch Maßnahmen der arbeits-

medizinischen Vorsorge arbeitsbedingte Erkrankungen ein-
schließlich Berufskrankheiten frühzeitig zu erkennen und zu 
verhüten. Arbeitsmedizinische Vorsorge soll zugleich einen 
Beitrag zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit und zur Fort-
entwicklung des betrieblichen Gesundheitsschutzes leisten.

(2)   Diese Verordnung gilt für die arbeitsmedizinische Vorsorge 
im Geltungsbereich des Arbeitsschutzgesetzes.

(3)   Diese Verordnung lässt sonstige arbeitsmedizinische Prä-
ventionsmaßnahmen, insbesondere nach dem Arbeits-
schutzgesetz und dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicher-
heitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
(Arbeitssicherheitsgesetz), unberührt.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1)  Arbeitsmedizinische Vorsorge im Sinne dieser Verordnung
 1.   ist Teil der arbeitsmedizinischen Präventionsmaßnah-

men im Betrieb;
 2.   dient der Beurteilung der individuellen Wechselwirkun-

gen von Arbeit und physischer und psychischer Gesund-
heit und der Früherkennung arbeitsbedingter Gesund-
heitsstörungen sowie der Feststellung, ob bei Ausübung 
einer bestimmten Tätigkeit eine erhöhte gesundheitliche 
Gefährdung besteht; 
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(3)   Der Arbeitgeber hat Beschäftigten sowie ehemals Beschäf-
tigten nach Maßgabe des Anhangs nach Beendigung be-
stimmter Tätigkeiten, bei denen nach längeren Latenzzeiten 
Gesundheitsstörungen auftreten können, nachgehende Vor-
sorge anzubieten. Am Ende des Beschäftigungsverhältnis-
ses überträgt der Arbeitgeber diese Verpflichtung auf den 
zuständigen gesetzlichen Unfallversicherungsträger und 
überlässt ihm die erforderlichen Unterlagen in Kopie, sofern 
der oder die Beschäftigte eingewilligt hat.

§ 5a Wunschvorsorge
  Über die Vorschriften des Anhangs hinaus hat der Arbeit-

geber den Beschäftigten auf ihren Wunsch hin regelmäßig 
arbeitsmedizinische Vorsorge nach § 11 des Arbeitsschutz-
gesetzes zu ermöglichen, es sei denn, auf Grund der Beur-
teilung der Arbeitsbedingungen und der getroffenen Schutz-
maßnahmen ist nicht mit einem Gesundheitsschaden zu 
rechnen.

§ 6 Pflichten des Arztes oder der Ärztin
(1)   Bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge hat der Arzt oder 

die Ärztin die Vorschriften dieser Verordnung einschließlich 
des Anhangs zu beachten und die dem Stand der Arbeits-
medizin entsprechenden Regeln und Erkenntnisse zu be-
rücksichtigen. Vor Durchführung der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge muss er oder sie sich die notwendigen Kenntnisse 
über die Arbeitsplatzverhältnisse verschaffen. Vor Durch-
führung körperlicher oder klinischer Untersuchungen hat 
der Arzt oder die Ärztin deren Erforderlichkeit nach pflicht-
gemäßem ärztlichen Ermessen zu prüfen und den oder die 
Beschäftigte über die Inhalte, den Zweck und die Risiken 
der Untersuchung aufzuklären. Untersuchungen nach Satz 
3 dürfen nicht gegen den Willen des oder der Beschäftigten 
durchgeführt werden. Der Arzt oder die Ärztin hat die ärztli-
che Schweigepflicht zu beachten.

(2)   Biomonitoring ist Bestandteil der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge, soweit dafür arbeitsmedizinisch anerkannte Ana-
lyseverfahren und geeignete Werte zur Beurteilung zur Ver-
fügung stehen. Biomonitoring darf nicht gegen den Willen 
der oder des Beschäftigten durchgeführt werden. Impfungen 
sind Bestandteil der arbeitsmedizinischen Vorsorge und den 
Beschäftigten anzubieten, soweit das Risiko einer Infektion 
tätigkeitsbedingt und im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung 
erhöht ist. Satz 3 gilt nicht, wenn der oder die Beschäftigte 
bereits über einen ausreichenden Immunschutz verfügt.

(3)   Der Arzt oder die Ärztin hat
 1.   das Ergebnis sowie die Befunde der arbeitsmedizini-

schen Vorsorge schriftlich festzuhalten und den oder die 
Beschäftigte darüber zu beraten,

 2.   dem oder der Beschäftigten auf seinen oder ihren 
Wunsch hin das Ergebnis zur Verfügung zu stellen sowie

(3)   Arbeitsmedizinische Vorsorge soll während der Arbeitszeit 
stattfinden. Sie soll nicht zusammen mit Untersuchungen, 
die dem Nachweis der gesundheitlichen Eignung für beruf-
liche Anforderungen dienen, durchgeführt werden, es sei 
denn, betriebliche Gründe erfordern dies; in diesem Fall hat 
der Arbeitgeber den Arzt oder die Ärztin zu verpflichten, die 
unterschiedlichen Zwecke von arbeitsmedizinischer Vor-
sorge und Eignungsuntersuchung gegenüber dem oder der 
Beschäftigten offenzulegen.

(4)   Der Arbeitgeber hat eine Vorsorgekartei zu führen mit Anga-
ben, dass, wann und aus welchen Anlässen arbeitsmedizi-
nische Vorsorge stattgefunden hat; die Kartei kann automa-
tisiert geführt werden. Die Angaben sind bis zur Beendigung 
des Beschäftigungsverhältnisses aufzubewahren und an-
schließend zu löschen, es sei denn, dass Rechtsvorschrif-
ten oder die nach § 9 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln 
etwas anderes bestimmen. Der Arbeitgeber hat der zustän-
digen Behörde auf Anordnung eine Kopie der  Vorsorgekartei 
zu übermitteln. Bei Beendigung des Beschäftigungsverhält-
nisses hat der Arbeitgeber der betroffenen Person eine 
 Kopie der sie betreffenden Angaben auszuhändigen; § 34 
des Bundesdatenschutzgesetzes bleibt unberührt.

§ 4 Pflichtvorsorge
(1)   Der Arbeitgeber hat nach Maßgabe des Anhangs Pflichtvor-

sorge für die Beschäftigten zu veranlassen. Pflichtvorsorge 
muss vor Aufnahme der Tätigkeit und anschließend in regel-
mäßigen Abständen veranlasst werden.

(2)  Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit nur ausüben lassen, 
wenn der oder die Beschäftigte an der Pflichtvorsorge teil-
genommen hat.

(3)  (weggefallen)

§ 5 Angebotsvorsorge
(1)   Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten Angebotsvorsorge 

nach Maßgabe des Anhangs anzubieten. Angebotsvorsorge 
muss vor Aufnahme der Tätigkeit und anschließend in regel-
mäßigen Abständen angeboten werden. Das Ausschlagen 
eines Angebots entbindet den Arbeitgeber nicht von der 
Verpflichtung, weiter regelmäßig Angebotsvorsorge anzu-
bieten.

(2)   Erhält der Arbeitgeber Kenntnis von einer Erkrankung, die 
im ursächlichen Zusammenhang mit der Tätigkeit des oder 
der Beschäftigten stehen kann, so hat er ihm oder ihr un-
verzüglich Angebotsvorsorge anzubieten. Dies gilt auch für 
Beschäftigte mit vergleichbaren Tätigkeiten, wenn Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass sie ebenfalls gefährdet sein 
können.
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§ 9 Ausschuss für Arbeitsmedizin
(1)   Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ein 

Ausschuss für Arbeitsmedizin gebildet, in dem fachkundige 
Vertreter der Arbeitgeber, der Gewerkschaften, der Länder-
behörden, der gesetzlichen Unfallversicherung und weitere 
fachkundige Personen, insbesondere der Wissenschaft, ver-
treten sein sollen. Die Gesamtzahl der Mitglieder soll zwölf 
Personen nicht überschreiten. Für jedes Mitglied ist ein 
stellvertretendes Mitglied zu benennen. Die Mitgliedschaft 
im Ausschuss für Arbeitsmedizin ist ehrenamtlich.

(2)   Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beruft die 
Mitglieder des Ausschusses und die stellvertretenden Mit-
glieder. Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und 
wählt den Vorsitzenden oder die Vorsitzende aus seiner Mit-
te. Die Geschäftsordnung und die Wahl des oder der Vorsit-
zenden bedürfen der Zustimmung des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales.

(3)   Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört es,
 1.  dem Stand der Arbeitsmedizin entsprechende Regeln 

und sonstige gesicherte arbeitsmedizinische Erkenntnisse 
zu ermitteln,

 2.   Regeln und Erkenntnisse zu ermitteln, wie die in dieser 
Verordnung gestellten Anforderungen insbesondere zu 
Inhalt und Umfang von Pflicht-, Angebots- oder Wunsch-
vorsorge erfüllt werden können, 

 3.   Empfehlungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge aufzu-
stellen,

 4.   Empfehlungen für weitere Maßnahmen der Gesundheits-
vorsorge auszusprechen, insbesondere für betriebliche 
Gesundheitsprogramme,

 5.   Regeln und Erkenntnisse zu sonstigen arbeitsmedizi-
nischen Präventionsmaßnahmen nach § 1 Abs. 3 zu er-
mitteln, insbesondere zur allgemeinen arbeitsmedizini-
schen Beratung der Beschäftigten,

 6.   das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in allen 
Fragen der arbeitsmedizinischen Vorsorge sowie zu sons-
tigen Fragen des medizinischen Arbeitsschutzes zu bera-
ten. 

   Das Arbeitsprogramm des Ausschusses für Arbeitsmedizin 
wird mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
abgestimmt. Der Ausschuss arbeitet eng mit den anderen 
Ausschüssen beim Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales zusammen.

(4)   Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann die 
vom Ausschuss für Arbeitsmedizin ermittelten Regeln und 
Erkenntnisse sowie Empfehlungen im Gemeinsamen Minis-
terialblatt bekannt geben.

 3.   der oder dem Beschäftigten und dem Arbeitgeber eine 
Vorsorgebescheinigung darüber auszustellen, dass, 
wann und aus welchem Anlass ein arbeitsmedizinischer 
Vorsorgetermin stattgefunden hat; die Vorsorgebeschei-
nigung enthält auch die Angabe, wann eine weitere ar-
beitsmedizinische Vorsorge aus ärztlicher Sicht ange-
zeigt ist.

(4)   Der Arzt oder die Ärztin hat die Erkenntnisse arbeitsmedizi-
nischer Vorsorge auszuwerten. Ergeben sich Anhaltspunkte 
dafür, dass die Maßnahmen des Arbeitsschutzes für den 
Beschäftigten oder die Beschäftigte oder andere Beschäf-
tigte nicht ausreichen, so hat der Arzt oder die Ärztin dies 
dem Arbeitgeber mitzuteilen und Maßnahmen des Arbeits-
schutzes vorzuschlagen. Hält der Arzt oder die Ärztin aus 
medizinischen Gründen, die ausschließlich in der Person 
des oder der Beschäftigten liegen, einen Tätigkeitswechsel 
für erforderlich, so bedarf diese Mitteilung an den Arbeit-
geber der Einwilligung des oder der Beschäftigten.

§ 7 Anforderungen an den Arzt oder die Ärztin
(1)   Unbeschadet anderer Bestimmungen im Anhang für ein-

zelne Anlässe arbeitsmedizinischer Vorsorge muss der Arzt 
oder die Ärztin berechtigt sein, die  Gebietsbezeichnung 
„Arbeitsmedizin“ oder die Zusatzbezeichnung „Betriebs-
medizin“ zu führen. Er oder sie darf selbst keine Arbeitgeber -
funktion gegenüber dem oder der Beschäftigten ausüben. 
Verfügt der Arzt oder die Ärztin nach Satz 1 für bestimm-
te Untersuchungsmethoden nicht über die erforderlichen 
Fachkenntnisse oder die speziellen Anerkennungen oder 
Ausrüstungen, so hat er oder sie Ärzte oder Ärztinnen hinzu-
zuziehen, die diese Anforderungen erfüllen.

(2)  Die zuständige Behörde kann für Ärzte oder Ärztinnen in 
begründeten Einzelfällen Ausnahmen von Absatz 1 Satz 1 
zulassen.

§ 8 Maßnahmen nach der arbeitsmedizinischen Vorsorge
(1)   Im Fall von § 6 Absatz 4 Satz 2 hat der Arbeitgeber die Ge-

fährdungsbeurteilung zu überprüfen und unverzüglich die 
erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen. 
Wird ein Tätigkeitswechsel vorgeschlagen, so hat der Arbeit-
geber nach Maßgabe der dienst- und arbeitsrechtlichen Re-
gelungen dem oder der Beschäftigten eine andere Tätigkeit 
zuzuweisen.

(2)   Dem Betriebs- oder Personalrat und der zuständigen Behörde 
sind die getroffenen Maßnahmen mitzuteilen.

(3)   Halten der oder die Beschäftigte oder der Arbeitgeber das 
Ergebnis der Auswertung nach § 6 Absatz 4 für unzutref-
fend, so entscheidet auf Antrag die zuständige Behörde.
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   – Kohlenmonoxid, 
   – Methanol, 
   – Nickel und Nickelverbindungen, 
   –  Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (Pyroly-

seprodukte aus organischem Material),
   – weißer Phosphor (Tetraphosphor), 
   – Platinverbindungen, 
   – Quecksilber und anorganische Quecksilberverbindungen, 
   – Schwefelwasserstoff, 
   – Silikogener Staub, 
   – Styrol, 
   – Tetrachlorethen, 
   – Toluol, 
   – Trichlorethen, 
   – Vinylchlorid, 
   – Xylol (alle Isomeren),
   wenn
   a)  der Arbeitsplatzgrenzwert für den Gefahrstoff nach der 

Gefahrstoffverordnung nicht eingehalten wird,
   b)  eine wiederholte Exposition nicht ausgeschlossen wer-

den kann und der Gefahrstoff ein krebserzeugender 
oder erbgutverändernder Stoff oder eine Zubereitung 
der Kategorie 1 oder 2 im Sinne der Gefahrstoffverord-
nung ist oder die Tätigkeiten mit dem Gefahrstoff als 
krebserzeugende Tätigkeiten oder Verfahren Kategorie 
1 oder 2 im Sinne der Gefahrstoffverordnung bezeich-
net werden oder

   c)  der Gefahrstoff hautresorptiv ist und eine Gesundheits-
gefährdung durch Hautkontakt nicht ausgeschlossen 
werden kann;

 2. Sonstige Tätigkeiten mit Gefahrstoffen:
  a)  Feuchtarbeit von regelmäßig vier Stunden oder mehr je 

Tag,
  b)  Schweißen und Trennen von Metallen bei Überschrei-

tung einer Luftkonzentration von 3 Milligramm pro Kubik-
meter Schweißrauch,

  c)  Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Getreide- und 
Futtermittelstäuben bei Überschreitung einer Luftkon-
zentration von 4 Milligramm pro Kubikmeter einatem-
barem Staub,

  d)  Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Isocyanaten, 
bei denen ein regelmäßiger Hautkontakt nicht ausge-
schlossen werden kann oder eine Luftkonzentration 
von 0,05 Milligramm pro Kubikmeter überschritten 
wird,

  e)  Tätigkeiten mit einer Exposition mit Gesundheitsge-
fährdung durch Labortierstaub in Tierhaltungsräumen 
und -anlagen,

  f )  Tätigkeiten mit Benutzung von Naturgummilatex-
handschuhen mit mehr als 30 Mikrogramm Protein je 
Gramm im Handschuhmaterial,

  g)  Tätigkeiten mit dermaler Gefährdung oder inhalativer 

(5)   Die Bundesministerien sowie die obersten Landesbehörden 
können zu den Sitzungen des Ausschusses Vertreter ent-
senden. Auf Verlangen ist diesen in der Sitzung das Wort zu 
erteilen.

(6)   Die Geschäfte des Ausschusses führt die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

§ 10 Ordnungswidrigkeiten und Straftaten
(1)   Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 1 des Arbeits-

schutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1.   entgegen § 4 Abs. 1 eine Pflichtvorsorge nicht oder nicht 

rechtzeitig veranlasst,
 2.   entgegen § 4 Abs. 2 eine Tätigkeit ausüben lässt,
 3.   entgegen § 3 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 1 eine Vorsorgekar-

tei nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt oder
 4.   entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 eine Angebotsvorsorge nicht 

oder nicht rechtzeitig anbietet.

(2)   Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete vorsätzliche Hand-
lung Leben oder Gesundheit eines oder einer Beschäftigten 
gefährdet, ist nach § 26 Nr. 2 des Arbeitsschutzgesetzes 
strafbar.

Anhang  
Arbeitsmedizinische Pflicht- und Angebotsvorsorge
(Fundstelle: BGBl. I 2008, 2771 - 2775;

bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)

Teil 1
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
(1) Pflichtvorsorge bei:
 1. Tätigkeiten mit den Gefahrstoffen: 
   – Acrylnitril, 
   – Alkylquecksilberverbindungen, 
   – Alveolengängiger Staub (A-Staub), 
   – Aromatische Nitro- und Aminoverbindungen, 
   – Arsen und Arsenverbindungen, 
   – Asbest, 
   – Benzol, 
   – Beryllium, 
   – Bleitetraethyl und Bleitetramethyl, 
   – Cadmium und Cadmiumverbindungen, 
   – Chrom-VI-Verbindungen, 
   – Dimethylformamid, 
   – Einatembarer Staub (E-Staub), 
   – Fluor und anorganische Fluorverbindungen, 
   –  Glycerintrinitrat und Glykoldinitrat  

(Nitroglycerin/Nitroglykol),
   – Hartholzstaub, 
   – Kohlenstoffdisulfid, 
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Exposition mit Gesundheitsgefährdung, verursacht 
durch Bestandteile unausgehärteter Epoxidharze, 
 insbesondere durch Versprühen von Epoxidharzen,

  h)  Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Blei und anorgani-
schen Bleiverbindungen bei Überschreitung einer Luft-
konzentration von 0,075 Milligramm pro Kubikmeter,

  i)  Tätigkeiten mit Hochtemperaturwollen, soweit dabei 
als krebserzeugend Kategorie 1 oder 2 im Sinne der 
Gefahrstoffverordnung eingestufte Faserstäube freige-
setzt werden können,

  j)  Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Mehlstaub bei 
Überschreitung einer Mehlstaubkonzentration von 
4 Milligramm pro Kubikmeter Luft.

(2)  Angebotsvorsorge bei:
 1.  Tätigkeiten mit den in Absatz 1 Nr. 1 genannten Gefahr-

stoffen, wenn eine Exposition nicht ausgeschlossen 
 werden kann und der Arbeitgeber keine Pflichtvorsorge 
zu veranlassen hat;

 2. Sonstige Tätigkeiten mit Gefahrstoffen:
  a)  Schädlingsbekämpfung nach der Gefahrstoffverord-

nung,
  b) Begasungen nach der Gefahrstoffverordnung,
  c)  Tätigkeiten mit folgenden Stoffen oder deren Gemi-

schen: n-Hexan, n-Heptan, 2-Butanon, 2-Hexanon, 
Methanol, Ethanol, 2-Methoxyethanol, Benzol, Toluol, 
Xylol, Styrol, Dichlormethan, 1,1,1-Trichlorethan, Tri-
chlorethen, Tetrachlorethen,

  d)  Tätigkeiten mit einem Gefahrstoff, sofern der Gefahr-
stoff nicht in Absatz 1 Nummer 1 genannt ist, eine wie-
derholte Exposition nicht ausgeschlossen werden 
kann und

   aa)  der Gefahrstoff ein krebserzeugender oder erbgut-
verändernder Stoff oder eine Zubereitung der Kate-
gorie 1 oder 2 im Sinne der Gefahrstoffverordnung 
ist oder

   bb)  die Tätigkeiten mit dem Gefahrstoff als krebserzeu-
gende Tätigkeiten oder Verfahren Kategorie 1 oder 
2 im Sinne der Gefahrstoffverordnung bezeichnet 
werden,

   e)  Feuchtarbeit von regelmäßig mehr als zwei Stunden je 
Tag,

   f )  Schweißen und Trennen von Metallen bei Einhaltung 
einer Luftkonzentration von 3 Milligramm pro Kubik-
meter Schweißrauch,

   g)  Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Getreide- und 
Futtermittelstäuben bei Überschreitung einer Luftkon-
zentration von 1 Milligramm je Kubikmeter einatemba-
rem Staub,

   h)  Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Isocyanaten, bei 
denen ein Hautkontakt nicht ausgeschlossen werden 
kann oder eine Luftkonzentration von 0,05 Milligramm 
pro Kubikmeter eingehalten wird,

   i)  Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Blei und anorga-
nischen Bleiverbindungen bei Einhaltung einer Luft-
konzentration von 0,075 Milligramm pro Kubikmeter,

   j)  Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Mehlstaub bei 
Einhaltung einer Mehlstaubkonzentration von 4 Milli-
gramm pro Kubikmeter Luft,

   k)  Tätigkeiten mit Exposition gegenüber sonstigen atem-
wegssensibilisierend oder hautsensibilisierend wir-
kenden Stoffen, für die nach Absatz 1, Nummer 1 oder 
Buchstabe a bis j keine arbeitsmedizinische Vorsorge 
vorgesehen ist.

 3. (weggefallen)

(3) Anlässe für nachgehende Vorsorge:
 1.  Tätigkeiten mit Exposition gegenüber einem Gefahrstoff, 

sofern
  a)  der Gefahrstoff ein krebserzeugender oder erbgutver-

ändernder Stoff oder eine Zubereitung der Kategorie 1 
oder 2 im Sinne der Gefahrstoffverordnung ist oder

  b)  die Tätigkeiten mit dem Gefahrstoff als krebserzeugen-
de Tätigkeiten oder Verfahren Kategorie 1 oder 2 im Sin-
ne der Gefahrstoffverordnung bezeichnet werden;

 2.  Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Blei oder anorgani-
schen Bleiverbindungen;

 3.  Tätigkeiten mit Hochtemperaturwollen nach Absatz 1 
Nummer 2 Buchstabe i.

(4)  Abweichungen:
  Vorsorge nach den Absätzen 1 bis 3 muss nicht veranlasst 

oder angeboten werden, wenn und soweit die auf der 
Grundlage von § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 ermittelten und 
nach § 9 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln etwas ande-
res bestimmen.

Teil 2
Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen einschließlich gen-
technischen Arbeiten mit humanpathogenen Organismen
(1)  Pflichtvorsorge bei:
 1.  gezielten Tätigkeiten mit einem biologischen Arbeitsstoff 

der Risikogruppe 4 oder mit
   – Bacillus anthracis, 
   – Bartonella bacilliformis, 
   – Bartonella henselae, 
   – Bartonella quintana, 
   – Bordetella pertussis, 
   – Borelia burgdorferi, 
   – Borelia burgdorferi sensu lato, 
   – Brucella melitensis, 
   –  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei),
   – Chlamydophila pneumoniae, 
   – Chlamydophila psittaci (aviäre Stämme), 
   – Coxiella burnetii, 
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   – Francisella tularensis, 
   – Frühsommermeningoenzephalitis-(FSME)-Virus, 
   – Gelbfieber-Virus, 
   – Helicobacter pylori, 
   – Hepatitis-A-Virus (HAV), 
   – Hepatitis-B-Virus (HBV), 
   – Hepatitis-C-Virus (HCV), 
   – Influenzavirus A oder B, 
   – Japanenzephalitisvirus, 
   – Leptospira spp., 
   – Masernvirus, 
   – Mumpsvirus, 
   – Mycobacterium bovis, 
   – Mycobacterium tuberculosis, 
   – Neisseria meningitidis, 
   – Poliomyelitisvirus, 
   – Rubivirus, 
   – Salmonella typhi, 
   – Schistosoma mansoni, 
   – Streptococcus pneumoniae, 
   – Tollwutvirus, 
   – Treponema pallidum (Lues), 
   – Tropheryma whipplei, 
   – Trypanosoma cruzi, 
   – Yersinia pestis, 
   – Varizelle-Zoster-Virus (VZV) oder 
   – Vibrio cholerae;
 2.  nicht gezielten Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstof-

fen der Risikogruppe 4 bei Kontaktmöglichkeit zu infizier-
ten Proben oder Verdachtsproben oder erkrankten oder 
krankheitsverdächtigen Personen oder Tieren einschließ-
lich deren Transport sowie

 3.  nachfolgend aufgeführten nicht gezielten Tätigkeiten
  a)  in Forschungseinrichtungen oder Laboratorien: regel-

mäßige Tätigkeiten mit Kontaktmöglichkeit zu infizier-
ten Proben oder Verdachtsproben, zu infizierten Tieren 
oder krankheitsverdächtigen Tieren beziehungsweise 
zu erregerhaltigen oder kontaminierten Gegenständen 
oder Materialien hinsichtlich eines biologischen Arbeits-
stoffes nach Nummer 1;

  b)  in Tuberkuloseabteilungen und anderen pulmologi-
schen Einrichtungen: Tätigkeiten mit regelmäßigem 
Kontakt zu erkrankten oder krankheitsverdächtigen 
Personen hinsichtlich Mycobacterium bovis oder 
 Mycobacterium tuberculosis;

  c)  in Einrichtungen zur medizinischen Untersuchung, 
 Behandlung und Pflege von Menschen:

   aa)  Tätigkeiten mit regelmäßigem direkten Kontakt zu 
erkrankten oder krankheitsverdächtigen Personen 
hinsichtlich

     – Bordetella pertussis, 
     – Hepatitis-A-Virus (HAV), 
     – Masernvirus, 

     – Mumpsvirus oder 
     – Rubivirus,
   bb)  Tätigkeiten, bei denen es regelmäßig und in grö-

ßerem Umfang zu Kontakt mit Körperflüssigkeiten, 
Körperausscheidungen oder Körpergewebe kom-
men kann, insbesondere Tätigkeiten mit erhöhter 
Verletzungsgefahr oder Gefahr von Verspritzen und 
Aerosolbildung, hinsichtlich

     – Hepatitis-B-Virus (HBV) oder 
     – Hepatitis-C-Virus (HCV);
  dies gilt auch für Bereiche, die der Versorgung oder 

der Aufrechterhaltung dieser Einrichtungen dienen;
 d)  in Einrichtungen zur medizinischen Untersuchung, 

Behandlung und Pflege von Kindern, ausgenommen 
Einrichtungen ausschließlich zur Betreuung von Kin-
dern: Tätigkeiten mit regelmäßigem direkten Kontakt 
zu erkrankten oder krankheitsverdächtigen Kindern 
hinsichtlich Varizella-Zoster-Virus (VZV); Buchstabe c 
bleibt unberührt;

 e)  in Einrichtungen ausschließlich zur Betreuung von 
Menschen: Tätigkeiten, bei denen es regelmäßig und 
in größerem Umfang zu Kontakt mit Körperflüssig-
keiten, Körperausscheidungen oder Körpergewebe 
kommen kann, insbesondere Tätigkeiten mit erhöhter 
Verletzungsgefahr oder Gefahr von Verspritzen und 
 Aerosolbildung, hinsichtlich

   – Hepatitis-A-Virus (HAV), 
   – Hepatitis-B-Virus (HBV) oder 
   – Hepatitis-C-Virus (HCV);
 f )  in Einrichtungen zur vorschulischen Betreuung von Kin-

dern: Tätigkeiten mit regelmäßigem direkten Kontakt 
zu Kindern hinsichtlich 

   – Bordetella pertussis, 
   – Masernvirus, 
   – Mumpsvirus, 
   – Rubivirus oder 
   –  Varizella-Zoster-Virus (VZV); Buchstabe e bleibt unbe-

rührt;
 g)  in Notfall- und Rettungsdiensten: Tätigkeiten, bei de-

nen es regelmäßig und in größerem Umfang zu Kontakt 
mit Körperflüssigkeiten, Körperausscheidungen oder 
Körpergewebe kommen kann, insbesondere Tätigkei-
ten mit erhöhter Verletzungsgefahr oder Gefahr von 
Verspritzen und Aerosolbildung, hinsichtlich Hepatitis-
B-Virus (HBV) oder Hepatitis-C-Virus (HCV);

 h)  in der Pathologie: Tätigkeiten, bei denen es regelmäßig 
und in größerem Umfang zu Kontakt mit Körperflüssigkei-
ten, Körperausscheidungen oder Körpergewebe kommen 
kann, insbesondere Tätigkeiten mit erhöhter Verletzungs-
gefahr oder Gefahr von Verspritzen und Aerosolbildung, 
hinsichtlich Hepatitis-B-Virus (HBV) oder Hepatitis-C- 
Virus (HCV);
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 i)  in Kläranlagen oder in der Kanalisation: Tätigkeiten mit 
regelmäßigem Kontakt zu fäkalienhaltigen Abwässern 
oder mit fäkalienkontaminierten Gegenständen hin-
sichtlich Hepatitis-A-Virus (HAV);

 j)  in Einrichtungen zur Aufzucht und Haltung von Vögeln 
oder zur Geflügelschlachtung: regelmäßige Tätigkeiten 
mit Kontaktmöglichkeit zu infizierten Proben oder Ver-
dachtsproben, zu infizierten Tieren oder krankheitsver-
dächtigen Tieren beziehungsweise zu erregerhaltigen 
oder kontaminierten Gegenständen oder Materialien, 
wenn dabei der Übertragungsweg gegeben ist, hin-
sichtlich Chlamydophila psittaci (aviäre Stämme);

 k)  in einem Tollwut gefährdeten Bezirk: Tätigkeiten mit 
 regelmäßigem Kontakt zu frei lebenden Tieren hin-
sichtlich Tollwutvirus;

 l)  in oder in der Nähe von Fledermausunterschlupfen: Tä-
tigkeiten mit engem Kontakt zu Fledermäusen hinsicht-
lich Europäischem Fledermaus-Lyssavirus (EBLV 1 und 2);

 m)  auf Freiflächen, in Wäldern, Parks und Gartenanlagen, 
Tiergärten und Zoos: regelmäßige Tätigkeiten in niede-
rer Vegetation oder direkter Kontakt zu frei lebenden 
Tieren hinsichtlich

   aa) Borrellia burgdorferi oder
   bb)  in Endemiegebieten Frühsommermeningoenze-

phalitis-(FSME)-Virus.

(2) Angebotsvorsorge
 1.  Hat der Arbeitgeber keine Pflichtvorsorge nach Absatz 1 

zu veranlassen, muss er den Beschäftigten Angebotsvor-
sorge anbieten bei

   a)  gezielten Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen 
der Risikogruppe 3 der Biostoffverordnung und nicht 
gezielten Tätigkeiten, die der Schutzstufe 3 der Bio-
stoffverordnung zuzuordnen sind oder für die eine ver-
gleichbare Gefährdung besteht,

   b)  gezielten Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen 
der Risikogruppe 2 der Biostoffverordnung und nicht 
gezielten Tätigkeiten, die der Schutzstufe 2 der Bio-
stoffverordnung zuzuordnen sind oder für die eine ver-
gleichbare Gefährdung besteht, es sei denn, nach der 
Gefährdungsbeurteilung und auf Grund der getroffe-
nen Schutzmaßnahmen ist nicht von einer Infektions-
gefährdung auszugehen;

   c)  Tätigkeiten mit Exposition gegenüber sensibilisierend 
oder toxisch wirkenden biologischen Arbeitsstoffen, 
für die nach Absatz 1, Buchstabe a oder b keine arbeits-
medizinische Vorsorge vorgesehen ist;

 2.  § 5 Abs. 2 gilt entsprechend, wenn als Folge einer Exposi-
tion gegenüber biologischen Arbeitsstoffen

   a)  mit einer schweren Infektionskrankheit gerechnet wer-
den muss und Maßnahmen der postexpositionellen 
Prophylaxe möglich sind oder

   b)  eine Infektion erfolgt ist;

 3.  Am Ende einer Tätigkeit, bei der eine Pflichtvorsorge nach 
Absatz 1 zu veranlassen war, hat der Arbeitgeber eine An-
gebotsvorsorge anzubieten.

(3)  Gentechnische Arbeiten mit humanpathogenen Organismen:
  Die Absätze 1 und 2 zu Pflicht- und Angebotsvorsorge gelten 

entsprechend bei gentechnischen Arbeiten mit humanpa-
thogenen Organismen.

Teil 3
Tätigkeiten mit physikalischen Einwirkungen
(1) Pflichtvorsorge bei:
 1.  Tätigkeiten mit extremer Hitzebelastung, die zu einer 

 besonderen Gefährdung führen können;
 2.  Tätigkeiten mit extremer Kältebelastung (– 25° Celsius 

und kälter); 
 3.  Tätigkeiten mit Lärmexposition, wenn die oberen Auslö-

sewerte von Lex,8h = 85 dB(A) beziehungsweise LpC,peak = 
137 dB(C) erreicht oder überschritten werden. 

  Bei der Anwendung der Auslösewerte nach Satz 1 wird die 
dämmende Wirkung eines persönlichen Gehörschutzes der 
Beschäftigten nicht berücksichtigt;

 4.  Tätigkeiten mit Exposition durch Vibrationen, wenn die 
Expositionsgrenzwerte

   a)  A(8) = 5 m/s2 für Tätigkeiten mit Hand-Arm-Vibrationen 
oder

   b)  A(8) = 1,15 m/s2 in X- oder Y-Richtung oder A(8) = 0,8 
m/s2 in Z-Richtung für Tätigkeiten mit Ganzkörper-Vib-
rationen erreicht oder überschritten werden;

 5.  Tätigkeiten unter Wasser, bei denen der oder die Be-
schäftigte über ein Tauchgerät mit Atemgas versorgt wird 
(Taucherarbeiten);

 6.  Tätigkeiten mit Exposition durch inkohärente künstliche 
optische Strahlung, wenn am Arbeitsplatz die Expositi-
onsgrenzwerte nach § 6 der Arbeitsschutzverordnung zu 
künstlicher optischer Strahlung vom 19. Juli 2010 (BGBl. 
I S. 960) in der jeweils geltenden Fassung überschritten 
werden.

(2)  Angebotsvorsorge bei:
 1.   Tätigkeiten mit Lärmexposition, wenn die unteren Auslö-

sewerte von Lex,8h = 80 dB(A) beziehungsweise LpC,peak = 
135 dB(C) überschritten werden. 

    Bei der Anwendung der Auslösewerte nach Satz 1 wird 
die dämmende Wirkung eines persönlichen Gehörschut-
zes der Beschäftigten nicht berücksichtigt;

 2.   Tätigkeiten mit Exposition durch Vibrationen, wenn die 
Auslösewerte von 

   a)  A(8) = 2,5 m/s2 für Tätigkeiten mit Hand-Arm-Vibratio-
nen oder

   b)  A(8) = 0,5 m/s2 für Tätigkeiten mit Ganzkörper-Vibrati-
onen überschritten werden;

 3.  Tätigkeiten mit Exposition durch inkohärente künstliche 
optische Strahlung, wenn am Arbeitsplatz die Expositi-
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beschwerden. Den Beschäftigten sind im erforderlichen 
Umfang spezielle Sehhilfen für ihre Arbeit an Bildschirm-
geräten zur Verfügung zu stellen, wenn Ergebnis der An-
gebotsvorsorge ist, dass spezielle Sehhilfen notwendig 
und normale Sehhilfen nicht geeignet sind;

 2.  Tätigkeiten, die das Tragen von Atemschutzgeräten der 
Gruppe 1 erfordern;

 3.  Am Ende einer Tätigkeit, bei der nach Absatz 1 Nummer 2 
eine Pflichtvorsorge zu veranlassen war, hat der Arbeitge-
ber eine Angebotsvorsorge anzubieten.

onsgrenzwerte nach § 6 der Arbeitsschutzverordnung zu 
künstlicher optischer Strahlung vom 19. Juli 2010 (BGBl. 
I S. 960) in der jeweils geltenden Fassung überschritten 
werden können;

 4.  Tätigkeiten mit wesentlich erhöhten körperlichen Be-
lastungen, die mit Gesundheitsgefährdungen für das 
Muskel-Skelett-System verbunden sind durch

   a)  Lastenhandhabung beim Heben, Halten, Tragen, 
 Ziehen oder Schieben von Lasten,

   b)  repetitive manuelle Tätigkeiten oder
   c)  Arbeiten in erzwungenen Körperhaltungen im Knien, 

in langdauerndem Rumpfbeugen oder -drehen oder in 
vergleichbaren Zwangshaltungen.

Teil 4
Sonstige Tätigkeiten
(1)  Pflichtvorsorge bei:
 1.   Tätigkeiten, die das Tragen von Atemschutzgeräten der 

Gruppen 2 und 3 erfordern;
 2.   Tätigkeiten in Tropen, Subtropen und sonstige Auslands-

aufenthalte mit besonderen klimatischen Belastungen 
und Infektionsgefährdungen. Abweichend von § 3 Abs. 2 
Satz 1 in Verbindung mit § 7 dürfen auch Ärzte oder Ärz-
tinnen beauftragt werden, die zur Führung der Zusatzbe-
zeichnung Tropenmedizin berechtigt sind.

(2)  Angebotsvorsorge bei:
 1. Tätigkeiten an Bildschirmgeräten
    Die Angebotsvorsorge enthält das Angebot auf eine an-

gemessene Untersuchung der Augen und des Sehvermö-
gens. Erweist sich auf Grund der Angebotsvorsorge eine 
augenärztliche Untersuchung als erforderlich, so ist die-
se zu ermöglichen. § 5 Abs. 2 gilt entsprechend für Seh-
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dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen entspre-
chende Rechtsvorschriften bestehen. 

(3)   Das Bundesministerium der Verteidigung kann für Beschäf-
tigte, für die tatsächliche oder mögliche Gefährdungen ihrer 
Gesundheit und Sicherheit durch künstliche optische Strah-
lung bestehen, Ausnahmen von den Vorschriften dieser 
Verordnung zulassen, soweit öffentliche Belange dies zwin-
gend erfordern, insbesondere für Zwecke der Ver teidigung 
oder zur Erfüllung zwischenstaatlicher Verpflichtungen der 
Bundesrepublik Deutschland. In diesem Fall ist gleichzeitig 
festzulegen, wie die Sicherheit und der Gesundheitsschutz 
der Beschäftigten nach dieser Verordnung auf andere Weise 
gewährleistet werden können.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1)  Optische Strahlung ist jede elektromagnetische Strahlung 

im Wellenlängenbereich von 100 Nanometer bis 1 Millime-
ter. Das Spektrum der optischen Strahlung wird unterteilt 
in ultraviolette Strahlung, sichtbare Strahlung und Infrarot-
strahlung:

 1.   Ultraviolette Strahlung ist die optische Strahlung im Wel-
lenlängenbereich von 100 bis 400 Nanometer (UV-Strah-
lung); das Spektrum der UV-Strahlung wird unterteilt in 
UV-A-Strahlung (315 bis 400 Nanometer), UV-B-Strahlung 
(280 bis 315 Nanometer) und UV-C-Strahlung (100 bis 
280 Nanometer);

 2.   sichtbare Strahlung ist die optische Strahlung im Wellen-
längenbereich von 380 bis 780 Nanometer; 

 3.   Infrarotstrahlung ist die optische Strahlung im Wellenlän-
genbereich von 780 Nano meter bis 1 Millimeter (IR-Strah-
lung); das Spektrum der IR-Strahlung wird unterteilt in 
IR-A-Strahlung (780 bis 1 400 Nanometer), IR-B-Strahlung  
(1 400 bis 3 000 Nano meter) und IR-C-Strahlung  
(3 000 Nanometer bis 1 Millimeter).

(2)   Künstliche optische Strahlung im Sinne dieser Verordnung 
ist jede optische Strahlung, die von künstlichen Strahlungs-
quellen ausgeht.

(3)   Laserstrahlung ist durch einen Laser erzeugte kohärente 
 optische Strahlung. Laser sind Geräte oder Einrichtungen 
zur Erzeugung und Verstärkung von kohärenter optischer 
Strahlung.

(4)    Inkohärente künstliche optische Strahlung ist jede künst-
liche optische Strahlung außer Laserstrahlung.

(5)   Expositionsgrenzwerte sind maximal zulässige Werte bei 
 Exposition der Augen oder der Haut durch künstliche opti-
sche Strahlung.

Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher 
 optischer Strahlung – OStrV

Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen 
durch künstliche optische Strahlung
Vom 19. Juli 2010 (BGBl. I S. 960)
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Abschnitt 1
Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich
(1)   Diese Verordnung gilt zum Schutz der Beschäftigten bei der 

Arbeit vor tatsächlichen oder möglichen Gefährdungen ihrer 
Gesundheit und Sicherheit durch optische Strah lung aus 
künstlichen Strahlungsquellen. Sie betrifft insbesondere 
die Gefährdungen der Augen und der Haut.

(2)   Die Verordnung gilt nicht in Betrieben, die dem Bundes-
berggesetz unterliegen, soweit dort oder in den auf Grund 

Anhang
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§ 4 festzustellen. Entsprechend dem Ergebnis der Gefähr-
dungsbeurteilung hat der Arbeitgeber Schutzmaßnahmen 
nach dem Stand der Technik festzulegen.

(2)   Bei der Gefährdungsbeurteilung nach Absatz 1 ist insbeson-
dere Folgendes zu berücksichtigen:

 1.     Art, Ausmaß und Dauer der Exposition durch künstliche 
optische Strahlung,

 2.    der Wellenlängenbereich der künstlichen optischen 
Strahlung,

 3.    die in § 6 genannten Expositionsgrenzwerte, 
 4.    alle Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit  

von Beschäftigten, die besonders gefährdeten Gruppen 
angehören,

 5.     alle möglichen Auswirkungen auf die Sicherheit und 
Gesundheit von Beschäftigten, die sich aus dem Zusam-
menwirken von künstlicher optischer Strahlung und  
fotosensibilisierenden chemischen Stoffen am Arbeits-
platz ergeben können,

 6.    alle indirekten Auswirkungen auf die Sicherheit und 
 Gesundheit der Beschäftigten, zum Beispiel durch 
 Blendung, Brand- und Explosionsgefahr, 

 7.   die Verfügbarkeit und die Möglichkeit des Einsatzes 
 alternativer Arbeitsmittel und Ausrüstungen, die zu  
einer geringeren Exposition der Beschäftigten führen 
(Substitutionsprüfung),

 8.   Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischen Vorsorgeunter-
suchungen sowie hierzu allgemein zugängliche, veröf-
fentlichte Informationen,

 9.   die Exposition der Beschäftigten durch künstliche opti-
sche Strahlung aus mehreren Quellen,

 10.  die Herstellerangaben zu optischen Strahlungsquellen 
und anderen Arbeitsmitteln, 

 11.   die Klassifizierung der Lasereinrichtungen und gege-
benenfalls der in den Laser einrichtungen zum Einsatz 
kommenden Laser nach dem Stand der Technik,

 12.   die Klassifizierung von inkohärenten optischen Strah-
lungsquellen nach dem Stand der Technik, von denen 
vergleichbare Gefährdungen wie bei Lasern der Klassen 
3R, 3B oder 4 ausgehen können, 

 13.   die Arbeitsplatz- und Expositionsbedingungen, die 
zum Beispiel im Normalbetrieb, bei Einrichtvorgän-
gen sowie bei Instandhaltungs- und Reparaturarbei-
ten  auftreten können.

(3)   Vor Aufnahme einer Tätigkeit hat der Arbeitgeber die Ge-
fährdungsbeurteilung durchzuführen und die erforderli-
chen Schutzmaßnahmen zu treffen. Die Gefährdungsbeur-
teilung ist regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu 
aktualisieren, insbesondere wenn maßgebliche Verände-
rungen der Arbeitsbedingungen dies erforderlich machen. 
Die Schutzmaßnahmen sind gegebenenfalls anzupassen.

(6)    Bestrahlungsstärke oder Leistungsdichte ist die auf eine 
Fläche fallende Strahlungs leistung je Flächeneinheit, aus-
gedrückt in Watt pro Quadratmeter. 

(7)   Bestrahlung ist das Integral der Bestrahlungsstärke über die 
Zeit, ausgedrückt in Joule pro Quadratmeter. 

(8)   Strahldichte ist der Strahlungsfluss oder die Strahlungsleis-
tung je Einheitsraumwinkel je Flächeneinheit, ausgedrückt 
in Watt pro Quadratmeter pro Steradiant. 

(9)    Ausmaß ist die kombinierte Wirkung von Bestrahlungsstär-
ke, Bestrahlung und Strahl dichte von künstlicher optischer 
Strahlung, der Beschäftigte ausgesetzt sind.

(10)  Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschritt-
licher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der 
die praktische Eignung einer Maßnahme zum Schutz der 
Gesundheit und zur Sicherheit der Beschäftigten gesi-
chert erscheinen lässt. Bei der Bestimmung des Standes 
der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, 
 Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die  
mit  Erfolg in der Praxis erprobt worden sind. Gleiches  
gilt für die Anforderungen an die Arbeitsmedizin und 
Arbeits hygiene.

(11)  Den Beschäftigten stehen Schülerinnen und Schüler, Stu-
dierende und sonstige in Ausbildungseinrichtungen tätige 
Personen, die bei ihren Tätigkeiten künstlicher opti scher 
Strahlung ausgesetzt sind, gleich. 

Abschnitt 2
Ermittlung und Bewertung der Gefährdungen durch künstliche 
optische Strahlung; Messungen

§ 3 Gefährdungsbeurteilung
(1)   Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des 

Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber zunächst festzu-
stellen, ob künstliche optische Strahlung am Arbeitsplatz 
von Beschäftigten auftritt oder auftreten kann. Ist dies der 
Fall, hat er alle hiervon ausgehenden Gefährdungen für 
die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten zu beur-
teilen. Er hat die auftretenden Expositionen durch künst-
liche optische Strahlung am Arbeitsplatz zu ermitteln und 
zu bewerten. Für die Beschäftigten ist in jedem Fall eine 
Gefährdung gegeben, wenn die Expositionsgrenzwerte 
nach § 6 überschritten werden. Der Arbeitgeber kann sich 
die notwendigen Informationen beim Hersteller oder In ver-
kehr bringer der verwendeten Arbeitsmittel oder mit Hilfe 
anderer ohne Weiteres zugänglicher Quellen beschaffen. 
Lässt sich nicht sicher feststellen, ob die Expositionsgrenz-
werte nach § 6 eingehalten werden, hat er den Umfang 
der Exposition durch Berech nungen oder Messungen nach 
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(4)   Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung unab-
hängig von der Zahl der Beschäft ig ten vor Aufnahme der 
Tätigkeit in einer Form zu dokumentieren, die eine spä-
tere Einsichtnahme ermöglicht. In der Dokumentation ist 
anzugeben, welche Gefährdungen am Arbeitsplatz auftre-
ten können und welche Maßnahmen zur Vermeidung oder 
 Mini mierung der Gefährdung der Beschäftigten durchge-
führt werden müssen. Der Arbeit geber hat die ermittel-
ten Ergebnisse aus Messungen und Berechnungen in ei-
ner Form aufzubewahren, die eine spätere Einsichtnahme 
 ermöglicht. Für Expositionen durch künstliche ultraviolet-
te Strahlung sind entsprechende Unterlagen mindestens   
30 Jahre aufzubewahren.

§ 4 Messungen und Berechnungen
(1)   Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Messungen und 

Berechnungen nach dem Stand der Technik fachkundig 
geplant und durchgeführt werden. Dazu müssen Mess-
verfahren und -geräte sowie eventuell erforderliche Berech-
nungsverfahren

 1.   den vorhandenen Arbeitsplatz- und Expositionsbedin-
gungen hinsichtlich der betreffenden künstlichen opti-
schen Strahlung angepasst sein und

 2.   geeignet sein, die jeweiligen physikalischen Größen zu be-
stimmen; die Messergeb nisse müssen die Entscheidung 
erlauben, ob die in § 6 genannten Expositionsgrenzwerte 
eingehalten werden.

(2)   Die durchzuführenden Messungen können auch eine Stich-
probenerhebung umfassen, die für die persönliche Exposition 
der Beschäftigten repräsentativ ist. 

§ 5 Fachkundige Personen, Laserschutzbeauftragter
(1)   Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Gefährdungs-

beurteilung, die Messungen und die Berechnungen nur von 
fachkundigen Personen durchgeführt werden. Verfügt der 
Arbeitgeber nicht selbst über die entsprechenden Kenntnis-
se, hat er sich fachkun dig beraten zu lassen.

(2)   Vor der Aufnahme des Betriebs von Lasern der Klassen 3R, 
3B und 4 hat der Arbeitgeber, sofern er nicht selbst über 
die erforderliche Sachkunde verfügt, einen sachkundi-
gen Laserschutzbeauftragten schriftlich zu bestellen. Die 
Sachkunde ist durch die erfolgreiche Teilnahme an einem 
entsprechenden Lehrgang nachzuweisen. Der Laserschutz-
beauftragte hat folgende Aufgaben:

 1.   die Unterstützung des Arbeitgebers bei der Durchführung 
der notwendigen Schutzmaßnahmen gemäß § 3 Absatz 1 
Satz 7;

 2.   die Überwachung des sicheren Betriebs von Lasern nach 
Satz 1.

  Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben arbeitet der Laser-
schutzbeauftragte mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit 
und dem Betriebsarzt zusammen.

Abschnitt 3
Expositionsgrenzwerte für und Schutzmaßnahmen gegen 
künstliche optische Strahlung

§ 6  Expositionsgrenzwerte für künstliche optische Strahlung
(1)   Die Expositionsgrenzwerte für inkohärente künstliche op-

tische Strahlung entsprechen den festgelegten Werten im 
Anhang I der Richtlinie 2006/25/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 5. April 2006 über Mindestvor-
schriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Ein-
wirkungen (künstliche optische Strahlung) (19. Einzelrichtli-
nie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/
EWG) (ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 38) in der jeweils gelten-
den Fassung.

(2)   Die Expositionsgrenzwerte für Laserstrahlung entspre-
chen den festgelegten Werten im Anhang II der Richtlinie 
2006/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. April 2006 über Mindestvorschriften zum Schutz 
von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (künstliche 
optische Strahlung) (19. Einzelrichtlinie im Sinne des Arti-
kels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. L 114 vom 
27.4.2006, S. 38) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 7  Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Gefähr-
dungen von Beschäftigten durch künstliche optische Strah-
lung

(1)   Der Arbeitgeber hat die nach § 3 Absatz 1 Satz 7 festge-
legten Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik 
durchzuführen, um Gefährdungen der Beschäftigten auszu-
schließen oder so weit wie möglich zu verringern. Dazu sind 
die Entstehung und die Ausbreitung künstlicher optischer 
Strahlung vorrangig an der Quelle zu verhindern oder auf 
ein Minimum zu reduzieren. Bei der Durchführung der Maß-
nahmen hat der Arbeit geber dafür zu sorgen, dass die Ex-
positionsgrenzwerte für die Beschäftigten gemäß § 6 nicht 
überschritten werden. Technische Maßnahmen zur Vermei-
dung oder Verringerung der künstlichen optischen Strah-
lung haben Vorrang vor organisatorischen und indivi duellen 
Maßnahmen. Persönliche Schutzausrüstungen sind dann 
zu verwenden, wenn technische und organisatorische Maß-
nahmen nicht ausreichen oder nicht anwendbar sind.
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dass die betroffenen Beschäftigten eine Unterweisung er-
halten, die auf den Ergebnissen der Gefährdungsbeurtei-
lung beruht und die Auf schluss über die am Arbeitsplatz 
auftretenden Gefährdungen gibt. Sie muss vor Auf nahme 
der Beschäftigung, danach in regelmäßigen Abständen, 
mindestens jedoch jährlich, und sofort bei wesentlichen 
Änderungen der gefährdenden Tätigkeit erfolgen. Die 
 Unter weisung muss mindestens folgende Informationen 
enthalten:

 1.   die mit der Tätigkeit verbundenen Gefährdungen,
 2.   die durchgeführten Maßnahmen zur Beseitigung oder  

zur Minimierung der Gefährdung unter Berücksichtigung 
der Arbeitsplatzbedingungen,

 3.  die Expositionsgrenzwerte und ihre Bedeutung,
 4.   die Ergebnisse der Expositionsermittlung zusammen  

mit der Erläuterung ihrer Bedeutung und der Bewertung 
der damit verbundenen möglichen Gefährdungen und  
gesundheitlichen Folgen,

 5.   die Beschreibung sicherer Arbeitsverfahren zur Mini-
mierung der Gefährdung auf Grund der Exposition durch 
künstliche optische Strahlung,

 6.   die sachgerechte Verwendung der persönlichen Schutz-
ausrüstung.

  Die Unterweisung muss in einer für die Beschäftigten  
verständlichen Form und Sprache erfolgen.

(2)   Können bei Tätigkeiten am Arbeitsplatz die Grenzwerte 
nach § 6 für künstliche optische Strahlung überschritten 
werden, stellt der Arbeitgeber sicher, dass die betroffenen 
Beschäftigten arbeitsmedizinisch beraten werden. Die Be-
schäftigten sind dabei auch über den Zweck der arbeits-
medizinischen Vorsorgeuntersuchungen zu informieren 
und darüber, unter welchen Voraussetzungen sie Anspruch 
auf diese haben. Die Beratung kann im Rahmen der Unter-
weisung nach Absatz 1 erfolgen. Falls erforderlich, hat der 
Arbeitgeber den Arzt nach § 7 Absatz 1 der Verordnung zur 
arbeitsmedizinischen Vor sorge zu beteiligen.

§ 9  Beratung durch den Ausschuss für Betriebssicherheit  
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird in 
allen Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
bei künstlicher optischer Strahlung durch den Ausschuss 
nach § 24 der Betriebssicherheitsverordnung beraten. §  24 
Absatz 4 und 5 der Betriebssicherheits verordnung gilt ent-
sprechend.

Abschnitt 5
Ausnahmen; Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

§ 10 Ausnahmen
(1)   Die zuständige Behörde kann auf schriftlichen Antrag des 

Arbeitgebers Ausnahmen von den Vorschriften des § 7 zu-

(2)   Zu den Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere: 
 1.   alternative Arbeitsverfahren, welche die Exposition  

der Beschäftigten durch künstliche optische Strahlung 
verringern,

 2.   Auswahl und Einsatz von Arbeitsmitteln, die in geringe-
rem Maße künstliche optische Strahlung emittieren, 

 3.   technische Maßnahmen zur Verringerung der  Exposition 
der Beschäftigten durch künstliche optische Strah-
lung, falls erforderlich auch unter Einsatz von Verriege-
lungseinrichtungen, Abschirmungen oder vergleichbaren 
Sicherheitseinrichtungen,

 4.   Wartungsprogramme für Arbeitsmittel, Arbeitsplätze  
und Anlagen,

 5.   die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätten 
und Arbeitsplätze,

 6.   organisatorische Maßnahmen zur Begrenzung von 
 Ausmaß und Dauer der Exposition,

 7.   Auswahl und Einsatz einer geeigneten persönlichen 
Schutzausrüstung,

 8.   die Verwendung der Arbeitsmittel nach den Hersteller-
angaben.

(3)   Der Arbeitgeber hat Arbeitsbereiche zu kennzeichnen, in 
denen die Expositions grenz werte für künstliche optische 
Strahlung überschritten werden können. Die Kennzeich-
nung muss deutlich erkennbar und dauerhaft sein. Sie  
kann beispielsweise durch Warn-, Hinweis- und Zusatz-
zeichen sowie Verbotszeichen und Warnleuchten erfolgen. 
Die betreffenden Arbeitsbereiche sind abzugrenzen und der 
Zugang ist für Unbefugte einzuschränken, wenn dies tech-
nisch möglich ist. In diesen Bereichen dürfen Beschäftigte 
nur tätig werden, wenn das Arbeitsverfahren dies erfordert; 
Absatz 1 bleibt unberührt. 

(4)   Werden die Expositionsgrenzwerte trotz der durchgeführten 
Maßnahmen nach Absatz 1 überschritten, hat der Arbeit-
geber unverzüglich weitere Maßnahmen nach Absatz 2 
durchzuführen, um die Exposition der Beschäftigten auf 
einen Wert unterhalb der Expositionsgrenzwerte zu senken. 
Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung nach § 3 zu 
wiederholen, um die Gründe für die Grenzwertüberschrei-
tung zu ermitteln. Die Schutzmaßnahmen sind so anzupas-
sen, dass ein erneutes Überschreiten der Grenz werte ver-
hindert wird.

Abschnitt 4 
Unterweisung der Beschäftigten bei Gefährdungen durch 
künstliche optische Strahlung; Beratung durch den Ausschuss 
für Betriebssicherheit

§ 8 Unterweisung der Beschäftigten
(1)   Bei Gefährdungen der Beschäftigten durch künstliche opti-

sche Strahlung am Arbeits platz stellt der Arbeitgeber sicher, 
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 8.   entgegen § 7 Absatz 4 Satz 1 eine Maßnahme nicht oder 
nicht rechtzeitig durchführt oder 

 9.   entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass ein 
Beschäftigter eine Unter weisung in der vorgeschriebenen 
Weise erhält.

(2)   Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete vorsätzliche Hand-
lung das Leben oder die Gesundheit von Beschäftigten ge-
fährdet, ist nach § 26 Nummer 2 des Arbeitsschutz gesetzes 
strafbar.

lassen, wenn die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall 
zu einer unverhältnismäßigen Härte führen würde und die 
Abweichung mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar 
ist. Diese Ausnahmen können mit Nebenbestimmungen 
verbunden werden, die unter Berücksichtigung der beson-
deren Umstände gewährleisten, dass die Gefährdungen, 
die sich aus den Ausnahmen ergeben können, auf ein Mi-
nimum reduziert werden. Die Ausnahmen sind spätestens 
nach vier Jahren zu überprüfen; sie sind aufzuheben, so-
bald die Umstände, die sie gerechtfertigt haben, nicht mehr 
gegeben sind. Der Antrag des Arbeitgebers muss mindes-
tens Angaben enthalten zu

 1.   der Gefährdungsbeurteilung einschließlich der Doku-
mentation,

 2.   Art, Ausmaß und Dauer der Exposition durch die künst-
liche optische Strahlung,

 3.   dem Wellenlängenbereich der künstlichen optischen 
Strahlung,

 4.   dem Stand der Technik bezüglich der Tätigkeiten und der 
Arbeitsverfahren sowie zu den technischen, organisatori-
schen und persönlichen Schutzmaßnahmen,

 5.   den Lösungsvorschlägen, wie die Exposition der Beschäf-
tigten reduziert werden kann, um die Expositionswerte 
einzuhalten, sowie einen Zeitplan hierfür.

(2)   Eine Ausnahme nach Absatz 1 Satz 1 kann auch im Zusam-
menhang mit Verwaltungs verfahren nach anderen Rechts-
vorschriften beantragt werden.

§ 11 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
(1)   Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Absatz 1 Nummer 1  

des Arbeitsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich  
oder fahrlässig

 1.   entgegen § 3 Absatz 3 Satz 1 Beschäftigte eine Tätigkeit 
aufnehmen lässt,

 2.   entgegen § 3 Absatz 4 Satz 1 und 2 eine Gefährdungsbe-
urteilung nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig dokumentiert,

 3.   entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass eine 
Messung oder eine Berech nung nach dem Stand der 
Technik durchgeführt wird,

 4.   entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass  
die Gefährdungsbeurteilung, die Messungen oder  
die Berechnungen von fachkundigen Personen durch-
geführt werden,

 5.   entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 einen sachkundigen Laser-
schutzbeauftragten nicht schriftlich bestellt, 

 6.   entgegen § 7 Absatz 3 Satz 1 einen Arbeitsbereich nicht 
kennzeichnet,

 7.   entgegen § 7 Absatz 3 Satz 4 einen Arbeitsbereich nicht 
abgrenzt,
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(3)  Der Arbeitgeber hat den Betriebsärzten die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderliche Fortbildung unter Berücksichti-
gung der betrieblichen Belange zu ermöglichen. Ist der Be-
triebsarzt als Arbeitnehmer eingestellt, so ist er für die Zeit 
der Fortbil dung unter Fortentrichtung der Arbeitsvergütung 
von der Arbeit freizustellen. Die Kosten der Fortbildung trägt 
der Arbeitgeber. Ist der Betriebsarzt nicht als Arbeit nehmer 
eingestellt, so ist er für die Zeit der Fortbildung von der Er-
füllung der ihm übertragenen Aufgaben freizustellen.

§ 3 Aufgaben der Betriebsärzte
(1)  Die Betriebsärzte haben die Aufgabe, den Arbeitgeber 

beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen 
 Fragen des Gesundheitsschutzes zu unterstützen.  
Sie  haben ins besondere

 1.  den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und 
die Unfallverhütung verantwortlichen Personen zu bera-
ten, insbesondere bei

  a)  der Planung, Ausführung und Unterhaltung von 
 Betriebsanlagen und von sozialen und sanitären Ein-
richtungen,

  b)  der Beschaffung von technischen Arbeitsmit-
teln und der Einführung von Arbeits verfahren und 
 Arbeitsstoffen,

  c)  der Auswahl und Erprobung von Körperschutz mitteln,
  d)  arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen 

und sonstigen ergonomischen sowie arbeitshygieni-
schen Fragen, insbesondere des Arbeitsrhythmus, der 
Arbeits zeit und der Pausenregelung, der Gestaltung 
der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs und der Arbeits-
umgebung,

  e)  der Organisation der »Ersten Hilfe« im Betrieb,
  f )  Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Ein-

gliederung und Wiedereingliederung Behinderter  
in den Arbeitsprozess, 

  g) der Beurteilung von Arbeitsbedingungen,
 2.  die Arbeitnehmer zu untersuchen, arbeitsmedizinisch  

zu beurteilen und zu beraten sowie die Untersuchungs-
ergebnisse zu erfassen und auszuwerten,

 3.  die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallver-
hütung zu beobachten und im Zusammenhang damit

  a)  die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu bege-
hen und festgestellte Mängel dem Arbeitgeber oder der 
sonst für den Arbeitsschutz und die Unfall verhütung 
verantwortlichen Personen mitzuteilen, Maßnahmen 
zur Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen und auf 
deren Durchführung hinzuwirken,

  b)  auf die Benutzung der Körperschutzmittel  
zu achten,

  c)  Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen zu un-
tersuchen, die Unter suchungs ergebnisse zu erfassen 

Arbeitssicherheitsgesetz – ASiG

Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit
Vom 12. Dezember 1973 
Zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 5 des Gesetzes vom 
20.04.2013 (BGBI IS. 868) 

Erster Abschnitt

§ 1 Grundsatz
  Der Arbeitgeber hat nach Maßgabe dieses Gesetzes 

Betriebs ärzte und Fachkräfte für Arbeits sicherheit zu be-
stellen. Diese sollen ihn beim Arbeitsschutz und bei der 
Unfallver hütung unterstützen. Damit soll erreicht werden, 
dass

 1.  die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienen-
den Vorschriften den besonderen Betriebsverhältnissen 
entsprechend angewandt werden,

 2.  gesicherte arbeitsmedizinische und sicherheitstechni-
sche Erkenntnisse zur Verbesse rung des Arbeitsschutzes 
und der Unfallverhütung verwirklicht werden können,

 3.  die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienen-
den Maßnahmen einen möglichst hohen Wirkungsgrad 
 erreichen.

Zweiter Abschnitt  
Betriebsärzte

§ 2 Bestellung von Betriebsärzten
(1)  Der Arbeitgeber hat Betriebsärzte schriftlich zu bestellen 

und ihnen die in § 3 genannten Aufgaben zu übertragen, 
 soweit dies erforderlich ist im Hinblick auf

 1.  die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer 
 verbundenen Unfall- und Gesund heitsgefahren,

 2.  die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die 
 Zusammensetzung der Arbeit nehmer schaft und

 3.  die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf 
die Zahl und die Art der für den Arbeitsschutz und die 
 Unfallverhütung verantwortlichen Personen.

(2)  Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die von ihm be-
stellten Betriebsärzte ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; insbesondere 
ist er verpflichtet, ihnen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Einrich-
tungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen. Er hat 
sie über den Einsatz von Personen zu unterrichten, die mit 
einem befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt oder ihm zur 
Arbeitsleistung überlassen sind.
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sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfü-
gung zu stellen. Er hat sie über den Einsatz von Personen zu 
unterrichten, die mit einem befristeten Arbeitsvertrag be-
schäftigt oder ihm zur Arbeitsleistung überlassen sind.

(3)  Der Arbeitgeber hat den Fachkräften für Arbeitssicherheit 
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Fortbildung 
unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange zu ermög-
lichen. Ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit als Arbeitneh-
mer eingestellt, so ist sie für die Zeit der Fortbildung unter 
Fortentrichtung der Arbeits vergütung von der Arbeit freizu-
stellen. Die Kosten der Fortbildung trägt der Arbeitgeber. 
Ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht als Arbeitnehmer 
eingestellt, so ist sie für die Zeit der Fortbil dung von der Er-
füllung der ihr übertragenen Aufgaben freizustellen.

§ 6 Aufgaben der Fachkräfte für Arbeitssicherheit
  Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben die Aufgabe, den 

 Arbeitgeber beim Arbeits schutz und bei der Unfallverhü-
tung in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der 
menschen gerechten Gestaltung der Arbeit zu unterstützen.  
Sie haben insbesondere

 1.  den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und 
die Unfallverhütung verantwortlichen Personen zu beraten, 
insbesondere bei

  a)  der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Be-
triebsanlagen und von sozialen und sanitären Einrich-
tungen,

  b)  der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und 
der Einführung von Arbeitsver fahren und Arbeitsstoffen,

  c) der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln,
  d)  der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs,  

der Arbeitsumgebung und in sonstigen Fragen der 
 Ergonomie,

  e)  der Beurteilung der Arbeitsbedingungen,
 2.  die Betriebsanlagen und die technischen Arbeitsmittel 

insbesondere vor der Inbetrieb nahme und Arbeitsverfah-
ren insbesondere vor ihrer Einführung sicherheitstech-
nisch zu überprüfen, 

 3.  die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallver-
hütung zu beobachten und im Zusammenhang damit

  a)  die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu 
begehen und festgestellte Mängel dem Arbeitgeber 
oder der sonst für den Arbeitsschutz und die Unfall-
verhütung verantwortlichen Person mitzuteilen, Maß-
nahmen zur Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen 
und auf deren Durchführung hinzuwirken,

  b)  auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten,
  c)  Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersuchen, die Un-

tersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten 
und dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Verhütung dieser 
Arbeitsunfälle vorzuschlagen,

und auszuwerten und dem Arbeitgeber Maßnahmen 
zur Verhütung dieser Erkrankungen vorzuschlagen,

 4.  darauf hinzuwirken, dass sich alle im Betrieb Beschäf-
tigten den Anforderungen des Arbeitsschutzes und der 
Unfallverhütung entsprechend verhalten, insbesondere 
sie über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie 
bei der Arbeit ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtun-
gen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu 
belehren und bei der Einsatzplanung und Schulung der 
Helfer in »Erster Hilfe« und des medizinischen Hilfsper-
sonals mitzuwirken.

(2)  Die Betriebsärzte haben auf Wunsch des Arbeitnehmers 
diesem das Ergebnis arbeitsmedizinischer Untersuchungen 
mitzuteilen; § 8 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt.

(3)  Zu den Aufgaben der Betriebsärzte gehört es nicht, Krank-
meldungen der Arbeitnehmer auf ihre Berechtigung zu 
 überprüfen.

§ 4 Anforderungen an Betriebsärzte
  Der Arbeitgeber darf als Betriebsärzte nur Personen bestel-

len, die berechtigt sind, den ärztlichen Beruf auszuüben, 
und die über die zur Erfüllung der ihnen übertragenen Auf-
gaben er forderliche arbeitsmedizinische Fachkunde verfü-
gen.

Dritter Abschnitt  
Fachkräfte für Arbeitssicherheit

§ 5 Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit
(1)  Der Arbeitgeber hat Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sicher-

heitsingenieure, -techniker, -meister) schriftlich zu bestel-
len und ihnen die im § 6 genannten Aufgaben zu über-
tragen, soweit dies erforderlich ist im Hinblick auf

 1.  die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer 
 verbundenen Unfall- und Gesund heitsgefahren,

 2.  die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zu-
sammensetzung der Arbeit nehmerschaft,

 3.  die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick  
auf die Zahl und Art der für den Arbeitsschutz und die 
 Unfallverhütung verantwortlichen Personen,

 4.  die Kenntnisse und die Schulung des Arbeitgebers oder 
der nach § 13 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 des Arbeitsschutzge-
setzes verantwortlichen Personen in Fragen des Arbeits-
schutzes.

(2)  Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die von ihm 
 bestellten Fachkräfte für Arbeits sicherheit ihre Aufgaben er-
füllen. Er hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unter-
stützen; insbesondere ist er verpflichtet, ihnen, soweit dies 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal 
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Betriebsarzt oder eine leitende Fachkraft für Arbeits sicher-
heit bestellt, steht diesen das Vorschlagsrecht nach Satz 
1 zu. Lehnt der Arbeitgeber oder das zuständige Mitglied 
des zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs den 
Vorschlag ab, so ist dies den Vorschlagenden schriftlich 
mitzuteilen und zu begründen; der Betriebsrat erhält eine 
Abschrift.

§ 9 Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat
(1)  Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit dem Betriebsrat 
zusammenzuarbeiten.

(2)  Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
haben den Betriebsrat über wichtige Angelegenheiten  
des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu unter-
richten; sie haben ihm den Inhalt eines Vorschlages mit-
zuteilen, den sie nach § 8 Abs. 3 dem Arbeitgeber machen. 
Sie haben den Betriebsrat auf sein Verlangen in Angele-
genheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung  
zu beraten.

(3)  Die Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind 
mit Zustimmung des Betriebs rats zu bestellen und abzu-
berufen. Das gleiche gilt, wenn deren Aufgaben erweitert 
oder eingeschränkt werden sollen; im übrigen gilt § 87 in 
Verbindung mit § 76 des Betriebsverfassungsgesetzes. Vor 
der Verpflichtung oder Entpflichtung eines freiberuflich täti-
gen Arztes, einer freiberuflich tätigen Fachkraft für Arbeits-
sicherheit oder eines überbetrieblichen Dienstes ist der 
Betriebsrat zu hören.

§ 10  Zusammenarbeit der Betriebsärzte und der Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit

  Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammenzuarbei-
ten. Dazu gehört es insbesondere, gemeinsame Betriebs-
begehungen vorzunehmen. Die Betriebsärzte und die Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit arbeiten bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben mit den anderen im Betrieb für Angelegen heiten 
der technischen Sicherheit, des Gesundheits- und des Um-
weltschutzes beauftragten Personen zusammen.

§ 11 Arbeitsschutzausschuss
  Soweit in einer sonstigen Rechtsvorschrift nichts anderes 

bestimmt ist, hat der Arbeit geber in Betrieben mit mehr als 
zwanzig Beschäftigten einen Arbeitsschutz ausschuss zu 
bilden; bei der Feststellung der Zahl der Beschäftigten sind 
Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht 
mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. Dieser 
Ausschuss setzt sich zusammen aus:

 4.  darauf hinzuwirken, dass sich alle im Betrieb Beschäftig-
ten den Anforderungen des Arbeitsschutzes und der Un-
fallverhütung entsprechend verhalten, insbesondere sie 
über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei 
der Arbeit ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen 
und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu be-
lehren und bei der Schulung der Sicherheitsbeauftragten 
mitzuwirken.

§ 7 Anforderungen an Fachkräfte für Arbeitssicherheit
(1)  Der Arbeitgeber darf als Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

nur Personen bestellen, die den nachstehenden Anforde-
rungen genügen: Der Sicherheitsingenieur muss berechtigt 
sein, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu führen und über 
die zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben erforderli-
che sicherheitstechnische Fachkunde verfügen. Der Sicher-
heitstechniker oder -meister muss über die zur Erfüllung der 
ihm übertragenen Aufgaben erforderliche sicherheitstechni-
sche Fachkunde verfügen.

(2)  Die zuständige Behörde kann es im Einzelfall zulassen, dass 
an Stelle eines Sicher heitsingenieurs, der berechtigt ist, die 
Berufsbezeichnung Ingenieur zu führen, jemand bestellt 
werden darf, der zur Erfüllung der sich aus § 6 ergebenden 
Aufga ben über entsprechende Fachkenntnisse verfügt.

Vierter Abschnitt  
Gemeinsame Vorschriften

§ 8 Unabhängigkeit bei der Anwendung der Fachkunde
(1)  Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind bei 

der Anwendung ihrer arbeitsmedizinischen und sicherheits-
technischen Fachkunde weisungsfrei. Sie dürfen wegen der 
Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nicht benach-
teiligt werden. Betriebsärzte sind nur ihrem ärztlichen Ge-
wissen unterworfen und haben die Regeln der ärztlichen 
Schweigepflicht zu beachten.

(2)  Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder, 
wenn für einen Betrieb mehrere Betriebsärzte oder Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit bestellt sind, der leitende 
Betriebs arzt und die leitende Fachkraft für Arbeitssicher-
heit, unterstehen unmittelbar dem Leiter des Betriebs.

(3)  Können sich Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit über eine von ihnen vorgeschlagene arbeitsmedi-
zinische oder sicherheitstechnische Maßnahme mit dem 
Leiter des Betriebs nicht verständigen, so können sie ihren 
Vorschlag unmittelbar dem Arbeit geber und, wenn dieser 
eine juristische Person ist, dem zuständigen Mitglied des 
zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs unterbreiten. 
Ist für einen Betrieb oder ein Unternehmen ein leitender 
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  dem Arbeitgeber oder einem von ihm Beauftragten, 
  zwei vom Betriebsrat bestimmten Betriebsratsmitgliedern,
  Betriebsärzten,
  Fachkräften für Arbeitssicherheit und
   Sicherheitsbeauftragten nach § 22 des Siebten Buches 

Sozialgesetzbuch.

  Der Arbeitsschutzausschuss hat die Aufgabe, Anliegen des 
 Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beraten. Der 
Arbeitsschutzausschuss tritt mindestens einmal vierteljähr-
lich zusammen.

§ 12 Behördliche Anordnungen
(1)  Die zuständige Behörde kann im Einzelfall anordnen, wel-

che Maßnahmen der Arbeitgeber zur Erfüllung der sich aus 
diesem Gesetz und den die gesetzlichen Pflichten näher 
bestimmenden Rechtsverordnungen und Unfallverhütungs-
vorschriften ergebenden Pflichten, insbesondere hinsicht-
lich der Bestellung von Betriebsärzten und Fachkräften für 
Arbeitssicherheit, zu treffen hat.

(2)   Die zuständige Behörde hat, bevor sie eine Anordnung 
trifft,

 1.   den Arbeitgeber und den Betriebsrat zu hören und mit 
 ihnen zu erörtern, welche Maßnahmen angebracht er-
scheinen und

 2.   dem zuständigen Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung Gelegenheit zu geben, an der Erörterung mit dem 
Arbeitgeber teilzunehmen und zu der von der Behörde in 
Aussicht genommenen Anordnung Stellung zu nehmen.

(3)   Die zuständige Behörde hat dem Arbeitgeber zur Ausfüh-
rung der Anordnung eine angemessene Frist zu setzen.

(4)   Die zuständige Behörde hat den Betriebsrat über eine ge-
genüber dem Arbeitgeber getroffene Anordnung schriftlich 
in Kenntnis zu setzen.

§ 13 Auskunfts- und Besichtigungsrechte
(1)   Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde auf deren Ver-

langen die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Er kann die Auskunft auf solche Fra-
gen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen 
der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung be-
zeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Ver-
folgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten aussetzen würde.

(2)   Die Beauftragten der zuständigen Behörde sind berechtigt, 
die Arbeitsstätten während der üblichen Betriebs- und Ar-
beitszeit zu betreten und zu besichtigen; außerhalb dieser 
Zeit oder wenn sich die Arbeitsstätten in einer Wohnung 

 befinden, dürfen sie nur zur Verhütung von dringenden 
 Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung betre-
ten und besichtigt werden. Das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird 
insoweit eingeschränkt.

§ 14 Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen
(1)   Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann mit 

Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung be-
stimmen, welche Maßnahmen der Arbeitgeber zur Erfüllung 
der sich aus diesem Gesetz ergebenden Pflichten zu treffen 
hat. Soweit die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
ermächtigt sind, die gesetzlichen Pflichten durch Unfall-
verhütungsvorschriften näher zu bestimmen, macht das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales von der Ermäch-
tigung erst Gebrauch, nachdem innerhalb einer von ihm 
gesetzten angemessenen Frist der Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung eine entsprechende Unfallverhütungs-
vorschrift nicht erlassen hat oder eine unzureichend gewor-
dene Unfallverhütungsvorschrift nicht ändert.

(2) (weggefallen)

§ 15  Ermächtigung zum Erlaß von allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften

  Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales erläßt mit 
Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvor-
schriften zu diesem Gesetz und den auf Grund des Geset-
zes erlassen Rechtsverordnungen.

§ 16 Öffentliche Verwaltung
  In Verwaltungen und Betrieben des Bundes, der Länder, der 

Gemeinden und der sonstigen Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts ist ein den Grund-
sätzen dieses Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizini-
scher und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewähr-
leisten.

§ 17 Nichtanwendung des Gesetzes
(1)   Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden, soweit Arbeitnehmer 

im Haushalt beschäftigt werden.

(2)   Soweit im Seearbeitsgesetz und in anderen Vorschriften im 
Bereich der Seeschifffahrt gleichwertige Regelungen ent-
halten sind, gelten diese Regelungen für die Besatzungs-
mitglieder auf Kauffahrteischiffen unter deutscher Flagge. 
Soweit dieses Gesetz auf die Seeschiffahrt nicht anwendbar 
ist, wird das Nähere durch Rechtsverordnung geregelt.

(3)   Soweit das Bergrecht diesem Gesetz gleichwertige Regelun-
gen enthält, gelten diese Regelungen. Im übrigen gilt dieses 
Gesetz.
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§ 18 Ausnahmen
  Die zuständige Behörde kann dem Arbeitgeber gestatten, 

auch solche Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit zu bestellen, die noch nicht über die erforderliche Fach-
kunde im Sinne des § 4 oder § 7 verfügen, wenn der Arbeit-
geber sich verpflichtet, in einer festzulegenden Frist den 
Betriebsarzt oder die Fachkraft für Arbeitssicherheit entspre-
chend fortbilden zu lassen.

§ 19 Überbetriebliche Dienste
  Die Verpflichtung des Arbeitgebers, Betriebsärzte und Fach-

kräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen, kann auch dadurch 
erfüllt werden, daß der Arbeitgeber einen überbetrieblichen 
Dienst von Betriebsärzten oder Fachkräften für Arbeitssi-
cherheit zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 3 oder § 6 
verpflichtet.

§ 20 Ordnungswidrigkeiten
(1)   Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1.   einer vollziehbaren Anordnung nach § 12 Abs. 1 zuwider-

handelt,
 2.   entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht 

richtig oder nicht vollständig erteilt oder
 3.  entgegen § 13 Abs. 2 Satz 1 eine Besichtigung nicht duldet.

(2)   Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 kann mit einer 
Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro, eine Ord-
nungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 mit einer Geld-
buße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden.

§ 21 – 

§ 22  Berlin-Klausel
  Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des  

Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. Rechtsverordnungen, 
die auf Grund dieses Gesetzes erlassen werden, gelten im 
Land Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes.

§ 23 Inkrafttreten
(1)   Dieses Gesetz, ausgenommen § 14 und § 21, tritt am ersten 

Tag des auf die Verkündung folgenden zwölften Kalender-
monats in Kraft. § 14 und § 21 treten am Tag nach der Ver-
kündung des Gesetzes in Kraft.
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schriften hierüber keine Regelung treffen; in diesem Rahmen 
können Unfallverhütungsvorschrift en erlassen werden über 

 1.  Einrichtungen, Anordnungen und Maßnahmen, welche die 
Unternehmer zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingten Gesund heitsgefahren 
zu treffen haben, sowie die Form der Übertragung dieser 
Aufgaben auf andere Personen, 

 2.  das Verhalten der Versicherten zur Verhütung von Arbeits-
unfällen, Berufskrank heiten und arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefahren, 

 3.   vom Unternehmer zu veranlassende arbeitsmedizinische 
Untersuchungen und sonstige arbeitsmedizinische Maß-
nahmen vor, während und nach der Verrichtung von Arbei-
ten, die für Versicherte oder für Dritte mit arbeitsbeding-
ten Gefahren für Leben und Gesundheit verbunden sind, 

 4.  Voraussetzungen, die der Arzt, der mit Untersuchungen 
oder Maßnahmen nach Nummer 3 beauftragt ist, zu er-
füllen hat, sofern die ärztliche Untersuchung nicht durch 
eine staatliche Rechtsvorschrift vorgesehen ist, 

 5.  die Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe durch 
den Unternehmer, 

 6.  die Maßnahmen, die der Unternehmer zur Erfüllung der 
sich aus dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsin-
genieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
 ergebenden Pflichten zu treffen hat, 

 7.  die Zahl der Sicherheitsbeauftragten, die nach § 22 un-
ter Berücksichtigung der in den Unternehmen für Leben 
und Gesundheit der Versicherten bestehenden arbeits-
bedingten Gefahren und der Zahl der Beschäftigten zu 
 bestellen sind. 

  In der Unfallverhütungsvorschrift nach Satz 1 Nr. 3 kann 
bestimmt werden, dass arbeitsmedizinische Vorsorgeun-
tersuchungen auch durch den Unfallversicherungs träger 
veranlasst werden können. Die Deutsche Gesetzliche Un-
fallversicherung e.V. wirkt beim Erlass von Unfallverhü-
tungsvorschriften auf Rechtseinheitlichkeit hin.

(1a)  Für die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften ist Ab-
satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass Unfallverhütungs-
vorschriften von der landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaft erlassen werden.

(2)  Soweit die Unfallversicherungsträger Vorschriften nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 3 erlassen, können sie zu den dort genann-
ten Zwecken auch die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
von folgenden Daten über die untersuchten Personen durch 
den Unternehmer vorsehen:

 1.  Vor- und Familienname, Geburtsdatum sowie  Geschlecht, 
 2.  Wohnanschrift, 
 3.  Tag der Einstellung und des Ausscheidens, 
 4.  Ordnungsnummer, 

Sozialgesetzbuch VII – SGB VII

Siebtes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfallver-
sicherung
Vom 7. August 1996 
Zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 19.10.2013 
(BGBI. I S. 3836) 

(Auszug) 

Zweites Kapitel

Prävention

§ 14 Grundsatz
(1)   Die Unfallversicherungsträger haben mit allen geeigneten 

Mitteln für die Verhü tung von Arbeitsunfällen, Berufskrank-
heiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und für 
eine wirksame Erste Hilfe zu sorgen. Sie sollen dabei auch 
den Ursachen von arbeitsbedingten Gefahren für Leben und 
Gesundheit nachgehen.

(2)   Bei der Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren 
arbeiten die Unfallversiche rungsträger mit den Kranken-
kassen zusammen.

(3)   Die Unfallversicherungsträger nehmen an der Entwicklung, 
Umsetzung und Fort schrei bung der gemeinsamen deut-
schen Arbeitsschutzstrategie gemäß den Bestimmungen 
des Fünften Abschnitts des Arbeitsschutzgesetzes teil. 

(4)   Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. unter-
stützt die Unfallversicherungs träger bei der Erfüllung ihrer 
Präventionsaufgaben nach Absatz 1. Sie nimmt insbesonde-
re folgende Aufgaben wahr:

 1.  Koordinierung, Durchführung und Förderung gemeinsa-
mer Maßnahmen sowie der Forschung auf dem Gebiet 
der Prävention von Arbeitsunfällen, Berufs krank heiten 
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, 

 2.  Klärung von grundsätzlichen Fach- und Rechtsfragen zur 
Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Prä-
vention. 

§ 15 Unfallverhütungsvorschriften
(1)   Die Unfallversicherungsträger können unter Mitwirkung der 

Deutschen Gesetzli chen Unfallversicherung e.V. als autono-
mes Recht Unfallverhütungsvorschriften über Maßnahmen 
zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren oder für eine wirk-
same Erste Hilfe erlassen, soweit dies zur Prävention ge-
eignet und erforderlich ist und staatliche Arbeitsschutzvor-
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§ 14 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieu-
re und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit keinen Ge-
brauch macht.

(5)   Die Unternehmer sind über die Vorschriften nach Absatz 1 
zu unterrichten und zur Unterrichtung der Versicherten ver-
pflichtet.

§ 16  Geltung bei Zuständigkeit anderer Unfallversicherungsträ-
ger und für ausländische Unternehmen

(1)   Die Unfallverhütungsvorschriften eines Unfallversicherungs-
trägers gelten auch, soweit in dem oder für das Unterneh-
men Versicherte tätig werden, für die ein anderer Unfallver-
sicherungsträger zuständig ist.

(2)   Die Unfallverhütungsvorschriften eines Unfallversicherungs-
trägers gelten auch für Unternehmer und Beschäftigte von 
ausländischen Unternehmen, die eine Tätigkeit im Inland aus-
üben, ohne einem Unfallversicherungsträger anzugehören.

§ 17 Überwachung und Beratung
(1)   Die Unfallversicherungsträger haben die Durchführung der 

Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrank-
heiten, arbeitsbedingten Gesundheits gefahren und für eine 
wirksame Erste Hilfe in den Unternehmen zu überwachen 
 sowie die Unternehmer und die Versicherten zu beraten. 

(2)   Soweit in einem Unternehmen Versicherte tätig sind, für die 
ein anderer Unfall versiche rungsträger zuständig ist, kann 
auch dieser die Durchführung der Maß nahmen zur Verhü-
tung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten, arbeitsbe-
dingten Gesundheits gefahren und für eine wirksame Erste 
Hilfe überwachen. Beide Unfall versicherungsträger sollen, 
wenn nicht sachliche Gründe entgegenstehen, die Überwa-
chung und Beratung abstimmen und sich mit deren Wahr-
nehmung auf einen Unfallversicherungsträger verständigen.

(3)   Erwachsen dem Unfallversicherungsträger durch Pflichtver-
säumnis eines Unternehmers bare Auslagen für die Über-
wachung seines Unternehmens, so kann der Vorstand dem 
Unternehmer diese Kosten auferlegen.

§ 18 Aufsichtspersonen
(1)   Die Unfallversicherungsträger sind verpflichtet, Aufsichts-

personen in der für eine wirksame Überwachung und Bera-
tung gemäß § 17 erforderlichen Zahl zu beschäftigen.

(2)   Als Aufsichtsperson darf nur beschäftigt werden, wer  seine 
Befähigung für diese Tätig keit durch eine Prüfung nach-
gewiesen hat. Die Unfallversicherungsträger erlassen 
 Prüfungsordnungen. Die Prüfungsordnungen bedürfen 
der Genehmi gung durch die Aufsichtsbehörde.

 5.  zuständige Krankenkasse, 
 6.  Art der vom Arbeitsplatz ausgehenden Gefährdungen, 
 7.  Art der Tätigkeit mit Angabe des Beginns und des  

Endes der Tätigkeit, 
 8.  Angaben über Art und Zeiten früherer Tätigkeiten,  

bei denen eine Gefährdung bestand, soweit dies  bekannt 
ist, 

 9.  Datum und Ergebnis der ärztlichen Vorsorgeuntersuchun-
gen; die Übermittlung von Diagnosedaten an den Unter-
nehmer ist nicht zulässig, 

 10.  Datum der nächsten regelmäßigen Nachuntersuchung, 
 11.  Name und Anschrift des untersuchenden Arztes. 

  Soweit die Unfallversicherungsträger Vorschriften nach 
 Absatz 1 Satz 2 erlassen, gelten Satz 1 sowie § 24 Abs. 1  
Satz 3 und 4 entsprechend.

(3)   Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 gilt nicht für die unter bergbehörd-
licher Aufsicht stehenden Unternehmen.

(4)   Die Vorschriften nach Absatz 1 bedürfen der Genehmigung 
durch das Bundes ministe rium für Arbeit und Soziales. Die 
Entscheidung hierüber wird im Benehmen mit den zustän-
digen obersten Verwaltungsbehörden der Länder getroffen. 
Soweit die Vor schriften von einem Unfallversicherungsträger 
erlassen werden, welcher der Aufsicht eines Landes unter-
steht, entscheidet die zuständige oberste Landes behör-
de über die Genehmigung im Benehmen mit dem Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales. Die Genehmigung ist zu 
erteilen, wenn die Vorschriften sich im Rahmen der Ermäch-
tigung nach Absatz 1 halten und ordnungsgemäß von der 
Vertreterversammlung beschlossen worden sind. Die Erfül-
lung der Genehmigungs voraussetzungen nach Satz 4 ist im 
Antrag auf Erteilung der Genehmigung darzulegen. Dabei 
hat der Unfallversicherungsträger insbesondere anzugeben, 
dass

 1.  eine Regelung der in den Vorschriften vorgesehenen 
Maßnahmen in staatlichen Arbeitsschutzvorschriften 
nicht zweckmäßig ist, 

 2.  das mit den Vorschriften angestrebte Präventionsziel 
ausnahmsweise nicht durch Regeln erreicht wird, die von 
einem gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 5 des Arbeits schutz gesetzes 
eingerichteten Ausschuss ermittelt werden, und 

 3.  die nach Nummer 1 und 2 erforderlichen Feststellungen 
in einem besonderen Verfahren unter Beteiligung von 
 Arbeitsschutzbehörden des Bundes und der Länder ge-
troffen worden sind. 

  Für die Angabe nach Satz 6 reicht bei Unfallverhütungsvor-
schriften nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 ein Hinweis darauf aus, 
dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales von 
der Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung nach 
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setzes) wird insoweit eingeschränkt. Die Eigentümer und Be-
sitzer der Grundstücke, auf denen der Unter nehmer tätig ist, 
haben das Betreten der Grundstücke zu gestatten.

(3)   Der Unternehmer hat die Aufsichtsperson zu unterstützen, 
soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 
Auskünfte auf Fragen, deren Beantwortung den Unterneh-
mer selbst oder einen seiner in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der 
Zivil prozess ordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr 
der Verfolgung wegen einer Straftat oder Ordnungswidrig-
keit aussetzen würde, können verweigert werden. 

§ 20 Zusammenarbeit mit Dritten
(1)   Die Unfallversicherungsträger und die für den Arbeitsschutz 

zuständigen Behörden wirken bei der Beratung und Über-
wachung der Unternehmen auf der Grundlage einer gemein-
samen Beratungs- und Überwachungsstrategie gemäß § 20a 
Abs. 2 Nr. 4 des Arbeitsschutzgesetzes eng zusammen 
und stellen den Erfahrungsaustausch sicher. Die gemein-
same Beratungs- und Überwachungsstrategie umfasst die 
Abstimmung allgemeiner Grundsätze zur methodischen 
 Vorgehensweise bei

 1. der Beratung und Überwachung der Betriebe, 
 2.  der Festlegung inhaltlicher Beratungs- und Überwa-

chungsschwerpunkte, aufeinander abgestimmter 
oder gemeinsamer Schwerpunktaktionen und Arbeits-
programme und 

 3.  der Förderung eines Daten- und sonstigen Informations-
austausches, insbesondere über Betriebsbesichtigungen 
und deren wesentliche Ergebnisse. 

(2)   Zur Förderung der Zusammenarbeit nach Absatz 1 wird für 
den Bereich eines oder mehrerer Länder eine gemeinsame 
landesbezogene Stelle bei einem Unfallver siche rungsträger 
oder einem Landesverband mit Sitz im jeweiligen örtlichen 
Zustän digkeits bereich eingerichtet. Die Deutsche Gesetzli-
che Unfallversicherung e.V. koordiniert die organisatorisch 
und verfahrensmäßig notwendigen Festlegun gen für die 
Bildung, Mandatierung und Tätigkeit der gemeinsamen lan-
desbezogenen Stellen. Die gemeinsame landesbezogene 
Stelle hat die Aufgabe, mit Wirkung für die von ihr vertrete-
nen Unfallversicherungsträger mit den für den Arbeitsschutz 
zuständigen Behörden Verein barungen über

 1.  die zur Umsetzung der gemeinsamen Beratungs- und 
Überwachungsstrategie notwendigen Maßnahmen, 

 2.  gemeinsame Arbeitsprogramme, insbesondere zur Um-
setzung der Eckpunkte im Sinne des § 20a Abs. 2 Nr. 2 
des Arbeitsschutzgesetzes, 

  abzuschließen und deren Zielerreichung mit den von der 
Nationalen Arbeitsschutz konferenz nach § 20a Abs. 2 Nr. 3 
des Arbeitsschutzgesetzes bestimmten Kennziffern zu eva-

§ 19 Befugnisse der Aufsichtspersonen
(1)   Die Aufsichtspersonen können im Einzelfall anordnen, 

 welche Maßnahmen Unter nehme rinnen und Unternehmer 
oder Versicherte zu treffen haben 

 1.  zur Erfüllung ihrer Pflichten aufgrund der Unfallverhü-
tungsvorschriften nach § 15, 

 2.   zur Abwendung besonderer Unfall- und Gesundheits-
gefahren. 

  Die Aufsichtspersonen sind berechtigt, bei Gefahr im Ver-
zug sofort vollziehbare Anordnungen zur Abwendung von 
arbeitsbedingten Gefahren für Leben und Gesundheit zu 
treffen. Anordnungen nach den Sätzen 1 und 2 können auch 
gegen über Unter nehme rinnen und Unternehmern sowie 
 gegenüber Beschäftigten von ausländischen Unter nehmen 
getroffen werden, die eine Tätigkeit im Inland aus üben, 
ohne einem Unfallver sicherungsträger anzugehören. 

(2)   Zur Überwachung der Maßnahmen zur Verhütung von Ar-
beitsunfällen, Berufs krank heiten, arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefahren und für eine wirksame Erste Hilfe sind 
die Aufsichtspersonen insbesondere befugt,

 1.  zu den Betriebs- und Geschäftszeiten Grundstücke und 
Betriebsstätten zu betreten, zu besichtigen und zu prüfen,

 2.  von dem Unternehmer die zur Durchführung ihrer Überwa-
chungsaufgabe erforder lichen Auskünfte zu verlangen, 

 3.  geschäftliche und betriebliche Unterlagen des Unterneh-
mers einzusehen, soweit es die Durchführung ihrer Über-
wachungsaufgabe erfordert, 

 4.  Arbeitsmittel und persönliche Schutzausrüstungen sowie 
ihre bestimmungsgemäße Verwendung zu prüfen,

 5.  Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe zu untersuchen und 
insbesondere das Vorhan densein und die Konzentration 
gefährlicher Stoffe und Zubereitungen zu ermitteln oder, 
soweit die Aufsichtspersonen und der Unternehmer die 
erforderlichen Fest stellungen nicht treffen können, auf 
Kosten des Unternehmers ermitteln zu lassen,

 6.  gegen Empfangsbescheinigung Proben nach ihrer Wahl 
zu fordern oder zu entnehmen; soweit der Unternehmer 
nicht ausdrücklich darauf verzichtet, ist ein Teil der Pro-
ben amtlich verschlossen oder versiegelt zurückzulassen, 

 7.  zu untersuchen, ob und auf welche betriebliche Ursa-
chen ein Unfall, eine Erkran kung oder ein Schadensfall 
zurückzuführen ist,

 8.  die Begleitung durch den Unternehmer oder eine von ihm 
beauftragte Person zu verlangen.

  Der Unternehmer hat die Maßnahmen nach Satz 1 Nr. 1 und 3 
bis 7 zu dulden. Zur Verhütung dringender Gefahren können 
die Maßnahmen nach Satz 1 auch in Wohn räumen und zu 
jeder Tages- und Nachtzeit getroffen werden. Das Grundrecht 
der Unver letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundge-
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oder Personalrates Sicherheitsbeauftragte unter Berück-
sichtigung der im Unternehmen für die Beschäftigten be-
stehenden Unfall- und Gesund heitsgefahren und der Zahl 
der Beschäftigten zu bestellen. Als Beschäftigte gelten auch 
die nach § 2 Abs. 1 Nr. 2, 8 und 12 Versicherten. In Unter-
nehmen mit besonderen Gefah ren für Leben und Gesund-
heit kann der Unfallver sicherungsträger anordnen, dass 
 Sicherheitsbeauftragte auch dann zu bestellen sind, wenn 
die Mindestbeschäftigten zahl nach Satz 1 nicht erreicht 
wird. Für Unter nehmen mit geringen Gefahren für Leben und 
Gesundheit kann der Unfall ver siche rungsträger die Zahl 20 
in seiner Unfallver hü tungs vorschrift erhöhen.

(2)  Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei 
der Durchführung der Maß nahmen zur Verhütung von 
 Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu unterstützen, 
insbesondere sich von dem Vorhandensein und der ord-
nungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebenen Schutz-
einrichtungen und persönlichen Schutz ausrüstungen zu 
überzeugen und auf Unfall- und Gesundheitsgefahren für 
die Versicherten aufmerksam zu machen.

(3)  Die Sicherheitsbeauftragten dürfen wegen der Erfüllung der 
ihnen übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden.

§ 23  Aus- und Fortbildung
(1)  Die Unfallversicherungsträger haben für die erforderliche 

Aus- und Fortbildung der Personen in den Unternehmen 
zu sorgen, die mit der Durchführung der Maß nahmen zur 
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und 
 arbeitsbedingten Gesundheits gefahren sowie mit der Ers-
ten Hilfe betraut sind. Für nach dem Gesetz über Betriebs-
ärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für 
Arbeits sicherheit zu verpflich tende Betriebsärzte und Fach-
kräfte für Arbeitssicher heit, die nicht dem Unternehmen 
angehören, können die Unfallversicherungsträger entspre-
chende Maßnahmen durchführen. Die Unfallversicherungs-
träger haben Unter nehmer und Versicherte zur Teil nahme  
an Aus- und Fortbildungslehrgängen anzuhalten.

(2)  Die Unfallversicherungsträger haben die unmittelbaren 
Kosten ihrer Aus- und Fort bildungs maßnahmen sowie die 
erforderlichen Fahr-, Verpflegungs- und Unter bringungs-
kosten zu tragen. Bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für 
Ersthelfer, die von Dritten durchgeführt werden, haben die 
Unfallversicherungs träger nur die Lehrgangsgebühren zu 
tragen.

(3)  Für die Arbeitszeit, die wegen der Teilnahme an einem Lehr-
gang ausgefallen ist, besteht gegen den Unternehmer ein 
Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts.

luieren. Die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft wirkt 
an der Tätigkeit der gemeinsamen landesbezogenen Stelle 
mit. 

(3)   Durch allgemeine Verwaltungsvorschriften, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedürfen, wird geregelt das Zusam-
menwirken

 1.  der Unfallversicherungsträger mit den Betriebsräten oder 
Personalräten,

 2.  der Unfallversicherungsträger einschließlich der gemein-
samen landesbezogenen Stellen nach Absatz 2 mit den 
für den Arbeitsschutz zuständigen Landes behörden,

 3.  der Unfallversicherungsträger mit den für die Bergauf-
sicht zuständigen Behörden.

  Die Verwaltungsvorschriften nach Satz 1 Nr. 1 werden vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium des Innern, die Verwal-
tungs vorschriften nach Satz 1 Nr. 2 und 3 werden von der 
Bundesregierung erlassen. Die Verwaltungsvorschriften 
nach Satz 1 Nr. 2 werden erst erlassen, wenn innerhalb einer 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gesetzten 
angemessenen Frist nicht für jedes Land eine Vereinbarung 
nach Absatz 2 Satz 3 abgeschlossen oder eine unzurei-
chend gewordene Vereinbarung nicht geändert worden ist.

§ 21   Verantwortung des Unternehmers, Mitwirkung der Versi-
cherten

(1)  Der Unternehmer ist für die Durchführung der Maßnahmen 
zur Verhütung von Arbeits unfällen und Berufskrankheiten, für 
die Verhütung von arbeitsbedingten Gesundheits gefahren 
sowie für eine wirksame Erste Hilfe verantwortlich.

(2)  Ist bei einer Schule der Unternehmer nicht Schulhoheitsträ-
ger, ist auch der Schul hoheits träger in seinem Zuständig-
keitsbereich für die Durchführung der in Absatz 1 genannten 
Maßnahmen verantwortlich. Der Schulhoheitsträger ist ver-
pflichtet, im Benehmen mit dem für die Versicherten nach § 2 
Abs. 1 Nr. 8 Buch stabe b zuständigen Unfallversicherungs-
träger Regelungen über die Durchführung der in Absatz 1 ge-
nannten Maßnahmen im inneren Schulbereich zu treffen.

(3)  Die Versicherten haben nach ihren Möglichkeiten alle Maß-
nahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrank-
heiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie 
für eine wirksame Erste Hilfe zu unterstützen und die ent-
sprechenden Anweisungen des Unternehmers zu befolgen.

§ 22  Sicherheitsbeauftragte
(1)  In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten 

hat der Unternehmer unter Beteiligung des Betriebsrates 
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(4)  Bei der Ausbildung von Sicherheitsbeauftragten und Fach-
kräften für Arbeits sicher heit sind die für den Arbeitsschutz 
zuständigen Landesbehörden zu beteiligen.

§ 24   Überbetrieblicher arbeitsmedizinischer und sicherheits-
technischer Dienst

(1)  Unfallversicherungsträger können überbetriebliche arbeits-
medizinische und sicherheitstechnische Dienste einrichten; 
das Nähere bestimmt die Satzung. Die von den Diensten 
gespeicherten Daten dürfen nur mit Einwilligung des Betrof-
fenen an die Unfallver siche rungsträger übermittelt werden; 
§ 203 bleibt unberührt. Die Dienste sind organisato risch, 
räumlich und personell von den übrigen Organisations-
einheiten der Unfallver siche rungsträger zu trennen. Zugang 
zu den Daten dürfen nur Beschäftigte der Dienste haben.

(2)  In der Satzung nach Absatz 1 kann auch bestimmt wer-
den, dass die Unternehmer verpflichtet sind, sich einem 
überbetrieblichen arbeitsmedizinischen und sicher heits-
technischen Dienst anzuschließen, wenn sie innerhalb 
einer vom Unfall ver siche rungs träger gesetzten angemes-
senen Frist keine oder nicht in ausreichendem Umfang Be-
triebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit bestellen. 
Unternehmer sind von der Anschlusspflicht zu befreien, 
wenn sie nachweisen, dass sie ihre Pflicht nach dem Gesetz 
über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fach-
kräfte für Arbeits sicherheit erfüllt haben.

§ 25 Bericht gegenüber dem Bundestag
(1)  Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag und 

dem Bundesrat alljährlich bis zum 31. Dezember des auf das 
Berichtsjahr folgenden Jahres einen statistischen Bericht 
über den Stand von Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit und über das Unfall- und Berufskrankheitengeschehen 
in der Bundesrepublik Deutschland zu erstatten, der die Be-
richte der Unfallversicherungsträger und die Jahresberich-
te der für den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden 
zusammenfasst. Alle vier Jahre hat der Bericht einen umfas-
senden Überblick über die Entwicklung der Arbeits unfälle 
und Berufskrankheiten, ihre Kosten und die Maßnahmen 
zur Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu enthalten.

(2)  Die Unfallversicherungsträger haben dem Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales alljährlich bis zum 31. Juli des auf 
das Berichtsjahr folgenden Jahres über die Durch führung 
der Maßnahmen zur Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit sowie über das Unfall- und Berufskrankheitengesche-
hen zu berichten. Landesunmittelbare Versiche rungsträger 
reichen die Berichte über die für sie zuständigen obersten 
Verwaltungs behörden der Länder ein.
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